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Rechtsprechung
Strafrecht

§74 StGB. Die durch Unterlassung einer 
Anzeige begangene Zuwiderhandlung gegen 
das VolksverratG. und das DevG. ist gegen
über der oder den Steuerzuwiderhandlun
gen, die durch Abgabe unrichtiger Steuer
erklärungen begangen sind, eine selbstän
dige Handlung i. S. des §74 StGB. RG.: 
DR. 1941, 325 Nr. 1

§ 302 e StGB. Bei Ermittlung des gerech
ten Preises i. S. § 302 e StGB, ist vom 
Standpunkt des Verkäufers auszugehen. 
RG.: DR. 1941, 325 Nr. 2 (Bockeimann)

§4 VoIksschädlVO. v. 5. Sept. 1939 in 
Verb, mit Beleidigung und Hausfriedens
bruch. Schon die besondere Schwere der 
Einzeltat kann ergeben, daß sie aus der 
Wesensart eines Volksschädlings entsprun
gen ist. Volksschädling ist ein Täter, der 
mit solcher verbrecherischen Tatkraft oder 
mit solcher Verwerflichkeit des Handelns 
den Rechtsfrieden der Volksgemeinschaft 
stört, daß er bei Berücksichtigung aller 
Umstände der Tat nach gesundem Volks
empfinden mindestens eine Zuchthausstrafe 
verdient. RG.: DR. 1941, 327 Nr. 3 (Mittel
bach)

§ 24 Abs. 2 KraftfG. Die Haltereigenschaft 
ist in strafrechtlichem Sinne selbständig 
und unabhängig von der zivilrechtlichen 
Anschauung zu bestimmen. Halter eines 
Kraftfahrzeuges in strafrechtlichem Sinne 
ist derjenige, der die tatsächliche Verfü
gungsgewalt über das Kraftfahrzeug be
sitzt. AG. Cottbus: DR. 1941, 329 Nr. 4

§§ 16, 46, 50, 69 Abs. 1 Nr. 5, 70 Abs. 2 
DevG. 1938.

Als Bescheinigung i. S. des § 70 Abs. 2 
DevG. ist auch die Eintragung in den Reise 
paß über die Mitnahme von Zahlungsmit 
(ein auf Grund eines Reiseverkehrsabkom
mens anzusehen. — Zahlungsmittel, die auf 
Grund eines Reiseverkehrsabkömmens er
worben werden, dürfen nur dann ohne die 
sonst erforderliche Genehmigung ausgeführt 
werden, wenn die Reise den in den ein
schlägigen Runderlassen des RWiM. ge
nannten Zwecken dient. RG.: DR. 1941, 330 
Nr. 5

§§72, 73 DevG. 1938.
Die Möglichkeit der Ersatzeinziehung be

steht nur gegenüber dem Täter oder Teil
nehmer, nicht auch gegenüber deren Erben. 
— Die selbständige Einziehung ist auch 
nach dem Tode des Täters zulässig. — 
Durch die Einziehung „betroffen“ ist jeder, 
der durch ihre Anordnung rechtlich un
günstiger gestellt wird. RG.: DR. 1941, 331 
Nr. 6

§97 DevG. 1938; § 14 VO. über die Straf
gerichtsbarkeit im Protektorat. ...

Allgemeinen Erlassen des RWiM., a 
Vorschriften des DevG. auslegen, kann nu 
dann bindende Wirkung beigemessen we 
den, wenn sie veröffentlicht worden sin • 

Im Protektorat Böhmen und Mähren b 
gangene Taten unterliegen allgemein d 
deutschen Gerichtsbarkeit, so daß leü 
sachlich und örtlich zuständige deutsc 
Gericht zu ihrer Aburteilung berufen } ’
wenn der Täter Protektoratsangehöri„ 
oder Ausländer ist, so ist die Tat na 
dem im Protektorat geltenden sachlicn 
Strafgesetz zu beurteilen. RG.: DR. ’ 
333 Nr. 7

Zivilrecht
Materielles Recht

¡133, 157 BGB.; GinbHG.;J 256 ZPg
derGesellschaftsverträge einer GmbH. sinl*

einer Auslegung “unter Anwendung . 
§§ 133, 157 BGB. zugänglich. .Es ,mUcat- 
allerdings Nebenabreden, die in def . grl) 
zung keinen Ausdruck gefunden haE£jj 
außer Betracht bleiben. Umstände, die = 
aus den der Öffentlichkeit zugängh ^  
Handelsregisterakten ergeben, können ^  
gegen berücksichtigt werden. RG-:
1941, 334 Nr. 8 (Bartholomeyczik) t

§904 BGB. Berechtigter Notstand ‘L*. 
vor, wenn ein Nachbar eine Lichtquell 9 
wirft, die während eines Fliegera ^  
nicht verdunkelt ist. AG. Bremen- 
1941, 339 Nr. 9

Fiskuserbe i. S. der §§ 1936, 1964 B ' 
in Hamburg die Gemeinde Hansestad

Verfahren, Gebühren- und KostenreC
§§640, 625 ZPO. Die entsprechende ^SRU4U, Uä J Z.1 KJ. U l t  w u o p .v . -

wendung des §625 ZPO. führt bei „ ¿¡e
stammungsfeststellungsklagen dazu, aUf, 
Urteile allgemein — ohne Rücksich nejnt
ob die Vaterschaft bejaht oder , 
oder als nicht feststellbar erklärt . pR. 
von Amts wegen zuzustellen sind. K 
1941, 340 Nr. 11 , tJ „ r,,chs is*Pfändung des Urlaubsgeldanspmcn 
Vollstreckungsmißbrauch, wenn Maiib5
laubsgeld für die Gestaltung des u ird. 
und nicht für andere Zwecke benötL,1 ^AO. Hamburg: DR. 1941,341 Nr. 1 2 ^
ten)

i f i r i n W
lölanthrrty

n a g e n  D ieQ Syfiod lP^O 1111̂

ist 1

in namuurg uic vjciucmuc jO
bürg. LG. Hamburg: DR. 1941, 340 N • J



§§13 Ziff.2, 16 RAGebO. Der Begriff des 
(streitigen und nichtstreitigen) Verhandelns. 
Auch der Teil, der keine Anträge stellt, 
kann (nichtstreitig) über den Antrag der 
Gegenseite verhandeln. — ln Ehesachen 
kann auch schon die Erklärung, keine An
träge zu stellen, ein Verhandeln bedeuten, 
wenn damit zugleich eine Stellungnahme zu 
dem Antrag der Gegenpartei (z. B. aus § 55 
EheG.) zum Ausdruck gebracht werden 
soll. KG.; DR. 1941, 342 Nr. 13 (Kubisch)

§13 Ziff.4 RAGebO.
Ist einmal Beweis (z. B. durch Verwer

tung des Inhalts von Beiakten) erhoben 
worden, so ist es für die kostenrechtliche 
Beurteilung unerheblich, ob danach der zu 
klarende Streitpunkt unstreitig geworden

Reichsarbeitsgericht 
§615 BGB. Lohnanspruch bei Annahme

verzug des Unternehmers; Anrechnung des 
Erwerbs durch anderweitige Verwendung 
der Arbeitskraft. Begriff des „Erwerbes“
i. S. von §615 Satz 2. RArbG.: DR. 1941, 
345 Nr. 17

Reichswirtschaftsgericht 
Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939. Der Um

stand, daß sich die Begehungszeit einer 
fortgesetzten Handlung über den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des Gnadenerlasses hin
aus erstreckt, steht dessen Anwendung auf 
die vor dem Stichtag vollendeten Einzel
handlungen nicht entgegen. RWiG.: DR. 
1941, 346 Nr. 18

Verwertet das Gericht den Inhalt von 
sich • nü Uni Garaus eine Streitfrage, die 
, ■ ' nic'1l schon aus dem unstreitigen Par 

vortrag beantworten läßt (z. B. Verschuleien p in o r . i*._ .fl -  . «vw m vvu i ICU 1ĆUH U. V U ö u iu i
e'ner Partei) zu entscheiden, dann liegt 

o‘5  Beweisaufnahme vor. KG.: DR. 1941, **3 Nr. 14

an-Werden im Rechtsstreit 
pp„ , ,AHsprüche mitverglichen, erhält 
dem H Walt ?uch VeProzeßgebühr von 
, . den Streitwert übersteigenden Ver- 

I- LG. Bremen: DR. 1941, 344Nr. 15

half f,;’ RAGebO. Der Rechtsanwalt er- 
der <ua sei.ne Gegenerklärung auf die Rev. 
maß e'ne Gebühr von 2 JUt ge-
RAGpKc? RAGebO., sondern gemäß §68 
DR 1941 34n4e N'0- ° ebühr- LG- Meiningen-

Preußisches Oberverwaltungsgericht
§§ 55, 56 ZustG. Verwaltungsstreitver

fahren, Wegerecht, Einspruch, Bürgersteig
observanz in Hamm. Zum Begriff der wirt
schaftlichen Einheit eines Grundstücks. Be
handlung von Fällen, in denen über einen 
Rechtsbehelf gegen eine wegebaupolizeiliche 
Verfügung nicht die Einspruchsinstanz, son
dern die Beschwerdeinstanz entschieden 
hat. PrOVG.: DR. 1941, 347 Nr. 19

Art. 6 §3 WohnungsG, v. 28. März 1918. 
Baurecht, Wohnungs-Trennwand, Schall
schutz. Die Beschaffenheit zweier Nach
barwohnungen entspricht nicht den an sie 
zu stellenden Anforderungen, wenn die 
Trennwand keinen ausreichenden Schall
schutz gewährt.

Es entspricht dem Gebot der heutigen 
Zeit, daß wie das Auge gegen Verunstal
tungen, so das Ohr gegen Schallstörungen 
zu schützen ist. PrOVG.: DR. 1941, 348 
Nr. 20

§16 RGewO.; §1 EinheitsBauO. Versa
gung einer nicht beantragten Baugenehmi
gung. Die Frage, ob die genehmigungs
pflichtige „Einrichtung“ einer nicht unter 
§ 16 RGewO. fallenden gewerblichen Be
triebsstätte i. S. des § 1 A d der Einheits- 
bauO. vorliegt, ist nach den jeweiligen Um
ständen des Einzelfalls zu beurteilen. Bau
liche Maßnahmen setzt eine derartige Ein
richtung nicht notwendig voraus. Die „Ein
richtung“ einer gewerblichen Betriebsstätte 
liegt auch dann vor, wenn die Wiederein
richtung eines längere Zeit stillgelegten Ge
werbebetriebes, insbes. unter Aufwendung 
erheblicher Instandsetzungskosten, erfolgt. 
PrOVG.: DR. 1941, 349 Nr. 21 

Allg. Polizeirecht. Baurecht. Wegerecht. 
Für die Übersichtlichkeit der Wegean

lage, insbes. auch bei Wegebiegungen, zu 
sorgen, ist grundsätzlich Sache des Wege
baupflichtigen und nicht des Eigentümers 
der angrenzenden Grundstücke. Unberührt 
bleibt die Befugnis der Polizeibehörde, bei 
der Errichtung baulicher Anlagen die Ein
haltung der zur Austrocknung des Weges 
erforderlichen Entfernung vom Wege zu 
verlangen.

Wenn Gesetze oder auf Grund von §14 
PolVerwG. erlassene Polizeiverordnungen 
der Abwehr einer polizeilichen Gefahr die
nen, so ist die Polizei bei der Bekämpfung 
einer solchen Gefahr im Einzelfall an die 
Vorschriften gebunden, soweit die Gefahr 
nicht über den von dem Gesetz oder der 
PolVO. gezogenen Rahmen hinausreicht. 
Die unmittelbare Anwendung des § 14 Pol
VerwG. findet nur statt, wenn keine beson
deren Bestimmungen der erwähnten Art 
das polizeiliche Einschreiten stützen. Pr
OVG.: DR. 1941, 350 Nr. 22__________

Soeben etid)ien: W I L L E N B Ü C H E R

§ a s  « M t e n f e f t f c t t u n o e c t t f a b t e n
Die 3 cutid>e (Scbübreitorinung für 9Ud)teanwätteunb

®on
13., ncubearbeitete liiuflagc

*• Suttoe, Sanbgericfjtsbireltor in Serltn / St. »reuet, fianbgerid&tsrat in «Berlin / £ r.3.21.©ruf «*»«*>, Seitsanwalt u. 9lotar in Serif« 
©r 3 . uüu ber i>ct)be, ttecßtsanmalt in »erlin/ St. *6. »eterfen, «Rechtsanwalt tn Serien 

VIII, 559 Seiten unb 14 Seiten Tabellen, ftart. S9JI 18.-. «Bor3ugSpreis für Gerichte «R«0l 14.40

®,e «Varbt«*^! t^.M ufloge: ¡mit biefer Sicuauflagc bcs befarmten SBerfes ift eine lange entpfunbenc C flie auf bem bcljanbetlen ® '6ict c l bC™ct%cnfcitieluinq unb bem 
M lc«8*« «««äs«, « n t«  benen f f«  Mitarbeiter bee *e id ,5filbrung bes S IS ««, befinben b i e t ^  6 eft 13.

n® " en Inteieffteiten SReditstDobrere, alfo ntdjt üule&t allen !Kcd,tsanu>aiien, ein » ir t lid , brauchbarer Aommcniar an b.e Sanb gegeaen

Von D r. B u lla , Stellv. Leiter des Amtes für Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront Berlin

Mlt einem Aufruf des Führers zur Heimkehr der rückgeführten Bevölkerung in die geräumten Gebiete vom 2o. Jun
Preis: kart. KM 4.80

Umfang: 124 Seiten
Zahl ■ , jh er Heimat geführt, sondern auch als Schaffende aus ihrer
Ber ,rf t lCue ,Vo,ksgenossen wurden durch harte Kriegsnotwendigkeit n idrt n« 1 neue Arbeitskräfte erhalten. Die Fragen um die rechtlichen 
Bezieh???6 * ger.issen- Viele Betriebe haben rückgeführte_ Gefolgschaftsm g ■ Arbeitsverhältnis zum Bergungsbetrieb sind in der Verordnung
vom oU" gen zw>schen ruhendem Arbeitsverhältnis zum Raumungsbetr jn dem Buch des hervorragehden Sachkenners und Praktikers
Dr Bun ; l94n° festsclegt und finden eine «schöpfende und sonstigen Erlassen ist nach dem neuesten Stand verarbeitet-----nuuw i ------------------------»-•Man eilen una SOII&IIKCU L iia c a u i »Ol —- — ——a w .ua«

DU den arbeitsrechtlichen Fragen der rückgeführten Gefolgschaften befaBtl

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

D e u t s c h e r  r e c i i t s v e r l a g  G . m . b . H .  • B e r l i n  • L e i p z i g  • w i e
B e r l i n W 3 5 ,  H i l d e b r a n d s t r a ß e  8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H , Wien I, Riemergasse 1

N



GREIF-W ERKE AG.  G O S L A R
Zu b tt lth e n  durch die Btirobedorf' und Schreib'v.qr«n.Ce^*‘,,,

CAFE WIE
to  ..

KURFÜRSTEN D A M M  26

qjliHW
TUBER U N D  KRÜGER

í Dr. Atzler l
F E R N K U R I E
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

j  B e r l in W 3 0 , L u i t p o I d s t r a fi e 4 0  J

IFBr Reterendarg z. nssessoreKamen
Pension S ten g ert

Berlin W 30, Viktoria-luise-Platz4
Telefon: 25 3863

U.-Bhf. Viktor ia-Luiss-Plalz v. d. Hauss. 
Zlmm. m. Frühstüok ab 2.50 RM., m.Abend- 
essen Incl. Tee ab 3 50 RM. Teilw. fl. Wasa. 
Beste Empfehlungen aus Jurlstenkrelsen. 

-  25 Jahre -

Brief« 
marken

Sabefl-Potl
¡ ra t . 300 versch-
..Österreich" nur 

13.10 like. Saiell Wien IX/71 OH

UJßcöct m itg llcö  Der USD.

Wir kaufen zurück:
SentfdieS illcdjt bcrciuigt mit Suvifitfdjt ®3cd)itt?d>riM

Jahrgang 1939: Heft 42; Reg. II 
„  1940: Heft 6, 7, 8, 41

zum Preise von 50Pig. je Heft zuziigl. Versendungskosten 

Übersendung erbeten an

D eutscher R echtsverlag G. m. b. H.,
Leipzig C 1, Inselstraüe 10

Die Deutföe  P o l i z e i
non

D r.ju r. WERNER BEST
#̂ *2Sciöat>efüf>rer -  SKmiflerialbiteftor

Umfang 108', ©eiten • ^appbanb 91 SK. 5 .-

S)er ©erfaifer, bet feit bem 3af)t 1933 am Neuaufbau 
bet gbolijci bei nationalfojiaUftifdjcn SRcidxP mitge* 
arbeitet ijat, gibt in foujenteierter unb übetfld)tlid)cr 
gorm eine umfaffenbe 2>atficllung bet bcutfdien ©olijei 
ber ©egenroart. $et 3fni>alt glicbect fld>: ©efdjidjte -  

• SSegtiff -  9ied)t -  Slufgaben -  Stufbau -  ©erfonal -  
spotijci unb ff. 3tnei tafeln mit ©diaubitbern bei 
Slufbau« ber «polijei unb bet f f  ergäben bie ©diuft, 
bie peifeltoS einem btingenben iöebüifnis aller an 

bet spoüsci intetcfflectcn Steife entgegenfommt.

3u bejief>en butd; jebe gute ©uditjanblung 
ober unmittelbar oom ©erlag

L. C. W ittich  - Verlag • Darmstadt



DEUTSCHES RECHT
W O C H E N A U S G A B E

Herausgegeben vom Reichsführer NSRB. Reichsminister Dr.Hans Frank
unter Mitwirkung der Reichsgruppenwalter des NSRB.

Richter und Staatsanwälte: 
D r. Gef f roy  
Rechtsanwälte:
Dr. Droege

Rechtspfleger:
S inger
Notare:

Wolpers

Verwaltungsrechts wahrer: Wirtschaftsrechtswahrer:
Dr. Stuckar t  Dr.  Mönckmeier
Hochschullehrer: Junge Rechtswahrer:

Dr. Ri t terbusch B i l l ig

11, Jahrgang

Reichsjustizminister D r. Gürtner i

In  der Nacht zum 29. Januar 1941 is t Reichsminister D i. h. c. 
Franz G ü rtn e r unerwartet nach kurzer K rankheit aus einem 
arbeitsreichen Reben geschieden. M it seinem Heimgang hat der 
Deutsche Rechtsstand einen hervorragenden Vertreter seines Be
rufes, der Nationalsozialistische Rechtswahrerbund einen bewahrten 
und aufrechten Kameraden, dessen plötzlicher Tod uns allen na heg e ,  
verloren. D r. Gürtner, der im  60. Lebensjahre stand, hat nach Ab- 
leaung der 1. juristischen Staatsprüfung im  Jahre 1904 und der 2. 
irn Jahre 1907 eine erfolgreiche Laufbahn in  der bayerisc len Jus u -  
verwaltung, der er seit dem Jahre 1922 als M inister Vorstand hinter 
sich gebracht. Im  Jahre 1932 wurde er an die Spitze des Reic s 
justizm inisterium s berufen, das er auch nach dem nationalsozialist - 
sehen Umbruch, vom Vertrauen des Führers und Reichskanzlers ge
tragen, bis zu seinem Tode leitete. W ir verehren in  ihm  einen auf
rechten, deutschen Mann, einen hervorragenden Sachkenner un 
einen von stetem Pflichtbewußt sein erfü llten deutschen R e e .  
wahrer, der in  einer Zeit des größten ideellen und geistige 
bruchs auf dem Gebiete des Rechts an maßgebender S te lk ta tk r^ tg  
an der Verw irklichung unserer Ziele m itarbeitete. Der NS.-Kect 
Wahrerbund w ird  ihm  stets ein ehrendes Gedenken bewahrem
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Preisbildung und Preisüberwachung im Kriege
Von Dr. von K u r n a t o w s k i ,  Sachbearbeiter beim Reichskommissar für die Preisbildung

Der Reichskommissar für die Preisbildung (RfPr.) 
hat in jüngster Zeit mehrere VO. und Erlasse ver
öffentlicht, die im Sinne des Führererlasses vom
18. Okt. 1940 '(RGBl. I, 1395) der weiteren Durch
führung und besonderen Anpassung der Preisbil
dung und -Überwachung an die Forderungen des 
Krieges dienen. In der Sondernummer des M it
teilungsblattes des RfPr. (MittBi.) Teil I v. 30. Nov. 
1940 (S, 801 ff.) sind unter Voranstellung eines ein
führenden Erlasses v. 21. Nov. 1940 die im RGBl. I, 
1531 verkündete V e r o r d n u n g  übe r  den N a c h 
we i s  von  P r e i sen  v. 23. Nov. 1940, die im RG
Bl. 1,1535 verkündete V e r o r d n u n g  übe r  P r e i s 
a u s z e i c h n u n g e n  v. 16. Nov. 1940, der R u n d 
er l aß Nr. 135/40 betr. Anwendung der §§ 22 ff. 
der Kriegswirtschaftsverordnung (KWVO.) und der 
R u n d e r l a ß  Nr. 137/40 betr. Anwendung der 
PreisstopVO. bei sogenannten kalkulierten Preisen 
abgedruckt. Im RGBl. I, 1581 ist ferner die 
Z w e i t e  D u r c h f ü h r u n g s v e r o r d n u n g  zu 
A b s c h n i t t  IV de r  K r i e g s w i r t s c h a f t s v e r -  
o r d n u n g  v. 8. Dez. 1940 verkündet, die mit der 
in der Presse (vgl. Völkischer Beobachter, Berliner 
Ausgabe, Nr. 351, v. 16. Dez. 1940) veröffentlichten 
„Warnung des Preiskommissars“  und mit dem im 
MittBi. I, 852 f. abgedruckten erläuternden Erlaß 
v. 8. Dez. 1940 betr. Kriegspreise und Durchführung 
des § 22 KWVO. Zusammenhang hat. Diese Vor
schriften und ihnen vorangegangene Maßnahmen, 
auf die noch einzugehen sein wird, verdeutlichen 
die vom RfPr. während des Krieges gehandhabteh 
Grundsätze. Ihre Rechtsgrundlage haben die Vor
schriften in dem PreisbildungsG. (Gesetz zur Durch
führung des Vierjahresplans — Bestellung eines 
RfPr. -  v. 29. Okt. 1936 [RGBl. I, 927]) und in 
den Abschn. IV  und V der KWVO. v. 4. Sept. 1939 
(RGBl. I, 1609).

Das Preisrecht hat, wie seine Verankerung im 
Vierjahresplan erkennen läßt, einen bedeutsamen 
Anteil an dem Wiederaufbau Deutschlands. Die 
KWVO. verdeutlicht, daß das Preisrecht auch der 
Reichsverteidigung dient. Die preisrechtlichen Maß
nahmen sind zugleich Vorbereitung auf die deutsche 
Friedenswirtschaft im europäisch-afrikanischen Groß
raum. „Wenn w ir als ganzes Volk einen Krieg wie 
diesen erfolgreich bestanden haben und dann gleich
zeitig wirtschaftlich in einem Zustand Jündurch- 
kommen, der es ermöglicht, auch nachher, auf bei
den Beinen stehend, sofort weiterzumarschieren, 
dann haben w ir den Krieg auch wirtschaftlich 
100o/oig gewonnen.“  Diese vom RfPr. Gauleiter 
Jose f  W a g n e r  in der Rede vom 19. Juni 1940 vor 
dem Beirat der Reichsgruppe Industrie (MittBi. I, 
544 ff.) getroffene Feststellung umreißt das Ziel, auf 
das derzeit hinzuarbeiten ist. Oberste Richtschnur 
geben die Worte des Führers, daß niemand am 
Kriege verdienen soll, wenn der Soldat an der Front 
kämpft, und daß derjenige sich den Tod hole, der 
glaubt, sich in diesen Monaten oder Jahren be
reichern zu können.

Bei Kriegsausbruch hatte sich die Preisbildung 
nach der PreisstopVO., nach der Auslandswaren- 
preisVO., nach Höchst-, Mindest- und Festpreis
vorschriften oder nach Vorschriften über die Preis
ermittlung auf Grund der Selbstkosten oder von Ver
gleichspreisen zu richten. Diese Vorschriften, die

in gewissem Umfange noch Raum für eine freie 
Preisbildung lassen, gelten auch noch jetzt und be
sagen folgendes: Die PreisstopVO. v. 26. Nov. 
1936 (RGBl. I, 955) verbietet, die nach dem Stande 
des Stichtages, das ist im allgemeinen der 17. Okt. 
1936, geforderten Preise zu überschreiten oder die 
damals gehandhabten Zahlungs- und Lieferungs
bedingungen zum Nachteil der Abnehmer zu ver
ändern. Für die Reichsgaue der Ostmark, den 
Reichsgau Sudetenland, das Memelland und für die 
eingegliederteil Ostgebiete gilt Entsprechendes, wo
bei jedoch andere Stichtage maßgebend sind. Unter 
die PreisstopVO. fallen auch die gebundenen Preise 
(z. B. Kartellpreise), für die im übrigen die kürzlich 
neugefaßte VO. über Preisbindungen v. 23. Nov. 
1940 (RGBl. I, 1573) gilt. Das hat besondere Be
deutung für die Fälle, in denen Mitglieder von Ver
bänden usw. bis zum Stichtage Waren zu geringeren 
Preisen verkauft haben, als sie ihnen von den Ver
bänden usw. aufgegeben worden sind, und die nun 
die geringeren Preise trotz des Verstoßes gegen 
die Verbandsvorschriften bcibehalten müssen. Da 
die PreisstopVO. in § 3 Ausnahmen vorsieht, die 
aus volkswirtschaftlichen Gründen oder zur Ver
meidung besonderer Härten bewilligt werden kön
nen, hat sie sich als genügend beweglich erwiesen, 
eine Erstarrung des Wirtschaftslebens nicht ein- 
treten zu lassen. Sie hat von der Wirtschaft bei der 
Umstellung zur Kriegswirtschaft im Rahmen des 
Vierjahresplanes Erschütterungen auf dem Preis
gebiet ferngehalten und ist auch unter den ver
änderten Verhältnissen der Kriegswirtschaft ein 
nicht minder brauchbares Werkzeug in der Hand 
der Preisbehörden. Wie vielseitig die PreisstopVO. 
ist, ergibt die Fülle der zu ihrer Auslegung ergange
nen Einzelerlasse und die Zusammenfassung zahl
reicher Einzelfragen in dem Runderlaß Nr. 37/40 
(MittBi. I, 212 ff.). Für den inländischen Geschäfts
verkehr mit ausländischen Waren, also für die Ver
käufe des Einführers und der folgenden inländi
schen Wirtschaftsstufen sind die Preise durch die 
Verordnung über Preisbildung für ausländische 
Waren (AusIandswarenpreisVO.) v. 15. Juli 1937 
(RGBl. I, 881) sowie durch die 1. AusführungsVO. 
zur AusIandswarenpreisVO. v. 10. Aug. 1937 (RG
Bl. I, 884) anders festgelegt. Die zulässigen Betrage 
ergeben sich hier im allgemeinen aus dem tatsäch
lichen Einkaufspreis zuzüglich der absoluten Be
träge, die als Kosten- und Gewinnaufschläge irn 
Kalenderjahr 1936 oder in dem zwischen dem l.JuH 
1936 und dem 30. Juni 1937 endenden Geschäftsjahr 
erzielt worden sind. Höchst-, Mindest- oder Fest- 
preisvorschriften, die sich auf Preise oder Handels
spannen erstrecken und vom RfPr. selbst oder m 
Ermächtigung des RfPr. von anderen Stellen er
lassen worden sind, bestehen in großer Zahl, u  
MittBi. Teil I und der u. a. nach Wirtschaftsge
bieten geordnete Kommentar von W o h l h a u p  - 
R e n t r o p - B e r t e l s m a n n ,  „Die gesamten 1 rei -  
bildungsvorschriften“ , 2. Aufl., C. H. Becksche 
lagsbuchhandlung, München und Berlin, *9 •
enthalten eine vollständige Zusammenstellung ). 
Bildung von Preisen auf der Kostengrundlag

n y „ i al,ch Enge l s i ng-Gl ißmann,  „Preisbildung
uni? Preisüberwachung“ , Band 1 und 2, Vei ag 3 
Berlin 1937 ff.



I I .  Jahrgang 1941 H eft 6] , Aufsätze 291

z. B. auf den Gebieten der Spinnstoffwirtschaft und 
der Lederwirtschaft vorgesehen. Dabei müssen in 
der Spinnstoffwirtschaft das SpinnstoffG. v. 6. Dez. 
1935 (RGBl, f, 1411), die PreisstopVO. mit einem 
Stichtage v. 30. Nov. 1936 (vgl. Ziff. I! der 1. Ausf- 
VO. zur Preisstop.VO. v. 30. Nov. 1936 [RGBl. I, 
956]), die VO. zur Preisbildung in der Spinnstoff
wirtschaft v. 9. Dez. 1937 (RGBl. I, 1351) und die 
ergänzenden Vorschriften beachtet werden. Um die 
Preisüberwachung zu vereinfachen, ist allerdings 
die Preisbildung für Spinnstoffe und Spinnstoff
waren im Einzelhandel durch VO. v. 17. Sept. 1939 
(RGBl. I, 1877) und die Preisbildung für Spinnstoffe 
und Spinnstoffwaren in der Großhandelsstufe durch 
VO. v. 11. Juli 1940 (RGBl. I, 931) besonders ge
regelt worden. Für die Lederwirtschaft ist vor allem 
aut die LederpreisVO. v. 29. April 1937 in der jetzt 
geltenden Fassung, auf die AusfVO. dazu und auf 
die auf Grund der LederpreisVO. ergangenen ver
schiedenen Preiserrechnungsvorschriften zu verwei
sen (abgedruckt bei W o h l  h a u p t - R e n t r o p - B e r -  
t eis mann a. a.O. IV N 3). Sehr bedeutsam sind 
die in den Richtlinien für die Preisbildung bei 
öffentlichen Aufträgen (RPÖ.) und in den Leitsätzen 
für die Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten 
bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber (LSÖ.) 
v. 15. Nov. 1938 enthaltenen Preiserrechnungsvor- 
schriften (MittBl. I, 1938 Nr. 39 S. 1 ff-; vgl. dazu 
die VO. v. 15. Nov. 1938 [RGBl. I, 1623]). Die RPÖ. 
wenden sich an die öffentlichen Auftraggeber, die 
LSÖ. an Auftraggeber und Auftragnehmer. „Richt
linien“  und „Leitsätze“  stellen aber eine Einheit 
dar, die im Zusammenhang betrachtet werden muß. 
Beide dienen dem Zweck, die Preisbildung der W irt
schaft dem Umfang sowie der Eigenart der öffent
lichen Aufträge anzupassen und dort, wo nach den 
bestehenden Preisvorschriften oder im freien Wett
bewerb angemessene Preise nicht ermittelt werden 
können, die Preise in einheitlichem Verfahren unter 
Berücksichtigung der Selbstkosten zu bestimmen. 
Völlig frei ist die Preisbildung im ausländischen 
Verkehr. Die Ziff. V der 1. AusfVO. zur Preisstop- 
VO. (a. a. O.) nimmt den ausländischen Verkehr von 
der PreisstopVO. ausdrücklich aus, und der Rund
erlaß Nr. 83/37 stellt klar, daß darunter vor allem 
der Geschäftsverkehr im Ausland, der Durchfuhr
verkehr durch das Inland, die Ausfuhr deutscher 
Waren nach dem Ausland und die Einfuhr von 
Waren nach dem Inland bis zum Einführer zu ver
gehen ist. Auch Schiffsfrachten und -passagen so- 
wie Gebührenfestsetzungen und Entgelte des Post- 
«nd Fernmeldewesens, die auf zwischenstaatlichen 

ertragen beruhen, bleiben nach Ziff. IV der 
•AusfVO. zur PreisstopVO. (a. a. O.) von der 
reisstopVO. unberührt, insoweit sorgen aber auf- 

-behördliche Maßnahmen, die im Hinblick auf 
ö * „Ls. 1 und § 2 PreisbildungsG. (a. a. O.) unter 

eiljgung des 'RfPr. ergehen, für die Einhaltung 
a!lseitig tragbaren Preise. Eine gewisse Mög- 

nkeit zu freier Preisbildung ergibt sich bei Er
zeugnissen, die unter Verwendung neuer Werk-, 

°n- oder Hilfsstoffe hergestellt werden, wenn ein 
 ̂ °PPre's für solche Erzeugnisse nicht besteht und 

ch vergleichsweise nicht ermittelt werden kann. 
n j as bei der Vielfalt des wirtschaftlichen Lebens 

yrf emäß umfangreiche Preisrecht, das sich —zu- 
iiko t Un*er Außerachtlassung der auf die Preis- 
uoerwachung und Verfolgung von Preisverstößen 
n,^le enden Vorschriften -  in die dargelegte Ghede- 

wjUständig einordnen läßt und es so gut wie 
unnioghcb macht, daß unerwünschte Preiserhöhun
gen ohne strafbare Handlung vorgenommen wer

den, enthielt schon vor Kriegsbeginn die V e r 
p f l i c h t u n g  zu P re i s s e nk un ge n .  Das ergab 
sich nicht nur aus Preisvorschriften, die ausdrück
lich vorsahen, daß Preise unter bestimmten Vor
aussetzungen zu senken seien. Auch die Preisstop
VO. machte Preissenkungen notwendig, wenn der 
Stoppreis unter veränderten Verhältnissen, insbe
sondere bei verringerten Leistungen, dem Lieferer 
einen Gewinn abwarf, der den nach dem Stande des 
Stichtages erzielten Gewinn überstieg, immerhin 
kam es nach der PreisstopVO. von vornherein mehr 
darauf an, einen nach oben begrenzten Preisstand 
zu halten. Hier hat nun die KWVO. mit den 
§§ 22ff. eingegriffen. Wenn §22 KWVO. bestimmt: 
„Preise und Entgelte für Güter und Leistungen 
jeder Art müssen nach den Grundsätzen der kriegs
verpflichteten Volkswirtschaft gebildet werden“ , so 
wird damit die Verpflichtung begründet, jeden nach 
den bisherigen Preisvorschriften zulässigen Preis zu 
prüfen, ob er in dieser Höhe aufrechterhalten wer
den kann. Bei Leistungsentgelten anderer Art ist 
genau so zu verfahren. Die Vorschrift des § 22 
KWVO., die nicht nur als Programmsatz ge
wertet werden darf, g ilt also, wie der Runderlaß 
Nr. 135/40 ausdrücklich feststellt, neben allen son
stigen Preisvorschriften. Lassen diese Vorschriften 
für die Preisbildung keinen Spielraum nach unten, 
wie das bei Fest- und Mindestpreisen der Fall ist, 
so ist die Prüfung einfach. Es kann abgewartet wer
den, bis die Preise oder Entgelte durch Änderung 
der Vorschriften eine Veränderung erfahren, ln 
allen anderen Fällen aber ist dafür zu sorgen, daß 
der Preis gesenkt wird, wenn er mit der durch den 
Krieg für die Gesamtheit des deutschen Volkes ge
schaffenen Lage nicht in Einklang steht. Insbe_ 
sondere dürfen also Höchstpreise und Handels
spannen nur dann ausgenutzt werden, wenn mit 
geringeren Preisen und Spannen ein angemessener 
Gewinn nicht erzielt werden kann. Damit wird der 
Runderlaß Nr. 56/39 (MittBl. 1, 247) eingeschränkt, 
soweit er bestimmt, daß Stoppreise an die nach dem 
17. Okt. 1936 ordnungsmäßig: festgesetzten Höchst
preise grundsätzlich angeglichen werden dürfen, 
ln  diesem Zusammenhang ist die Feststellung des 
Runderlasses Nr. 37/40 von Bedeutung, daß der
1. Sept. 1939 wie ein neuer Stichtag wirkt, wenn 
bis zu diesem Tage Preise gefordert worden sin , 
die unter den Stichtagpreisen der PreisstopVU. 
lagen. Freilich besagt diese Feststellung nur, dal 
die Preise v. 1. Sept. 1939 ohne Ausnahmebewilh- 
gung nicht an etwaige höhere st?PPreise 
glichen werden dürfen. Darüber hinan ,
auch die am 1. Sept. 1939 geforderten Preise stets 
daraufhin geprüft werden, ob sie nicht ?“ . h^ i h 
liegen und nach § 22 KWVO. zu senken sind Ge
bundene Preise und die Preise von Betrieben mit 
monopolartiger Stellung sind in gleicher Weise au 
möcdiche Ermäßigungen zu untersuchen. Dabei ist 
mit RückskhT am § §5 Abs. 4 KWVO. vor eigenen 
Maßnahmen der RfPr. anzugehen; doch ist zu be
achten daß schuldhafte Verzögerungen in der Vor
lage von Vorschlägen als Preisvergehen geahndet 
werden (vgl. Runderlaß Nr. 135/40). Wenn der Vor
lieferant seinen Preis auf Grund der Vorschriften 
der KWVO. gesenkt hat, so gilt nach § 26 KWVO. 
noch etwas Besonderes. Die Preissenkung ist durch 
alle Wirtschaftsstufen ohne Rücksicht auf die 
Kostenlage einzelner Betriebe weiterzugeben. Selbst
verständlich ist nebenher jeder Betrieb verpflichtet, 
weitere Preissenkungen vorzunehmen, wenn ihm 
trotz Weitergabe der Preissenkung noch ein zu 
hoher Gewinn verbleibt.

37*



292 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

Der Gewinn, der im Kriege als angemessen hin
genommen werden kann, darf keinesfalls den Be
trag übersteigen, der bei normaler Wirtschaftslage 
erzielt worden wäre. Es genügt aber nicht, die in 
Friedenszeiten üblichen und erlaubten Maßstäbe 
eines ehrlichen Kaufmanns anzulegen, da im Kriege 
jeder erhebliche Opfer bringen muß. Der Krieg 
schafft zudem außergewöhnliche Verhältnisse, die 
ohne weiteres mit außergewöhnlichen Erträgen ver
bunden sein können. Man braucht nur an Umsatz
steigerungen bei kriegswichtigen Erzeugnissen zu 
denken, die dem Erzeuger oder auch dem Vermitt
ler nach den Gewinnspannen und Provisionssätzen 
der 'Friedenszeit Einnahmesteigerungen bringen, bei 
denen das Verhältnis von Arbeitsaufwand zu Ge
winn der Friedenszeit nach der Seite eines Kriegs
gewinns verschoben ist. Der RfPr. Gauleiter Josef  
W a g n e r  hat in seiner oben schon erwähnten Rede 
v. 19. Juni 1940 ausgesprochen, daß Kriegsgewinne 
nicht geduldet werden, daß es der Preispolitik aber 
selbstverständlich fernliege, den wirtschaftlichen Un
ternehmergeist zu hemmen. Auch der Runderlaß 
Nr. 135/40' ist deshalb so zu verstehen, daß der 
überdurchschnittlich Tüchtige Anspruch auf einen 
Leistungslohn hat, daß aber jede Reichsmark Ge
winn, die jemandem nur als Folge des Krieges zu
fällt, in jedem Falle ungerechtfertigt und unzulässig 
ist. „Nach den Grundsätzen einer kriegsverpihch- 
teten Volkswirtschaft hat jeder bei seinem Preis
gebaren in dem Bewußtsein zu handeln, daß der 
Krieg jedem Deutschen eine besondere Verantwor
tung gegenüber seinem Volke auferlegt und wirk
liche 'Opfer von ihm verlangt“  (2. DurchfVO. zu- 
Abschn. IV  der KWVO. v. 8. Dez. 1940 a.a.O.). 
Dieses Verantwortungsbewußtsein setzt der Rund
erlaß Nr. 135/40 bei" der Feststellung voraus, es 
müsse angenommen werden, daß jeder Angehörige 
der deutschen Wirtschaft weiß, wann ein Preis zu 
hoch ist.

Die Bedeutung der 2. DurchfVO. zu Abschn. IV 
der KWVO. liegt im übrigen in dem Ausspruch, daß 
die Grundsätze der kriegsverpflichteten Wirtschaft 
für die gesamte Volkswirtschaft gelten, daß dem
nach denjenigen, der Preise oder Entgelte irgend
welcher Art zahlt, die gleiche Verantwortung trifft, 
wie den, der die Preise oder Entgelte fordert oder 
sich gewähren läßt. Wenn auch schon der Wortlaut 
von § 1 Abs. 1 der VO. über Strafen und Strafver
fahren bei Zuwiderhandlungen gegen Preisvor
schriften (PrStrVO.) v. 3. Juni 1939 (RGBl. 1, 999) 
ergibt, daß auch Käufer, Mieter usw., also die zah
lenden Vertragsteile, als Zuwiderhandelnde in Frage 
kommen, sofern die einzelnen Preisvorschriften 
nichts anderes bestimmen, so ist es doch wichtig, 
allgemein geklärt zu sehen, daß die besonders 
scharfen Kriegsvorschriften den Abnehmer ebenso 
treffen wie den Lieferer.

Um leichtfertiger Außerachtlassung der kriegs
notwendigen Preisgebarung vorzubeugen und jeder
mann Gelegenheit zu geben, sich mit den Vor
schriften vertraut zu machen, sind der Öffentlich
keit in der 2. DurchfVO. zu Abschn. IV  der KWVO. 
(a. a. O.), in dem erläuternden Erlaß v. 8. Dez. 1940 
(MittBl. I, 852) und in der „Warnung des Preis
kommissars“  (s. oben) eine Reihe übersichtlich dar
gestellter Beispiele aufgezeigt worden. Ausdrück
liche Erwähnung haben die Fälle gefunden, in denen 
jemand um preislicher Vorteile willen Waren in der 
Qualität verschlechtert oder bei kriegsbedingter 
Verschlechterung zum alten Preise verkauft, Waren 
oder Leistungen nach Menge und Umfang ver
ringert, Ersatzwaren herstellt oder veräußert, die

keinen volkswirtschaftlich gerechtfertigten Verkaufs
wert haben oder im Verhältnis zu den Kosten von 
nur geringem Wert sind und Waren (z. B. Beklei
dungsstücke oder Möbel) ohne volkswirtschaftliche 
Berechtigung in ihrer äußeren Form ändert sowie 
Lieferungen verweigert oder Waren zurückhält 
Wer Kettenhandel treibt oder Waren koppelt, un
angemessen hohe Gewinne aus unmittelbaren oder 
mittelbaren Kriegslieferungen, bei kriegsbedingter 
Umsatzsteigerung oder durch Ausnutzung höchst
zulässiger Preise oder Handelsspannen zieht, als 
Vermieter oder Verpächter eine höhere als die ge
setzlich zulässige Miete oder Pacht fordert, an
nimmt oder sich sonst in irgendeiner Weise ge
währen läßt oder als Mieter oder Pächter derartige 
Zahlungen leistet, wird ebenso gewarnt, wie jeder, 
der im Schleich- oder Schwarzhandel Überpreise 
fordert oder zahlt. Da mit diesen Beispielen keine 
abschließende Aufzählung der möglichen Verstöße 
gegen die Grundsätze einer kriegsverpflichteten 
Volkswirtschaft gegeben sein soll, finden sich 
schließlich noch alle diejenigen angesprochen, die 
sich auf sonstige Weise unangemessen hohe Ge
winne verschaffen oder derartige Gewinne ent
stehen lassen wollen.

In seinem Bestreben, durch zweckentsprechende, 
dem sich entwickelnden Wirtschaftsleben möglichst 
angepaßte Vorschriften und durch Aufklärung der 
Bevölkerung zu erreichen, daß die Grundsätze der 
kriegsverpflichteten Volkswirtschaft schon aus freiem 
Antrieb und nicht erst unter dem Druck rücksichts
loser Strafen eingehalten werden, hat der RfPr. im 
Runderlaß Nr. 137/40 Richtlinien für die Errech
nung voll Preisen auf der Kostengrundlage ge
geben. Die RPÖ. und die LSÖ. (a. a. O.) sowie die 
Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund der 
Selbstkosten bei Bauleistungen für öffentliche Auf- 
traggeber (LSBÖ.) v. 25. Mai 1940 (MittBl. I, 375 ff ., 
409; vgl. dazu Abhandlung von ORR. En d e r l e i n :  
MittBl. I, 1940, 819 ff.) sollen dadurch nicht be
rührt werden. Sie haben auch keine Ergänzung er
fahren. Zur Anpassung der RPÖ und LSÖ. an die 
Bestimmungen der KWVO. ist überdies bereits der 
Runderlaß Nr. 21/40 (MittBl. I, 122) ergangen (vgl. 
in diesem Zusammenhang die Abhandlung von 
ORR. Dr. Se i l mann :  MittBl. I, 1940, 110f.). Der 
RfPr. Gauleiter J o s e f  W a g n e r  hat in der 
Rede v. 19. Juni 1940 (a. a. O.) auch zur Frage der 
Preisgebarung für den Bedarf der öffentlichen 
Hand im Kriege Stellung genommen und Unter 
anderem hervorgehoben, daß die Preisbildung für 
Unterlieferungen ebenfalls dem § 22 KWVO. ent
sprechen müsse und vom öffentlichen Auftraggeber 
unmittelbar bei den Unterlieferanten der Haupt
lieferer überprüft werden könne. Die VO. über den 
Handel und die Auftragsvermittlung bei öffent
lichen Aufträgen v. 11. Sept. 1940 (RGBl. I, 1235) 
hat schließlich Verteuerungen unterbunden, diesicn 
durch überflüssige Verlängerung des Handelsweges 
bei öffentlichen Aufträgen ergeben könnten, unu 
Vorsorge getroffen, daß der Verdienst von Händ
lern und Vermittlern,.die in volkswirtschaftlich ge
rechtfertigter Weise in den Weg der Ware vom 
Erzeuger zum öffentlichen Auftraggeber eingeschal
tet sind, auf das Volks- und kriegswirtschaftimn 
gerechtfertigte Maß herabgesetzt wird. Während der 
Runderlaß Nr. 137/40 in Abs. 1 ausdrücklich fes - 
stellt, daß er für die nach Ziff. 7 RPÖ. auf Grüne 
der LSÖ. oder für die auf Grund derLbBO.  er- 
mittelten Preise unanwendbar ist, naben 
Sondervorschriften, die der Preisermittlung an FL' 
der Selbstkosten dienen (vgl. z. B. die oben ang
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führten Vorschriften für die Spinnstoff- und Leder
wirtschaft), keine Erwähnung gefunden. Gleichwohl 
sollen auch diese Vorschriften nicht berührt werden. 
Das ergibt sich aus dem einführenden Erlaß vom 
21. Nov. 1940 (MittBl. I, 801 f.) und aus dem Um
stand, daß der Runderlaß Nr. 137^40 darauf abzielt, 
eine Lücke auszufüllen und die Preisberechnung dort 
zu ordnen, wo sonstige Sondervorschriften fehlen. Die 
Bedeutung des Runderlasses Nr. 137/40 ist deshalb 
in der Ordnung zu suchen, die die Preisberechnung 
für geänderte und völlig neue Erzeugnisse erfährt.

Die Preise derartiger Erzeugnisse dürfen im Hin
blick auf das Preiserhöhungsverbot die Stoppreise 
für gleichartige oder vergleichbare Güter oder für 
diejenigen Güter, an deren Stelle sie getreten sind, 
nicht überschreiten (Runderlaß Nr. 37/40, Abschn. II) 
und haben nach § 22 KWVO. hinter diesen Stop
preisen zurückzubleiben, soweit sie unter den ver
änderten Verhältnissen einen unangemessen hohen 
Gewinn ergeben würden (Runderlaß Nr. 37/40, 
Abschn. III). .Wird eine Neufeststellung des Preises 
durch einen volkswirtschaftlich erwünschten Aus
tausch von teureren Roh-, Werk- oder Hilfsstoffen 
notwendig, so kann es zulässig sein, den Preis der 
geänderten Erzeugnisse gegenüber dem Preis für 
die früheren Erzeugnisse zu erhöhen (vgl. Rund
erlaß Nr. 37/40, Abschn. l i)  und bei völlig neuen 
Erzeugnissen, die in ihrer Art nicht an frühere Er
zeugnisse anknüpfen, entsprechende Preise zu er
mitteln. In der Abhandlung von OLGR. Schü t z ,  
»Die Stoppreise der geänderten (neuen) Erzeug
nisse“ : MittBl. I, 1940, 757 ff., ist dargelegt, daß 
die Mehrkosten zu Preiserhöhungen führen dürfen, 
wenn die nach § 3 PreisstopVO. für einen Aus
nahmeantragerforderten Voraussetzungen ‘vorliegen. 
Da die Entscheidung hierüber große Schwierig
keiten bietet und den Erzeugern — auf die Gefahr 
einer Bestrafung bei unzulässigen Preiserhöhungen 
hin — überlassen ist, waren Richtlinien über die 
A/t und Weise, in der die Preise für geänderte und 
v.dllig neue Erzeugnisse im einzelnen zu berechnen 
| lnd, notwendig. Die von OLGR. Schü t z  am 
Schlüsse seiner Abhandlung in Aussicht gestellten 
Richtlinien liegen im Runderlaß Nr. 137/40 nunmehr 
'¡°r- Danach ist in Ermangelung eines Stoppreises 
der Preis mit den gleichen Kalkli 1 ationswerten zu 
errechnen, mit denen er am Stichtag der Preis- 
topVO. errechnet worden wäre. Es wird zwischen 
cu Fällen unterschieden, in denen vergleichbare 
'ciskalkulationen vörliegen und nicht vorliegen.
Als vergleichbar gelten Preiskalkulationen, die für 

Sv Z e ug n is  der in Frage stehenden Art vom 
/i'chtag der PreisstopVO. oder aus der vorange- 
Mngenen Zeit im Betriebe selbst vorhanden sind 
Schft * anderen Betrieben des gleichen Wirt- 
miu u VVe'^ es ohne besondere Schwierigkeiten er- 

werden können. Daß sich der Ausnutzungs- 
rah C*n -S Betriebes Gder das Herstellungsver- 
^ ren geändert hat oder Verschiebungen innerhalb 
.¡. j  g'eichen Erzeugungsprogramms eingetreten
i.. i ’ . schließt die Vergleichbarkeit der Preiskal- 
tenatlonei1 ’jicht aus. Ergeben sich besondere Här- 
aut r ° M e’bt die Möglichkeit, Ausnahmeanträge 
len ue-v|'bgiing höherer Kalkulationswerte zu stel- 
ah;t- u ',Veräncierung des Ausnutzungsgrades sollen 
u-pu-,,. ° 'lere Kalkulationswerte regelmäßig nicht zu- 
lu l ;. §t werden. Maßgebend können Preiskal- 
dies„10n̂ n, nur dann sein, wenn die auf Grund 
sär, , r . Kalkulationen ermittelten Preise auch tat
en., I5 1„ erz'eJt worden sind. Die Bestandteile sol- 
ansät amulationen dürfen höchstens mit den Wert- 

zen berücksichtigt werden, die den Preiskal

kulationen für die am Stichtage zu liefernden 
Erzeugnisse zugrunde gelegt worden sind. Statt an 
den sonst bekannten Summenstoppreis soll der Er
zeuger mithin regelmäßig an diese einzelnen Wert
ansätze gebunden sein. Andere, neue Wertansätze, 
dürfen nicht eingeschaltet werden. Kostenerhöhun
gen, die seit dem Stichtag bei einzelnen Kal
kulationsbestandteilen eingetreten sind, können nur 
Berücksichtigung finden, soweit das in Preisvor
schriften ausdrücklich zugelassen worden ist. Der 
Runderlaß enthält genaue Richtlinien über den 
Ansatz der Werkstotfpreise, der Fertigungslöhne, 
der Gemeinkosten (Fertigungsgemeinkosten und 
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten), der Son
derkosten und des Gewinns. Etwa zulässige Kosten
erhöhungen sollen entweder am Schluß der Preis
kalkulation angehängt oder den einzelnen Wert
ansätzen zugeschlagen werden. Es ist aber zu 
beachten, daß sich die Grundlagen für Gemein
kosten- und Gewinnzuschläge gegenüber dem Stand 
am Stichtag nicht erhöhen dürfen. Die Anweisungen 
des Runderlasses Nr. 137/40 sind deshalb so zu 
verstehen, daß das Zuscnlagsergebnis gegenüber 
dem Stichtagsstand keine Erhöhung erfahren soll 
und daß zu diesem Zwecke die Zuschlagssätze ent
sprechend der Kostenerhöhung zu ermäßigen sind. 
Darüber hinaus kann sich eine Notwendigkeit, 
Kalkulationssätze herabzusetzen, aus § 22 KWVO. 
ergeben. Einer Erstarrung des Wirtschaftslebens 
wird, wie immer, entgegengearbeitet, und zwar 
durch Hinweise auf Ausnahmeregelungen sowie 
durch Bestimmungen, die eine Verfeinerung des be
trieblichen Rechnungswesens fördern sollen.

Können weder im Betriebe selbst noch in anderen 
Betrieben des gleichen Wirtschaftszweiges ver
gleichbare Preiskalkulationen festgestellt werden, so 
ist der Preis unter Wahrung der Grundsätze einer 
kriegsverpflichteten Volkswirtschaft nach den im 
Abschnitt II des Runderlasses 137/40 gegebenen 
Richtlinien zu bilden. Es ist insbesondere ausge
sprochen, daß sich keine unerwünschte und nicht 
zu billigende Entwicklung zum Selbstkostenpreis 
herausbilden darf. Ein mit überdurchschnittlich hohen 
Kosten arbeitender, schlecht organisierter oder 
schlecht geführter Betrieb muß sich mit einem be
sonders geringen Gewinn begnügen oder sogar 
Verluste ninnehmen. M it Rücksicht darauf, daß im 
Kriege jeder zu seinem Teil Opfer zu bringen hat, 
wird" allgemein nicht der Gewinn zugebilligt, den 
man sonst als normal oder angemessen bezeichnen 
kann. Eine Mangellage darf nicht ausgenutzt wei
den. Es soll aber zulässig sein, z. B. ein besonderes 
Wagnis oder besondere technische und organisatori
sche Leistungen des Unternehmens zu berücksich
tigen. Über den höchstzulässigen Ansatz von Werk
stoffpreisen, Fertigungslöhnen, Gemeinkosten, hon- 
derkosten und Gewinnzuschlägen ist ebenfalls Bc- 
Stimmung getroffen.

Zahlreiche Beispiele erläutern die Anwendung des 
Runderlasses.

Es ist schon hervorgehoben worden, daß die 
Preisvorschriften auf dem Wege über die Aus
nahmebewilligungen, wie sie vor allem in § 3 
PreisstopVO. vorgesehen sind, auch ohne förm
liche Änderung dem sich weiter entwickelnden 
Wirtschaftsleben angepaßt werden können. Gleich
wohl ist es verständlich, daß der Einführungserlaß 
v. 21. Nov. 1940 (MittBl. I, 801) die mit Preisbil
dungsaufgaben betrauten Stellen anweist, bei der 
Erteilung von Ausnahmebewilligungen wie bei der 
Einführung neuer Preise strenge Maßstäbc anzu
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legen, die den Grundsätzen der kriegsverpflichteten 
Volkswirtschaft Rechnung tragen. Es wäre nicht 
angängig, Preiserhöhungen behördlich zu genehm 1- 
gen aus Gründen, die weniger zwingend sind als 
die, deren Beachtung der Wirtschaft im übrigen zur 
Pflicht gemacht wird. Wer gegen die Grundsätze 
der kriegsverpflichteten Volkswirtschaft verstößt, 
hat nach dem Erlaß v. 8. Dez. 1940 (MittBl. I, 
852 ff.) den Widerruf etwa gewährter preisrecht
licher Ausnahmebewilligungen zu erwarten.

Aufgabe der Preisüberwachung ist es, die Beach
tung der Preisvorschriften, auch die Wahrung der 
Grundsätze der kriegsverpflichteten Volkswirtschaft, 
zu überprüfen und die Ahndung von Preisver
stößen zu veranlassen. Ihre Bedeutung darf nicht 
unterschätzt werden. Je mehr Beachtung ihrer Tätig
keit geschenkt wird und je größer die Bereitwillig
keit der Bevölkerung ist, mit den Organen der 
Preisüberwachung zusammenzuarbeiten, desto mehr 
wird der Eigennutz zum Wohle des Ganzen in seine 
Schranken gewiesen werden. Der sogenannte Or
ganisationserlaß (Erste Anordnung über die Wahr
nehmung der Aufgaben und Befugnisse des RfPr. 
v. 12. Dez. 1936: Reichs-Anz. Nr. 291), die weiteren 
Anordnungen dieser Art (abgedruckt bei W o h l -  
h a u p t - R e n t r o p - B e r t e l s m a n n  a.a.O. II 16) 
und die Anordnung über die Erweiterung der Be
fugnisse der Preisüberwachungsstellen v. 24. Juni 
1940 (Reichs-Anz. Nr. 164) unterrichten über die 
mit der Preisüberwachung betrauten Behörden und 
über deren Befugnisse. Dem RfPr. stehen für 
Zwecke der Preisüberwachung unter der Bezeich
nung „Preisüberwachungsstelle“  und „untere Preis
behörde“  die Behörden der allgemeinen Verwaltung 
zur Verfügung (Oberste Landesbehörden, Reichs- 
Statthalter, Regierungspräsidenten in Preußen sowie 
diesen entsprechende Verwaltungsbehörden in an
deren Ländern, Landräte, staatliche Polizeiverwalter, 
Oberbürgermeister, Polizei und Gendarmerie). In 
besonderen Fällen wirken auch die Dienststellen der 
Geheimen Staatspolizei mit. Überörtliche Preisüber
wachungstrupps, die bei den Preisüberwachungs
stellen gebildet sind, und eine beim RfPr. einge
richtete zentrale Preisüberwachung sorgen in Zu- 
sammenarbeit mit den auch für Aufgaben der Preis
bildung angesetzten Wirtschaftsprüfern ergänzend 
für die Schlagkraft der Preisüberwachung. Die VO. 
über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhand
lungen gegen Preisvorschriften v. 3. Juni 1939 
(a.a.O.) gibt dem RfPr. wie den ihm nachgeord- 
neten, in der Preisüberwachung eingesetzten Be
hörden die Maßnahmen zur Verfolgung und Be
strafung von Preisverstößen an die Hand. Besondere 
Bedeutung kommt dem Ordnungsstrafrecht zu, das 
neben empfindlichen Geldstrafen die Abschöpfung 
der Übergewinne ermöglicht. Die Abschöpfung von 
Übergewinnen ist nicht zu verwechseln mit der Ab
führung von Beträgen, die der RfPr. zur Vermei
dung einer volkswirtschaftlich unerwünschten Preis
senkung nach verschiedenen Vorschriften (vgl. z. B. 
§ 3 Abs. 3 der VO. über den Handel und die Auf
tragsvermittlung bei öffentlichen Aufträgen vom
11. Sept. 1940 a.a.O.) anordnen kann. Die Gerichte 
können, wenn die Verwaltungsbehörden die Straf
verfolgung verlangen, wertvolle Hilfe leisten. Der 
RfPr. hat im Rahmen der jüngst erlassenen und hier 
erörterten Vorschriften auch nicht verfehlt, unmiß
verständlich darauf hinzuweisen, daß in besonders 
verwerflichen Fällen eine Bestrafung nach § 4 
VolksschädlVO. v. 5. Sept. 1939 (RGBl. I, 1679) 
betrieben werden wird.

Der Erlaß v. 21. Nov. 1940 (a.a.O.) dient schließ

lich auch noch der Einführung zweier für die Preis
überwachung sehr wichtiger VO.: der VO. über den 
Nachweis von Preisen v. 23. Nov. 1940 (a. a. O.) 
und der VO. über Preisauszeichnung v. 16. Nov. 
1940 (a.a.O.). Die PreisnachweisVO. verpflichtet 
die Inhaber gewerblicher Betriebe jeder Art (mit ge
wissen Einschränkungen für Einzelhändler, Klein
händler und Handwerker), Aufzeichnungen über 
Kalkulationen und die sonstigen Grundlagen der 
Preiserrechnung zu fertigen und so aufzubewahren, 
daß jederzeit schnell nachgeprüft werden kann, ob 
die geforderten Preise zulässig sind. Von den Glie
derungen der Organisation der gewerblichen W irt
schaft wird erwartet, daß sie durch Unterweisung 
ihrer Mitglieder mithelfen, diese Unterlagen zu 
beschaffen, die nicht nur der Preisüberwachung 
nützen, sondern auch den Unternehmern selbst 
Klarheit über ihre Preisstellung bringen werden. 
Die in der PreisauszeichnungsVO. niedergelegte 
Verpflichtung, Preise auszuzeichnen und Preislisten 
zu führen, ist nicht neu. Die Preisauszeichnungs
VO. (vgl. dazu den erläuternden Runderlaß Nr. 3/41: 
MittBl. I, 25 ff.) bringt aber eine Zusammenfassung 
und Vereinheitlichung der auf diesem Gebiet be
stehenden Vorschriften. Sie wendet sich vor allem 
an die Einzelhändler und Kleinhändler, die Nah
rungs- und Genußmittel, Blumen (Zierpflanzen), 
Papierwaren für den Schulbedarf, Schreibpapier 
oder Waren feilhalten, die der Bekleidung, dem 
Haushalt, der Körperpflege oder der Land- und 
Gartenbearbeitung dienen. Der RfPr. kann durch 
Bekanntmachung im Deutschen Reichsanzeiger den 
Kreis der auszuzeichnenden Waren erweitern oder 
einschränken. Für Fleischer, Bäcker und Kondi
toren, Friseure, Schuhmacher, Wäschereien, Plät
tereien und chemische Reinigungsanstalten, Inhaber 
von Gaststätten und Speisewirtschaften einschließ
lich der Gartenlokale, Inhaber von Erfrischungs
hallen, Stehbierhallen, Bierzelten und ähnlichen Ver
kaufsstellen, Inhaber von Betrieben, in denen ge
werbsmäßig Fremde beherbergt werden, Garagen
besitzer, Inhaber von Leihbüchereien und Besitzer 
von Kleiderablagen, deren Benutzung gegen Ent
gelt erfolgt, enthält die PreisauszeichnungsVO. noch 
besondere Vorschriften. Auf den Gebieten der Spinn
stoffwirtschaft und des Möbelhandels sind die bis
herigen Vorschriften vorerst in Kraft geblieben. Die 
Art und Weise der Preisauszeichnung ist, getrennt 
nach Preisverzeichnissen und Preisschildern, so ge
regelt worden, daß sie den verschiedenen Verhält
nissen der Betriebe Rechnung trägt und in jedem 
Falle leicht sichtbar und gut lesbar ist. Auch der so 
häufig zu beobachtenden Spiegelung, daß Käufer 
durch Waren angelockt werden, die in der Gute 
besser sind als die tatsächlich zum Verkauf kom
menden Waren, ist vorgebeugt, da nach § 1 Abs. 1 
Satz 2 die Auszeichnung unter Angabe der handels
üblichen Gütebezeichnung und der handelsüblichen 
Verkaufseinheit zu erfolgen hat. Die in der Preis
überwachung tätigen Kräfte sind dadurch in die 
Lage versetzt, leicht festzustellen, ob die Preisvor- 
schriften beachtet werden. Das ist in Zeiten, > 
denen manche Waren knapp sind, von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung; denn auch die kau
fende Verbraucherschaft wird über die zulässige 
Preise ins Bild gesetzt und hat mit dafür zu sorgen 
daß die Preise eingehalten werden. Wer sich na 
solchen Hinweisen noch gegen das Preisrecm v 
geht, mag es der Geschäftsmann oder der Kau 
sein, kann keinerlei Rücksichtnahme erwarten. Der 
RfPr. wird dafür sorgen, daß Preisverstöße: ni 
ungestraft begangen werden können. Ein ment
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öffentlichter Runderlaß Nr. 136/40 sieht Initiativ
prüfungen der Preisüberwachungsstellen vor. Auch 
ohne äußeren Anlalß werden Preisprüfungen in Ein
zelbetrieben und ganzen Gewerbezweigen schlag
artig durchgeführt werden. Die Preisüberwachung

wird sich nicht auf die Einseitigkeit und Zufällig
keit von Anzeigen verlassen, sondern von sich aus 
eingreifen, um dem Preisrecht die Wirkung zu 
verschaffen, die es gerade in der Notzeit des Krie
ges haben muß.

Vertragsbedingungen und Preisrecht
Von Oberlandesgerichtsrat Dr. H a n s w e r n e r  M ü l l e r ,  Justitiar beim Reichskommissar

für die Preisbildung

Wollte sich das Preisrecht auf den eigentlichen 
Preis beschränken, so könnte es seiner weitgesteck
ten Aufgabe nur sehr mangelhaft nachkommen. Eine 
schlagkräftige Waffe in der Hand des Reiches bei 
der Lenkung des Wirtschaftslebens kann das Preis
recht nur sein und bleiben, wenn es über das 
eigentliche Entgelt, dessen genaue Bestimmung ja 
an sich schon nicht denkbar ist ohne Eingehen auf 
Art, Güte und Umfang der gegenüberstehenden 
Leistung, hinaus die Bedingungen einbezieht, unter 
denen sich Leistung und Zahlung vollziehen sollen. 
Daß sich überhaupt kein Entgelt, losgelöst von allem 
übrigen, einwandfrei bemessen läßt, zeigt auch der 
Umstand, daß alle Gebührenordnungen, mögen sie 
nun im Wege staatlicher Rechtsetzung von einer 
Behörde (z. B. für Ärzte und Zahnärzte die soge
nannte Preugo) erlassen sein oder als Richtlinien 
von Standesorganisationen ausgehen (z. B. für Ärzte 
^genannte Adgo; IngGebO.), ebenso wie alle 
Tarife, außer den Zahlen für die Vergütung einen 
kürzeren oder längeren Wortlaut enthalten, unter 
welchen Voraussetzungen diese Zahlen für die 
Leistungen zu verstehen sind.

Da der Kauf das häufigste Geschäft des Lebens 
Und damit der Preis das häufigste Entgelt ist, redet 
man gewöhnlich von „Liefer- und Zahlungsbedin
gungen“ . Das Preisbildungsgesetz (genauer: Ge
setz zur Durchführung des Vierjahresplans — Be
stellung eines Reichskommissars für die Preisbil
dung -  v. 29. Okt. 1936 [RGBl. I, 927]), die Haupt
grundlage des Preisrechts, schweigt hierüber. Die 
sogenannten Preisstopvcrordnungen dagegen spre
chen ausdrücklich davon. So lautet § 1 Abs. 2 der 
YD. über das Verbot von Preiserhöhungen vom 
■p- .Nov. 1936 (RGBl. I, 955): „Als eine Preis
erhöhung ist es auch anzusehen, wenn die Zah- 
ungs. uncj L ieferungSbedingungen zum Nachteil 

, F Abnehmer verändert werden.“  Entsprechend 
reißt es in § 2 Abs. 2 der VO. über das Verbot von 
, jciserhöhungen im Lande Österreich v. 29. März 
J3S (RGB). j ) 340); „Als Erhöhung von Preisen und 

^ g e lte n  ist auch jede unmittelbare oder mittelbare 
erschlechterung der Gegenleistung, insbesondere 
?r Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, sowie 
ie ungerechte Weigerung, Waren herzustellen oder 

iih lei,ern’ anzusehen“  und in § 2 Abs. 2 der VO. 
er das Verbot von Preiserhöhungen im Reichs- 

Al1 | udP enland v. 22. Mai 1939 (RGBl. 1, 959): 
, s Erhöhung von Preisen und Entgelten ist auch 

ZaM Verschlechterung der Gegenleistung und der 
. 1 ungs- und Lieferungsbedingungen sowie die
7nJteiiec^ erdl?te Weigerung anzusehen, Waren her- 
\rn  e.!en °der zu liefern“ , endlich in § 2 Abs. 3 der 

• über das Verbot von Preiserhöhungen in den 
^‘"gegliederten Ostgebieten v. 12. Dez. 1940 (RG- 
V . ’ 15$4): „Unter das Verbot . . . .  fällt auch jede 
¿ 5 ? ', !echterung der Leistungen,' der Zahlungs- 

na Lieferungsbedingungen so^ie die -ungerecht

fertigte Weigerung, Waren zu dem bisherigen Preise 
zu liefern.“  Außer dem Preisstoprecht gedenktauch 
das Preisbindungsrecht der Vertragsbedingungen. 
Während die VO. über Preisbindungen und gegen 
Verteuerung der Bedarfsdeckung v. 11. Dez. 1934 
(RGBl. I, 1248) sowohl in § 1 wie in § 2 nur 
von Preisen, Spannen, Nachlässen und Zuschlägen 
sprach, heißt es in § 4 der VO. über Preisbindungen 
v. 23. Nov. 1940 (RGBl. 1, 1573) ausdrücklich: „Der 
Bindung eines Preises steht gleich die Bindung 
eines sonstigen Entgelts sowie die Bindung von 
Gewinnaufschlägen, Verarbeitungsspannen, Handels
spannen und anderen Preisbestandteilen, von Zah
lungs-, Lieferungs- und sonstigen Vertragsbedin
gungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar den 
Preis beeinflussen.“

Kann hiernach das Preisrecht auf Einbeziehung 
rechtsgeschäftlicher Bedingungen nicht verzichten, 
zumal da es auch unmittelbaren oder mittelbaren 
Umgehungen seiner Vorschriften entgegentreten, muß 
(§ 1 Abs. 3 der VO. über Strafen und Strafverfahren , 
bei Zuwiderhandlungen gegen Preisvorschriften 
v. 3. Juni 1939 [RGBl. I, 999]), so fragt es sich, ob 
nun alle und jede Bedingung preisrechtlicher Rege
lung unterliegt. Die meisten Erläuterungsbüchef 
zum Preisrecht zählen nur Beispiele von Bedingun
gen auf, die unter das Preiserhöhungsverbot fallen. 
E n g e l s i n g - G I i ß m a n n  „Preisbildung und Preis
überwachung“  brachten unter I IA  7 als Anmer
kung II Abs. 2 für dieses folgende Abgrenzung: 
„Ob eine Veränderung zum Nachteile der Abneh- 
mer eine versteckte Preiserhöhung enthält, kann 
nur von Fall zu Fall entschieden werden. Selbstver
ständlich fallen unter die VO. Änderung des Zah
lungsziels, des Barrabatts oder jäer Verteilung der 
Transportkosten, überhaupt alles, was die geldlicne 
Leistung des Abnehmers im Normalfall beeinflußt. 
Unter die VO. brauchen jedoch nicht zu fallen 
Regelungen, die nur unter besonderen Umstanden 
Platz greifen, z. B. Rügepflicht, Gewährungsleistungs
ansprüche, Eigentumsvorbehalt u. dg!. Im Zweifel 
wird davon auszugehen sein, daß die VO. Anwen
dung findet.“  , , .

Im folgenden soll nun aufgezeigt veerden, w e l c h e  
r e c h t s g e s c h ä f t l i c h e n  B e d i n g u n g e n  dem 
P r e i s r e c h t  u n t e r f a l l e n .  Solche Untersuchung 
dürfte gerade jetzt von Interesse sein, wo es für 
die Abwicklung von Lieferverträgen ein gericht
liches Vertragshilfeverfahren gibt (VO. v. 20. April 
1940 [RGBl. I, 671]). Dabei sei sogleich bemerkt, 
daß es gleichgültig ist, in welchem Maße sich die 
Bedingung auf das Entgelt ziffernmäßig auswirkt 
(RG. 4. Juni 1940: DR. 1940, 1528^).

Neben allem, was unmittelbar der Bemessung des 
Preises dient, der sich ja aus mehreren Teilen zu
sammensetzen kann, etwra aus dem Grundpreis zu
züglich aus verschiedenen Gesichtspunkten begrün
deter Zuschläge und abzüglich solcher Abschläge
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(Nachlässe, Rabatte), und neben der Bestimmung, 
welcher Zeitpunkt bei Preisschwankungen maß
gebend sein soll (etwa Bestellung, Bestätigung, 
Rechnungserteilung, Absendung der Ware beim 
Lieferer oder deren Ankunft beim Empfänger), ge
hört sicher zum Preisrecht jede P r e i s k l a u s e l ,  
die unter gewissen Umständen zu einer anderen 
Preisbemessung führen soll. Da ist vor allem die 
(an sich vieldeutige) Klausel „freibleibend“  zu nen
nen (Erl. v. 5.Sept. 1940: MittBl. I, 699) und die auf 
bestimmte Lohnhöhe oder bestimmte Rohstoffpreise 
abgestellte Gleitklausel langfristiger Vertrage: die 
Vertragsgegner vereinbaren für die Ware einen 
Preis v o n .x M ,  machen aber gleichzeitig aus, daß, 
falls bis zur jeweiligen Lieferung die Löhne sich 
gegenüber y ¡UM oder die Rohstoffpreise gegenüber 
z Mm  änderten, entsprechend mehr oder weniger 
zu zahlen sei. Eben dahin rechnet auch die bei 
Dauerverträgen, z. B. Zeitschriftenbezug, Versiche
rung u. dgl., vorkommende Wendung, der Abneh
mer verpflichte sich zum „jeweils“  gültigen oder 
festgesetzten Preis, ebenso der Vorbehalt, falls die 
Preisbehörde einen anderen (höheren) Preis be
willige, solle dieser als vereinbart gelten (nach Auf
hebung der Runderlasse 57/37 und 111/39 jetzt 
Runder!. 37/40 v. 3. April 1940 Abschn. II Abs. 7: 
MittBl. I, 212).

Zum Preisrecht gehört ferner alles, was sich aut 
Art und Weise, Zeit, Ort usw. der Z a h l u n g ,  d. h 
der Geldleistung des Abnehmers, bezieht; so, ob 
diese eind Bring-, Hol- oder Schickschuld sein soll, 
ob die Ware im voraus, bei Übergabe (z. B. gegen 
Nachnahme oder durch Akkreditivauszahlung bei 
Vorzeigen des Frachtbriefdoppels) oder nach Liefe
rung, und zwar mit Ziel, bei dessen Nichtausnutzung 
ein Abzug (Skonto) statthaft sein soll, ohne oder 
gegen Wechsel bezahlt werden soll, ob die Waren
schuld auf einmal oder nach einer Anzahlung in 
Teilen — mit oder ohne Verfallklausel — beglichen 
werden soll ( S c h n e i d e r - L u d o r f f ,  „Teilzah
lungsgeschäfte und Preisstopverordnung“ : DR. 1940, 
1004). Derartige Bedingungen haben den RfPr. ins
besondere zum Preisstoprecht häufig beschäftigt. So 
sind ergangen: zum Übergang auf den Nachnahme
weg: Erl. v. 11. Juli 1938: MittBl. I Nr. 21 S. 3; 
zur& Änderung von Warenkredit: Erl. v. 30. April 
1938: MittBl. I Nr. 9 S. 5, vv. 12. Juli 1938: MittBl. I 
Nr 20 S. 6, v. 19. Okt. 1938: MittBl. I Nr. 35 S. 4; 
über Barzahlung statt Abzahlungsgeschäft: Erl. v. 
6 Jan 1940: MittBl. I S. 53 und Runderlaß 37/40 
Abschn. IV Abs. 5; über Übergang vom Kreditver
kauf zum Barverkauf: Erl. v. 15. Jan. 1940: M itt
Bl. I S. 75; über Einschränkung von Teilzahlungs
finanzierungen: Erl. v. 29. Febr. 1940: MittBl. I 
S. 167; über Beginn der Zahlungsfrist (Datum der 
Rechnung, Bereitstellen oder Absenden der Ware): 
RE. 37/40 Abschn. IV Abs. 4 und Erl. v. 24. Aug. 
1940: MittBl. I S. 634; über Inzahlungnahme und 
Anrechnung von Steuergutscheinen: Erl. v. 8. Sept. 
1939: MittBl. I S. 395. Bei Darlehen, gleich ob durch 
Grundpfandrecht oder sonstwie gesichert oder nicht, 
sowie bei Miete und Pacht fällt unter das Preisrecht, 
ob der Zins nachträglich oder im voraus, ferner 
ebenso wie im Versicherungswesen, in welchen 
Abständen das Entgelt zu entrichten ist. Bei Miete 
und Pacht gehört hierhin ferner das Stellen einer 
Sicherheit (Kaution) und der sogenannte Baukosten
zuschuß (für Miete: Erl. v. 10. Febr. 1938: M itt
Bl. I Nr. 1 S. 7).

Muß ein Preis, wenn er genügend bestimmt sein 
soll, klar erkennen lassen, auf welche Art (z. B. Her
kunft, Verarbeitungsweg), Güte (Eigenschaft) und

Umfang (Gewicht, Menge) der Ware er sich be
zieht, so muß nicht minder klargestellt sein, ob er 
auch etwaige N e b e n l e i s t u n g e n  (z. B. Verpac
kung, Versendung, Versicherung, Aufstellen und 
Überwachen von Maschinen) mit umfaßt, oder 
welche Nebenvergütungen dafür gesondert zu ent
richten sind. Zum Preisrecht gehört mithin, ob die 
Ware in bestimmter Art (Fässer, Kisten, Latten- 
verschläge, Pappschachteln usw.) zu verpacken ist, 
ob die Packstoffe mit in das Eigentum des Abneh
mers übergehen oder ob sie — mit oder ohne Rück
rechnung des wirklichen Wertes oder eines festen 
Satzes — an den Lieferer zurückzusenden sind und 
wer die Versendungskosten für das Leergut auslegt 
oder trägt, ob eine Sicherheit für das Behältnis zu 
stellen ist (z. B. Flaschenpfand) usw. (RE. 37/40 
Abschn. IV Abs. 6 ; Erl. v. 8. Juli und 5. Aug. 1940: 
MittBl. I S. 507 und 576; Erl. v. 13. Aug. 1940: M itt
Bl. I S. 600).

Ferner gehört zum Preisrecht, ob die Ware zu 
bringen, zu holen oder zu schicken ist, mit welchem 
Verkehrsmittel (Bote, Bahn, Schiff, Kraftwagen, 
Flugzeug, Post) und auf welchem Wege (über 
welche Strecke) die Ware zu versenden ist, ge
gebenenfalls von wo (ab Werk, Lager, Verteilungs- 
stclle usw.) und bis wohin (Bahnhof, Bahnwagen, 
Hafen, Schiff, Lager, Haus, Keller, Wohnungs
tür usw.) (Erl. v. 25. Juli 1938: MittBl. I Nr. 23 
S. 5; RE. 37/40 Abschn. 111 Abs. 1, IV Abs. 1 u. 2; 
Erl. v. 6. März 1940: MittBl. I S. 260; Erl. v. 4. Okt. 
1940: MittBl. I S. 719) sowie wer die Kosten der 
Versendung auslegt oder trägt.

Weiter gehört zum Preisrecht, ob und in welcher 
Höhe, gegebenenfalls auf wessen Kosten die Ware 

en Schäden (z. B. Bruch, Leckage, Rost, Schim
mei usw.) oder gegen Diebstahl (Beraubung) wäh
rend der Beförderung zu versichern ist; ob der 
Lieferer für Aufstellen (Montage) oder Einbau von 
Maschinen zu sorgen, ob er die von ihm gelieferten 
Maschinen während einer gewissen Zeit laufend zu 
überwachen oder auf Anforderung nachzusehen hat. 
Das letztere grenzt bereits an die Mängelhaftung, 
über die noch zu sprechen sein wird.

Unter den L i e f e r b e d i n g u n g e n  steht voran, 
ob gewisse Umstände den Lieferer von der Liefer
pflicht befreien sollen. Das berührt auch das Preis
recht. Weiter gehört zu den Lieferbedingungen die 
Lieferfrist. Bis zu welchem Zeitpunkt die Lieferung 
nach der Vereinbarung der Vertragsgegner zu er
füllen ist, hängt zwar einmal davon ab, wann der 
Abnehmer die Ware voraussichtlich benötigt, sowie 
weiter hauptsächlich davon, wann der Lieferer sie 
voraussichtlich fertigstellen und versenden kann. 
Obwohl hier also die tatsächlichen Verhältnisse eine 
große Rolle spielen, ist die Lieferfrist doch dem 
Preisrecht zuzurechnen, da sie für die Lieferung 
wesentlich ist. Bei Dauerverträgen, wie über Bezug 
von elektrischen Strom, Gas, Wasser, bei Darlehe 
(vgl. Erl. v. 14. Aug. 1940: MittBl. II S. 223) sowie 
Miete, Pacht und Versicherung entspricht dem etwa 
die Bestimmung der Vertragsdauer, mag sie von 
vornherein kalendermäßig oder sonstwie fest ui 
rissen sein. Auch diese unterfällt dem Preisrecnt. 
Denn für den Verbraucher, dessen besonderer Schutz 
dem RfPr. anvertraut ist, ist es nicht gleichgültig» 
für welchen Zeitraum ihm die Belieferung zu a _ 
vereinbarten Preisen und Bedingungen gesichert > 
mag sich im Einzelfall die Bindung an die Vertrag, 
dauer auch mal nachteilig für ihn auswirken. A 
wenn sich ein Vertragsgegner auf das duren z.ei 
ablauf eingetretene Ende des Vertragsverhaltni 
beruft, kann das das Preisrecht angehen. Darai ■
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folgt, daß auch die Möglichkeit, das Vertragsver
hältnis durch Kündigung zu beenden, gleichfalls das 
Preisrecht berührt, und zwar (Gegensatz: Unkünd
barkeit) die Kündigungsbefugnis als solche (über 
Preisstop und Kündigung des Vermieters zu ver
gleichen KG. 8. Mai 1937: JW. 1937, 1545; RE. 
184/37 v. 12. Dez. 1937 Abschn. V und Erl. vom
1. Aug. 1938: MittBl. I Nr. 23 S. 5; ferner die bis 
auf weiteres außer Kraft gesetzte VO. über Maß
nahmen der Preisbehörden bei Kündigungen von 
Miet- und Pachtverhältnissen v. 19. April 1939: RG
Bl. I, 799), die Kündigungsfrist (für Miete zu ver
gleichen Erl. v. 10. Mai 1938: MittBl. I Nr. 11 S. 8) 
und die Kündigungsform.; Für die sogenannte Option, 
d. h. die Befugnis für einen der Vertragsgegner, das 
Vertragsverhältnis binnen bestimmter Frist vor Ab
lauf durch einseitige Erklärung auf einen bestimm
ten Zeitraum zu verlängern (vgl. RG. 9. Okt. 1939: 
DR. 1939, 2105!), muß das gleiche gelten. Ebenso 
muß für die sogenannte Auslauffrist, d. h. die Be
fugnis eines der Vertragsgegner, über das Ende des 
Vertragsverhältnisses hinaus seine Leistung noch 
eine bestimmte Zeit lang gegen die bisherige 
Gegenleistung zu erbringen, dasselbe gelten. End
lich ist nicht völlig frei von preisrecntlichen Be
langen der Vorbehalt des Lieferers, den gelieferten 
Gegenstand binnen gewisser Frist und zu bestimm
ten Bedingungen zurückerwerben zu können (z. B. 
Wiederkauf nach §§ 497 ff. BGB.), sowie die Ein
schaltung eines Vorkaufs- (§§ 504ff. BGB.), Vor
miet-, Vorpacht- usw. -rechtes.

Ob sich der Lieferer an der Ware bis zur völligen 
Bezahlung das Eigentum vorbehält, untersteht dem 
Preisrecht ebenso wie das, was die Vertragsgegner 
über Ausgestaltung des gesetzlichen oder Schaf
fung eines vertraglichen Pfandrechts vereinbaren.

Vereinharen die Vertragsgegner für ihr Vertrags- 
Verhältnis zur Mängelrüge und Gewährleistung vom 
Gesetz Abweichendes (betr. Lieferbedingungen der 
Industrie vgl. L a n ce l l e  und H e r s ch e l :  DR. 
1940, 1449 und 1451), so ist auch das für das Preis
recht nicht gleichgültig, ebensowenig, ob sich ein 
Vertragsgegner darin einer Vertragsstrafe unter
w irft ( R c n t r o p - H  a r t l e i f  im Wirtschaftskartei- 
nandbuch zu VI B l unter D V 4  u. 5; C o r d e s ,  
»Preisstoprecht“  1B §11112 S. 55), mag dies alles 
Praktische Bedeutung erst äußern, wenn eine Seite 
mcht vertragsmäßig erfüllt.

Die Vereinbarung eines vom gesetzlichen ab
weichenden Gerichtestandes wird man schon des
halb nicht als preisrechtlich unerheblich bezeichnen 
uurfen, weil die Vereinbarung des Erfüllungsortes, 
me zweifellos dem Preisrecht untersteht, sich auf 
uen Gerichtsstand auswirkt (§ 29 ZPO.). Ebenso- 
wemg wird man es aus dem Preisrecht völlig her
auslassen können, wenn die Vertragsgegner etwas 
y  rüber vereinbaren, nach welchem Recht sich ihr 
Vertragsverhältnis richten soll oder in welchem 

erfahren über Meinungsverschiedenheiten entschie
den werden soll, z. B. durch Schiedsgutachten oder 
Schiedsgericht (§§ 1025 ff. ZPO.).

Diese allgemeinen bei vielen Vertragsarten vor- 
'pnimenden Bedingungen seien durch solche aus 
uzelnen Fachgebieten ergänzt, 
ru r die Energiewirtschaft ist festgelegt, daß der 
ustand, in dem das Versorgungsunternehmen die 

y e?Seräte ablesen läßt, um danach den Verbrauch 
o rí e,recünen, preisrechtlich erheblich ist (Erl. vorn 
y- Okt. 1939 und 29. Jan. 1940: MittBl. 194011 S. 25). 
H1 Uxr Privatversicherung ist ausgesprochen, daß 
p e Art und Weise, in der Versicherungsnehmer am 
Dewmn des Versicherungsunternehmens beteiligt

werden oder ihnen eine Beitragsrückgewähr zu
fließt, auch das Preisrecht angeht (vgl. Erl. vom
19. Nov. 1940: MittBl. I S. 792 und 11 S. 43). Da
gegen wird man die Regelung der sogenannten 
„Obliegenheiten“  als außerhalb des Preisrechts 
stehend bezeichnen dürfen, während die sogenann
ten „Ausschlüsse“ , da sie den Umfang des Ver
sicherungsschutzes begrenzen, in engster Beziehung 
zum Entgelt stehen.

Bei Darlehen, mögen sie ungesichert oder durch 
Grundpfandrecht oder sonstwie gesichert sein, 
unterfallen dem Preisrecht außer dem Zins als dem 
Entgelt insbesondere der sogenannte Verwaltungs
kostenbeitrag, die Regelung .der Tilgung (Höhe und 
Abstand der Tilgungszahlung, Sonderleistung bei 
vorzeitiger Rückzahlung, Umwandlung von Fest- in 
Tilgungsdarlehn und umgekehrt), die etwaige Son
derleistung für Verlängerung der Vertragsdauer, 
ferner bei Grundpfandrechten die Sonderleistung 
für Zustimmung zum Rangwechsel. Haben Kredii- 
unternehmen die Bedingungen, zu denen sie Kre
dite gewähren, allgemein niedergelegt, so geht auch 
das Preisrecht an, wie sie den Kreis der als Kredit
nehmer und der als Bürgen in Betracht kommenden 
Personen begrenzen (z. B. nach Alter, Beruf, Ein
kommen, Gesundheit).

Bei Mietverhältnissen erstreckt sich das Preis
recht außer auf die Regelung derWasserversorgung 
(Erl. v. 1. März 1938: MittBl. I Nr. 3 S. 7; Warm
wasser RE. 8/40: MittBl. I S. 81), der Beleuchtung 
der allgemeinen Räume (Treppenhaus, Boden, Kel
ler), der Heizung (Sammelheizung RE. 17/40: M itt
Bl. i S. 106) und der Instandsetzung (Erl. v. 1. März 
1938: MittBl. 1 Nr. 3 S. 7; RE. 55/40: MittBl. I 
S. 300; Erl. v. 8. Juli 1940: MittBl. I S. 542), so daß 
es zum Beispiel als Verstoß gegen das Preisefr 
höhungsverbot angesehen wird, wenn der Ver
mieter es schuldhaft unterläßt, die ihm obliegenden 
Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen (Erl. v. 12. Juni 
1940: MittBl. I S. 542), z. B. noch auf die Erlaubnis 
unterzuvermieten und die etwaige Vergütung dafür 
(RE. 184/37 v. 12. Dez. 1937 Abschn. A IV), das Ver
langen einer Wohnungsgenossenschaft, ihre Mieter 
müflten Genossen sein (Scho l l ,  „Das neue Preis
recht“ , S, 27 Anm. II zu § 1 PreisstopVO.) und das 
Vereinbaren einer sogenannten Abstandssumme 
zwischen Vermieter und Mieter bei vorzeitiger Be
endigung des Mietverhältnisses (Erl. v. 5. Juli 1938: 
MittBl. I Nr. 19 S. 2, Nr. 23 S. 6).

Im Vereinswesen reicht das Preisrecht z. B. bis 
zu der Frage, ob, von wem und in welcher Hone 
neben dem laufenden Beitrag ein einmaliges Bei- 
trittsgeld erhoben wird, ob eine Zeitschrift für den 
Beitrag ohne besondere Berechnung mrtgewanrt 
(RE. 31/38: MittBl. I Nr. 4 S. 6) oder den M it
gliedern zum Vorzugspreis geliefert wird usw.

Wie die Preisklausel und die Lieferklausel, so 
muß dem Preisrecht auch ein V o r b e h a l t  au f  
Ä n d e r u n g  de r  B e d i n g u n g e n  unterstehen. Dies 
nicht nur, wenn sich der Lieferer ausdrücklich die 
Befugnis ’ ausbedungen hat, sich für eine unter 
mehreren zur Wahl gestellten Bedingungen zu ent
scheiden (Erl. v. 6. März 1940: MittBl. I S. 166), 
sondern auch, wie das besonders bei Dauer-, z. B. 
Versicherungs- und Bankverträgen vorkommt, bei 
denen ein Großunternehmer mit einer Vielzahl von 
Abnehmern arbeitet, wenn der Vertrag sich nach 
den „jeweiligen“  Bedingungen des Großunterneh
mers richten soll.

Wer die Bedingungen aufstellt, ist für das Preis
recht als Ganzes gleichgültig. Es erfaßt also auch
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solche ein für allemal niedergelegten Bedingungen, 
die Großabnehmer ihren Lieferaufträgen zugrunde 
legen, insbesondere der Fiskus (z. B. „Allgemeine 
Bedingungen für die Ausführung von Leistungen“ , 
aufgestellt von der Deutschen Reichsbahn). Im 
Stoprecht allerdings kommt es lediglich darauf an, 
ob die Änderung einer Bedingung die Lage gerade 
des Abnehmers verschlechtert, was bei einseitig 
vom Abnehmer aufgestellten Bedingungen so leicht 
nicht eintreten wird.

Diesem ausgedehnten Geltungsbereich des Preis
rechts entspricht es, wenn der RfPr. in einigen 
Fachgebieten sich nicht auf gelegentliche Einfluß
nahme in Einzelfällen beschränkt, sondern zu a l l 
g e m e i n e r  R e g e l u n g  der  V e r t r a g s b e d i n 
g u n g e n  beigetragen hat. So hat er durch die 
Tarifordnung für elektrische Energie v. 25. Juli 
1938 (RGBl. I, 915) und für Gas v. 15. Mai 1939 
(RGBl. I, 925) verordnet, daß die Versorgungsunter
nehmen nur gewisse Tarifarten mit bestimmten 
Merkmalen haben dürfen, wofür Muster geboten 
werden (Elektrizität: RE. 129/38, 150/38; Gas: 
RE. 87/39), nicht ohne daß den Unternehmern noch 
einige Wahlmöglichkeiten blieben.

ln der Kraftfahrtversicherung hat er in § 1 seiner 
VO. v. 14. Febr. 1938 (RGBl. 1, 200) vorgeschrieben, 
daß Kraftfahrzeuge nur nach dem mit seiner Zu
stimmung aufgestellten, später von ihm selbst durch 
die Bekanntmachungen v. 21. April 1939, 6. April 
und 2. Juli 1940: RAnz. Nr. 95, 81 und 154 geänder
ten Einheitstarif versichert werden dürfen, der 
neben den eigentlichen Tarifspalten noch soge
nannte Grundregeln (z. B. über örtlichen Geltungs
bereich, Zahlungsweise, Teilzahlungszuschläge, Vor
auszahlung, Unterbrechung, Mehrheitsnachlaß, Wech
sel oder Wegfall des Wagnisses, Einstufungsgrund
sätze u. a.) und sogenannte Bestimmungen (z. B. 
über andere Zusammenstellung von Deckungssum
men in der Haftpflichtversicherung; Einstellraum

versicherung; Zuschläge für Kraftfahrzeuge mit 
Sonderausstattung in der Kaskoversicherung) ent
hält.

In der Anordnung über Höchstpreise für die 
Runderneuerung von Kraftfahrzeugdecken v. 5. Aug. 
1939: RAnz. Nr. 182 lautet § 2 Abs. 6 : „Der RfPr. 
setzt die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
fest.“  Davon ist, wie im RE. 104/39 v. 8. Okt. 1939: 
MittBI. I S. 456 bekanntgegeben, Gebrauch gemacht 
worden.

Auf anderen Fachgebieten ist der RfPr. noch 
weiter gegangen, indem er angeordnet hat, daß Ver
träge nur mit Einheitsbedingungen abgeschlossen 
werden dürfen. Das ist im Bauwesen für das Mieten 
von Baugeräten durch § 12 seiner VO. über Höchst
mieten für Baugeräte v. 16. Juni 1939 (RGBl. I, 
1043) geschehan. Die dort vorgesehene Verbindlich
keitserklärung eines Einheitsmietvertrages ist dann 
durch die vom RJM. und RfPr. gemeinsam erlas
sene Anordnung v. 6. Juni 1940: RAnz. Nr. 132 er
folgt. Ähnlich ist durch § 4 der Zweiten Anordnung 
zur Regelung der Preise für Überholungs- und In- 
ständsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen v. 17. April 
1940: RAnz. Nr. 95 vorgeschrieben, daß solche Auf
träge nur zu den vom Reichsinnungsverband des 
Kraftfahrzeughandwerks und der Wirtschaftsgruppe 
Fahrzeugindustrie aufgestellten und vom RfPr. mit 
Erl. v. 5. März 1940: MittBI. I S. 167 genehmigten 
Einheitsbedingungen erteilt, angenommen und aus
geführt werden dürfen.

Reicht hiernach die Einflußmöglichkeit des Preis
rechts ungeheuer weit, so ist damit nicht gesagt, 
daß der RfPr. überall eine ausschließliche Zustän
digkeit in Anspruch nähme; auf manchen Fachge
bieten wird er nicht einmal federführend tätig wer
den wollen; aber mitzuwirken hat er, da Entgelt 
(Preis) und Bedingungen so eng miteinander ver
flochten sind, bei jeder einschlägigen Regelung 
rechtsgeschäftlicher Bedingungen.

Die rechtliche Gleichstellung von Schuldverschreibungen 
und Schuldbuchforderungen der Reichsanleihen im Bankverkehr
Von Dr. O t t o  E r n s t ,  Regierungsrat in der Reichsschuldenverwaltung, z. Z. bei der Wehrmacht

Durch die V e r o r d n u n g  übe r  d ie B e h a n d 
l u n g  von  A n l e i h e n  des D e u t s c h e n  Re i chs  
im Bank -  und B ö r s e n v e r k e h r  v. 31. Dez. 1940 
(RGBL 1941 I, 21) ist in der Entwicklung des 
stückelosen Effektenverkehrs in Reichsanleihen ein 
Abschluß erreicht worden. Nachdem die Reichs
schuldbuchforderung als Mittel des stückelosen Ef
fektenverkehrs bereits durch die VO. über die Ver
wertung und Anschaffung von Reichsschuldbuch
forderungen v. 5. Jan. 1940 (RGBl. I, 30) einer der 
Sammelverwahrung (§5 ff. DepotG.) entsprechen
den Sammelverwaltung zugänglich gemacht war, 
ist nunmehr die Gleichstellung von Schuldbuch
forderung und Wertpapier in der depotmäßigen 
Handhabung durch die Kreditinstitute vollzogen1).

i) Ober die wirtschaftliche Notwendigkeit und die Ent
wicklung des stückelosen Effektenverkehrs in Reichs- 
anleihen siehe Dieben,  „Das neue Emissionsverfahren 
bei Reichsanleihen“ : „Sparkasse“ 1938,347; Amtliche Be
gründung zu der VO. über die Verwaltung und Anschaf
fung von Reichsschuldbuchforderungen v. 5. Jan. 1940 in 
DJ. 1940, 93; Dieben,  „Verbesserte Anleihetechnik bei 
Reichsanleihen“ : „Sparkasse“  1940, 5; Schröder ,  „Ver
waltung und Anschaffung von Reichsschuldbuchforderun-

Die Wertpapiersammelbankcn dürfen nach § j  
der neuen VO. ihre Sammeldepots ganz oder teil
weise auflösen und in Reichsschuldbuchforderungen 
auf ihren Namen um wandeln lassen. Diese gelten 
alsdann als Sammelbestand bzw. Teil eines Samioel- 
bestandes des Verwahrers im Sinne der Vorschrif
ten des Gesetzes über die Verwahrung und An
schaffung von Wertpapieren (DepotG.). Gleiches 
gilt von den Schuldbuchforderungen, die dem Ver
wahrer zur Eingliederung in einen Sammelbestanö 
anvertraut werden. Infolge der Gleichstellung wir 
in Zukunft der Kommissionär von seiner Verpihcn- 
tung, dem Kommittenten Eigentum an bestimmten 
Stücken zu verschaffen, dadurch befreit, daß er ihm 
ein Anteilsrecht an einem Sammelbestand, der ganz

ren“ : DJ.1940,229; Ernst,  „Die Rcichsschuldbuchforde- 
ung als Kreditgrundlage“ : DR. 1940, 305; Opi tz»■ »Vo, 
ler Girosammelverwahrung zur Girosammelvei waltu g - 
3ankArch. 1940,35; Lorenz,  „Gcstaltwandel der Reichs 
inleiheforderung“  im Handelsblatt der LraNdurter Ze 
ung v. 15./16. Jan. 1941; D i e b en ,  „Fortschritte ae 
Rcichsanleihetechnik und Kriegsfinanzierung : BankAreb
le ft 2/41; O p i t z, „Wertrechte und Wertpapiere . Banl 
\rch. Heft 2/41.
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oder teilweise aus einer Schuldbuchforderung be
stehen kann, verschafft (§ 24 DepotQ.).

Die VO. v. 31. Dez. 1940 bringt gegenüber dem 
durch die VO. über die Verwaltung und Anschaf
fung von Reichsschuldbuchforderungen v. 5. Jan. 
1940 geschaffenen Zustand sowohl technische als 
auch rechtliche Fortschritte. In technischer Be
ziehung entfällt die Notwendigkeit getrennter Kon
tenführung für Buchschulden einerseits und Wert
papiere andererseits, wodurch die Arbeit der Kredit
institute bei der Verwahrung und Verwaltung der 
Reichsanleihen wesentlich vereinfacht wird (siehe 
auch amtliche Begründung), ln rechtlicher Be
ziehung wird durch die Gleichstellung von Schuld
buchforderung und Wertpapier die Verkehrsfähig
keit der Anteilsrechte, soweit sie sich auf eine im 
Sammelbestand befindliche Schuldbuchforderung be
ziehen, auf eine tragfähige Grundlage gestellt, in
dem alle Rechtsscheinswirkungen, wie sie beim 
Wertpapier durch den unmittelbaren bzw. mittel
baren Besitz ausgelöst werden, auf die für die Sam
melbank eingetragene Schuldbuchforderung über
tragen werden. Zugleich wird durch diese Gleich
stellung der depotrechtliche Schutz aller Personen, 
dje an einem gemischten oder einem lediglich aus 
einer Schuldbuchforderung bestehenden Sammel
bestand beteiligt sind, im vollen Umfang gewährt, 
ohne daß es einer Verweisung auf die einzelnen 
Vorschriften des DepotG. bedarf. Die Merkwürdig
keit, daß der stückelose Effektenverkehr nur er
reicht werden kann, indem auf die Schuldbuch- 
torderung bzw. auf den auf eine Schuldbuchforde- 
jmng bezüglichen Gemeinschaftsanteil die bisher nur 
tür Wertpapiere passenden sachenrechtlichen Be
griffe wie unmittelbarer und mittelbarer Besitz 
übertragen werden, erklärt sich daraus, daß unsere 
Rechtsordnung bisher in der Regel Rechtsscheins- 
Wirkungen und damit Verkehrsscn.utz nur mit sinn- 
ralhgen Erscheinungsformen verbindet.

Rechtlich betrachtet steht demnach die Kernbe- 
summung der neuen VO. in §2 Abs. 1 Satz 2

»Sie“  (die Reichsschuldbuchforderung) „steht 
den zum Sammelbestand gehörenden Schuldver
schreibungen gleich.“

n°. Umwälzend diese Gleichstellung, die für den 
cichsanleiheverkehr eine Verschmelzung von For- 
crungs- und Sachenrecht bedeutet, auch erscheinen 
ag, stellt sie sich bei näherer Betrachtung doch 

. r als ein letzter Schritt einer langen Entwick- 
Iung dar.
S & n d.as RSchuldbG. v. 31. Mai 1910 (RGBl 
sch n  kr*ng* Schuldbuchforderung und Innaber- 
ai^'ldverschreibung insofern in enge Beziehung, 
p es die Umwandlung von der einen in die andere 
- rm zuläßt. Wenn sich auch das Schicksal derbeidk e l i '1 ^ ormen gegenüber dem allgemeinen Ver
nichtnacdl verscDiedenen Grundsätzen (Forderungs- 
War* Sachenrecht) verschieden gestaltete, so 
SchuH S*e docdl W irkung gegenüber dem 

ner von vornherein mit der gleichen Rechts- 
‘n-ueinswtrlrun^. --------- tru------------- ^an .lnswirkung ausgestattet. Ebenso wie das Reich 

*n.uaber (Besitzer) des Wertpapiers mit be- 
leisten kann, auch wenn er zur 

erechtigt ist (§ 793 Abs. 1 Satz 2

f r p i^ j  " uiaoer f Besitzer) des wertpa 
V der Wirkung leisten kann, auch 
BOR\gUng nicht Berechtigt ist (§ 793 
nen ,so'kann es den im Schuldbuch Eingetrage-
rnatct.3 ii Gläubiger ansehen, auch wenn er das 
Schnüt 6 , Borderungsrecht nicht inne hat, das 
den Dbuch also unrichtig ist. Das ergibt sich aus 
W e„Bestlmmungen der §S 11 und 12 RSchuldbG. 
Au«? auch der Wortlaut'des §11 Abs. 1 zu der 

‘assung verleitet, daß die weiter bestehende

Eintragung eines Schuldbuchgläubigers, der die 
Forderung außerhalb des Schuldbuchs abgetreten 
hat, gegenüber dem Schuldner nicht nur den An
schein des materiellen Forderungsrechts bewirkt, 
sondern daß insoweit bis zur Eintragung der Ab
tretung das Forderungsrecht des eingetragenen Ze
denten selbst bestehen geblieben sei, so entspricht 
eine solche Auslegung weder dem Zweck des Ge
setzes noch dem Willen des Gesetzgebers. Aus den 
Materialien zu § 7 PrSchuldbG., aus dem §11 her
vorgegangen ist, ist zu entnehmen, daß die Be
stimmung lediglich dem Schutze des Schuldners 
dienen sollte2). Diesem Zweck aber genügt die 
Auffassung, daß die weiter bestehende Eintragung 
lediglich einen schutzwürdigen Rec h t s s c he i n  des 
Gläubigerrechts vermittelt. Andernfalls müßte man 
dann, wenn die außerhalb des Schuldbuchs vor
genommene Abtretung zwar eingetragen wird, aber 
materiellrechtlich unwirksam ist, trotzdem den 
Übergang des Forderungsrechts zugunsten des 
Reichs annehmen, eine Auffassung,' die sich aus 
dem Gesetz in keiner Weise herleiten läßt. Im 
übrigen sind die Fälle, in denen eine Verfügung 
über die Forderung zwar eingetragen wird, aber 
materiellrechtlich gar nicht vorgenommen worden 
ist, im Gesetz überhaupt nicht geregelt. Auch in 
diesen Fällen nimmt die Reichsschuldenverwaltung 
mit Recht an, daß sie an den als Gläubiger Einge
tragenen mit befreiender Wirkung leisten und ihn 
als antragsberechtigt ansehen kann, obwohl sie da
mit rechnen muß, daß er das materielle Forde
rungsrecht nicht besitzt. Das Recht zur Leistung 
an die durch die Eintragung als Gläubiger legiti
mierte Person folgt aus dem Grundsatz des § 12, 
wonach das materielle Rechtsgeschäft für den 
Schuldner ohne Bedeutung ist. Es ist demnach fest
zustellen, daß die Eintragung im Schuldbuch dem 
Schuldner gegenüber von vornherein die gleiche 
Rechtsscheinswirkung hat wie der unmittelbare Be
sitz einer Inhaberschuldverschreibung.

Den nächsten Schritt auf dem Wege zur Gleich
stellung von Schuldbuchforderung und Inhaber
papier stellt die VO. über die Änderung des 
RSchuldbG. v. 17. Nov. 1939 (RGBl. I, 2298) dar. 
Veranlaßt durch die Notwendigkeit, das Schuldbuch 
bei seinem steigenden Umfang3) dem Kreditverkehr 
zu eröffnen und die eingetragenen Forderungen 
lombardfähig zu machen, dehnt die genannte VO. 
den öffentlichen Glauben des Schuldbuchs auf den 
gesamten Rechtsverkehr aus. Danach kann sich 
nicht nur das Reich als Schuldner, sondern der ge
samte Rechtsverkehr auf die Eintragungen im 
Schuldbuch verlassen. Geht man von der Gleichung 
Eintragung =  unmittelbarer Besitz aus, so bestim
men die §§ 11 a und 11 b SchuIdbG. (Art. 1 der VO. 
v. 17. Nov! 1939) folgerichtig, daß der gutgläubige 
Rechtserwerb von der Eintragung des Erwerbers 

Schuldbuch abhängig ist. Ebenso wie der Er-nn
werber eines Inhaberpapieres das Eigentum kraft

2) Mücke,  „Preußisches Staatsschuldbuch“ , Berlin 
1902, zu §7.

s) Im August 1919 — nach Erledigung der letzten 
Kriegsanleihe — enthielt das Reichsschuldbuch Forde
rungen im Gesamtbeträge von 19115510500,00M. Durch 
die Inflation war der Stand der Forderungen nach Durch
führung der Ablösung der Markanleihen wertmäßig auf 
etwa 1 Milliarde gesunken. Am l.Okt.1939 war der Stand 
der eingetragenen Anleiheforderungen 5039151 137,01 XM. 
Inzwischen ist er in Auswirkung der VO. v. 5. Jan. 1940 
auf über 14000000000 SftM gestiegen. Die eingetragenen 
Anleiheforderungen machen demnach über 35»/0 der im 
Schuldbuch eintragungsfähigen Reichsschulden aus.

'38*
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guten Glaubens nur erhält, wenn er in den Besitz 
des Stückes kommt, so erhält der Erwerber einer 
Schuldbuchforderung das materielle Forderungs
recht kraft guten Glaubens nur dann, wenn er als 
Gläubiger im Schuldbuch eingetragen wird. Die Ver
knüpfung des gutgläubigen Forderungserwerbs mit 
der Eintragung im Sehuldbuch entspricht also dem 
gutgläubigen Erwerb des Eigentums am Inhaber
papier durch Erlangung des unmittelbaren Besitzes 
(§ 932 BGB.).

Eine Übertragung des Begriffes ..mittelbarer Be
sitz“  und der daran geknüpften Wirkungen (§§ 933, 
934 BGB.) auf die Schuldbuchforderung, wodurch 
diese erst im vollen Umfang verkehrsfähig werden 
kann, erfolgt in dieser Stufe der Entwicklung noch 
nicht. Der Zwang zu diesem Schritt ergab sich erst 
mit der Notwendigkeit, den unmittelbaren „Besitz“  
der Schuldbuchforderung von den einzelnen Gläu
bigern auf einen gemeinsamen Verwalter zu über
tragen, d. h. depotrechtlich gesprochen, beim Über
gang von der- Eigenverwaltung zur Sammelverwal
tung.

Diesen Schritt vollzieht die VO. über die Ver
waltung und Anschaffung von Reichsschuldbuch
forderungen v. 5. Jan. 1940, indem sie die Grund
sätze der Sammelverwahrung auf die Sammelver
waltung überträgt. Sie verfügt allerdings nicht aus
drücklich, daß die sachenrechtlichen Begriffe vom 
unmittelbaren und mittelbaren Besitz auf die für die 
Saminelbank eingetragene Sammelforderung anzu
wenden seien. Da aber ohne solche Anwendung 
eine der Sammelverwahrung entsprechende Sam
melverwaltung nicht möglich ist, zwingt die VO. 
dazu, die Grundsätze der sachenrechtlichen Be
sitzlehre auf die Sammelschuldbuchfordcrung analog 
anzuwenden (siehe O p i t z ,  „Von der Girosammel
verwahrung zur Girosammelverwaltung“ : Bank
archiv 1940, 79).

Überblickt man die aufgezeigte Entwicklung, so 
erscheint die durch die VO. über die Behandlung 
von Anleihen des Deutschen Reichs im Bank- und 
Börsenverkehr v. 31. Dez. 1940 vollzogene Gleich
stellung von Inhaberschuldverschreibung und Schuld
buchforderung notwendig und selbstverständlich. 
Sie gibt — abgesehen von den banktechnischen 
Vorteilen — für die depotmäßige Handhabung der 
Schuldbuchforderung eine feste Grundlage und hebt 
die Notwendigkeit, mit Analogie und neuen Be
griffen zu arbeiten, auf. So sehr der \*>n O p i t z  
(a. a. O.) gewählte Begriff der „W alt“  nach dem 
bisherigen Stand der Gesetzgebung zum besseren 
Verständnis beitrug, ist er doch, nachdem der Ge
setzgeber die Gleichheit von Schuldverschreibung 
und Schuldbuchforderung bestimmt hat, überflüssig. 
Ebenso wie es angebracht erscheint, die im Depot- 
recht eingebürgerten sachenrechtlichen Begriffe wie 
„Verwahrer“  und „Hinterleger“  beizubehalten, be
stehen auch keine Bedenken, den Ausdruck „Be
sitz“  in Bezug auf die im Sammelbestand befind
liche Schuldbuchforderung zu gebrauchen, sofern 
man sich dabei bewußt ist, daß Besitz insoweit nicht 
die Beziehung zu einem körperlichen Gegenstand, 
sondern zu einer durch die Hingabe zur Sammel
verwahrung gewissermaßen verdinglichten Forde
rung is t1).

4) Die durch die Eintragung als Gläubiger zum Aus
druck kommende tatsächliche Verfügungsgewalt über 
eine Forderung als Besitz zu bezeichnen, ist um so un
bedenklicher, als der Besitz eines Wertpapiers in Wirk
lichkeit auch die Ausdrucksform für die tatsächliche Ver
fügungsgewalt über die im Wertpapier verbriefte Forde
rung ist.

Wie wirkt sich nun die Gleichstellung von Schuld
verschreibung und Schuldbuchforderung in der 
depotmäßigen Handhabung aus? Zum besseren Ver
ständnis soll den folgenden Ausführungen der Fall 
zugrunde gelegt werden, daß der Sammelbestand 
lediglich aus einer Schuldbuchforderung besteht, 
was auch nach der amtlichen Begründung durchaus 
möglich ist.

Überträgt ein Schuldbuchgläubiger seine Eigen
forderung zum Zwecke der Sammelverwaltung auf 
die Sammelbank, so verschafft er dieser mit der 
Eintragung im Schuldbuch den bücherlichen Besitz. 
Entsteht bei der reinen Sammelverwahrung mit dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Wertpapiere beim Sam
melverwahrer für den bisherigen Eigentümer M it
eigentum nach Bruchteilen an den zum Sammel- 
bestand des Verwahrers gehörenden Wertpapieren 
derselben Art (§ 6 Depotö.), so muß mit der Ein
tragung des Sammelverwahrers im Schuldbuch kraft 
Gesetzes das Anteilsrecht des bisherigen Schuld
buchgläubigers entstehen. Ebenso wie bei der reinen 
Sammelverwahrung nicht der zur Verfügung nicht
berechtigte Einlieferer, sondern der bisherige Eigen
tümer der Wertpapiere Miteigentum am Sammel
bestand erwirbt, wird bei der Übertragung einer 
Schuldbuchforderung mit der Eintragung der Sam
melbank nicht der bisher zu Unrecht als Gläubiger 
eingetragene bücherliche Besitzer, sondern der w irk
liche Gläubiger des materiellen Forderungsrechts 
Anteilsgläubiger. Hatte z. B. der im Reichsschuld
buch eingetragene Gläubiger die Forderung an 
einen anderen abgetreten, ohne die Abtretung im 
Reichsschuldbuch vermerken zu lassen, und läßt er 
alsdann die Forderung auf die Sammelbank um
schreiben, so wird mit der Eintragung der Sammel- 
melbank iin Reichsschuldbuch der Zessionär An
teilsgläubiger, wenn auch der bisherige Schuld
buchgläubiger in den Büchern der Sammelbank 
bzw. des Zwischenverwahrers als Anteilsgläubiger 
geführt wird. Eine Gefahr für den Verkehr er
wächst hieraus nicht. Die Sammelbank bzw. der 
Zwischenverwahrer kann die Auslieferutigsansprüchc 
auch des unberechtigten Hinterlegers erfüllen (vgl- 
§ 7 DepotG.). Im übrigen werden rechtsgeschäftliche 
Verfügungen des Nichtberechtigten über den Gläu
bigeranteil (Abtretungen, Verpfändungen) durch den 
Schutz des guten Glaubens geheilt.

Dem Erwerb des Anteilsrechts durch den bisheri
gen Schuldbuchgläubiger entspricht der Erwerb dei- 
materiellen Schuldbuchforderung durch die Gemein
schaft. M it der Übertragung der Schuldbuchforde
rung auf den Namen der Sammelbank erwirbt nicht 
diese, sondern die Gemeinschaft oder, richtiger ge
sagt, jeder an dem Sammelbestand Beteiligte nach 
seinem ideellen Anteil das materielle Forderungs- 
recht, wie ja auch bei der reinen Sammelverwah
rung das Eigentum an den eingelieferten Wert
papieren nicht auf die Sammelbank, sondern auf die 
an der Gemeinschaft Beteiligten im Verhältnis ihrer 
durch den Beitritt eines neuen Anteilers veränderten 
Bruchteile5) übergeht. Durch die Gleichstellung von 
Schuldverschreibung und Schuldbuchforderung wir? 
die Konstruktion eines Treuhandverhältnisses zwi
schen dem Verwahrer und der Gemeinschaft (siehe

5) Eine wertmäßige Veränderung des Bruchteils der 
bisherigen Anteiler tritt nicht ein. Waren bisher 10 Dia
biger mit je 100000 vorhanden, so betrug ihr Bruc 
teil an dem Sammelbestand von 1 000000MC je Vio- * \ . 
ein weiterer Anteiler mit 500 000 äM! hinzu, so beträgt o 
Bruchteil der bisherigen Anteiler an dem Gesamtbesta 
von 1 500000 3tM je i/iu (== 100000 M )  und der 
neuen Anteilers 6/ ls.
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Op i t z ,  a. a. O. S. 79) entbehrlich6)- Im Konkurse 
der Sammelbank sind die Anteilsgläubiger nicht des
halb aussonderungsberechtigt, weil die Sammel
bank zwar rechtlich, aber nicht wirtschaftlich In
haber des Forderungsrechts ist, sondern weil sie 
nur den bücherlichen Besitz, nicht aber das For
derungsrecht selbst erworben hat, die Forderung 
also gar nicht zur Konkursmasse gehört. Die unzu
treffende Anwendung der Treuhand verleitet in 
den Fällen, wo die Übertragung der Schuldbuch
forderung auf die Sammelbank von einem zu Un
recht im Schuldbuch Eingetragenen ausgeht, zu dem 
Versuch, den gutgläubigen Erwerb des materiellen 
Forderungsrechts durch die Anteilsgläubiger bzw.» 
durch die Sammelbank als Treuhänderin über § 11 a 
SchuldbG. zu erreichen (s. S c h r öd e r ,  „Verwal
tung und Anschaffung von Reichsschuldbuchforde
rungen“ : DJ. 1940, 231). Der in § 11a an die Ein
tragung im Schuldbuch geknüpfte Schutz des guten 
Glaubens tritt selbstverständlich nur dann ein, wenn 
der Eingetragene die materielle Forderung nach der 
der Eintragung zugrunde liegenden Vereinbarung 
der Parteien erwerben soll. Das trifft auf den Fall 
der Eintragung der Sammelbank gerade nicht zu. 
Gas materielle Forderungsrecht soll vielmehr von 
den in der Gemeinschaft stehenden Anteilsgläubi- 
gern erworben werden, und es wird von ihnen 
erworben nicht nach § l l a  SchuldbG., sondern mit 
Hinblick auf die Gleichstellung von Schuldver
schreibung und Schuldbuchforderung kraft Gesetzes 
uach § 6 DepotG. Wäre der originäre Rechts
erwerb durch die Anteilsgläubiger nicht im Gesetz 
bestimmt, so könnte der gutgläubige Forderungs
erwerb nur über die §§ 929, 932 BGB. begründet 
jeerden. § 11 a SchuldbG. hat in diesem Zusammen- 
" aiJg nur Bedeutung, wenn und soweit die Sam- 
^elbank ihrerseits unbefugt über die Schuldbuch- 
°™erung verfügt.

Das Anschaffungsgeschäft, das der Kommissionär 
uurch Verschaffung eines Gläubigeranteils an einem 
jü'uimeibestand, auch wenn dieser nur aus einer 
i U-u r uehforderung besteht, vollziehen kann, geht 
eentlieh betrachtet folgendermaßen vor sich: 

au aÛ  c*er Kommissionär Reichsanleihe, die ihm
s einem fremden Sammelbestand geliefert wird, 

B e w i r b t  mit der Zuschreibung des entsprechenden 
n e n l ’eS au  ̂ ^em Sammelschuldbuchkonto der eige- 
üch ^amrn,eIbank diese den unmittelbaren bücher- 
^  teii Besitz, die in der Gemeinschaft stehenden 
dg ^g lä u b ig e r das materielle Forderungsrecht und 

Kommissionär als Kommissionsgut das ent-

•94o *?'?,ncue VO. vermeidet die in § 1 der VO. v. 5. Jan. 
banu "thaltene unzutreffende Bezeichnang der Sammd- 
°ank als Treuhänderin.

sprechende Anteilsrecht Gleiches gilt bei originärer 
Begründung durch Zeichnung mit der Zuschreibung 
des gezeichneten Betrages auf dem Sammelschuld
buchkonto der Sammelbank. Der Kommittent er
w irbt das Anteilsrecht nach § 24 Abs. 2 DepotG. 
kraft Gesetzes mit der entsprechenden Buchung im 
Verwahrungsbuch des Kommissionärs, wenn er ihn 
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts 
nicht schon früher erworben hat. — Erwirbt der 
Kommissionär einen Gläubigeranteil aus dem Sam
melbestand seiner eigenen Sammelbank oder benutzt 
er einen eigenen Gläubigeranteil zur Erfüllung sei
ner Verpflichtung (Selbsteintritt), so wird auch hier 
der Kommittent erst mit der Buchung im Yerwah- 
rungsbuch des Kommissionärs Anteilsgläubiger, 
wenn der Rechtsübergang nicht schon früher nach 
den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts er
folgt ist. Eine Bewegung auf dem Schuldbuchkonto 
der Sammelbank erfolgt in diesen Fällen nicht.

Die rechtsgeschäftliche Übertragung und Ver
pfändung des Anteils am Sammelbestand erfolgt in 
der gleichen Weise wie bei der reinen Sammelver
wahrung durch Einigung und Wechsel in der Be
sitzvermittlung (§§ 929, 1205 BGB.), wobei für den 
Verkehr mit der Sammelbank Formularzwang (rote 
und grüne Effektenschecks) besteht. Sowohl die 
Verfügung wie der Schutz des guten Glaubens 
richten sich nach den sachenrechtlichen Vorschriften 
(§§ 929 ff., 1205, 1207 BGB.). Wegen der rechtlichen 
Konstruktion und der technischen Handhabung ge
nügt der Hinweis auf die Ausführungen bei O p i t z ,  
„Depotgesetz“  (1937) zu §§ 6—8, Anm. 24 ff. sowie 
auf die Geschäftsbestimmungen der Bank des Ber
liner Kassenvereins für den Schuldbuchgiroverkehr.

Die Ausführungen dürften gezeigt haben, daß die 
gemeinsame Sammelverwahrung von Schuldbuch
forderungen und Schuldverschreibungen sich auf 
Grund der beiden Gleichungen Schuldbuchforderung 
=  Inhaberschuldverschreibung (gültig nur für den 
Schuldbuchgiroverkehr) und Eintragung im Schuld
buch—unmittelbarer Besitz (gültig für den gesam
ten Schuldbuchverkehr) reibungslos bewerkstelligen 
läßt. Wenn O p i t z  (a. a. O.) den Wanderer durch 
das von der VO. über die Verwaltung und An
schaffung von Reichsschuldbuchforderungen vom 
5. Jan. 1940 geschaffene Neuland mit der Mahnung 
entlassen mußte, sich auf dem Wege nicht da und 
dort am geltenden Recht zu stoßen und in form- 
strengen Grundsätzen stecken zu bleiben, so kann 
nunmehr festgestellt werden, daß die VO. über die 
Behandlung von Anleihen des Deutschen Reichs im 
Bank- und Börsenverkehr v. 31. Dez. 1940 die Ge
fahren dieses .Weges ausgeräumt hat. Dem Wan
derer auf dem geebneten Wege Wegweiser zu sein, 
ist der Zweck des vorliegenden Aufsatzes.

Der Beitrag des Reichsgerichts zu dem Grundproblem 
des interlokalen Privatrechts

Von Amtsgerichtsrat Dr. M i d d e l ,  Hamburg

der Drundproblem des ILR. ist die Frage nach 
sätziiri, °  , . .zur richtigen und zweckmäßigen grund- 
beit im o  Lösung der durch die Rechtsverschieden- 

Dip [ Gr°ßdeutschen Reich aufgeworfenen Fragen. 
Rechn.1̂  arUn£ dieses Grundproblems in Lehre und 
bereito^20.*11111̂  vor allem der des RG., ist jetzt 

- recht weit fortgeschritten.
Grunu eru? Fra£c ist die, ob die Lösung jenes 

luproblems frei, d. h. ohne Anlehnung an ge

setzliche Regelungen in verwandten Rechtsgebieten 
gefunden werden kann. Dieser Weg ist an sich des
halb möglich, weil eine gesetzliche Regelung des 
ILR. im Deutschen Reich fehlt.

Der Hauptvertreter dieser Lösung ist W e n  g i e r  
(„Deutsche Rechtswissenschaft“ , Band 5 [1940] 
S. 168ff.). Er entnimmt einer rechtsvergleichenden 
Betrachtung ausländischer Regelungen des ILR. und 
den nach seiner Auffassung dabei hervorgetretenen
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Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten eine Reihe von 
Grundsätzen zur Lösung des Grundproblems des 
ILR., die in der Hauptsache auf eine Geltung des 
Wohnsitzgrundsatzes hinauslaufen. Den dabei be
nutzten Argumenten ist bereits Be i t z k e  (DR. 1940, 
1539 ff.) insofern entgegengetreten, als er an dem 
von W en g i e r  (a. a. O. S. 173 f.) gebrauchten Bei
spiel Italiens nachgewiesen hat, daß das Domizil
prinzip nicht etwa nur dann als gegebene Losung 
gewählt wird, wenn eine unveränderte- Einführung 
des Rechtes des alten Staatsgebietes in den neu er
worbenen Gebietsteilen nicht beabsichtigt, sondern 
eine einheitliche Neuschaffung des Rechtes für das 
gesamte Staatsgebiet ins Auge gefaßt ist; denn die 
Einführung des italienischen Rechts in Südtirol war 
von vornherein beabsichtigt. . . .

Das Domizilprinzip für das ILR. wird in Aus- 
landsrechten im Gegensatz zu W e n g l e r s  An
nahme oft nicht aus Zweckmäßigkeitsgründen ge
wählt, sondern ist zwangsläufig in vielen Fallen che 
gegebene Lösung. Man denke an Jugoslawien. Da 
überhaupt nur das Domizilprinzip oder der Grund
satz des Heimatrechts zur Wahl stehen, hegt es auf 
der Hand, daß jeder Staat für sein ILR. sich dann 
für das Domizilprinzip entscheiden muß,  wenn die 
ehemalige Staatsangehörigkeit seiner Bürger keinen 
tauglichen Anknüpfungsgrund abgibt. _ Hätte sich 
z. B. Jugoslawien für das Heimatprinzip entschie
den, so wäre das ein untauglicher Versuch zur Lö
sung des Grundproblems des ILR. gewesen. Denn 
von den sechs Rechtsgebieten Jugoslawiens (vgl. 
B e r g m a n n ,  „Internationales Ehe- und Kind
schaftsrecht“ , 2. Aufl., I S. 327 f. und Rechtsver
gleichendes Handwörterbuch, I S. 233 ff.) unter
standen nicht weniger als vier früher der österrei- 
chisch-ungarischen Staatshoheit. Würde also Jugo- 
slawien an die ehemalige österreichisch-ungarische 
Staatsangehörigkeit für das ILR. anknüpfen, so 
wäre damit nichts gewonnen, weil damit die Zuord
nung der betreffenden Person zu einem bestimmten 
von jenen vier Rechtsgebieten nicht zu klären wäre. 
Es ergibt sich somit, daß das Domizilprinzip auch 
auf ganz anderen Gründen beruhen kann, als sie 
W en g l er für maßgebend hält. Auch das Beispiel 
Rumäniens zeigte dasselbe Ergebnis; denn die An
knüpfung an die ehemalige österreichisch-ungarische 
Staatsangehörigkeit würde die Zuordnung zu den 
beiden von Österreich-Ungarn erworbenen Rechts
gebieten, dem Buchenland und Siebenbürgen, nicht 
klären, obwohl dies wegen der Rechtsunterschiede 
in den beiden Gebieten notwendig ist. Auch in der 
Sowjetunion ist das im ILR. nach h. M. maßgebende 
„Recht, auf dessen Gebiet das bestrittene Privat- 
rechtsverhältnis entstanden ist“  (vgl. Rechtsverglei- 
chendes Handwörterbuch, I S. 213; M a k a r o w :  
Ostrecht 1926,709ff.; unbestimmter W o r m s :  Ost
recht 1932, 700 ff.) — also ebenfalls eine Art Domi
zil- (Territorialitäts-) Prinzip — sicher nicht deshalb 
als maßgebend anerkannt worden, weil die Absicht 
zur Vereinheitlichung der in den verschiedenen 
Bundesrepubliken etwas voneinander abweichenden 
Rechte beabsichtigt wäre.

Damit verliert aber W e n g l e r s  These jeden 
zwingenden Charakter — so verdienstvoll an sich 
die Rechtsvergleichung selbst is t—, ganz abgesehen 
davon, ob es angemessen ist, daß die deutsche Lö
sung sich nach der des Auslandes richtet.

Zu jener an W e n g l e r s  Stellungnahme erläu
terten ersten Frage zum Grundproblem des ILR. 
hat sich das R e i c h s g e r i c h t  bereits mehrfach ge
äußert. Die ersten Entscheidungen haben zwar das 
Problem als solches nicht hervorgehoben, sind

jedoch zweifelsfrei davon ausgegangen, daß die 
grundsätzliche Lösung im ILR. in einer entsprechen
den Anwendung des IPR. des mit der Sache be
befaßten Gerichts gefunden werden müsse. Es sind 
dies die beiden Entscheidungen RGZ. 159, 167 und 
^61, 122. „  ^  _ ,

Im IPR. gilt der Grundsatz, daß die Regelung 
in einem Staatsvertrag der nationalen gesetzlichen 
Regelung vorgeht (RGZ. 105, 341). Diesen Grund
satz hat RGZ. 160, 373 auf das ILR. entsprechend 
angewandt, indem es die Verträge zwischen dem 
Altreich und Österreich als interlokal weitergeltend 
anwendet, soweit sie den Rechtsverkehr erleichtern.

• Auch hier also analoge Anwendung eines Grund- 
sat/es des IPR.

Nach RGZ. 161, 19 hat für das interlokale Pro
zeßrecht der Territorialgrundsatz zu gelten, der 
auch das internationale Prozeßrecht beherrscht (vgl. 
z. B. RG.: DR. 1939, 453; zu Einzelheiten über das 
interlokale Prozeßrecht vgl. Stage i :  DJ. 1939, 
1883 ff.). Diese Entscheidung löst jene Frage des 
inneren Grenzrechtes ebenfalls mit Hilfe der Ana
logie, der Anlehnung an das äußere Grenzrecht.

Während alle diese Entscheidungen stillschwei
gend den Analogieschluß vom IPR. zum ILR. ziehen 
jfebenso übrigens auch OLG. Wien: DR. Ausg. B, 
Wiener Ausgabe, 1940, Evidenzblatt Nr. 234 [S. 97]), 
hat sich das RG., und zwar der 8. ZivSen., soweit er
sichtlich zum ersten Male ausdrücklich mit jen^r 
Frage in seiner Entscheidung v. 17. Juni 1940 (DR. 
1940 1959 f. =  DR. Ausgabe B, Wiener Ausgabe, 
Evidenzblatt Nr. 267 [S. 113f.]) befaßt und aus
geführt: „Allein, welches von mehreren in einem 
Staate territorial nebeneinander geltenden Rechts
systemen anzuwenden ist, richtet sich nach den
selben Grundsätzen, die für das internationale Pri
vatrecht gelten ( W a l k e r ,  ,Internationales Privat
recht', 5. Aufl., S. 11).“  Damit hat sich das Ru- 
ausdrücklich dafür entschieden, daß das Grund
problem des ILR. nicht frei, sondern in Anlehnung 
an das IPR. zu lösen ist. . ,

Dieser Ansicht, der auch die h. M. ist, wie Ver
fasser: DR. 1940, 1178 ff. (=  DR. Ausg. B, Wiener 
Ausgabe, 1940, 101 f.) nachgewiesen hat, ist zuzu
stimmen. Denn die Lösung, die der Gesetzgeber tur 
das IPR. für richtig befunden hat, muß auch für das 
im Grunde dieselben Probleme behandelnde ILK- 
zu richtigen Ergebnissen führen können. Jene An
sicht hat auch den Vorteil, daß man auf ihr aui- 
bauend auch die weiteren Probleme des ILR., w,c 
Qualifikation, Anpassung, Rück- und Weiterverwei 
sung, ordre public usw. in Anlehnung an das i • 
lösen kann. Dabei ist aber natürlich immer zu Br
achten, daß im ILR. unter mehreren Rechten des 
se lben  Staates das anwendbare festzustellen ist, & 
daß bei der entsprechenden Anwendung von vm 
Schriften des IPR., ganz besonders bei dem orar 
public (dessen Anwendung, wie W e n g U r  zu 
geben ist, nicht gänzlich auszuschheßen ist) 
größerer Zurückhaltung zu verfahren ist. . .. t

Die entsprechende Anwendung des H R- , { 
nun dazu, daß auch im ILR. an sich das Rech 
Staatsangehörigkeit ausschlaggebend ist.

Hier knüpft die zweite Frage des Grundprob m 
des ILR. an. Da es im Großdeutschen Reich n 
eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt (von 
Protektoratsangehörigkeit abgesehen), erhebt » 
nämlich die Frage, ob an d ^ ru h e re  Staatean 
gehörigkeit oder an ein anderes Merkmal anzuknui

iC Auch diese Frage ist von der erwähnten Entschei 
d u i“  d S  8 Z i X .  des RO. behandelt worden.
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„Für das ILR. ist bei Fragen des Personen- und 
Familienrechts als Anknüpfungsgrund an Stelle der 
Staatsbürgerschaft der Umstand zu betrachten, wel
chem Rechtsgebiete die in Frage kommende Person 
im entscheidenden Zeitpunkte angehörte.“  Die Ent
scheidung sagt dann, daß dies das ABGB. sei, da 
der Kläger tschechoslowakischer Staatsbürger war. 
Angeknüpft ist also an die Staatsangehörigkeit im 
maßgeblichen Zeitpunkt.

Seit der Einführung des §4 Abs. 1 der VO. vom 
5. Febr. 1934 (RGBl. I, 85) in den neu zum Reich 
gekommenen Gebietsteilen nimmt das KG. nun in 
ständiger Rechtsprechung die Maßgeblichkeit des 
Rechtes am Niederlassungsort für das ILR. an (vgl. 
Verfasser: DR. 1940, 1178ff.), wobei es den Nieder
lassungsort praktisch wie „Wohnsitz“  auslegt (vgl. 
KG.: DR. 1940, 1117). Nur bei mehrfacher Nieder
lassung in verschiedenen „Ländern“  soll nach KG.: 
AkadZ. 1940, 306 das Recht der ehemaligen Staats
angehörigkeit ausschlaggebend sein.

§ 4 Abs. 1 jener VO. ist bis Mitte 1939 in den bis 
dahin neu zum Reich gekommenen Gebietsteilen 
cingeführt worden (zu den einzelnen Einführungs
daten vgl. DR. 1940, 1178 ff.). Es fällt daher auf, 
daß der 8. ZivSen. des RG. in seiner Entscheidung 
Jf; 17. Juni 1940 jener VO. offenbar kein Gewicht 
*4r das ILR. beigelegt hat, denn er erwähnt die VO. 
nicht einmal und kommt auch zu dem der Recht
sprechung des KG. entgegengesetzten Ergebnis.

m seiner neuesten Entscheidung auf diesem Ge- 
, e* hat sich derselbe Senat nun jedoch auf Grund 
d.es § 4 Abs. 1 jener VO. ebenfalls für die Maßgeb- 
nchkeit des Rechtes am Niederlassungsort entschie
den (DR. 1940, 1958 f.), wobei er unter „Nieder- 
lassung« jm Bereiche der österreichischen Juris- 

iktionsnorm den Wohnsitz versteht; dies, obwohl 
. er „Niederlassungsort“  wegen der Einführung 
jener VO. auch in der Ostmark usw. einen einheit- 
jenen und neuen Begriff des großdeutschen Rechts 
arstellt, der seine inhaltliche Bestimmung nicht
n der Jurisdiktionsnorm her erhalten kann, 

in '^g e na n n te  Entscheidung ist zum Abdruck 
u der amtlichen Sammlung bestimmt; ihr ist daher 
s ir>K jeres Gewicht beizulegen. Man wird also, falls 
Hk d?s RG- nicht zu einer (wünschenswerten) 
cj j,erIPrüfung seiner Stellungnahme entschließt, für 
„ phl! raxis davon ausgehen -müssen, daß die Maß- 
dis i i  ke't des Rechtes am Niederlassungsort für,, 
pl„  1LR- im Begriff ist, herrschende Rechtspre
s s e  zu werden

JC' ade deshalb ist auch eine kritische.Betrachtung 
SC| .G'finde geboten, die das RG. zu seiner Ent- 
len i n g .bcw°geri haben. Zunächst ist festzustel- 
bislio - i ene Entscheidung einen Bruch mit der 
dip t r!?en Rechtsprechung des RG. bedeutet. Denn 
Und KUberen Erkenntnisse RGZ. 159, 167; 161, 122 
der f - l0nders DR- 194°. 1959f- wandten das Recht 
die q ' iu ren Staatsangehörigkeit an, so als sei dies 
dec ^^ve rs tänd liche  und allein richtige Lösung

E Grundproblems des ILR.
Gründ 3 r- n'cht anerkannt werden, daß zwingende 
Rechte6 , e‘nen solchen Bruch mit der bisherigen

Das vorgclegen haben.
29. Aua n,„hat sich in seiner Entscheidung vom 
ge'setJ i '  *v40 nur mit einem Argument auseinander- 
die ß lh das VOn Be i t zke  (AkadZ. 1940, 46) gegen 
1934 f6deu,tung des §4 Abs. 1 der VO. v. 5. Febr 
mit d J r 7?® ^R - vorgebracht worden ist, nämlich 
(RGR?m, Hinwejs auf S1 der VO. v. 20. Juli 1939 
daß h- ’• 1309)- °as RG. hebt mit Recht hervor, 
Zuo-unet ln ,dieser Bestimmung getroffene Losung 

en des Heimatrechtes der deutschen Staats

angehörigen im Protektorat den besonderen Be
dürfnissen dieser Reichsangehörigen entspricht. Das 
hat Be i t z k e  aber auch gar nicht bezweifelt. Sem 
Argument bedeutet vielmehr im Kerne etwas ganz 
anderes, und darauf ist das RG. nicht eingegangen. 
Eben jenen § 4 Abs. 1 der VO. v. 5. Febr. 1934 hat 
nämlich der Gesetzgeber mit einer VO. v. 20. April 
1939 (RGBl. 1, 815) auf die Volksdeutschen im Pro
tektorat für anwendbar erklärt, die durch diese VO. 
die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. 
Hierdurch müßte sich der Gesetzgeber also, wenn 
das KG. und das RG. in dem. neuesten Beschluß 
Recht haben, zunächst gerade dafür entschieden 
haben, daß für jene Deutschen im Protektorat das 
Recht am Niederlassungsort (also das Protektorats
recht!) gelten sollte. Der Gesetzgeber hätte dem
nach erst drei Monate später (nämlich mit dem Er
laß der VO. v. 20. Juli 1939) erkannt, daß die ahein 
richtige Lösung gerade die entgegengesetzte ist, 
nämlich die Geltung des Heimatrechts für jene 
Deutschen im Protektorat. Nun ist es aber sicher, 
daß der Gesetzgeber nie einen Zweifel in dieser 
Richtung gehabt hat, denn schon der Führererlaß 
v. 16. März 1939 (RGBl. I, 485), mit dem das Pro
tektorat begründet wurde, zeigt in seinem Artikel 2 
deutlich die Absicht einer Unterscheidung zwischen 
deutschen Staatsangehörigen und Protektoratsan
gehörigen. Die Schlußfolgerung ist, daß der Gesetz
geber selbst dem §4 Abs. 1 der VO. v. 5. Febr. 
1934 keine Bedeutung für das ILR. beilegen wollte 
und beigelegt hat. Dieser Schluß ergibt sich so 
deutlich aus dem Vergleich zwischen den VO. vom 
20. April und v. 20. Juli 1939, daß er als zwingend 
anzusehen ist.

Die Bedeutung dieses Arguments liegt auf der 
Hand, wenn man sich vor Augen hält (worauf Ver
fasser: DR. 1940, 1178 ff. bereits hinwies), daß die 
VO. v. 5. Febr. 1934 selbst aus einer Zeit stammt, 
in der das Reich noch ein Einheitsrechtsstaat war. 
Die VO. kann daher ursprünglich für das ILR. auch 
gar keine Bedeutung haben. Sie kann nun aber eine 
solche Bedeutung nachträglich bekommen haben. 
Jedoch müßte der Gesetzgeber dann eine solche 
Ausdehnung des ursprünglichen inhaltlichen (nicht: 
räumlichen) Anwendungsbereichs der _VO. beabsich
tigt haben. Daß eine solche Absicht nicht bestanden 
hat oder besteht, ergibt aber wiederum die obige 
Betrachtung über das Verhältnis der VO. v. 20. Apri 
und 20. Juli 1939 zueinander. Die VO. v. 5. Febr. 
1934 hat also weder ursprünglich noch nach aer 
später erkennbar gewordenen Absicht des Geset - 
gebers irgendeine Bedeutung für das ILR. g 
bzw. gewonnen. , , . _

Ihre trotzdem erfolgende Anwendung auf dem 
Gebiete des ILR. führt auch, und dies ein wei
teres Argument, das das RG. nicht erw g ,
einer staatsrechtlich unmöglichen Vorstel ung Stirbt 
ein Altreichsdeutscher mit letztem Wohnsitz in W len 
(der vom RG. zuletzt entschiedene Fall), so kann 
8 4 Abs 1 der VO. v. 5. Febr. 1934 -  abgesehen 
vnn ollem übrigen — nur dann angewandt werden,

wenn es nach geltenden Gesetzen rechtserheblich 
ist welche deutsche Landesangehongkeit ein Reichs
angehöriger besitzt“ ; nur an die Stelle der (ehe
maligen) deutschen Landesangehörigkeit soll ja der 
Niederlassungsort treten. Weder das deutsche noch 
das österreichische IPR., noch das deutsch-öster
reichische Nachlaßübereinkommen v. 5. Febr. 1927 
haben aber jemals an eine „deutsche Landesange
hörigkeit“  angeknüpft. Wie sonst im IPR. kam es 
nur auf die Reichsangehörigkeit (bzw. die österr. 
Bundesbürgerschaft) an, nicht auf eine Gliedstaats-
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angehörigkeit. Setzt man sich aber hierüber hinweg, 
so muß man die Altreichsangehörigkeit in interlokal
privatrechtlichen Fragen so behandeln, als sei sie 
eine ehemalige Landes- (Gliedstaats-) Angehörigkeit 
im jetzigen Großdeutschen Reich. Diese Vorstellung 
ist natürlich unmöglich, weil gänzlich falsch, zeigt 
aber gerade deshalb, daß die VO. v. 5. Febr. 1934 
den Niederlassungsort nicht an die Stelle der A lt
reichsangehörigkeit treten lassen will. Dann aber 
ergibt sich auch hieraus, daß jene VO. für das 
ILR. ohne Bedeutung ist, denn sie könnte, soweit 
dieses Argument reicht, nur die halbe Lösung, näm
lich für Ostmärker im Altreich darstellen, nicht aber 
auch umgekehrt für Altreichsdeutsche in der Ost
mark.

Alle diese Argumente gegen die Bedeutung des 
§4 Abs. 1 der VO. v. 5. Febr. 1934 für das ILR. 
sind — jedenfalls in ihrer Zusammenfassung so 
zwingend, daß der Entscheidung des RG.: DR. 
1940, 1958 f. nicht beigepflichtet werden kann und 
daß eine erneute Überprüfung der Rechtslage durch 
das RG. dringend erwünscht ist.

Wenn man aber, wie es das RG. tut, den Weg 
einer freien Lösung des Grundproblems des ILR. 
ablehnt — und darin ist ihm zuzustimmen, zeigt 
doch gerade W e n g l e r s  Stellungnahme, wie pro
blematisch eine derartige Lösung ist —, dann bleibt 
nur übrig, auf die ehemalige Staatsangehörigkeit 
zurückzugreifen, getreu dem Ausgangspunkt, der 
entsprechenden Anwendung des IPR. Soweit es sich 
um „geborene Großdeutsche“  handelt, z. B. um 
nach dem 13. März 1938 geborene Kinder oder um 
Ausländerinnen, die nach diesem Zeitpunkt einen 
Reichsdeutschen heirateten, ist an die ehemalige 
Staatsangehörigkeit des Vaters bzw. des Ehemannes 
usw. wie sonst anzuknüpfen (ebenso W e n g I e r 
a. a. O., jedoch für das von ihm vertretene Domizil
prinzip).

Schließlich spricht für diese Lösung auch, daß es 
nicht als richtig erscheint, bei jeder nicht ganz 
vorübergehenden Ortsveränderung im Gebiete des 
Großdeutschen Reiches das anwendbare Personen-, 
Familien- und Erbrecht sich ändern zu lassen (so
weit das Statut überhaupt wandelbar ist). Der Sinn 
der vorläufigen Fortgeltung des österreichischen 
Rechtes ist doch wohl der, daß diejenigen, die unter 
diesem Recht bisher lebten und mit ihm vertraut 
und innerlich verbunden sind, bis zur Schaffung 
eines einheitlichen großdeutschen Rechtes auch wei
terhin nach ihrem Recht sollen leben können. Wer 
das „Rechtsseparatismus“  nennt, übersieht, daß für 
die Rechtseinheit sicher nichts damit gewonnen ist, 
daß z. B. ein Wiener in Berlin dem BGB., ein Ber
liner dafür aber in Wien dem ABGB. unterstellt 
wird. Im Gegenteil verhindert die hier vertretene 
Lösung, daß das zunächst fortgeltende Gebietsrecht 
in seiner Anwendbarkeit auf Personen ausgedehnt 
wird, die ihm während ihres bisherigen Lebens 
fremd gegenüberstanden.

Vielleicht ist zum Schluß auch noch folgende Er
wägung angebracht: Der Sinn dieses Krieges ist es, 
daß an seinem Ende in der kommenden Friedens
ordnung Europa, von der englischen Vormundschaft 
befreit, nahe zusammenrückt. Dies wird auch in der 
Rechtsordnung seine Ausprägung finden. Dabei 
wird nicht an ein einheitliches europäisches Recht 
gedacht, aber man könnte sich denken, daß Europa 
wie im Völkerrecht, so auch im Bereiche des IPR. 
in der Weise rechtlich zusammenrückt, daß die 
Rechtsverschiedenheiten nur noch als solche von 
interlokaler Bedeutung angesehen werden. Auch 
von dieser Betrachtung über eine mögliche Entwick
lung aus erscheint das Heimatrecht als der richtige 
Weg zur Lösung des Grundproblems des ILR., ge
rade für das ReRh als die Macht, der neben Italien 
die Führtingsmission zugefallen ist.

Das Armenrecht des Konkursverwalters und die Finanzierung von 
Masseprozessen durch das Aufbringen der an der Prozeßführung 

wirtschaftlich Beteiligten (§ 114 Absatz 3 Zivilprozeßordnung)
Von Oberlandesgerichtsrat^ Dr. G i l b e r t ,  Dresden

Daß die ältere Praxis den Verwaltern fremder 
Vermögensmassen, insbesondere dem Konkursver
walter, dem Nachlaßverwalter, dem Zwangsverwal- 
ter und dem Testamentsvollstrecker (RGZ. 33, 366; 
65, 288; 81, 292, aber auch 76, 125), das Armenrecht 
grundsätzlich versagte, wurde im zunehmenden Maße 
als Mißstand empfunden. Deshalb bestimmte dieNov. 
v. 27. Okt. 1933 in §114 Abs.3, §115 Abs.2 Satz2 
ZPO., daß einer Partei kraft Amtes das Armenrecht 
ganz oder teilweise gewährt werden kann, wenn
I . die in §114 Abs. 1 ZPO. bezeichneten Voraus
setzungen vorliegen und gleichzeitig
II. die zur Führung des Prozesses erforderlichen 
Mittel weder aus der verwalteten Vermögensmasse 
noch von den an der Führung des Prozesses w irt
schaftlich Beteiligten aufgebracht werden können.

Damit ist u. a. für den Konkursverwalter gesetz
lich festgelegt, daß er hinsichtlich des Armenrechts 
als Partei kraft Amtes anzusehen ist. In Massepro
zessen ist also Träger des Armenrechts nicht der 
vom Verwalter vertretene Gemeinschuldner, son
dern der Verwalter selbst, natürlich nicht für seine 
Person, sondern eben in seiner „amtlichen“  Eigen
schaft. Im übrigen wird der bekannte Streit über

die Parteistellung der Verwalter fremder Vermögens- 
massen wohl kaum dadurch als beendet angesellen 
werden können, daß — wie L en t  (zur Lehre v 
der Partei kraft Amtes: ZZP. 62, 131) sich n - 
drückt — „an einer nebensächlichen Stelle der *■ 
vilprozeßordnung in letzter Zeit plötzlich tue 
Zeichnung .Partei kraft Amtes' aufgetaucht ist, otm 
erklärt zu werden und ohne daß der ßegnft in 
wichtigeren Fragen festgelegt wäre.“

I.
In §114 Abs. 1 ZPO. wird die Bewilligung des 

Armenrechts au drei Voraussetzungen geknüpft, 
nebeneinander vorliegen müssen:

1. Die Partei muß bedürftig sein, g
2. die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidig 

muß hinreichende Aussicht auf Erfolg bieten,
3. sie darf nicht mutwillig sein.
Zu 1: Für die Bedürftigkeit werden in § 1I 4,1f ‘bme 

ZPO. besondere Voraussetzungen aufgestellt, 
auf das Unvermögen der Konkursmasse und 
hinter ihr stehenden Interessenten zur Au bnngU ^
der Prozeßkosten abgestellt sind. Daraus ei0
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sich, daß es für das Armenrecht des Konkursverwal
ters weder auf dessen oder des Gemeinschuldners 
Bedürftigkeit i. S. des §114 Abs. 1 ZPO., sondern 
lediglich auf die Bedürftigkeit der Masse i. S. des 
§114 Abs. 3 ZPO. ankommt. Insbesondere ist un
erheblich, ob die Versagung des Armenrechts dazu 
führen würde, daß der Verwalter dem Gernein
schuldner aus den verfügbaren Massemitteln keine 
Unterstützung (§§ 129, 132, 58 Nr. 3 KO.) zukom
men lassen kann.

Zu 2 und 3: Hinsichtlich der Frage der hinrei
chenden Aussicht auf Erfolg und der Mutwilligkeit 
bietet das vom Konkursverwalter erbetene Armen
recht keine Besonderheiten. Von der Auffassung 
ausgehend, daß §114 Abs. 3 ZPO. eine Kannvor- 
schrift sei, die dem Verwalter keinen Anspruch auf 
das Armenrecht gebe, bemerkt V o l k m a r  (JW. 
1933, 2345/4Ö), bei der Entschließung über das 
Arnienrecht könne es eine Rolle spielen, ob die 
Gewinnchance des Prozesses besonders sicher sei. 
Hiervon wird unter III die Rede sein.

II.
Nach §114 Abs. 3 ZPO. ist weitere Voraussetzung 

jur die Bewilligung des Armenrechts, daß die.zur 
Führung des Prozesses erforderlichen Mittel weder 

Masse noch von den an der F ührung des 
*. r°zesscs wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht wer
ben können.

1- Der Begriff der „zur Führung des Prozesses er- 
orderlichen M ittel“  schließt die im Falle des Unter- 

üegens dem Gegner zu erstattenden Kosten n i c h t  
ein- Er umfaßt also nur die gerichtlichen und außer
gerichtlichen Kosten, die der Verwalter, wenn er 
den Prozeß ohne Armenrecht führt, für die bevor
stehende Instanz aufzubringen haben wird. Handelt 
es sich um einen Parteiprozeß, so werden die Kosten 
\ur. einen Anwalt nur zu berücksichtigen sein, wenn 
entweder der Verwalter selbst Anwalt ist (§7 RA- 
. ebO.) ocjer wenn dic Sache so schwierig ist, daß 
dem Verwalter nicht zugemutet werden kann, den 
Rechtsstreit selbst zu führen. In der Regel werden 
d so drei Gebühren nach § S GKG. und ein Pausch- 

tag für Zeugengebühren und andere gerichtliche 
msiagen, überdies, falls die Zuziehung eines An- 
„ , s geboten oder angemessen ist, die für diesen 
prf , riehen Aufwendungen (nicht nur der von ihm 
fo rde rte  Vorschuß, § S4 RAGebO.) der Schätzung
/ugrunde — •
. 2. Ist 

sind die —vvivuugoimuu
wniwusammen aus der von. . . . ..... ......  Y .
o-on ei en Vermögensmasse“  und aus dem Aufbrin- 
gen der Beteiligten.
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zu legen sein.
Ist so der zu deckende Bedarf errechnet, so 
die Deckungsmittel zu überschlagen. Sie setzen 
znsnr,-------------- vom Konkursverwalter „ver-

'•* beteiligten.
^ n n  die Konkursordnung von der Konkurs- 

IT1„ se spricht, so versteht sie darunter bald die Soll- 
« 4^ , ( 2- B. §1 Abs. 1), bald die Istmasse (z. B. 
lefn7  (Jäger ,  Anm. 2 zu §1 KO.). Für die Aus-
noch gi des § 114 Abs. 3 z p o - kann weder der eine 
iiami u r . andere Begriff herangezogen werden. Es 
Veruf u Sici* llier vielmehr darum, ob z u r Z e i t  dem 
tel - 1 , 'n der Masse ausreichend f l ü s s i g e  Mit- 
durrnr Yerfügung stehen, aus denen er die ihm 
duriCT SeJne Prozeßführung entstehenden Aufwen- 
deni n besfreiten kann. Auszugehen ist also von 
ihm n USynblicklichen Barbestände der Masse. Ob 
naci.Yareingänge, die mit voller Bestimmtheit dem- 
kö n n l Zu erwarten sind, hinzugerechnet werden 
ab T„ni dangt von den Umständen des Einzelfalls 
od’ ‘"¿desondere davon, ob die Rechtsverfolgung

Hechtsverteidigung des Verwalters einen Aui-

schub verträgt. Das wird in der Regel nicht der Fall 
sein, wenn es sich bei dein Masseprozeß um An- 
spräche oder Rechtsmittel handelt, die fristgemäß 
geltend zu machen sind. Dabei ist überdies zu be
rücksichtigen, daß stets zum mindesten ein Teil des 
vorhandenen Barbestandes durch bereits erwachsene 
Massegläubigerrechte (§ 57ff. KO.) beansprucht wird.
Auf die Aufnahme eines Darlehns kann der Ver
walter nur dann verwiesen werden, wenn der un- 
verwertete Teil der Masse so beträchtlich ist, daß 
die Möglichkeit der Erlangung des Darlehns und 
seiner Rückzahlung außer allem Zweifel steht.

b) Übersteigen die in der Masse greifbaren Mittel 
den zu deckenden Bedarf, so ist dem Verwalter das 
Armenrecht zu versagen. Bleiben dagegen die liqui
den Deckungsmittel hinter dem Bedarfe zuruck, so 
ist zu prüfen, ob die an der Führung des Prozesses 
wirtschaftlich Beteiligten den Fehlbetrag aufbringen 
können.

Als an der Prozeßführung wirtschaftlich beteiligt 
sind diejenigen anzusehen, deren Befriedigungsäus- 
sichten sich dadurch verbessern, daß der Verwalter 
obsiegt. Das können je nach Lage der Verhältnisse 
auch andere Personen als die Konkursgläubiger sein 
(RO v 3. Okt. 1936: KonkTrW. 166). Wer auch 
ohne die Prozeßführung Vollbefriedigung zu er
warten hat, gehört nicht zu den wirtschaftlich Be
teiligten (OLG. Köln: JW. 1936, 345 unter a) Hier
nach sind die Massegläubiger nur dann wirtschaft
lich beteiligt, wenn die Masse nicht zu ihrer Vollbe
friedigung ausreicht. Sind die Massegläubiger ge
deckt, aber die bevorrechtigten Gläubiger gefährdet, 
und gehen die nicht bevorrechtigten Gläubiger selbst 
dann leer aus, wenn das Streitobjekt zur Masse 
fließt, so sind nur die bevorrechtigten Gläubiger be
teiligt (OLG. Dresden: KonkTrW. 1936, 58). In der 
Regel freilich werden die nicht bevorrechtigten Gläu
biger die Beteiligten sein. Je nach dem Werte des 
Gegenstandes, um den gestritten wird, ist es natür
lich möglich, daß das Obsiegen des Vervyalters sich 
für mehrere Gruppen von Beteiligten günstig aus
wirkt.

Beim Inkrafttreten der Novelle v. 27. Okt. 1933 
war zunächst streitig, ob die Bedürftigkeit des Ver
walters schon dann zu bejahen sei, wenn die be
teiligten die Aufbringung der Kosten abgelehnt 
haben, oder nur dann, wenn sämtliche Beteiligte ziir
Aufbringung der Kosten unvermögend sind (ben
mann:  KonkTrW. 1934, 3; 1936, 5S; K 1{-
TrW. 1934, 66). Die OLG. stellten sich « n h g ig  aut 
den letzteren Standpunkt (Dresden: K°nkTrW. 1934,

Ä  W  ̂ H s
als erledigt gelten. . . . .

Die Anregung zur Aufbringung der Mittel wird m 
der Regel vom Konkursverwalter auszugehen haben.
Den? 82. ü £ t  die Sammlung der Masse ob ins
besondere die Masseergänzung nn Wege der Glau- 
hfgeranfechtung. Zu seinen Aufgaben gehört es 
also S  Durchführbarkeit von Masseprozessen nach 
der rechtlichen und wirtschaftlichen Seite zu prüfen 
,,nd falls es für einen aussichtsreichen Prozeß an 
Mitteln fehlt, bei den Beteiligten für deren Aufbrin
gung zu werben. Da der Verwalter einen Prozeß 
über mehr als 300 3tM nur mit Genehmigung des 
Gläubigerausschusses anhängig machen soll (§133 
Nr. 2, § 136 KO.) und da in diesem Ausschüsse er
fahrungsgemäß die Hauptgläubiger vertreten sind, 
kann der Verwalter sich vielfach schon bei der Be-
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sqhlußfassung des Gläubigerausschusses über die 
Klagerhebung vergewissern, ob die Hauptgläubiger 
geneigt sind, allem oder mit den anderen Gläubi
gern zusammen die zur Prozeßführung erforder
lichen Mittel aufzubringen. Führt die unmittelbare 
Fühlungnahme mit den Hauptgläubigern nicht zum 
Ziele, so veranlaßt der Verwalter vielfach eine Be
schlußfassung der Gläubigerversammlung (§§ 93, 
98 KO.) über die Aufbringung der Mittel. Nötig ist 
das nur, wenn die Mittel in der — unzweckmäßigen 
— Form eines Massedarlehens aufgenommen wer
den sollen und ein Gläubigerausschuß nicht bestellt 
i s t ' (§134 Nr. 2 KO.). Da die Gläubigerversamm
lungen meist schwach besucht sind, verspricht die 
Werbung des Verwalters in der Gläubigerversamm
lung keinen sicheren Erfolg. Ratsamer ist es, daß 
der Verwalter sich durch ein Rundschreiben an alle 
Beteiligten wendet und diese zur Beitragsleistung 
aufruft. Vielfach wird damit der Vorschlag verbun
den, daß jeder Beteiligte mit einem Hundertsatze 
seiner Forderung zu der Aufbringung der Mittel 
beitrage. Dabei muß freilich der Hundertsatz von 
vornherein so hoch .bemessen werden, daß die Kopf
teile der voraussichtlich zur Beitragsleistung un- 
vermögenden Beteiligten von den übrigen Beteilig
ten getragen werden. Auch darf der Verwalter sich 
mit Ablehnungen zahlungsfähiger Beteiligter nicht 
zufrieden geben. Wenn er die letzteren nicht um
stimmen kann, so muß er auch ihre Kopfteile auf 
die übrigen Beteiligten übertragen. Denn solange 
auch nur e in  Beteiligter vorhanden ist, der den 
Fehlbetrag aufbringen könnte, kann der Verwalter 
nicht damit rechnen, daß ihm das Armenrecht ganz 
oder zum Teil bewilligt werde (RG. v. 3. Okt. 1936: 
KonkTrW. 166). Immerhin wird das Gericht bei aller 
Berücksichtigung fiskalischer Belange hier nicht eng
herzig zu verfahren haben. Ob den Gläubigern be
strittener Forderungen die Beitragsleistung anzu
sinnen ist (so KG.: JW. 1937, 50 gegen OLG. Köln: 
JW. 1936, 345), wird sich nur von Fall zu Fall ent
scheiden lassen. Vom Standpunkt des Gläubigers 
aus gesehen, liegt natürlich ein widerspruchvolles 
Verhalten des Verwalters darin, daß der Verwalter 
den angemeldeten Anspruch bestreitet und gleich
wohl den Gläubiger zur Finanzierung eines Masse
prozesses heranziehen will. Für die Entscheidung 
des Gerichts über das Armenrechtsgesuch des Ver
walters wird aber doch nur entscheidend sein kön
nen, ob damit zu rechnen ist, daß der Gläubiger 
der bestrittenen Forderung ihre Feststellung im 
Klagewege und damit seine Teilnahme an den Aus
schüttungen aus der Masse erreichen wird. Das wird 
regelmäßig anzunehmen sein, wenn die Forderung 
von einem Konkursgläubiger aus Gründen bestritten 
wird, die der Verwalter nicht für tragfähig erach
tet, vielfach aber auch dann, wenn die bestrittene 
Forderung tituliert ist oder wenn der Gläubiger be
reits die Feststellung der Forderung betreibt (§ 146 
KO.). Gläubiger, die der Verwalter mit den auf
gebrachten Mitteln zu verklagen beabsichtigt, schei
den bei der Beitragsleistung aus (OLG. Dresden: 
KonkTrW. 1940, 63 =  DR. 1940, 742).

Daß die Beteiligten die Kosten nicht aufbringen 
können, hat der Verwalter glaubhaft zu machen. 
Wieweit dabei das Unvermögen der einzelnen Be
teiligten zur Beitragsleistung urkundlich, insbeson
dere durch Armutszeugnis, nachzuweisen ist, steht 
im freien Ermessen des Gerichts (RG. v. 3. Okt. 
1936: KonkTrW. 166). Soweit Lohnempfänger be
teiligt sind, von denen angenommen werden kann, 
daß sie aus der Hand in den Mund leben, wird in 
der Regel von der Beibringung von Armutszeugnis

sen abgesehen werden können (OLG. Dresden: 
KonkTrW. 1936, 58).

c) Die Rechtsform, in der sich das Aufbringen 
der Beteiligten vollzieht, wird vom Gesetze nicht ge
regelt. Sie bleibt der vertraglichen Vereinbarung 
zwischen dem Verwalter und jedem der einzelnen 
Beteiligten überlassen. Es ist daher möglich, wenn 
schon nicht wünschenswert, daß mit verschiedenen 
Beteiligten verschiedenartige Vereinbarungen ge
troffen werden. Ob und wie ein Beteiligter zu dem 
Aufbringen beisteuern will, steht in seinem freien 
Belieben; für seine Entschließung ist er weder dem 
Verwalter noch denjenigen, die am Konkursverfah
ren oder an der Aufbringung der Mittel beteiligt 
sind, verantwortlich und haftbar.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Verwalter 
mit Genehmigung des Gläubigerausschusses oder 
der Gläubigerversammlung (§134 Nr. 2 KO.) das 
Aufbringen in der Form eines Massedarlehens ent-

Segennimmt. Ratsam ist das in der Regel nicht.
ienn einerseits wird der Anspruch auf Rückzahlung 

des Darlehens Masseschuld (§ 59 Nr. 1 KO.). Unter
liegt der Verwalter oder ist der unterliegende Geg
ner zur Kostenerstattung unvermögend, so kann das 
dazu führen, daß Massegläubiger, deren Ansprüche 
bereits bei der Klagerhebung begründet waren, m 
ihrer Befriedigung verkürzt werden (§ 60 KO.). An
dererseits wird die Darlchnsvaluta Bestandteil der 
Masse. Sie ist also dem Zwangszugriff anderer 
Massegläubiger ausgesetzt und kann dadurch der 
Masse entzogen werden, ehe sie ihrer bestimmungs- 
gemäßen Verwendung zugeführt worden ist. Das 
g ilt insbesondere für Beträge, die zur Deckung küm- 
tiger Auslagenvorschüsse des Gerichts langfristig 
bereitgestellt werden.

Es ist deshalb üblich und, wenn keine abwei
chende Vereinbarung vorliegt, als übereinstimmen
der Wille des Verwalters und der beitragenden Be
teiligten zu unterstellen, daß der Verwalter das Aut- 
bringen der Beteiligten als zweckbestimmtes Treu- 
gut entgegennimmt und im Falle seines Unterliegen 
insoweit nicht zurückzugewähren hat, als er es be
stimmungsgemäß verbraucht hat. Dann gelangt o 
Aufbringen nicht in das Eigentum des Gerne11*' 
Schuldners, sondern in das Eigentum des Verwalte • 
Dieser hat es von der Masse getrennt zu halten un 
ausschließlich zur Finanzierung des Prozesses 
verwenden. Siegt der Gegner ob, so ist das Autbr 
gen der Beteiligten verloren. Siegt der Verwa* 
ob, so gehört der Kostenerstattungsanspruch ge& 
den unterlegenen Gegner zur Masse. Das hat • 
Folge, daß die an dem Aufbringen Beteiligten a 
in diesem Falle sich nicht unmittelbar' an den Kos 
erstattungsanspruch halten können. Dieses Ergeo 
läßt sich dadurch vermeiden, daß der Verwalter 
am Aufbringen Beteiligten den ja bereits mu n 
Rechtshängigkeit aufschiebend bedingt entstehe 
Kostenerstattungsanspruch (RGZ. 145, 13) a?

Daß der Verwalter zugunsten der am Aufmrl ß . 
Beteiligten über einen Massegegenstand, ,ns. än
dere das Streitobjekt selbst, verfügt, i s t S p “  ver- 
lich zulässig (Jäger ,  Anm. 41 zu §6 KO.); . . feS 
hilft dies den Beteiligten zur Rückerlangung ^  
Aufbringens für den Fall, daß zwar das Strei ,J,ng 
beitreibbar, der Gegner aber zur Kosteners ^  
unvermögend ist. Ist das Streitobjekt ein flaCfi 
tungsrechtlicher Rückgewähranspruch, so lb. ^2$  
herrschender Lehre und Praxis (Jäger ,  »Kfre- 
zu §29, Anm. 1 zu §36; RGZ. 30, 71) seine A D ^  
tung an Dritte schlechterdings ausgeschlossen. de
Grundsatz, daß der Verwalter das ihm zuste a„
Anfechtungsrecht nicht mit rechtlicher Wirkung



11. Jahrgang 1941 H eft 6j Aufsätze 307

D r i t t e  abtreten könne, ist in der genannten RG.- 
Entscheidung v. 5. Jan. 1893 an folgendem Tatbe
stände entwickelt worden: Der Verwalter hatte den 
Anfechtungsanspruch hinsichtlich einer in der kri
tischen Zeit vom Gemeinschuldner auf die Beklagte 
übertragenen Grundschuld von 60000*# an den 
Kläger abgetreten, wogegen der Kläger sich ver
pflichtet hatte, den Anfechtungsprozeß auf 'eigene 
Kosten zu führen und, falls er in dem Prozeß ob
gesiegt und die Grundschuld zurückerhalten haben 
werde, 28 000 M  an die Masse zu zahlen. Die Gründe, 
aus denen das RG. damals die Sachbefugnis des 
Klägers verneint hat, schlagen noch heute durch. 
Nach § 36 KO. wird das Anfechtungsrecht vom Ver
walter ausgeübt. Deshalb müssen Klage, Einrede 
und Gegeneinrede vom Verwalter ausgehen. Insofern 
bildet der Anfechtungsanspruch ein Forderungsrecht 
u n s e l b s t ä n d i g e r  Art ( Jäger  a.a.O.). Aus der 
Unveräußerlichkeit folgt, daß das Anfechtungsrecht 
nicht pfändbar oder verpfändbar ist. Das Ergebnis, 
daß der Verwalter über den Anfechtungsanspruch, 
selbst wenn er eingeklagt oder vielleicht gar schon 
gerichtlich festgestellt ist, nicht einmal zugunsten 
derjenigen solle verfügen dürfen, die seine Durch
führung finanzieren, will nicht restlos befriedigen. 
Vielleicht verträgt die Lehre von der Unveräußer
lichkeit. des Anfechtungsanspruchs insoweit doch 
e‘ue Einschränkung.

Es ist nicht zu bestreiten, daß vielfach die am 
Aufbringen Beteiligten die Kastanien für die aus 
dem Feuer holen, die sich zwar nicht am Aufbrin- 
gcn, wohl aber später an der Verteilung des Er
strittenen beteiligen. In der Praxis ist die Frage 
uufgetaucht, inwieweit der Verwalter den Beteiligten 
die Beisteuer zum Aufbringen durch Gewährung 
tj°n Risikoprämien schmackhaft machen darf. In 
uem KonkTrW. 1939, 98 wiedergegebenen Falle 
natte der Verwalter mit dem Treuhänder der sich 
^  Aufbringen beteiligenden Konkursgläubiger ver
einbart, daß „aus den ihm im Erfolgsfaile zufließen- 
«en Mitteln“  zunächst die Rückzahlung des ihm zur 
Verfügung gestellten Betrages mit 6<>/o Jahreszinsen 
crtoigen solle. Sodann sollte dem Treuhänder das 

^f.Kiche des „Darlehensbetrages“  ausgezahlt und 
' cinießlich sollte der Rest nach den Vorschriften der 
len* rsordnun£ verwendet werden. Nachträglich 

üe der Verwalter die Gültigkeit dieses Abkom- 
B rn  \‘n Zweifel gezogen, weil es sittenwidrig (§ 138
i . , ■) sei und'den Verteilungsgrundsätzen der Kon-
2ficwoi?nunf> widerspreche. Das OLG. Köln (3 U
i.n„/37) hatte jedoch die Rechtsgültigkeit des Ab- 
daR en® bejaht. Dieser Tatbestand ist so lehrreich, 

es sich lohnt, ihn näher zu betrachten. 
r I(~ er Prozeß ging um einen zur Masse gehörenden 
ohM i S*an<E Der Verwalter hatte also das Streit- 
mein * uUr Masse m  ziehen (§117 KO.) und zur ge- 

. »schaftlichen Befriedigung der Konkursgläubiger 
er juU verwenden (§3 KO.). Aus der Masse hatte 
rit-ue sescimlden und Massekosten vorweg zu be- 

(§ 57 KO.). Den Rest hatte er gemäß 
” jKO. den Konkursgläubigern zuzuteilen. Diese 

fU„7.7'tluttungsgrundsätze sind in der Weise unab-d i n r-rh ■> "gsgrrmdsätze sind in der Weise unab-
auf3 aF> daß ein Masse- oder Konkursgläubiger zwar
we;<Aeine .Befriedigungsansprüche ganz oder teil-
Er r verzichten oder mit ihnen zurücktreten darf. 
schrif/ 111 s*cb aher eine von den gesetzlichen Vor- 
derhpjf11 ?,u s e inen G u n s t e n  abweichende Son- 
Ma<5s0 a,-djung nicht rechtswirksam ausbedingen, 
cherun -Uu ige.rrechte kann der Verwalter durch Si-

dies, so hat er sich nach §§4 Abs. 2, 47 KO. mit 
dem Absonderungsberechtigten außerhalb des Kon
kursverfahrens auseinanderzusetzen; er hat also nur 
den bei der Auseinandersetzung zu seinen Gunsten 
sich ergebenden Überschuß zur Masse zu ziehen. Ist 
dagegen eine dingliche Sicherstellung nicht erfolgt, 
so hat der Verwalter bei Vermeidung eigener Haf
tung (§82 KO.) den Massegegenstand unverkürzt 
zur Masse zu ziehen. Für den vorliegenden Fall wird 
anzunehmen sein, daß eine dingliche Sicherung zu
gunsten des Treuhänders der am Aufbringen Be
teiligten nicht erfolgt war. Daraus ergibt sich, daß 
der Verwalter den Treuhänder nicht „aus den ihm 
im Erfolgsfalle zufließenden Mitteln“  befriedigen 
durfte. Vielmehr gestaltete sich die Rechtslage ver
schieden, je nachdem, ob der Verwalter das „Dar
lehen“  vom Treuhänder als ein Massedarlehen ent
gegengenommen hatte oder als ein persönliches 
Darlehen (hinter welch letzterer Form sich die Ent
gegennahme als zweckbestimmtes Treugut verber
gen würde).

Hatte der Verwalter den „Kostenvorschuß“  als 
zweckbestimmtes Treugut (persönliches Darlehen) 
in Empfang genommen, so hatte der Treuhänder, 
wenn „im Erfolgsfalle“  das Streitobjekt der Masse 
zugeflossen war, unmittelbare Ansprüche gegenüber 
der Masse überhaupt nicht. Denn er war weder 
Massegläubiger noch Konkursgläubiger noch Ab
sonderungsberechtigter. Dagegen erwuchs dem Ver
walter gegen die Masse als Masseschuldanspruch 
(§59 Nr. 3 KO.) das Recht auf Rückzahlung der 
Beträge, die er für die Prozeßführung aufgewendet 
hatte. Denn insoweit war die Masse rechtlos be
reichert. Die Abtretung dieses Anspruchs konnte 
der Treuhänder vom Verwalter verlangen. Die An
wendung der RGZ. 161, 52 entwickelten Grund
sätze führt dazu, daß dieser Anspruch auch dann 
nicht in Zweifel gezogen werden kann, wenn der 
zwischen dem Treuhänder und dem Verwalter ge
schlossene Darlehnsvertrag gemäß § 138 BGB. als 
nichtig zu erachten sein sollte.

Hatte dagegen der Treuhänder das Darlehen als 
Massedarlehen gewährt, so wurde er Massegläubi- 

.ger; als solcher war er aber gegebenenfalls gemäß 
§ 60 KO. auf verhältnismäßige Befriedigung aus der 
Masse beschränkt. Sein Gläubigerrecht war dadurch 
aufschiebend bedingt, daß das Streitobjekt oder die 
vom Gegner zu erstattenden Kosten der Masse 
wenigstens in Höhe seiner Forderung zuflossen. 
Nach dem Vertrage hatte der Verwalter insgesamt 
das Fünffache des Darlehens dem Treuhänder aus
zuzahlen, wobei angenommen werden darf, aan cne 
über die gewährte Darlehensvaluta und die verei - 
barten Zinsen hinausgehenden Beträge den am Auf
bringen beteiligten Konkursgläubigern auf ihre test- 
gestellten Forderungen anzurechnen waren D e Sit- 
tenwidrigkeit des Vertrages erblickte der Verwalter 
darin, daß der Treuhänder sich die Rückzahlung des 
Darlehens in fünffacher Höhe ausbedungen hatte.

Allem Anscheine nach handelte es sich um die 
Finanzierung eines Prozesses, dessen Erfolgsaus
sichten höchst zweifelhaft waren. Die Gefahr, daß 
der Verwalter unterlag und daß deshalb die Betei
ligten die beigesteuerten Beträge einbüßten, war er
heblich. Darüber waren sich der Verwalter und der 
Treuhänder klar. Leichtsinn oder Unerfahrenheit 
auf seiten des Verwalters können nicht angenom
men werden. Auch eine Notlage auf seiten des Ver
walters war nicht gegeben. Bekam er den „Kosten
vorschuß“  nicht, dann unterblieb der Prozeß, und 
es kam annehmbar zur Einstellung des Verfahrens 
mangels Masse. Auf die Nichtigkeit des Darlehns-

39*
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Vertrags wegen Wuchers (§ 138 Abs. 2 BGB.) wird 
sich der Verwalter hiernach. nicht berufen können.

Die Nichtigkeit des Darlehnsvertrags nach §138 
Abs. 1 BGB. hängt davon ab, ob Leistung und 
Gegenleistung in auffälligem Mißverhältnis zuein
ander standen und ob außer dem Mißverhältnisse 
eine solche Gesinnung des Treuhänders festzustel
len war, daß der Darlehnsvertrag nach Inhalt, Be- 
weggrund und Zweck gegen das gesunde^ Volks- 
empfinden verstieß (RGZ. 150, 1). Insoweit kann 
ohne genaue Kenntnis aller Taturnstände des Konk- 
TrW. 1939, 98 nur kurz wiedergegebenen Falles 
nicht abschließend Stellung genommen werden. 
Immerhin darf auf folgendes hingewieseu werden: 

Um eine Risikoprämie von 400% zu rechtfertigen, 
müßten die Erfolgsaussichten des Prozesses ganz 
besonders ungünstig gewesen sein. Dem Verwa ter 
zur Führung eines so unsicheren Prozesses Vor
schub zu leisten, war für den Treuhänder um so 
weniger ratsam, als die Prozeßführung nur durch 
die Aufopferung eines erheblichen Teiles des Streit
objektes ermöglicht werden konnte, die mit Sinn 
und Zweck der Vorschriften der Konkursordnung 
über die Ausschüttung der Masse im Widerspruch 
stand. Eine Schädigung des Gemeinschuldners kam 
allerdings wenigstens dann nicht in Frage, wenn 
einerseits das Aufbringen der Beteiligten, ohne Masse
schuld zu sein, auch den etwaigen Kostenerstat
tungsanspruch des Gegners deckte, und wenn an
dererseits die Beteiligten sich ihren Mehrempfang 
auf die festgestellten Forderungen anrechnen zu 
lassen hatten. Eine Schädigung der übrigen Masse
gläubiger wurde dadurch verhütet, daß die Rück
zahlung des Darlehens aus Massemitteln nur inso
weit zu erfolgen hatte, als durch den Prozeß die er
forderlichen Mittel der Masse zugeflosseu waren; 
auch hier g ilt freilich die Voraussetzung, daß das 
Darlehen auch die gegnerischen Kostenerstattungs- 
ansprüche deckte. Kritisch wird die Frage eist, wenn 
man das Verhältnis der am Aufbringen beteiligten 
Gläubiger zu den daran nicht Beteiligten betrachtet. 
Ein Zahlenbeispiel mag den Sachverhalt erläutern.

Bei einem Streitwert von 10000 ML würden 
schätzungsweise etwa 1300 M l  aufzubringen ge,- 
wesen sein (3 Gerichtsgebühreil von je 130 StJl,
3 Anwaltsgebühren von je '205 MC, dazu 1 Pau
schale von 295 ML für Zeugengebühren, die Wahr
nehmung eines auswärtigen Beweistermins usw.). 
Hält mau auch die „Sicherstellung“  des gegneri
schen Kostenerstattungsanspruchs für erforderlich, 
so ist das Aufbringen sogar auf 2600 M i  zu be
messen. Das Fünffache des Aufbringens würde also 
6500 ML oder gar 13000 M i  betragen. Nimmt man 
an, daß der Gegner die ihm auferlegten Kosten zu 
erstatten vermag, so erhalten von den erstrittenen 
10000 ML die am Aufbringen beteiligten Gläubiger 
auf ihre festgestellten Forderungen im voraus die 
Risikoprämie von 4 x  1300 =  5200 M l  unter dem 
Gesichtspunkte der Masseschuld. Nur 4800 M l  
werden konkursgemäß verteilt. Waren 2600 M l  auf
gebracht, so bleibt für eine konkursgemäße Ver
teilung überhaupt nichts übrig. Betragen die fest
gestellten Forderungen 31 200 31M und haben sich 
Gläubiger mit 15600M i  Forderungen am Aufbrin- 
gen beteiligt, so erhalten die letzteren aus den 
5200 MC 33 Vs°/o ihrer festgestellten Forderungen 
vorweg. Aus den konkursgemäß auszuschüttenden 
4800 M i  ergibt sich, wenn man Massegläubiger 
und bevorrechtigte Gläubiger außer acht läßt, eine 
Dividende von etwa 15%. Betrug das Aufbringen 
2600 SLU, so erhalten die am Aufbringen Beteiligten, 
da ihnen das Streitobjekt von 10 000 als Masse

schuld voll zugute kommt, etwa 65% ihrer fest
gestellten Forderungen vorweg. Ein solches Er
gebnis ist untragbar für die Gläubiger, die sich am 
Aufbringen nicht beteiligen konnten, weil es ihnen 
dazu an den nötigen Mitteln fehlte, insbesondere 
also für Lidlohngläubiger und die kleinen Hand
werker und Gewerbetreibenden. Aber auch vom 
Standpunkt der Gläubiger gesehen, die ausreichende 
Mittel zur Beteiligung besaßen, die Beisteuer aber 
abgelehnt haben, weil ihnen die Prozeßführung zu 
riskant war, erscheint es verwerflich, daß die wage
mutigen Gläubiger den Prozeßausgang gewissei- 
maßen zum Gegenstände eines Lotteriespieles ge
macht haben. ,

Mag inan je nach Lage des Einzelfalles die Sit
tenwidrigkeit eines Darlehnsvertrags der gedachten 
Art bejahen oder verneinen, so handelt es sich doch 
jedenfalls um Ansätze zu einer unerfreulichen Ent
wicklung, die am besten dadurch bekämpft werden, 
daß der Konkursverwalter es lieber auf die Unter
lassung der Klagerhebung und die Einstellung des 
Konkursverfahrens mangels Masse ankommen laßt, 
anstatt Risikoprämien zu bewilligen, die eine Um
gehung der Ausschüttungsgrundsätze der Konkurs
ordnung enthalten.

3. Hier erhebt sich nun noch die Frage, ob und 
wie der Verwalter vor oder bei der Klagerhebung 
auf die Kosten Rücksicht zu nehmen* hat, die er dem 
Gegner aus der Masse (§59 N r. l KO.) erstatten 
muß, falls dieser obsiegt; und welche Folgerungen 
das Gericht bei der Entscheidung über das Armen
rechtsgesuch daraus zu ziehen hat.

Bei der Entschließung über ein Armenrechts
gesuch spielt in der Regel die Frage keine Rolle, ob 
die „arme“  Partei im Falle ihres Unterliegens in 
der Lage sein wird, die ihr auferlegten Kosten dem 
Gegner zu erstatten (vgl. auch §117 ZPO.). Kann 
die Partei ohne Beeinträchtigung des für sie und 
ihre Familie notwendigen Unterhalts überhaupt Mit
tel zur Prozeßfiihruug aufbringen, so hat sie dies 
in erster Linie dazu zu benutzen, um ihre Prozeu- 
führung aus eigener Kraft zu finanzieren. Sie kann 
ihr Armenrechtsgesuch nicht darauf stützen, daß si 
zunächst die im Falle des Unterliegens dem Oegne 
zu erstattenden Kosten sicherstellen musse und mu 
ihr dann für die eigene Prozeßführung nichts oac 
nicht genug verbleibe. Diese Grundsätze gelten auu 
für eine Partei, die gesetzlich vertreten wird. De* 
halb kann z. B. einem außerehelichen Kinde 
Armenrecht für den Unterhaltsprozeß nicht gewan 
werden, wenn die Mittel des Kindes zwar zur 
streitung der eigenen Aufwendungen für die * * 
zeßführung, nicht aber darüber hinaus noch zur t
füllung des etwaigen Kostenerstattungsanspruc •
des Gegners ausreichen. .„,<,iter

So einfach liegt nun für den Konkursverwaß 
die Sache nicht. Denn nach §82 KO. is* d er v,en 
walter für die Erfüllung der ihm obb?SenDie 
Pflichten a l l en  B e t e i l i g t e n  verantwortlicn. 
herrschende Rechtsprechung rechnet zu diesen
teiligten auch die Massegläubiger (RGZ. _io,
RG V. 3. Dez. 1935: KonkTrW. 1936, 57;
Warn. 1932, 159). Da der Kostenerstattungsansp ^  
der obsiegenden Partei als ein aufschie e ¿ teilt 
dingter bereits mit der Rechtshängigkeit e £[ 
(RGZ. 145, 13), muß sich der Verwalter, wen , 
einen Masseprozeß anstrengt, darüber klar sein, 
er mit der Klagerhebung eine aufschiebend ^  
dingte Masseschuld (§59 Nr. l  KO.) in® L ilU|d 
unef daß für die Erfüllbarkeit dieser Massesch 
schon in dem Zeitpunkte Gewahr geboten se—  ,d 
von dem an mit der Entstehung dieser Massesci
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zu rechnen ist, nämlich beim Eintritt der Rechts
hängigkeit. Es gehört deshalb zu den dem Ver
walter bei der Klagerhebung gegenüber dem Geg
ner obliegenden Amtspflichten, sich darüber zu ver
gewissern, daß die Masse zur vollständigen Beirie- 
digung des Gegners auch dann noch ausreichen 
wird, wenn der bedingte Kostenerstattungsanspruch 
des Gegners sich zu einem unbedingten entwickelt 
haben sollte. Deshalb hat der Verwalter vor der 
Klagerhebung mit der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt (§276 BGB.) die Aktiva der Masse den 
Passiven gegenüberzustellen. Dabei sind als Aktiva 
der gegenwärtige Barbestand der Masse und die 
Beträge zu berücksichtigen, mit deren Zufließen bei 
Weiterer Versilberung der Masse mit Bestimmtheit 
gerechnet werden kann. Als Passiva sind die bereits 
entstandenen Massegläubigerrechte sowie ein an
gemessener Pauschbetrag für weitere vorhersehbare 
°der überraschend auftretende Masseschuldansprüchc 
einzusetzen. Reicht der Überschuß der Aktiva über 
die Passiva nicht aus, um den etwaigen Kosten
erstattungsanspruch des Prozeßgegners zu decken, 
so muß der Verwalter von der Klagerhebung selbst 
dann absehen, wenn die Klage aussichtsreich ist 
(Jäger ,  Anm 2 a zu §82 KO.). Erhebt er die Klage 
gleichwohl oder macht er bei der Aufstellung der 
Berechnung vermeidbare Fehler, so macht^ er sich 
dem obsiegenden Gegner insoweit persönlich haft- 
e>ar, als dieser bei der Befriedigung aus der Masse 
($60 KO.) einen Ausfall erleidet. Daneben wird er 
auch den bisherigen Massegläubigern insoweit haft- 
6ar, als diese dadurch einen Ausfall erleiden, daß der 
obsiegende Gegner wegen seines Kostenerstattungs- 
Anspruchs an der verhältnismäßigen Befriedigung 
der Massegläubiger aus der Masse teilnirnmt. In 
der letzteren Haftung liegt der gebotene Ausgleich 
fB .  für den Vermieter, mit dem der Verwalter das 
Mietverhältnis des Gemeinschuldners fortgesetzt hat 
v ! i •cier. nun wegen seiner Mietzinsforderung nur 
, Cr"ältnismäßige Befriedigung aus der Masse er- 
®ngen kann, weil der Verwalter eine Klage erhob, 

wohl er „bei gewissenhafter Würdigung der Lage“  
V°R Jäger ,  Anm. 2a zu §82 KO.) erkennen konnte, 
an die Masse dem Kostenerstattungsanspruch des 
dgners nicht gewachsen sein würde.
>n der Rechtsprechung hat sich bisher nur das 

Frankfurt (KonkTrW. 1932, 119) zu dem hier 
ertretenen Haftungsgrundsatze bekannt. Dagegen 

n ,brCn das KG. (KonkTrW. 1932, 105) und das 
cR« ' KöItl (KonkTrW. 1932, 118) dahin entschie- 
v  7  ca bestehe kein Rechtssatz des Inhalts, daß der 
anh" .er einen Rechtsstreit für die Masse nicht 
ju an®'g Machen dürfe, wenn keine genügende 
den S£-Zur Deckung der der Gegenpartei entstehen- 
q  Kosten vorhanden und sichergestellt sei. Im 
sch?? i ede mache sich der Verwalter dem Gemein- 
RO i r Ulld den Gläubigern gegenüber nach § 82 
zeRf.-i bar> wenn er eine nicht aussichtslose Pro- 
Tr\Y/ <Ung unterlasse. Das OLG. Düsseldorf (Konk- 
Wen.,' i 932, 118) (aßt den Verwalter dann haften, 
sicht« 1 i Bei der pflichtgemäßen Prüfung der Aus- 
WPri; n des Prozesses ein Verschulden zur Last fällt.
Walt« j e n z c 15 Anm. 4 zu §82 KO., von dem Ver- ,<>uer forrWt r.-._ ____Walter V nzei  » Anin-4 zu §82 KU., von ciem vei- 
sten,/ ‘O/dert, daß er für eine ausreichende „Sicher- 
ner„ ag des Kostenerstattungsanspruchs des Geg- 
daß so Meint er damit wohl kaum mehr, als
vero-»,e-r Verwalter sich vor der Klagerhebung zu
der k-VlS?ern Bat, daß menschlicher Voraussicht nach
Bef,i«mStenerstattungsanspruch des Gegners volle 

‘eaigung aus der Masse finden wird. 
d11Vl l I}n es aus nicht vorherzusehenden Umständen 

1 k°mmt, daß der obsiegende Gegner gemäß

§ 60 KO. nur anteilige Befriedigung erlangt, so kann 
der Gegner wegen seines Ausfalls nicht auf den 
Verwalter zurückgreifen. Denn es liegt kein Ver
schulden des Verwalters darin, daß er nicht schon 
bei der Klagerhebung den Kostenerstattungsanspruch 
des Gegners so gesichert hat, daß dieser in jedem 
Falle Befriedigung findet. Die Haftung des Verwal- 
ters ist keine Erfolgshaftung, sondern eine Haftung 
aus Verschulden. Überdies könnte, sofern der Ver
walter den Prozeß aus Massemitteln finanziert, eine 
Sicherung des Gegners kaum anders erfolgen als 
durch Vertrag des Verwalters mit dem Prozeß- 
aegner: Es würden dem Gegner Massemittel zu 
verpfänden oder sicherungshalber zu übereignen 
sein, deren Wert dem etwaigen Kostenerstattungs
anspruch des Gegners entspricht. Ein solches Ver
fahren wird durch die im Verkehr erforderliche 
Sorgfalt nicht geboten; es würde sogar gegenüber 
der in § 60 KO. vorgesehenen Verlustgemeinschaft 
aller Massegläubiger bedenklich sein. Finanziert der 
Verwalter den Prozeß nicht aus Massemitteln, son
dern aus dem Aufbringen der Beteiligten, so führt 
das allerdings vielfach zu einer Sicherung des Pro
zeßgegners. Schießen nämlich die Beteiligten dem 
Verwalter nicht nur seine Parteikosten, sondern auch 
den zur Kostenerstattung an den Gegner erforder
lichen Betrag als zweckbestimmtes Treugut vor, so 
liegt in der letzteren Vorschußgewährung ein Ver
trag zugunsten des Gegners (§ 328 BGB.), der in 
der Regel dahin auszulegen ist, daß der Gegner un
mittelbar und unwiderruflich das Recht erwerben 
soll, vom Verwalter die Auszahlung der zu seinen 
Gunsten aufgebrachten Summe zu fordern, sobald 
sein Kostenerstattungsanspruch unbedingt geworden 
sein wird. Das ändert aber nichts an dem Grund
satz, daß der Prozeßgegner ein Recht  auf eine 
dingliche Sicherstellung seines Kostenerstattungs
anspruchs aus Massemitteln nicht hat. Jedenfalls 
kann der mit seinem Kostenerstattungsanspruch nur 
teilweise (§60 KO.) befriedigte Prozeßgegner den 
Verwalter nicht lediglich deshalb nach §82 KO. in 
Anspruch nehmen, weil er das zur Deckung des 
Kostenerstattungsanspruchs bestimmte Aufbringen 
als Massedarlehen und nicht als zweckbestimmtes

Frankfurt (KonkTrW. 
1932 119) wird erwähnt, der Verwalter habe mit der 
Erhebung einer Widerklage rechnen müssen Das 
legt die Annahme nahe, daß damals der Gegner'den 
Verwalter auch insoweit haftbar machte, als er De 
der Erstattung der durch die Widerklage entstan
denen Kosten eineii Ausfall erlitten hatt 
eher Anspruch würde nicht begründet sen ■
hinsichtlich der Widerklage war d^ f  nr^Uittbai- 
Dic Pflicht des Verwalters, sich um die Erstattbai 
keit der «merischen Kosten zu kümmern be
schränkt sich jedoch auf die von  ihm erhobenen 
Kirnten und Widerklagen und die von  ihm veran- 
S e”  Rpchtsmittelzü^e. Wird der Verwalter vom  

durch Klage, Widerklage oder im Rechts- 
S itt lln w c  aS egriffln  so handelt er nicht schuld- 
häft H  276 BGB.), wenn er es auf die anteilige Be- 
friedhuing des obsiegenden Gegners wegen dessen 
Kostenershattungsanspruchs (§60 KO.) ankommen

lli Aus alledem ergibt sich, daß die Frage, unter wel
chen Voraussetzungen der Verwalter dem obsiegen
den Prozeßgegner persönlich für den Ausfall haftet, 
den dieser Dei der Kostenerstattung erleidet, noch 
lebhaft umstritten ist. Eine abschließende Stellung
nahme des RG. liegt, soweit zu übersehen, nicht 
vor. Die Meinungen der OLG. gehen auseinander.
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Das OLG. Frankfurt und die beiden namhaftesten 
Erläuterer der Konkursordnung stellen scharfe An
forderungen an die Sorgfaltspflicht des erwa ers.
Bei dieser Sachlage werden weder die Beteiligten 
noch das mit der Prüfung des Armenrechtsgesuchs 
des Verwalters betraute Gericht dem Verwalter an- 
sinnen können, daß er einen Gegner mit einer Klage, 
Widerklage oder einem Rechtsmittel überziehe, ohne 
die Gewähr zu haben, daß dem obsiegenden Gegner 
seine Prozeßkosten erstattet werden ko n n e n m  Ver
hältnis des Verwalters zu den Beteiligten ergibt sich 
daraus daß der Verwalter, sofern der gegnerische 
Kostenerstattungsanspruch nicht in der Masse seine 
S h e r" Deckun! findet, das Aufbringen der Be ei- 
hVten so steigern muß, daß es sowohl seine Partei
kosten wie die bei ungünstigem Prozeßausgange 
dem Gegner zu erstattenden Kosten deckt. Sind die 
Beteiligten zu einem solchen Aufbringen unvermö
gend so hat der Verwalter in erster Linie dafür zu 
sorgen daß die dem Gegner zu erstattenden Kosten 
”  Ym  ’ besten in der Form des zweckbestimmten 
Treuo-utes — aufgebracht werden. Denn auf die
Verpflichtung zur Erstattung dieser Kosten hat das
Armenrecht keinen Einfluß ( §U?  ZP,9;\\
nimmt ihm das Armenrecht die augenblickliche Sorge 
für die Aufbringung seiner eigenen Prozeßkosten ab 
('S 115 ZPO.). Können nicht einmal die gegnerischen 
Kosten von den Beteiligten aufgebracht werden so 
scheitert die Prozeßführung. Vielfach wird dann das 
Konkursverfahren zur Einstellung mangels Masse 
reif sein. Sind dagegen die gegnerischen Kosten 

gesichert“ , so wird der Verwalter um das Armen- 
recht nachzusuchen haben. Es wird sich dann bei 
der Prüfung des Gesuches zwar ergeben, daß dem 
Verwalter ein Betrag zur Verfügung steht, der seine 
eigenen Parteikosten decken konnte. Das Geruht 
wfrd jedoch daraus einen Grund zur Versagung 
des Armenrechts nicht herleiten können. Denn die 
zugunsten des gegnerischen Kostenerstattungsan- 
sDfuchs gemachte Rückstellung war erforderlich, um 
dem Verwalter die Durch- oder Fortführung des 
Rechtsstreits zu ermöglichen, ohne lhin der Gefah 
auszusetzen, vom Gegner persönlich ,n A npX f) 
genommen zu werden (OLG. Dresden. DR. 19 >
749 =  KonkTrW. 1940, 360). Insofern fuhrt die 
Haftung des Verwalters aus § 82 KO. nicht zu einer 
Erschwerung, sondern zu einer Erleichterung bei 
der Erlangung des Armenrechts durch den Ver- 
ta tte T ( » $ dagegen B r . B :  KonkTrW. 1940. 66).

III.
a) Während nach § 114 Abs. 1 ZPO. das Armen

recht zu bewilligen i s t ,  kann  nach § 114 Abs.3 
das Armenrecht der Partei kraft Amtes bewilligt 
werden. Damit ist deutlich zum Ausdrucke ^e- 
bracht daß die Novelle vom 27. Okt. 1933 nicht cler 
Partei'kraft Amtes ein Anrecht auf das Armenrecht 
geben, sondern nur dem Gerichte die Befugnis ein
räumen wollte, der Partei kraft Amtes das Armen
recht zu gewähren. Die Begründung zur Novelle 
R u. PrStAnz. 1933 Nr. 257) hebt ausdrücklich her

vor, daß die Kannvorschrift gewählt worden sei, 
weil die Gewährung des Armenrechts an Parteien 
kraft Amtes auf besondere Ausnahmefälle beschrankt 
bleiben müsse, deren bestimmte Umgrenzung durch 
die Gesetzesfassung freilich nicht i¡n°glieh gewesen 
sei. Deshalb reihen j o n a s - P o h l e  (Anm. 1V 2 zu 
S 114 ZPO.) und V o l k m a r  (J.W. 1933, 2345 ) che
Vorschrift des §114 Abs. 3 ZPO. mit Recht unter 
die Kannvorschriften ein, wahrend B au mb a c h ,  
Anm. 4 zu § 114 ZPO.; S y d o w - B u s c h - K r a n z -  
T r i e b e l  (Anm. 5 zu § 114 ZPO.) und Schoncke

{ 7 iviInrozeßrecht“  §1031111) ohne de lege lata 
£ E “ J  diese Vorschrift als M d B ;  
Vorschrift auffassen. In der Übung der Gerichte 
kommt freilich die Tatsache, daß es sich um eine 
Kannvorschrift handelt, kaum zum Ausdruck. Von 
den über das Armenrecht des Verwalters veroffent
lichten Entscheidungen enthalt ali ‘ r1̂ onderhSit 
Bemerkung darüber, durch welche Besonderheit
des Falles die Bewilligung des A™ ei?re.chi ! r An
nahmsweise gerechtfertigt werde. Das bei der A 
Wendung der Kannvorschrift ausgeubte Ermessen 
unterliegt der Nachprüfung im Beschwerdewege. 
Doch sind hierzu Entscheidungen bisher nicht b 
kannt geworden. In Übereinstimmung mit der Be 
griindung zur Novelle 1933 bemerkt J o n a s  
f ^ohle,  es sei nicht möglich, hinsichtlich der Aus 
iibung des Ermessens nähere Grundsätze aufzu 
stellen. Immerhin spricht er sich dahm aus, daß dem 
Konkursverwalter das Armenrecht eher für Pro 
zesse zu geben sein werde, die sonst der Gemei 
Schuldner im Armenrecht führen mußte, als für 
Prozesse die der Gemeinschuldner überhaupt nicht 
führen könne, d. h. insbesondere für Anfechtung 
Prozesse. Der Praktiker wird dieser Unterbewertung 
der Anfechtungsprozesse, die oft das Rückgrat 
Konkurses bilden, kaum beipflichten können über
dies hätte die Versagung des Armenrechts für die 
Anfechtungsklagen des Verwalters vie,fach die Em
Stellung des Konkursverfahrens mangels Masse
Folge; und dann können gemäß §13 Abs.4 Amy 
die Einzelnen Gläubiger die Einzelanfechtungen J 
dem Armenrechte durchfuhren auf das ie "  ”
§ 114 Abs. 1 ZPO. ein Anrecht haben. Wenn Vol K 
mar  bei der Ausübung des Ermessens daraut 
stellt, ob es im Einzeltalle unter Berücksichtig £ 
auch der Belange der Aligemeinheit billig u n d j^  
recht erscheint, den Prozeß der Partei kraft Am t^ 
auf öffentliche Kosten fuhren zu lassen so ist a 
ohne Zweifel der Gedankengangj der den Red 
toren der Novelle 1933 bei der Fassung d e s § D 
Abs. 3 ZPO. vorgeschwebt hat und der weil er cl^^ 
Sinne des Gesetzes entspricht, auch der Praxis ^  
Richtschnur dienen muß. Freilich ist diese 
wertungsmaßstab von solcher Feinheit, „pi-fcge- 
Anwendung bei den zur Zeit des Arnicm «  s“cn 
suchs oftmals noch unübersichthchen Verhaltm^^f 
des Konkurses vielfach unmöglich is t Auch g 
nicht übersehen werden, daß die Durch i ^  
eines Konkursverfahrens ihren .i echten S 1n 
liert, wenn die Masseerganzung im Wege der £ 
bigeranfechtung nicht durchgefuhrt werden k f 
Ob die Rechtsverfolgung hinreichende Aussic 4 
Erfolg verspricht, hat de.-Richter ¿ 0» .
Abs. 1 ZPO. zu prüfen. Darüber hinaus auf dcr 
von §114 Abs. 3 ZPO. noch in die Prüfung deS 
Frage hineinzusteigen, ob die Gewmnc 3 ^ ? ^ .  
Provpsses besonders sicher sind, w ird  siel e
rrage nineinzubicigcn, vu ^  . A . .
Prozesses besonders sicher sind,.wird s i c dseaC,lver 
tiker nur ungern entschließen. Soweit d Re{rageh 
halt dazu gemäß § U 8 a ZPO erst durch 
von Zeugen geklärt werden mußte, bieten d« g. 
eidliche Angaben erfahrungsgemäß keine «J Vor 
nete Unterlage für eine ausreichend sicn 
hersage des Prozeßausganges. daß die

De lege ferenda wäre zu wünschen, ßvC>r'
Kannvorschrift des § 114 Abs. 3 in e in e ^  bcUte
schrift umgewandelt wird. Sie wird 
überwiegend in diesem Sinne angewc ■ ̂  jeder' 

b) Nach § 121 ZPO. kann das Armcnrecn J ^  
zeit entzogen werden, wenn sich eigi , ^ande*1 
Voraussetzung der .B ew illigung  mcl t
war oder nicht'mehr vorhanden
schrift ist keine Kannvorschrift

ist. Diese 
Vielmehr m
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die Entziehung erfolgen, wenn die Voraussetzun
gen dazu vorliegen. Hat sich die Zahlungsfähig
keit der Masse gebessert, so macht die Ent
ziehung des Armenrechts in der Regel dem Ver
walter keine Schwierigkeiten. Anders liegt es, wenn 
die Entziehung erfolgt, weil ein an der Prozeß- 
führung wirtschaftlich Beteiligter nachträglich zu 
Oelde gekommen ist, weil seine Zahlungsfähigkeit 
sich nachträglich herausgestellt hat oder weil sich 
die Verhältnisse der Masse so verschoben haben, 
daß nachträglich zahlungsfähige Personen in den 
Kreis der an der Prozeßführung wirtschaftlich Be
teiligten eingetreten sind. In diesen Fällen wird 
dem Verwalter das Armenrecht zu belassen sein, 
Wenn er glaubhaft macht, daß die neu in den Kreis 
der Betrachtung getretenen Beteiligten es abge- 
•ehnt haben, den bereits laufenden Prozeß zu finan
zieren.

e)_ Die Novelle 1933 hat die Nachzahlungsvor
schrift des § 125 ZPO. den bei den Parteien kraft 
Amtes vorliegenden besonderen Verhältnissen nicht 
angepaßt. Daraus darf jedoch nicht gefolgert wer- 
l n> daß die Parteien kraft Amtes der Nachzah- 
iungspfticht nicht unterlägen. Vielmehr ist ihnen 
gegenüber die Nachzahlungsvorschrift unter sinn
gemäßer Berücksichtigung des § 114 Abs. 3 ZPO. 
; n/.uwenden. Für sie gilt also § 125 Abs. 1 ZPO. 
m fEgender Fassung:

. Die zum Armenrechte zugelassene Partei kraft 
Amtes ist zur Nachzahlung der Beträge, von 
eren Berichtigung sie einstweilen betreit war, 

jdrpflichtet, wenn sie diese Beträge aus der ver- 
mteten Vermögensmasse aufbringen kann.

Dagegen kommt es nicht darauf an, ob die an der 
Führung des Prozesses wirtschaftlich Beteiligten 
die Nachzahlung aufbringen könnten. Denn diese 
sind weder gegenüber dem Fiskus Kostenschuldner, 
noch sind sie gegenüber der Partei kraft Amtes zur 
Leistung verpflichtet.

Der Konkursverwalter kann die Beträge, von 
deren Berichtigung er einstweilen befreit war, aus 
der Masse dann aufbringen, wenn die Masse zur 
Deckung aller Masseansprüche — sowohl der Masse
schulden wie der Massekosten — ausreicht. Sobald 
und soweit die Befriedigung bevorrechtigter oder 
nichtbevorrechtigter Konkursgläubiger bei Unter
lassung der Nachzahlung in Frage kommen würde, 
ist die Nachzahlungspflicht gegeben. Die Nach
zahlungsschuld ist sonach zwar Masseschuld (§59 
Nr. 1 KO .); sie muß sich aber in Abweichung von 
§ 60 KO. gefallen lassen, daß die Massekosten ein
schließlich der dem Gemeinschuldner bewilligten 
Unterstützung v o r  ihr befriedigt werden. Der Ge
richtsbeschluß, durch den die Nachzahlung ange
ordnet wird, w irkt nicht konstitutiv, sondern de
klaratorisch. Deshalb muß der Verwalter bei Ver
meidung persönlicher Haftung (§ 82 KO.), ehe er 
zur Ausschüttung der Masse an bevorrechtigte oder 
nicht bevorrechtigte Konkursgläubiger schreitet, 
prüfen, ob Nachzahlungspflichten vorliegen, die als 
Masseschulden vor den Konkursgläubigern vorweg 
zu befriedigen sind. Insoweit gelten die Grundsätze 
entsprechend, die das LG. Zwickau für die Tilgung 
der Kosten des Konkursverfahrens durch den Ver
walter herausgearbeitet hat (Konk.-Treuh. 1938, 
165; vgl. R ü h l i n g  daselbst S. 157).

Akteneinsicht durch den Armenanwalt
Von Kammergerichtsrat Dr. G a e d e k e ,  Berlin

I.
k ^ m s ic h t durch den Rechtsanwalt bildet einen 

¡n pnt - nWar keineswegs unwichtigen — Teil seiner 
z u ü h J Ung des ihm erteilten Prozeßauftrags aus- 
Prozin n . Tätigkeit. Sie gehört zum allgemeinen 
djp , 'betrieb und löst deshalb schon für sich allein 
Recht1 be Prozeßgebühr aus (§14 RAGebO.). Die
t r aD.TS?TUndlage dieser Tätigkeit ist also der A u f -

'Jenn nur H h Hip» auf ihm beruhende
7 . ieg:

/-PO. der Partei zustehende Recht, von den

nur er, d. h. die auf ihm beruhende 
itimiert den Rechtsanwalt, das nach

RfOzeR i * Clci * 'a rle l zusieneauc recuiu, v 
Die* Einsicht zu nehmen, auszuüben.

a&Wai r  naturgemäß auch für den A r m e n -
für Seine Berechtigung und Verpflichtung,
kanntli iari?e Parte' tätig zu werden, entsteht be- 
nicht s n ^Wa? heute allgemein anerkannt wird), 
dern e r f ° n der gerichtlichen Beiordnung, son- 
erteiiu,/ I? it der zu dieser hinzutretenden Auftrags- 
^'"folgt ^  ,durch die arme Partei. Bevor diese nicht 
be ig / !st> hat regelmäßig und grundsätzlich der 
'dclit p?n , Anwait keine Veranlassung, ja an sich 
sehen lnmal das Recht, die Gerichtsakten einzu-

tei undern.^e^ lts*age *m Verhältnis zur armen Par- 
naturgpm-3? 1* zugleich nach außen hin entsprechen 
kasse^Ai i, aHch d*e Rechtsbeziehungen zur Reichs- 
*age: j S'e erwachsen nur auf doppelter Grund-
Anwn <<10Qdnnng u n d  Auftrag ( G a e d e k e ,  ,;Arm- 

nn f i ; T?)- S° liegt der Beginn der g eb ü h -  
^'gensrli ¿ D g e n  Tätigkeit des Anwalts in seiner 
z u n ä c h s t a s Armenanwalt keineswegs, wie es 

ganz selbstverständlich erscheint, unbe

dingt in der Einsichtnahme in die Gerichtsakten, 
welche der Anwalt, der nicht schon vorher mit der 
armen Partei in Verbindung steht, zu seiner Orien
tierung naturgemäß benötigt. Es muß vielmehr diese 
Tätigkeit bereits in Ausführung des Parteiauftrags 
ausgeübt werden ( G a e d e k e ,  „ArmAnwG.“  S.68).

Damit soll nicht gesagt sein, daß der Armen
anwalt nicht doch auch vordem schon in seinem 
eigenen Interesse sich mit dem Inhalt der Gencnts- 
akten wenigstens hinsichtlich der prozessualen Lage 
vertraut macht und machen dürfte, nur ist das noc i 
keine gebührenpflichtige Tätigkeit. Rein recht ic i 
sind deshalb auch keine Einwendungen gegen die 
vielfach bestehende Übung (weiche auch .RO. vom 
26. Nov. 1926: JW. 1927, 988 bestätigt) zu erheben 
dem beigeordneten Anwalt ohne weiteres zug eich
m it dem Beiordnungsbeschluß oder mindestens auf
sein Erfordern die Gerichtsakten zuzusenden. Nur 
kann der Armenanwalt die etwa durch die Rucksen
dung ihm erwachsenen baren Auslagen bei der 
Reichskasse nicht liquidieren Dieser Aufwand ist 
ebenso wie z. B. solcher für den Schriftverkehr mit 
der Partei, um festzustellen, ob sie dem Anwalt 
Auftrag erteilen will, Ausfluß der Rechtsstellung 
des Armenanwalts als Organ der Rechtspflege und 
wird 'gebührenrechtlich nicht erfaßt (so Entschei
dung des KG. v. 6. April 1935: JW. 1935, 1700). 
Hier handelt der Anwalt jedenfalls nicht für die 
Partei.

II.
Der Grundsatz, daß der Armenanwalt bis zur 

Vollmachtserteilung durch die Partei, der er bei-
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geordnet ist, in seinen Funktionen sozusagen in der 
Luft schwebt, g ilt indes nicht ausnahmslos. Es gibt 
Fälle, in denen der Armenanwalt, ohne den Auftrag 
der Partei abzuwarten, allein auf Grund der Bei
ordnung bereits tätig werden darf und muh. ts  
sind dies die sog. E i l  f ä l l e ,  in denen der Anwalt 
als a u f t r a g l o s e r  G e s c h ä f t s f ü h r e r  im In
nenverhältnis zur Partei und als Vertreter ohne Ver
tretungsmacht im Verhältnis nach außen eingreif en 
muß wenn die besondere Interessenlage seiner Par
tei dies erfordert. Denn die Beiordnung ist in ihrer 
Wirkung doch stärker als eine bloße Bereitstellung 
des Anwalts für die Partei. Sie schafft bereits ge
wisse Pflichten, zu denen einmal gehört: Aufnahme 
der Verbindung mit der Partei, um diese zur Voll
machtserteilung zu veranlassen (der Anwalt darf 
sich nicht schlechthin passiv verhalten und ab- 
warten, ob vielleicht die Partei sich rührt), ge
gebenenfalls unverzügliche sachgemäße Beratung 
der Partei über die ihr obliegenden weiteren Schritte 
(allerdings nicht, bevor nicht die Partei mindestens 
ihre Bereitschaft zu erkennen gibt, den Anwalt auch 
beauftragen zu wollen), und schließlich bei Gefahr 
im Verzüge, so bei drohendem Ablauf von Fristen 
des materiellen oder des Prozeßrechts sofortiges 
Eingreifen ohne Abwarten, ob die arme Partei Voll- 
3 t  erteilt (RG. v. 26. Nov. 1926: JW 1927 988; 
RG. v. 9. März 1932: JW. 1932, 2144; Gaedeke ,  
„ArmAnwG.“  S. 69).

Die schuldhafte Verletzung dieser Verpflichtung 
kann für den Anwalt der Partei gegenüber eine Ver
pflichtung zum Schadensersatz begründen (RG. vom 
26 Nov 1926), für welche die Rechtsgrundlage 
allein schon die richterliche Anordnung, d.h. die 
Beiordnung bildet (vgl. dazu unter V).

III.
Damit sieht sich der Armenanwalt, der beigeord

net aber noch nicht bevollmächtigt ist, vor eine 
Rechtslage gestellt, die schon fast als Circulus vdio- 
sus bezeichnet werden kann: ohne Vollmacht 
Partei muß und darf er für sie nicht handeln; an
drerseits sind allein durch die Beiordnung schon 
gewisse Rechtsbeziehungen zur Partei geknüpft, 
welche eine Verantwortung des Armenanwalts der 
Partei gegenüber begründen. Folgerichtig muß dann 
aber der Armenanwalt unter bestimmten Voraus
setzungen auch schon vor Vollmachtserteilung durch 
die Partei in der Lage sein, als Parteivertreter auf- 
zutreten und insbesondere und in erster Reihe die 
nächstliegende und grundlegende Tätigkeit auszu
üben, indem er zunächst einmal f ü r  d ie  P a i t e i  
die Gerichtsakten einsieht. Diese rechtliche Befugnis 
ergibt sich aus der allgemeinen Regel, daß nieman
dem eine Verantwortung aufgebürdet werden kann, 
wenn ihm nicht zugleich von Rechts wegen die
jenigen Befugnisse eingeräumt werden, mit deren Hilfe
er nur seiner Verantwortung gemäß handeln kann.

Solche besonderen Voraussetzungen liegen aber 
nur dann vor, wenn Anhaltspunkte dafür auftauchen, 
daß unverzügliche Maßnahmen im Interesse der 
Partei in Frage kommen. Hier muß der Anwalt 
weniger im eigenen als im dringenden Interesse der 
Partei schon vor Vollmachtserteilung die Akten ein- 
sehen.

Im eigenen Interesse kann er dies ohnehin jeder
zeit Denn er muß sich stets von dem Sachstand 
und der Prozeßlage unterrichten können, wie er sie 
bei seiner Beiordnung vorfindet, und man wird ihm 
ebensowenig das Recht bestreiten können, vorsorg
licherweise sich zu vergewissern, ob etwa und

welche dringlichen Maßnahmen für die Partei zu ei- 
greifen sind.

Eine ganz andere Frage ist die, ob durch diese 
Einsichtnahme auch schon eine unter das Armen- 
recht fallende und somit im Verhältnis zur Reichs
kasse g e b ü h r e n p f l i c h t i g e  1 ä t i g k e i t  ent
faltet wird. Und gerade das ist, wie vorstehende 
Ausführungen schon zeigen, nicht der Fall. Denn 
sie ergeben eine Akteneinsicht unter verschiedenen 
Gesichtspunkten: einmal der v o r s o r g l i c h e n  
Akteneinsicht, welche der Anwalt mehr in seinem 
eigenen Interesse vornimmt, und sodann der d r i n g 
l i c h e n ,  welche in Geschäftsführung ohne Auftiag, 
d. h. aus besonderem Anlaß für die Partei vorge- 
nommen wird. Erstere wird nicht honoriert, letzte 
dagegen begründet bereits einen Gebuhrenansprucn 
an die Reichskasse.

Diese unterschiedliche Behandlung ist nicht ohne 
weiteres verständlich und bedarf noch gewisser L 
Iäuterung. Diese führt wiederum auf das Grund
prinzip des Armenanwaltskostenrechts zurück. 
Reichskasse honoriert den Armcnanwalt nur a 
Stelle der armen Partei, d. h. nur soweit diese zur 
Flonorierung verpflichtet wäre. Entsprechende V 
tragsbeziehungen zwischen ihr und dem Am 
werden aber erst durch den Auftragsvertrag begrün 
det Wird dagegen der Armenanwalt bereits als au 
trag l o s e r  Geschäftsführer tätig, dann kann daraus 
trotzdem ein Gebührenanspruch an die arme Pa e 
erwachsen, wenn der Anwalt in solcher Gescha 
führung handeln darf und muß. Das aber ist:
Fall nur bei in Frage kommenden dringlichen Mau 
nahmen, um die Partei vor Schaden zu bewahren.

'  IV.
So steht man denn vor der Frage, w a n n  denj 

die tatsächlichen Voraussetzungen dafür gegeu 
sind, daß der Armenanwalt alsbald, schon vor , 
machtsertcilung durch seine Partei, zunächst du 
Akteneinsicht und sodann -  gegebenenfalls - a u r  
entsprechende prozessuale Maßnahmen wie <
mitteleinlegung, Wiedereinsetzungsantrag u. ^  
eingreifen muß.  Das kann naturgemäß n u r "  
Lage des einzelnen Falles entschieden werden, 
gibt es gewisse typische Fälle, bestimmte auu 
Indizien, welche unfehlbar auf Gefahr uu tlnd 
und die Notwendigkeit sofortiger Or^ntiemng . 
dringlicher Maßnahmen hinweisen. Die K tcn y  
cliung hat hierfür mit Recht den B e i o r d n u n g  
b e s c h I u ß als maßgebenden Ausgangspunk <̂  
nommen. Denn zunächst halt der Anwalt, si ” chlage 
nicht im besonderen Falle schon mit dei * nUr 
vertraut ist, nur ihn in den Händen und kan  ̂
aus ihm sich das Urteil darüber bilden, crseillc 
abwartend Verhalten oder ob er schon ^  es 
Partei tätig werden soll oder gar muß. o ■ ob 
die Rechtsprechung richtigerweise daraui ¿afiir
aus dem Beschluß selbst sich Anhaltspunkt t£ll
ergeben, daß hier dringliche Maßnahmen LkönnC,i 
cinri nrW mindestens in Frage kommen (11
ergeoen, uau m ti i n koni*w
sind oder mindestens in Frage kommen v0lTt 
(RG. v. 26. Nov. 1926: JW. 1927> 988> 2844h
4. Nov. 1933: JVB1. 1934, 34 -  JW- ^ f fc in s ic ^
Dann ist der erste Schritt naturgemäß die h,uß 
in die Gerichtsakten, sofern nicht der f  A 
selbst bereits alle Angaben enthalt, w e lc ^ ^ .  t 
walt benötigt. Andrerseits deckt die Ni «  h die
des e r s t e n  Schrittes nicht ohne weiteres ^  i i r e 
weiteren prozessualen Maßnahmen. ^  ße
Notwendigkeit gerade durch die n e S ä f ts fü h ^ f  
«tätigt wird, fallen auch sie unter Gescha« f,jCh- 
ohne Auftrag und sind bereits als gebuhienp
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tige Tätigkeit anzusehen (vgl. Entscheidung des 
KG. v. 4. Nov. 1933: JW. 1933, 2S44). . . .

Häufigstes Beispiel ist das noch rechtzeitig im 
letzten Augenblick einzulegende Rechtsmittel, der 
rechtzeitige Antrag auf Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand, die rechtzeitige Erhebung der An
fechtungsklage bei drohender Ausschlußfrist (An
fechtung der Ehelichkeit des Kindes, RG. v. 26. Nov. 
1926 a. a. O.). D . ,

Aufschluß erhält der Anwalt aus dern Beiord- 
nungsbeschluß jedoch nur dann, wenn das G e r i c h t  
dafür sorgt, daß der Beschluß entsprechend gelallt 
wird und dem bcigeordneten Anwalt die nötigen Di
rektiven an Hand gibt. Das geschieht häufig, unter
bleibt mitunter allerdings, dann aber wohl aus Ver
kennung der Bedeutung solcher Direktiven. Wer sich 
aber dessen bewußt ist, daß solche Unterlassung 
weittragende Folgen zeitigen kann, die weniger das 
Gericht, wohl aber den Anwalt und dessen Partei 
berühren, wird sorgfältig darauf bedacht sein, m 
denjenigen Fällen, in denen nach der Sachlage in 
irgendeiner Beziehung Gefahr im Verzüge liegt, 
dies in dem Beiordnungsbeschluß zum Ausdruck zu 
bringen, was mit wenigen Worten geschehen kann. 
Dadurch wird dem Anwalt nicht etwa seine Verant
wortung abgenommen, wohl aber diese ihm er
leichtert insofern, als er als zunächst uniform ierte 
Stelle vom Gericht, welches die Sachlage übersieht, 
Hs der informierten Stelle diejenigen Daten oder 
Hinweise erfährt, die er zur Fassung seiner Ent- 
schließung benötigt. Ein Beispiel dafür, wie zweck
mäßig solches Vorgehen des Gerichts ist und wie 
groß die Gefährdung der Rechte der armen Partei 
lst. zu deren Gunsten ja der Armenrechtsbeschluß 
gerade ergeht, ist der in DR. 1940, 2124« veröffent- 
bchte, vom RG. behandelte Fall (Entscheidung vom 

Sept. 1940), in welchem der Anwalt sich mangels 
Jeglichen Hinweises im Beiordnungsbeschluß abwar
tend verhielt und die Berufungsfrist versäumte. 
Dr'11 ^erhalten war nicht zu beanstanden, auch hat 
KG. der Partei die Wiedereinsetzung gewährt.

Für die Entschließung des Anwalts bleiben auch 
?atln immer noch genügend Spielraum und Zweifel 
übrig, so z B wenn ¿er Beschluß den Vermerk 
ü]agt: „Es soll Berufung gegen das Urteil v. . . .  
ingelegt werden, über dessen Zustellung hier nichts 

bekannt ist". Wie man bei einer zweifelhaften Sach- 
38c im allgemeinen zugunsten des. Armenanwalts 
Hlrd entscheiden und sich auch bei nachträglicher 
pHrachtung an seine Stelle im Zeitpunkt seiner

^Schließung wird versetzen müssen ( G a e d e k e ,  
’’ArmAnwG.“  S.69), so wird man auch in solchem 
unklaren Falle diejenigen Schritte, welche der An- 

t Unternimmt, um vorsorglich sich über die Not- 
^«d igke it von etwaigen Sofortmaßnahmen zu un-
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.ü'gkeit von etwaigen Sofortmaßnahmen zu un
echten, als dringlicher Art und deshalb für ihn 

Geschäftsführer ohne Auftrag geboten anerken
nt ^s s e n . Denn er hat „stets das Verfahren ein- 
V^dagen, das jeweils die größte Sicherung gegen 
i cv-)acigung der Partei gewährt“  (RG. v. 26. Nov. 
jw , a- a. O.). Selbst wenn also die vom Anwalt nun- 
eiJ-r übernommenen Schritte — also die Akten- 
err, u t ~~ keine Notwendigkeit eiliger Maßnahmen 
l i r ^ j ’ so ist doch die in diesen Schritten selbst 
Wf,,,e, rC c Tätigkeit für sich allein eine dringlich not- 
lioi,i/'-?e’ s°fcrn oben der Anwalt nur mit der Mog- 
o r R *  einer gefährdenden Sachlage rechnen mußte 
Sct .durfte. Zur Abgrenzung sei hier au/  eine En - 
S f t n g  des KG v. 6. Nov. 1937 (JW 1937, 
den, ümgewiesen, wonach die Absicht bloßer Fo 
s e Ä ^ es Prozesses, so etwa, damit, vielleicht im 

Glichen Verfahren, schon immer Beweisbeschluß

ergehen könne, keine Maßnahmeni des.Armenan
walts vor Vollmachtserteilung rechtfertigt Es muß 
sich vielmehr um die Abwendung wirklich drohen
der Nachteile von der armen Partei handeln.

Ist diese Voraussetzung erfüllt, dann gehört die 
Akteneinsicht bereits zur gebührenpflichtigen aus 
der Reichskasse mit der halben Prozeßgebuhr zu 
vergütenden Tätigkeit, mag es auch aus irgendwel
chen Gründen nicht zur Vollmachtserteilung durch 
die arme Partei und deshalb nicht mehr zu einei 
weiteren Tätigkeit des Armenanwalts als solchen 
kommen.

Das ist heute so gut wie allgemein anerkannt und 
einfachstes Gebot der Gerechtigkeit. Für den gegen
teiligen Standpunkt, wie ihn, soweit ersichtlich, jetzt 
nur noch OLG. Celle (Entscheidung v 7. Febr. 
1939- DR. 1939, 330 mit Kritik von mir) vertritt, 
wird niemand Verständnis aufbringen können.

V.
Es bleibt schließlich noch zu erörtern, welche 

Rechtsfolgen denn die U n t e r l a s s u n g  der^Akten
einsicht in einem Falle haben kann, in welchem sie 
nach der Sachlage auch ohne zuvorige Vollmachts
erteilung durch die Partei geboten gewesen wäre.

Es wird sich dabei hauptsächlich um die Versäu
mung von p r o z e s s u a l e n  Fristen — d. h. in 
erster Reihe der Rechtsmittelfristen — handeln, bei 
denen indes ein wirklicher Schaden erst dann ein- 
tr it t  wenn auch eine Wiedereinsetzung m den 
vorigen Stand nicht mehr hilft. Gerade in diesen 
Fällen kommt aber der Partei das F?ülen einer 
Vollmachtserteilung zugute. Denn nach § 232 Abs. I  
ZPO. hat sie zwar für ein Verschulden ihres Ver
treters wie für eigenes Verschulden einzustehen. 
Ein derartiges Vertreterverhältnis setzt aber, wie 
RG. wiederholt gerade in bezug auf den Armen
anwalt entschieden hat (zu vgl. die oben schon ge
nannte Entscheidung v. 26. Nov. 1926, v. 17. Febr. 
1931: HöchstRRspr. 1931 N r.870; v.
IW 1936 2799), ein bereits bestehendes Auttrags- 
und Vollmachtsverhältnis voraus (so auch jetzt wie
der RG v. 12.Sept. 1940: DR. 1940,2124«). Dabei ist 
wichtig, daß dieses Verhältnis zwar mit r ü c k w i r 
k e n d e r  Kraft hergestellt werden kann, indem die 
Pfrtei die bisher L e i t s ,  ergriffenen Maßnahnjen 
ihres Armcnanwalts — wie das in aller K g 
Fall ist -  genehmigt (so z B indem s.e sti schwa

r Bfl dDoch'’ S L S r i c h  d i f e O e n e ta W
durchaus nicht etwa a u c h  a u t  die Saumn^e des 
Anwalts, bezieht sich vielmehr selbstverstanaucn
nur aut' das, was A T a u c h  RO Ä n S I  
des Prozesses getan 1hat awh *  nachfolgende 
1926). Die einer solchen Partei bringt diese
Auftragserteilung ^ sje nachträglich
a»h"im  Sinne des §232 Abs, 2 ZPO, benachteiligt

"  werden dagegen Fristen des m a t e r i e l l e n  
ReThts versäumt! bei denen es nicht darauf an
kommt aus wessen Schuld das geschieht (so also 
Ehelichkeitsanfechtung), dann ist die Säumnis des 
noch nicht bevollmächtigten Armenanwalts im Er
gebnis wie eigene Säumnis der Partei zu werten 
und der etwa eingetretene Schaden irreparabel. 
Dann taucht naturgemäß die Frage der H a f t u n g  
des Anwalts auf, die nicht aus Verletzung des — 
noch nicht begründeten — Auftragsverhältnisses, 
sondern der aus der Beiordnung sich ergebenden 
Rechtspflichten, also wenn man so will, aus der

40
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Unterlassung der Geschäftsführung ohne Auftrag 
herzuleiten ist.

Solche schwerwiegenden Folgen kann mithin 
allein schon die an sich vielleicht wenig belangvoll 
erscheinende, unterbliebene Akteneinsicht haben, 
weil sie den Anwalt sofort die Notwendigkeit un
verzüglichen Eingreifens zugunsten der armen Par
tei hätte erkennen lassen. Da es sich aber, wie ge
sagt überwiegend um prozessuale Versäumnis han
deln wird, welche mit Hilfe der Wiedereinsetzung 
behoben werden kann und mangels Anwendbarkeit 
des § 232 Abs. 2 ZPO. regelmäßig auch behoben 
werden muß, ist die der Partei selbst drohende Ge
fahr und die dem Anwalt drohende Haftung keine 
allzu große.

Faßt man das Ergebnis unserer Erörterung zu
sammen, so ergibt sich folgendes:

Der beigeordnete Armenanwalt, dem seine Partei 
noch keinen Auftrag erteilt hat, ist zur Einsicht
nahme in die Gerichtsakten aus e l ge n e m Inter
esse stets berechtigt (aber nie verpflichtet). Ge
bühren- und Auslagenanspruch an die Reichskasse 
erwächst ihm hieraus jedoch nicht.

Im Interesse der Partei ist er gleichfalls zur 
Akteneinsicht jederzeit b e r e c h t i g t .  Als gebüh
renpflichtige Tätigkeit stellt sich diese Einsicht
nahme indes nur dann dar, wenn der Anwalt dazu 
auch v e r p f l i c h t e t  war.

Das wiederum ist nur dann der Fall, wenn nach 
dem Inhalt des Beiordnungsbeschlusses (oder dem 
Anwalt sonst bekannt gewordenen Umständen) der 
Anwalt mit der Möglichkeit der Vornahme dring
licher Prozeßmaßnahmen rechnen mußte.

Die Vornahme von Prozeßhandlungen se bst — 
also ein Tätigwerden über die Akteneinsicht hin
aus _  ¡st aus der Reichskasse jedoch nur dann zu 
honorieren, wenn sie wirklich dringlich waren un 
nicht bis zur Vollmachtserteilung durch die Partei 
aufgeschoben werden könnten. Ergibt also die bin 
sicht in die Akten, daß -  wider Erwarten — keine 
besondere Eilbedürftigkeit vorhegt, dann ist zwar 
der Armenanwalt nicht gehindert, gleichwohl schon 
immer für die Partei zu handeln. Die prozessuale 
Wirksamkeit für und gegen die Partei wie der Ge
bührenanspruch wegen dieser Tätigkeit an 
Reichskasse hängt aber von der — nachträglichen 
Vollmachtserteilung ab. . , , , „  .. , .._ie

So kann also der noch nicht bevollmächtigte 
Armenanwalt für eine rein vorsorgliche Aktenein
sicht von der Reichskasse nichts, für eine notwen
dige Akteneinsicht */J0-Prozeßgebuhr, für eine aut 
Grund der Akteneinsicht vorgenommene eilige l ro 
zeßmaßnahme « /10-Prozeßgebühr (naturgemäß ein
schließlich der Vio-Gebühr), für eine danach nictu 
dringliche Prozeßmaßnahme dagegen keine Gebum 
erstattet verlangen (es sei denn, daß die Partei 
Prozeßführung durch nachträgliche Vollmachtseltei 
lung genehmigt).

Aus dem Generalgouvernement
1 . W i s s e n s c h a f t l i c h e  O s t a r b e i t

Das Institut für deutsche Ostarbeit in Krakau, das 
bekanntlich die große Aufgabe hat, den Deutschen im 
Oeneralgouvemement das geistige Rüstzeug zu vermitteln 
und die sachlichen Unterlagen für die politische Führung 
auf dem Wege der exakten wissenschaftlichen For
schung herauszuarbeiten, konnte anläßlich einer Arbeits
besprechung beim Generalgouverneur auf der Burg am 
16 lan d J. den vollen organisatorischen Ausbau be- 
rirbten Es verfügt heute über eine derartige Zahl von 
Mitarbeitern, daß seine wissenschaftliche Aktivität nun
mehr in vollem Umfange wirksam in Erscheinung treten 
kann. Bisher sind folgende Sektionen errichtet. Vor
geschichte, Geschichte, Kunstgeschichte, Volkskunde, 
Lssenkunde, Slawische Philologie, Recht, Wirtschaft, 
Landeskunde, Landwirtschaft, Gartenbau, F 
Damit wird das Gesamtgebiet wissenschaftlicher Ust- 
arbeit umfaßt und sämtliche Probleme des Ostraumes 
der Forschung zugänglich gemacht.

2. V e r k e h r s z u l a s s u n g s o r d n u n g
Durch VO. des Generalgouverneurs v. 20. Dez. 1940 trat 

mit Wirkung vom 1. Jan 1941 die VO. über die Zulassung 
von Personen zum Straßenverkehr, die sich in die Haupt
abschnitte „Teilnahme am Verkehr im allgemeinen und 
„Führung von Kraftfahrzeugen“ teilt, in Kraft.

3. N e u o r d n u n g  im T r a n s p o r t w e s e n  

Am 18. Jan. wurde in Krakau innerhalb der Gemeinschaft 
der Transportunternehmer die Gruppe Transporteure, der 
etwa 300 Mitglieder angehören, gegründet. Gleichzeitig 
wurde die Neuregelung des Konzessionswesens auf die
sem Gebiete bekanntgemacht. Der Zustand, daß bisher 
fast 80% aller Transporteure seit Jahren ohne Gewerbe- 
konzession arbeiten, wird dadurch endgültig beseitigt, 
daß diese Unternehmer bis 10. Febr. 1941 Antrag auf Ge
werbekonzession stellen müssen.

4. Z o l l e r m ä ß i g u n g  f ü r  W a r e n  aus den O s t 
g e b i e t e n

Bei der Einfuhr in das Gebiet des Generalgouverne- 
ments werden, nach einer VO. des Leiters der Abteilung 
Finanzen in der Regierung des Generalgouvernement
v. 16. Dez. 1940, für Waren aller Art, die aus den eherna*» 
polnischen, nunmehr dem Deutschen Reich angeglieder 
ten Gebieten und aus dem Gebiet der Freien Stadt D anzj 
stammen oder in diesen Gebieten wesentlich bearbei 
worden sind, ab 1. Jan. 1941 bis auf weiteres die Satz 
des ehemals polnischen Einfuhrzolltarifs unter Ermaß* 
gung um 50o/o erhoben.

5. C l e a r i n g  ü b e r  B e r l i n  
Im Zug der Zusammenfassung des Zahlungsverkehr 

über Berlin ist jetzt auch der Zahlungsverkehr zwische 
dem Generalgouvernement und den Niederlanden sow 
dem Generalgouvernement und Belgien dahin gereg 
worden, daß die Zahlungen auf dem Weg des bestehen 
den Verrechnungsverkehrs über die deutsche V eirtt 
nungskasse in Berlin geleitet werden.

Aus Norwegen
1. „ F r e i w i l l i g e n r e g i m e n t  N o r d l a n d “ 

Durch Aufruf des Führers von Nasjonal Samhnß; 
Vidkun Quisling, wurde Mitte Januar das Fre iw illig^  
regiment Nordland gebildet. Mit der Aufstellung d j  
Truppe, die als Regiment der W affen-# e ingeg lieg  
wird, wollen die positiven Kräfte des norwegische 
Volkes ihren aktiven Beitrag zur Neuordnung Europa 
erbringen.

2. Zusammenarbeit  mit R u m ä n i e n  
Nach Erklärungen des rumänischen Wirtechaftsminister 

wurde Norwegen in die deutsch-rumänischen Wirtschat

sehen Norwegen und Rumänien im Rahmen des deutsc 
rumänischen Verrechnungsabkommens erfolgen.
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3. B e s t e u e r u n g  der  D i v i d e n d e n  
Da* Preisdirektorat hat mit Wirkung vom 15. Jan. 

Bestimmungen über die Begrenzung der Dividenden
ausschüttung in Aktiengesellschaften sowie über die Be- 
grenzung von Direktorengehältern usw. erlassen, 
t p«L-se Dest>mmungen legen fest, daß Aktiengesellschaf- 
J„n bis auf weiteres ohne Einwilligung des Preisdirek- 

an ihre Aktionäre keine größeren Dividenden als 
^/o des zu Beginn des Rechenschaftsjahres vorhandenen 
rlpn d11 , P'̂ a's ausschütten dürfen. Gesellschaften, die in 

Kec^ nschaftsjahren 1938 und 1939 größere Dividenden 
Op u  üttet haben, können jedoch ohne eine derartige 
srln̂ u miFunS eine Dividende verteilen, die dem Durch- 
snri ul • r erwähnten beiden Rechenschaftsjahre ent- 

’ Jedoch nicht mehr als 8°/o. 
anrfp 1 we Entschädigungen an Vorstandsmitglieder oder 
„ . „ re Vertrauensmänner in Aktiengesellschaften, Ge- 
tUns*ens?haften oder Gesellschaften mit beschränkter Haf- 

bestimmt, daß sie keinen größeren Betrag 
ArlJc* ten dürfen, als im Hinblick auf die geleistete 
Verait und die mit der Geschäftstätigkeit verbundene 
ohnp ‘Hortung angemessen ist. Auf keinen Fall dürfen 
liehe p e.nehrnigung des Preisdirektorats größere jähr- 
dureu utschädigungen gewährt werden, als im Jahres- 
denCT"pniltt der Jahre 1938 und 1939 für die betreffen- 

atigkeiten gewährt worden war.

Aus den Niederlanden
, 1. M e l d e p f l i c h t  f ü r  J uden

in den livische Einfluß auf das gesamte öffentliche Leben 
von led.erIanden, der durch die Masseneinwanderung 
E inhiwen m den letzten Jahren und deren bereitwillige 
es n n , r ru,ng bis zur Unerträglichkeit gestiegen ist, hat 
Lösun«endlg gemacht, die Judenfrage auch hier einer 

AUt;öfi Uzu‘ühren.
heset7 tp les?m Eirunde hat der Reichskommissar für die 
lnqUarf n ”lederländischen Gebiete, Reichsminister Seyß- 
erlassp’ e'ae VO. über die Meldepflicht von Personen 
Die V n ’ ?le ganz oder teilweise jüdischen Blutes sind. 
Reihe fii “3* am 24. Jan. 1941 in Kraft. Sie enthält eine 
^huldhi r t» betroffenen wichtiger Bestimmungen, deren 
bestraft .Versäumnis mit Gefängnis bis zu fünf Jahren 
der • 1° bestimmten Fällen kann auf Einziehung

Die m  ^ 6n erkannt werden, 
jüdischen di aker Personen, die ganz oder teilweise 
nach dem , , es s'nd, haben innerhalb von vier Wochen 
zu erfQjgenlnkrafttreten dieser VO. in schriftlicher Form

2 c i
■ a c but z  de r  ö f f e n t l i c h e n , O r d n u n g  

sind ode?rHa’i dlun£en> die nach dem 25. Mai 1940 erfolgt 
Volk« r, i erfo'gen und gegen Belange des deutschen 
d'e öffentr r, des Großdeutschen Reiches gerichtet oder 
d?n unter u e Grdnung oder das öffentliche Leben in 
n'ederlänfr . ?  Schutz der deutschen Truppen stehenden 
nach einpiw iJ1 Gebieten zu stören geeignet sind, kann 
eine Fr<s, t VO. des Rcichskommissars v. 14. Jan. 1941 
i'nigunp-pn" /Vn.d Sühneleistung den Personen oder Ver- 
’dandlunrYo (Stiftungen) auferlegt werden, die solche 
fbnehmen ? .Scheißen oder fördern oder bei denen an- 
¡ördern- daß sie solche Handlungen gutheißen oder 
b*ahdluna,eiter den Gemeinden, auf deren Gebiet solche 
p Aufen?^ erfol?t sind.
^achlcistunl Werden können persönliche, Geld- oder 

Die i
iür die KStUllgen werden durch den Reichskommissar 
k°mmis, ^ CSt?tzte.n niederländischen Gebiete (General- 
!lchen RPcouUr, ^as Sicherheitswesen) im Wege schritt- 

Einzelfaii ld^s auferlegt. Der Bescheid wird, soweit 
^°rschriffo« nichts anderes bestimmt wird, gemäß den 
s*rcckt- hini  e.r niederländischen Zivilprozeßordnung volj- 
§Utlg- er a ŝ vollstreckbare Urteilsausferti-
^nrch Haft erzv^ *“e*s*un£ nicht fristgemäß, so wird sie

W e i t e r e  Vo l l machten  für  den Preis-  
Durefi • Kommissar

tür GewerSp VO‘ der Generalsekretäre in den Ministerien 
holländisch» i!nd Justiz v. 13. Jan. 1941 werden dem 

lschen Preisbevollmächtigten (DR. 1941, 96) weit

gehende Befugnisse übertragen, um bei Verstoßen gegen 
die Preisvorschriften ohne Verzug eingreifen zu können. 
Grundsätzlich werden sämtliche Fälle, in denen Preis
übertretungen festgestellt werden, durch den Preisbevoll- 
mächtigten selbst auf dem Wege der Strafverfügungen 
erledigt Die ordentliche Gerichtsbarkeit tritt nur bei be
sonders'schweren Fällen in Kraft. Der Pre.skommissar 
hat das Recht, Geldstrafen bis zur unbeschrankten Hohe 
zu verhängen. Weiterhin kann er die Schließung und die 
Ausübung des Berufes untersagen. Durch diese Ver
fügung werden die Preise auf sämtlichen Gebieten er
faßt ob es sich um Waren, Mieten, Transporte oder der
gleichen handelt. Freiheitsstrafen können nur durch die 
ordentlichen Gerichte verhängt werden.

Zur besseren Preisüberwachung wird das Land in fünf 
Rezirke eingeteilt, in denen Inspektionen für die Preis
überwachung eingerichtet werden; sie haben ihren Sitz 
in Amsterdam, Den Haag, Arnheim, Herzogenbusch und 
Leeuwarden. , .  .. ,

Die Leiter dieser Inspektion sind ermächtigt, die Strafen 
zu verhängen. Eine Berufung an den niederländischen 
Preisbevollmächtigten ist zulässig.

4. Ä n d e r u n g  d e r  U m s a t z s t e u e r  
Zur Angleichung des deutschen und holländischen 

Preisniveaus, die eine wichtige Voraussetzung für den 
ungehemmten Warenverkehr zwischen den beiden Lan- 
ungeneniunc j.nderung der Umsatzsteuer bekannt-
« ¿ ¿ i n  w l “ 5 bisher1 in d »  N ied » la.de» die Um- 
latzsteuer nur bei einem Warenvorgang erhoben wurde, 
wird nunmehr nach deutschem Vorbild, allerdings mit 
Abweichungen, das Mehrphasensystem eingefuhrt. Öleich- 
zeidg wird bestimmt, daß nicht nur Waren, sondern auch 
Dienstleistungen der Umsatzsteuer unterliegen. Der Satz 
beträgt im allgemeinen 2tys°/o; für Lebensmittel sind Er
mäßigungen vorgesehen.

5. B e t e i l i g u n g  an der  Le i pz i ge r  Messe 
Die engen Beziehungen, die seit jeher zwischen der 

niederländischen Wirtschaft und der Re.chsmessestadt 
nieaerianuisc werden auch auf der diesjährigen
S i r s * » «  d"’e vom“  bis zu« 7. Miss s t .ttf ii& t,

“ w ie ^d m V o rS te “ .' 50 wird [ loU.s.d auch zur Früh.
• mit einer Kollektivschau vertreten sein, die
llnp Fläche von 400 qm einnimmt. Das bedeutet, daß es 
ü n?er Rußland und Italien den dritten Platz belegt. 
Außerdem ist die niederländische Wirtschaft noch mit 
Einzelständen vertreten.

Aus Belgien
1 . W a r e n a u s f u h r v e r b o t e  

Das Wirtschafts- und Finanzministerium hat auf Grund 
einer VO. im belgischen Staatsanzeiger v. 16. Jan. die Aus
fuhr verschiedener Waren verboten, darunter u. a. Wolle, 
Textdrohstoffe sowie sämtliche Produkte der Textil
industrie und Kleider, Wäsche und Konfektionsstucke 
sowie Schuhe,

Aus Luxemburg
1 . B e v o r s t e h e n d e  G r ü n d u n g  der  N S D A P ,  
ner Chef der Zivilverwaltung und Gauleiter betonte 

aut einem Großappell der Politischen Leiter und Amts- 
f,,nifpr der Volksdeutschen Bewegung Luxemburgs, das 7ahr 1941 werde die Gründung der NSDAP, mit allen 
ihren Gliederungen und Ämtern in Luxemburg bringen. 
Die Volksdeutsche Bewegung habe zur Überleitung in die 
Partei schon alle Vorarbeiten getroffen. Das Jahr werde 
weiter die Verschmelzung der Auslandsorgamsation mit 
der NSDAP, bringen, sowie die Uniformierung nach den 
reichsdeutschen Vorschriften und eine völlige D ach 
organisation.

Aus Frankreich
1. D e v i s e n e i n f u h r v e r b o t  

Durch Gesetz wurde in Frankreich die Einfuhr von 
Münzen und Scheinen ausländischer Geldsorten verboten. 
Dieses Verbot erstreckt sich ohne Ausnahme auf das ge
samte Ausland. Auch die Einfuhr von Wertpapieren aut 
dem Postwege ist für Private nicht mehr statthaft. Die

40*
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Einfuhr kann ausschließlich durch die Bank von Frank
reich oder durch eine angewiesene Devisenbank stattfinden.

Aus dem Elsaß
1. Neugest a l t ung der St r aßbur ger  Uni ve r s i t ä t  
Die altberühmte Straßburger Universität, die ihre Ent

stehung der deutschen Reformation verdankt, wird nicht 
im herkömmlichen Sinne weitergeführt, sondern auf eine 
ganz neue Grundlage gestellt. In erster Linie wird die 
Einheit der Wissenschaft angestrebt, wobei im Vorder
grund des Unterrichts naturgemäß alle jenen Fächer 
stehen sollen, die sich auf die Bestimmung des deutschen 
Menschen beziehen. Nach diesen Gesichtspunkten soll 
auch der Lehrkörper zusammengestellt werden.

2. H i n t e r l e g u n g s w e s e n  
Nach einer im VOBI. des Chefs der Zivilverwaltung 

Nr. 26 S. 492 erschienenen VO. v. 19. Dez. 1940 sind die im 
Altreich geltenden hinterlegungsrechtlichen Vorschriften 
mit Wirkung vom 1. Jan. 1941 an im Elsaß sinngemäß 
anzuwenden. Damit sind die im Elsaß befindlichen Amts
gerichte als Hinterlegungsstellen und die Gerichtskassen 
als Hinterlegungskassen für alle Hinterlegungen kraft 
gesetzlicher Anordnung oder Ermächtigung zuständig 
geworden.

3. S i c h e r u n g  der  L a n d b e w i r t s c h a f t u n g .
Die „Verordnung zur Sicherung der Landbewirfschaftung 

im Elsaß v. 23. Dez. 1940" bestimmt, daß der Eigentümer 
eines landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grund
stücks verpflichtet ist, das Grundstück ordnungsgemäß zu 
bewirtschaften. Die gleiche Verpflichtung obliegt dem

Nutzungsberechtigten. Besondere Bedeutung kommt auch 
der folgenden Bestimmung zu: Ist der Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht vorhanden, 
oder kommt er trotz Aufforderung seiner Verpflichtung 
nicht nach, so wird die Bewirtschaftung im Aufträge des 
Ernährungsamtes durch die Gemeinde im Einvernehmen 
mit dem Ortsbauernführer auf Rechnung des Eigentümers 
oder Nutzungsberechtigten vorgenommen.

4. T a n k a u s w e i s  k a r t e n  im E l s a ß
Die jeweils gültigen Tankausweiskarten des Reichs

gebietes haben nunmehr auch für das Elsaß Gültigkeit. 
Die Zapfstellenverwalter im Elsaß sind angewiesen, Treib
stoffe künftighin auch gegen Abschnitte der gültigen 
Tankausweiskarten des Reichsgebietes abzugeben.

5. V e r t e i l u n g  des W o h n r a u m e s
In Erwartung des durch den wirtschaftlichen Auf

schwung bedingten großen Wohnbedarfs der nächsten 
Jahre hat der Chef der Zivilverwaltung bereits jetzt über 
die Vermietung von Wohnungen im Elsaß eine VO. vom 
7. Jan. 1941 erlassen, um die Verteilung des vorhandenen 
Wohnraumes nach sozialen und wirtschaftlichen Grund
sätzen zu sichern. Danach wird vorübergehend bestimmt, 
daß Räume, die bis zum l.Sept. 1939 zu Wohnzwecken 
bestimmt oder benutzt waren, zu anderen Zwecken, ins
besondere als Fabrik- oder Werkstätten, Dienst- und Ge
schäftsräume, nicht verwendet werden dürfen.

Leerstehende Wohnungen sind anzumelden. Abschlüsse 
von Mietverträgen über unbenutzte Wohnungen bedürfen 
der Genehmigung des zuständigen Wohnungsamtes.

(Abgeschlossen am 22. Januar 1941.)

Aus Forschung und Lehre
Die Zulässigkeit der Nachprüfung 

von Landesgesetzen
Das RG. hatte in einem Urt. v. 28. Juli 1936 (RQZ. 

152, 86ff.) u. a. festgestellt: Die neuen Landesgesetze 
sind „verfassungsrechtlich Reichsgesetze“ . Sie „dürfen 
deshalb aber doch den von der Reichsregierung unmittel
bar erlassenen Reichsgesetzen nicht zuwiderlaufen, so
weit ihnen die Reichsregierung nicht selbst die Wirkung 
beilegt“ , denn „auch für die neuen Landesgesetze gilt 
grundsätzlich, daß ReichsTecht Landesrecht bricht“ . 
Weiter sagt das RG.: „Nach § 3  Abs. 1 NeuaufbauVO. 
bedürfen diese Landesgesetze der Zustimmung des zu
ständigen Reichsministers, nach § 6 des RStatthalterG. 
v. 30. Jan. 1935 (RGBl. I, 65) fertigt sie der Reichsstatt
halter nach Zustimmung der Reichsregierung aus und 
verkündet sie. Damit ist die Gewähr geschaffen, daß sie 
entweder mit dem allgemeinen Reichsrecht übereinstim
men, oder daß ihre Abweichung von der Reichsregie- 
rung gebilligt ist. Für eine gerichtliche Nachprüfung 
der Übereinstimmung mit dem allgemeinen Reichsrecht 
ist deshalb daneben kein Raum und Bedürfnis.“

Diese Entscheidung, der sich der RFH. (RFH. 42, 6), 
das ThürOVG. (DVerw. 1938, 378) Und der Württ- 
VGH. (RVerwBl, 1939, 607) angeschlossen haben, unter
zog erstmals W e b e r  einer Kritik in AkadZ. 1937, 87/88. 
Er stimmte dem RG. darin zu, daß die Landesgesetze 
den Reichsgesetzen nicht zuwiderlaufen dürften, erklärte 
es aber als „nicht bedenkenfrei, sich hierzu heute noch 
auf den Satz ,Reichsrecht bricht Landesrecht' zu beru
fen, der zu den Requisiten des Bundesstaates gehört“ . 
Zur Frage der Rechtsnatur der Landesgesetzc nahm 
W e b e r  keine Stellung. Dagegen bezeichnete er die 
Verneinung des richterlichen Prüfungsrechts gegenüber 
Landesgesetzen durch das RG. als „blinde Unterwer
fung des Richters unter die Landesregierungsgesetze 
selbst auf die Gefahr hin oder sogar in der Gewißheit, 
dabei den in den Reichsregierungsgesetzen zum Aus
druck gebrachten Führerwilfen zu verfehlen“ , denn, so 
argumentiert er, „die Fälle eines Widerspruchs werden 
vielfach nicht schon bei der Generalprüfung eines solchen 
Landesregieruugsgesetzes offenbar, sondern sie treten 
häufig erst an den in der Praxis sich ergebenden kon

kreten Fällen in Erscheinung, die der prüfende Reichs
minister noch gar nicht übersehen konnte“ . ((

In einem Aufsatz „Die Rechtsnatur der Landesgesetzc 
befaßte sich 1939 auch Pe t e r s :  DR. 1939, 426ff- illl( 
diesem Urteil des RG. _ ,

P e t e r s  untersucht an Hand des Urteils zunächs 
einmal die Rechtsnatur der Landesgesetze, (a), sodann 
den Rang der Landesgesetze (b) und schließlich di 
Frage des richterlichen Prüfungsrechts (c).

a) Es ist P e t e r s  zuzustimmen, daß die Landes
gesetze entgegen der Ansicht des RG. keine territoria 
begrenzten „Reichsgesetze“ sind. Die Ansicht des K<J.> 
die z. B. von K ö h l e r ,  M e d i c u s ,  nicht auch 
K o e l l r e u t t c r '), vertreten wird, widerspricht dem O 
setzesbegriff des neuen Reiches. Gesetze sind nur u 
in die Gesetzesform gekleideten Willensäußerungen u 
Führers. .

Die Landesgesetze sind, was P e t e r s  ebenfalls ßc 
tont, auch keine „autonomen Satzungen“ . „Autonom- 
Satzungen gibt es überhaupt nicht mehr, denn „Auto 
mic“ bedeutet Selbstherrlichkeit. W ir kennen nur 11 f 
eigenverantwortliche Selbstverwaltung. Dies bedeu 
Verwaltung eigener Angelegenheiten nach eigener i-  
scheidung und unter eigener Verantwortung im Ra*11" 
der Gesetze und in Übereinstimmung mit der natio 
sozialistischen Weltanschauung oder den „Zielen . 
Staatsführung“ 2). Es kann also nur die Frage sein, 
es sich um Satzungen im Rahmen einer solchen be 
Verwaltung handelt. Diese Frage ist zu verneinen. P  
Erlaß von Landesgesetzen handeln die obersten La‘ ,£S
behörden nicht in eigenen Angelegenheiten des L 
nach eigener Entscheidung und eigener Verantwo u *  
sondern sie handeln als Beauftragte des Reiches J c 
gelegenheiten des Reiches. Sie handeln „im Ai 
und im Namen des Reiches“ 3). , terri-

In Wirklichkeit sind die heutigen Landesgesetze

*) Vgl. Quellen des nationalsozialistischen Staats/^ id 
'erwaltungsakademie S. 10, von P e t e r s  zu
T ......VgL g K)6 d. DGO. v. 30. Jan. 1935 (RGB1- 1’ I, 

So § 1 d. 1. NeuaufbauVO. v. 2. Febr. 1934 (RG
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torial begrenzte Verordnungen des Reiches1). Dies aber 
nun nicht, weil die Einreihung der Landesgesetze unter 
»bekannte wissenschaftliche Kategorien“ den Vorteil 
b'e*et, „die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung 

zu übernehmen“ , ein nach der Ansicht P e t e r s  „im 
Hinblick auf rationelles und ökonomisches Arbeiten in 

Wissenschaft zweifellos erstrebenswertes Ziel“ 
-u, ^ ) -  Das Jahr 1^33 bedeutete auch für die Wissen
schaft eine Revolution und wahre Revolutionen erfordern 
nicht eine Einreihung neuer Formen in alte Begriffe, 
sondern eine Prägung neuer Begriffe und eine Überprü- 
lllng aller alten Begriffe auf iFire Tragbarkeit in der 
"euen Zeit.

Es kann deshalb gar nicht die Rede davon sein, die 
J-andesgesetze einfach in die „bekannte Kategorie“ der 
'sherigen Rechtsverordnung als einer „von einer Staat
e n  Exekutivbehörde als solcher ausgehenden, Rechte 
nu Pflichten der Volksgenossen festsetzenden, zweit
ägigen Form“ (S. 428) einzureihen.

Verordnungen sind für uns die von Mitarbeitern des 
uhrers im Aufträge und kraft Ermächtigung durch den 

sni, er'assenen Rechtssätze, durch die das Gemein- 
' Oäftsleben geordnet und gestaltet wird. Unter diese 
s t t c  -ngen fallen die Landesgesetze. Sie passen voll- 
ni('Wg in dieses neue „Schema“ , und man ist auch 

nt, gezwungen, die Richtigkeit der Behauptung da- 
saut * Sei11 zweifelhaft erscheinen zu lassen, daß man 
gesp’t 6S\ ’st »gewiß nicht willkürlicher, sie (die Landes- 
Kwu ) a's Rechtsverordnuugen anzusehen, denn als 
Wahlgesetze“ . (So P e t e r s  a. a. O. S. 429.)
0rcj.a 1 der Gesetzgeber die Landesgesetze nicht als Ver
band1®611 bezeichnet, sondern ausdrücklich zwischen 
ist f- §?Seizen und Verordnungen der Länder trennt, 
ß. llr die Rcchtsnatur der Landesgesetze bedeutungslos. 
jCni '^sehiedetuirtige Bezeichnung war nötig, um die- 
die*\v 1 ^echtsetzungsakte der obersten Landesbehörden, 
2usti en ihrer größeren Bedeutung im Lande stets der 

vn11”!!111? des Niobes bedürfen — die Landesgesetze 
im J }  denjenigen Rechtsetzungsakten, die wegen ihrer 
weise emeitlen geringeren Bedeutung nur ausnahms- 
solleil VOn der Zustimmung des Reiches abhängig sein 
scheirlo ,den Verordnungen der Länder — zu unter- 
Qesetzgeb ■ -S 1St der Qrund iür die Unterscheidung des
Sen (jf,öv;,ü?rs zwischen Landesgesetzen und Verordnun- 
standpif Lander, nicht die andere Art des formellen Zu
meint ( ° Ian/gas und der Verkündung, wie P e t e r s

geset*’ dle ^Stimmung des Reiches zu den Landes- 
iindert "i an der Rechtsnatur der Landesgesetze nichts 
Lainje’ TBedarf keiner langen Untersuchung, denn die 
ches l<p^+t7e s>nd auch mit der Zustimmung des Rei- 
somit v  ™“ setzungsakte von Mitarbeitern des Führers, 
baren ¡nr<prdnutl5en> nicht aber werden sie zu unmittcl- 
»en deo r'?rm dcr Gesetze gekleidete Willensäußerun- 

iche« . l ührers, die allein als Gese&Keichpo' * u,*rers, uie allein als Gesetze des Dritten 
b) D aiUusPrechen sind.

P'Uadsätvr ^ ang der Rechtssätze bestimmt sich heute 
»  warn * d:a" ach.> ob ein Rechtssatz vom Führer er- 
Auftraa .,,5 ’! iŝ  oder von Mitarbeitern des Führers im 
v°n Vom p- kraft Ermächtigung durch den Führer oder 
der VoIUc ubre.r ermächtigten Gemeinschaften innerhalb 
wechtssätz êmeinsehaft (Ständen, Gemeinden). Bei den 
Schied, ese"-kdes Führers gibt es keinen Rangunter- 
b°rIn V  g‘bt nur eine mehr oder weniger feierliche 
weichsta« , s ândekommens, je nachdem, ob auch der 
°der nicht er das ausdrücklich zugestimmt haben

hud de!-a' r  der. Rechtssätze der Mitarbeiter des Führers 
jChaft ¡Gemeinschaften innerhalb der Volksgemein- 
Vuterschipn e? dagegen nochmals einen rangmäßigen 
• Führer’ a s‘cb be* Rechtssätzen der Mitarbeiter 

e'ßein en danach bestimmt, ob der Rechtssatz von 
'  ----en oder entfernteren Mitarbeiter des Führers

i) —

^ r f a s s S  K,ö t te etl (DVcrw. 1937, 47f.); Huber  
,• 252; Ak-id^in* des Großdeutschen Reiches1', 1939, 
f es uätion-d 2-.1?40* 261 f.); K oe l l r eu t t e r  („Quellen 
ü a f o r e t / s,5Zlallstisclien Staatsrechts“ : VerwAk. S. 1 Oh 

0ssUn tr’ m utscbes Verwaltungsrecht“ , 1939, S. 131);
g (VerwArch. 42 [1937], 1 3 , 31, 39 f.).

ausgeht, oder unter dessen Mitwirkung erlassen wird, 
und bei Rechtssätzen von Gemeinschaften innerhalb der 
Volksgemeinschaft, ob der Rechtssatz von einer größe
ren oder kleineren Gemeinschaft innerhalb der Volks
gemeinschaft erlassen wird.

Schließlich gehen Rechtssätze der Mitarbeiter des 
Führers den Rechtssätzen der Gemeinschaften innerhalb 
der Volksgemeinschaft vor, ausgenommen der Rechts
satz der Gemeinschaft ist von einem übergeordneten M it
arbeiter oder mit dessen Zustimmung erlassen. Betrach
tet man nach diesen Feststellungen die Landesgesetze, 
so ergibt sich folgendes:

Landesgesetze gehen den Gesetzen und Verordnungen 
im Range nach. Dabei ist es bedeutungslos, ob das Ge
setz oder die Verordnung aus der Zeit vor oder nach der 
nationalsozialistischen Revolution stammt. Ein Landes
gesetz darf also niemals in Widerspruch zu Reichs
gesetzen oder allgemeinen Verordnungen des Reiches 
treten. Es wäre in diesem Falle ungültig. Dazu kann man 
sich aber nicht auf den Grundsatz „Reichsrecht bricht 
Landesrecht“ berufen. Dieser Grundsatz ist seit der 
Schaffung des Einheitsstaates gegenstandslos, wie auch 
W e b e r  und P e t e r s  zutreffend feststellen. Der neue 
Grundsatz lautet: Rechtssätze der Landesbehörden dür
fen unmittelbarem Reichsrecht nicht widersprechen oder, 
nach den Worten des Gesetzgebers, dürfen „übergeord
netem Reichsrecht“ nicht widersprechen (.vgl. § 5 Ost- 
markG. und § 4  SudetengauG. v. 14. April 1939 [RGBl. I, 
777/780]).

Landesgesetze gehen auch von einem Reichsministcr 
oder mit dessen Zustimmung erlassenem ständischen 
Recht nach.

Landesgesetze gehen dagegen den Verordnungen der 
Landesbehörden vor, es sei denn, eine Verordnung ist 
ebenfalls mit Zustimmung des zuständigen Reichsministers 
erlassen. Letzteres übersieht Pe t er s .

Landesgesetze gehen im übrigen auch Satzungsrecht 
von Gemeinschaften im Lande vor.

c) A uf die Frage des richterlichen Prüfur.gsrcchts ein
gehend, stellt P e t e r s  zunächst fest, daß ein richter
liches Prüfungsrecht gegenüber Reichsgesetzen „hinsicht
lich ihres Inhalts . . .  nicht zugelassen ist“ . Es wäre also 
an sich wohl am Platze, nur ist es „nicht zugelassen“ . 
Hierzu muß gesagt werden, daß nicht nur kein mate
rielles Prüfungsrecht „zugelassen“ ist, sondern auch 
kein formelles Prüfungsrecht. Das formelle Prüfungsrecht 
umfaßte früher die Fragen, ob das Gesetz ordnungsgemäß 
ausgefertigt, verkündet und gegengezeichnet ist (äußere 
Förmlichkeiten) und ferner, ob das Gesetz ordnungs
gemäß zustande gekommen ist (innere Förmlichkeiten). 
Diese Prüfung ist heute ebenso gegenstandslos wie die 
materielle Prüfung, denn Inhalt wie Form der Gesetze 
bestimmt allein der Führer5).

Neben den Gesetzen stehen die Verordnungen und Er
lasse des Führers. Ob diese nach P e t e r s  einer Prüfung 
unterliegen, ist nicht ersichtlich.

Gegenüber den übrigen Rechtssätzen glaubt aber 
P e t e r s  an einem richterlichen Prüfungsrecht festhalten 
zu müssen, und zwar aus der rein juristischen Betrach
tungsweise heraus: Hier Gesetz, dort vom Gesetz ab
geleitete Rechtsquellen, hier Bindung an das Gesetz, iolg- 
Fich dort richterliche Nachprüfung. Gleichzeitig betont 
P e t e r s  in diesem Zusammenhang, daß das richterliche 
Prüfungsrecht schon von jeher in der „staatlichen Zustan- 
digkeitsregelung“ und dem „Wesen abgeleiteter Rechts
normen seinen tieferen Grund“ gehabt habe (S. 430) und 
nicht, wie z. B. H ö h n d o r f  festgestellt hatte5) im M iß
trauen der Staatsbürger. Für die Richtigkeit dieser An
sicht bezieht sich P e t e r s  auf die Abhandlung L o b e s

Das richterliche Prüfungsrecht und die Entwicklung der 
gesetzgebenden Gewalt im neuen Reich“ ’1) .  Eine ge
nauere Durchsicht der Abhandlung L o b e s  ergibt jedoch,

5) Gegen ein Prüfungsrecht auch H u b e r ,  „Verfas
sungsrecht des Großdeutschen Reiches“ S.282; AkadZ.
1940,262; K o e l l r e u t t e r ,  „Deutsches Verfassungsrecht“
(1938) S. 178; H a l b e r k a n n ,  „Das richterliche Prü
fungsrecht im alten und neuen Rechtsdenken“, 1938
S. 75 u. a. m.

«) DR. 1936, 201 ft.
■) ArchüffR., NF., 28, 194 ff.
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daß L ob e  für diese Behauptungen P e t e r s ’ in keiner 
Weise als Gewährsmann herangezogen werden kann. 
L o b e  stellt nämlich lediglich die Behauptung auf: „Nach 
keiner Richtung aber enthält das richterliche Prüfungs
recht eine Kontrolle“ 8), und ferner: „Das Prüfungsrecht 
ist ein der Pflicht zur Anwendung einer Rechtsnorm be
grifflich innewohnender Bestandteil“ 9). Äußerungen des 
Staatssekretärs R e i n h a r d ,  die angeblich die Behaup
tungen P e t e r s ’ stützen sollen, sind bei L o b e  auch 
nicht enthalten.

Der Nachweis für die Behauptung P e t e r s ’ kann über
haupt nicht erbracht werden, eine Betrachtung der ge
schichtlichen Entwicklung des richterlichen Prüfungsrechts 
zeigt nämlich ein anderes Bild: Die Frage des richter
lichen Prüfungsrechts gegenüber Verordnungen tauchte 
erstmalig in der konstitutionellen Monarchie auf, als neben 
das Gesetz die Verordnung trat1»). Zu Beginn dieses 
neuen Staatssystems waren die Staatsbürger zufrieden, 
an den wichtigsten Rechtsetzungsakten, den Gesetzen, 
beteiligt worden zu sein. Im übrigen gestanden sie dem 
Monarchen nach wie vor seine Hoheitsrechte zu. Man 
dachte deshalb auch gar nicht daran, den Monarchen in 
seiner Rechtsetzung zu kontrollieren. Man hatte, wie es 
S t a h l  klar zum Ausdruck bringt, „Vertrauen in die 
Loyalität des Fürsten“ 11), ein richterliches Prüfungsrecht 
wurde deshalb verneint. So sagt S t ah l :  „Ein materielles 
Urtheil über die Rechtmäßigkeit einer vom Souverän 
erlassenen Norm kann der Richter nicht haben“ 12 * * *). Dies 
änderte sich jedoch mit einem Male, als in Kurhessen 
der Kurfürst mit seinem Minister Haßenpflug gegen den 
Landtag mit Notverordnungen regierte. Jetzt nahmen 
nicht nur die kurhessischen Richter das richterliche Prü
fungsrecht für sich in Anspruch, sondern auch in allen 
anderen Staaten wurde nunmehr das richterliche Prü
fungsrecht in der Theorie bejaht und von den f)0er Jah
ren an auch in der Praxis zur Anwendung gebracht, so
weit nicht Verfassungsbestimmungen dagegenstanden18).

Nicht, weil die Gerichte nun auf einmal erkannt hätten, 
daß es sich bei den Verordnungen um abgeleitete Rechts
quellen handelte, bejahten sie also das richterliche Prü
fungsrecht, sondern weil das Vertrauen der Staatsbürger 
durch die Vorgänge in Hessen erschüttert war. Ebenso 
war es mit dem richterlichen Prüfungsrecht gegenüber den 
Gesetzen. Ein Prüfungsrecht gegenüber den Gesetzen 
wurde im Zweiten Reich verneint, weil man Vertrauen 
ins Parlament und auf den Kaiser hatte, der die Gesetze 
ausfertigte. Erst als sich im Weimarer Zwischenstaat 
das Parlament zum Tummelplatz der Parteien und ihrer 
Hintermänner entwickelte, schwand das Vertrauen, und 
der Staatsbürger rief nach dem Richter als dem Schützer 
der Verfassung. Verfassungsschutz sollte der Richter ge
währen, nicht abgeleitete Rechtsquellen nachprüfenu ).

Die Frage des richterlichen Prüfungsrechts war also 
von jeher ein ausgesprochen politisches Problem16) und 
sie wurde jeweils danach entschieden, ob der Staats
bürger Vertrauen in den Staat und seine Organe hatte 
oder nicht. Hatte er Vertrauen, dann gab es kein richter
liches Prüfungsrecht, hatte er kein Vertrauen, dann rief 
er den Richter zu seinem Schutze an.

Daraus ergibt sich, daß auch heute der Ausgangs
punkt nicht die Frage zu sein hat, ob abgeleitete oder 
nichtabgeleitete Rechtsquelle, sondern grundlegende Frage 
ist, ob auch im nat.-soz. Reich eine Kontrolle wegen 
mangelnden Vertrauens nötig ist oder nicht. Diese Frage

«) a. a .O . S. 195.
*) a.a.O.  S. 216.
10) Vgl. L o r e n z  v. S t e i n ,  „Verwaltungslehre“ , 1869,

S. 165/166 ff. „  „ _
11) S t a h l ,  „Philosophie des Rechts“ , 1870, II, S.676.
12j a. a. O. S. 673.
18) Vgl. dazu v. K o n s c h e g g ,  „Umfang und Wand

lung des richterlichen Prüfungsrechts in Deutschland im 
19. Jahrhundert“ , Jena 1936; S t r a t e n w e r t h ,  „Verord
nung und Verordnungsrecht im Deutschen Reich“ , 1937, 
S. 75,76 mit Nachweisen.

» )  So auch H a l b e r k a n n ,  „Das richterliche Prü
fungsrecht im alten und neuen Rechtsdenken“ , 1938, 
S. 28ff.; S c h e u n e r  in seinem Vorwort hierzu S. 6 ff.,
sehr aufschlußreich auch JW. 1924,45 ff.

16) So auch H u b e r :  AkadZ. 1940, 261.

ist ohne weiteres zu verneinen. Nicht nur gegenüber dem 
Führer kann es keine im Mißtrauen begründete richter
liche Kontrolle geben, sondern auch gegenüber den Mit
arbeitern des Führers; denn das Verhältnis zwischen dem 
Führer und seinen Mitarbeitern ist ein auf den Grund
sätzen der Ehre und Treue aufgebautes persönliches Ver
hältnis. Es mutet uns direkt absurd an, wenn z.B. Pl U©  
demgegenüber sagt, es „berechtigt eine solche besonder 
Vertrauensstellung den Minister nicht, sich mit Führer
gesetzen in Widerspruch zu setzen . . . ,  sie dürfen nich 
ihre eigene Politik befolgen“ 16). Auch gegenüber Landes- 
gesetzen kann es somit kein in mangelndem Vertrauei 
begründetes richterliches Prüfungsrecht geben.

Eine andere Frage ist die, ob wir nicht unter einem 
neuen Gesichtspunkt ein richterliches Prüfungsrecht 6 - 
jähen sollen” ), nämlich unter dem Gesichtspunkt aei 
Einheit der Rechtsetzung. Anders ausgedrückt: Ist em 
richterliches Prüfungsrecht zur Unterstützung der Mi 
arbeiter des Führers nötig?

Diese Frage wird von W e b e r  gegenüber den L a n d e s 
gesetzen und von P e t e r s  darüber hinaus auch g e g e o ' 
über den Verordnungen der Reichsminister bejaht m 
dem Hinweis, daß Widersprüche mit dem Reichsrecn 
nach W e b e r  „vielfach“ und „häufig“ , nach P e t e r  
„oftmals“ erst bei Anwendung des Landesgesetzes dzw* 
der Verordnung in der Praxis auftauchen. Hierzu ist i 
gendes zu sagen: . . .

Landesregierungen, Reichsstatthalter und Reichsminis 
sind zum größten Teil mit dem Führer seit der Kami 
zeit verbunden. Es scheidet deshalb die Annahme a ’ 
daß sich diese Männer in wesentlichen Widersprucn 
übergeordnetem Reichsrecht setzen würden, weil sie 
Einzelfall nicht entscheiden könnten, was dem Willen „ 
Führers entspricht. Sollte dies wirklich einmal der 
sein, dann könnte es nur ein Widerspruch sein, der a‘‘ 
dem Führer selbst bemerkbar ist, nicht aber eim- 
Richter. Aus diesem Grunde hat auch StaatsseK» 
R e i n h a r d  in bezug, auf die Verordnungen der aer 
minister erklärt: „Es hieße nationalsozialistischer als . 
Führer, sein Vertrauensmann und die NSDAP, sein 
len . . . ,  wenn ein Steuergericht erklären wollte, daö . 
was ein Fachminister verordnet oder vorgeschrieben 
nicht mit dem Gesetz in Einklang zu bringen sei' )•. gt

Man kann die Annahme, daß sich ein wesem ^  
Widerspruch mit Reichsrecht ergeben könnte, a u c h etze 
damit begründen, daß man sagt, die Zahl der G J,ej 
und Verordnungen sei so groß, daß eine Kontroi njes 
Erlaß des Landesgesetzes nicht immer möglich se,; 't ¡st. 
ist eine Unterstellung, die durch nichts gcrcentfcrt» ten 
Sehen wir uns doch die Praxis an. ln einem beli ‘ 0Iji- 
F a ll19), und da zu Unrecht, hat bisher ein LG- anS ’ .cj,t 
men, daß eine Verordnung eines Reichsministers ^  
mit dem Gesetz in Einklang steht, und zwar m rsehe- 
Rahmengesetz, nicht aber mit einem bei Erlaß ¡nem 
nen anderen Reichsgesetz, und der vom RG. m .etn
Urt. v. 28. Juli 1936 entschiedene Fall ist der erste, e{Z in
die Frage aufgeworfen wurde, ob ein Landesg j gatz
Widerspruch mit einem nationalsozialistischen u  bei
steht, nicht aber, ob es in Widerspruch mit .®T„ eheHen 
Erlaß übersehenen Reichsgesetz oder einer uDers .¡0. 
Verordnung steht. Es wäre auch schlecht um aa ¿ eS 
nalsozialistische Reich bestellt, wenn die Mitai , u r  hat' 
Führers über ihre Handlungen keine Kontrolle m ¡n 
ten. Die Anschauung, daß Widersprücheerst an hej- 
der Praxis sich ergebenden konkreten Fallen m -. gar 
nung treten, die der prüfende Reichsminister a„.
nicht übersehen konnte, ist nur insoweit a“J... h e h*11' 
zuerkennen, als es sich um kleinere Widersp ■ ■ ¿er
delt. Solche kleineren Widersprüche lassen si seref 
Vielfältigkeit des Lebens und dem Umfa"g nicht bel 
Gesetzgebung natürlich nicht vermeiden, auc 1 {ühreh 
Reichsgesetzen untereinander. Diese Widerspr nun 
aber ebensowenig zu der Frage, ob der R 'ch ^  vVie 
Landesgesetz oder das Reichsgesetz anzuwendenn Frage 
sie bei Reichsgesetzen untereinander h!cl11/  nun afl' 
führen, welche reichsgesetzliche Bestimmung

10) , Der Deutsche Verwaltungsbeamte“ 1937, 358.
in  So auch H u b e r  a. a. O. S. 262.
i«) DStZ. 1935,490/91.
iS) JW. 1936,197 ff.
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zuwenden ist. Solche Widersprüche verpflichten vielmehr 
Richter, durch vernünftige, dem Willen des Führers 

entsprechende Auslegung den Widerspruch zu beseitigen. 
Mn einer derartigen Auslegung lassen sich all diese 
Kleineren Widersprüche ausgleichen. Man vergesse doch 
n'cnt, daß fast durchweg mittels Auslegung die Wider
spruche zwischen dem gesamten übernommenen Recht 
und der nationalsozialistischen Weltanschauung beseitigt 
werden mußten, dann wird es doch gelingen, Rechts
atze der Mitarbeiter des Führers mit den Gesetzen des 
uhrers in Einklang zu bringen, 
bin richterliches Prüfungsrecht gegenüber einer Ver- 

j ,  tIp!1S eines Reichsministers oder sonstigen Mitarbeiters 
«  Führers oder gegenüber einem vom Reichsstatthalter 

pfj'mundeten Landesgesetz ist somit auch unter dem 
zuweise der Einheit der Rechtsetzung zurück-

v"> 9,e®en ein Prüfungsrecht auch E m i g :  „Justiz und 
Verwaltung“ 1935, 37; R e i n h a r d :  DStZ. 1935, 490;

Besteht ein Widerspruch zwischen einem Landesgesetz 
und Reichsrecht, dann ist er durch Auslegung zu be
seitigen. Ist der Widerspruch offensichtlich gewollt— dies 
auch dann, wenn eine Auslegung nicht zum Ziele führt —, 
dann ist zu unterstellen, daß die Ermächtigung des Füh
rers zu dieser Abweichung vorliegt. Diese Ermächtigung 
ist an keine Form gebunden, da dem Führer weder 
Schranken bezüglich des Inhalts noch bezüglich der 
Form seiner Willensbetätigung gesetzt sind. Wer eine 
andere Ansicht vertritt, verwechselt die Begriffe Pflicht 
und Zweckmäßigkeit.

Dr. O s k a r  R e d e l b e r g e r ,  Berlin.

H ö h n d o r f :  DR. 1936, 201 f .; S c he u n e r :  RVerwBI. 
1936,442; S t r a t e n w e r t h ,  „Verordnung und Verord
nungsrecht“ , 1937, S. 150f.; R e d e l b e r g e r :  „Jugend 
und Recht“ 1937, 312ff., RVerwBI. 1939, 676; H e c k e i ,  
„Wehrverfassung und Wehrrecht“ , 1939, S. 360; a. M. 
neben W e b e r  und P e t e r s  insbesondere H u b e r ,„ V e r
fassungsrecht“ S. 282 ff., AkadZ. 1940, 262.

Zusammenarbeit der Preisbehörden und 
nanzämter bei der Bewertung von Bauland

wiede'St e'ne a^e von bodenreformischen Kreisen immer 
Werter riYorSebrachte Forderung, daß die Grundstücks- 
•nö > “le von den Finanzämter^ für Zwecke der Ver- 
¿inhert- cŝ euerung festgesetzt werden, die sogenannten 
hina ‘ uCrte’ eine über das Gebiet des Steuerwesens 
dere A e."ende Verbindlichkeit erhalten sollen. Insbeson- 
schädja en s*e für den Fall einer Enteignung der Ent- 
der Sta tn^SbemessunS zugrunde gelegt werden. Seitdem 
kehr ßh auch die Grundstückspreisbildung im freien Ver- 
auch füer,wacht- so" — so w 'rtf nicht seIten gefordert — 
Wert de a Bewertung der Preisbehörden der Einheits
viel Be«/1 Ausgangspunkt bilden. Diese Forderung hat 
dieGrunfC+-n^es' ist 'n der Tat unbefriedigend, wenn 
einen bjckspreisbehörde oder die Enteignungsbehörde 
ändere / jUnc*stückswert für zu hoch erklären, den eine 
aui Gninria!?keßürde, das Pinänzamt, festgesetzt hat und 
seine st** ,dessen der Eigentümer womöglich jahrelang 
U.nseremeperiu bezahlt hat. Ebensowenig entspricht es 
für Sejn ^echtsgefühl, wenn ein Grundstückseigentümer 
Preis foril r,UIltfstück von der öffentlichen Hand einen 
Steuerbeh- der den Wert, den er selbst gegenüber der 

TrotZd'0r ■ angegeben hat, bei weitem übersteigt. 
einstimm, Bacb der jetzigen Rechtslage eine Über- 
anch den • r P’nbeitswerte mit den Kaufpreisen oder 
fein U m fa r‘fe’gnungsentschädigungen nur in beschränk- 
fändvvirfe/u1̂ , . zu erreichen. Insbesondere gilt das für 
§ehen sownii ,*le 9 rundsfücLe und für Miethäuser. Zwar 
m r Bewert” . Finanzämter wie die Preisbehörden bei 
dle Art .ln,l,lng ,c,.ieser Grundstücke vom Ertrage aus, aber 
'Verf bererh yeise, wie die Steuerbehörde den Ertrags- 
Verkehr ¡ihr u’ ^eckt sich nicht mit der im Grundstücks- 
Jicben On,J, ,Sn. Berechnungsweise. Bei landwirtschaft- 
, aGn, daR ,. funken besteht der wichtigste Lfnterschied 
äußer Steuerbehörde im allgemeinen die Gebäude
|^ndstüclf„ 1 laßt ( § 31 Abs- 4 RBewO.). Bei Miet- 
b'nheitswer/1 ,Wleder führt die Art und Weise, vde der 
«rkangsIäufio- 3US 1161 Jahresrohmiete errechnet wird, 

n Sternö- ZU ,nicbf unerheblichen Unterschieden zwi- 
i- legend dieWc - 1?n . und Verkehrswerten, wobei über- 
¿eg.eU. Da« h„i7In, *swer*e unter den Verkehrswerten 
dleisbehördfm . Uj 9  nicht, daß der Einheitswert für die 
«nr.Einheih; ' " dlesen Fällen ohne Bedeutung ist. Wenn 
.Pjjcht, So i - Rrt dem Verkehrswert auch meist nicht ent- 

dieses \y/ f r docß gewisse Rückschlüsse auf die 
, cheidunD.„„e9 es zu. Insoweit ist er also auch für die 

I Anders ¡,5  r   ̂ Preisbehörden von Bedeutung. 
h/!d wird n-,/!,6 o und Rechtslage bei Bauland. Bau- 
. Wertet D er^  § 53 RBewO. mit dem gemeinen Wert 
vv* Verkehr^6111,61116 'Vert entspricht nach § 10 RBewG. 
w /rtschaftsv1./bVllrt’ d- dem Preis, der im normalen 

are- Dieser bei einer Veräußerung zu erzielen
1 reis und damit der Verkehrswert wird

aber seit Einführung der staatlichen Preisüberwachung 
entscheidend durch die Preise bestimmt, die die Grund
stückspreisbehörden zulassen oder festsetzen. Diese Preise 
sind also bei Bauland grundsätzlich auch für die Ein
heitsbewertung maßgebend; die Finanzämter sind also 
insoweit an die Entscheidungen der Preisbehörden ge
bunden. Das darf allerdings praktisch nicht so verstan
den werden, daß die Preisbehörden den Finanzämtern 
lediglich die von ihnen genehmigten oder festgesetzten 
Preise zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung 
mitzuteilen hätten. Damit wäre schon aus dem Grunde 
nicht allzuviel erreicht, weil diese Preise im allgemeinen 
nur einen kleinen Teil der Grundstücke betreffen, nament
lich diejenigen, die seit Einführung der Preisprüfung zur 
Veräußerung gekommen sind, während die Finanzämter 
den gesamten Grundbesitz bewerten müssen. Aber davon 
abgesehen verfügen die Finanzämter über ein so umfang
reiches Bewertungsmaterial und über so viel praktische 
Erfahrungen, daß sie, wenn sie an die Preisfestsetzung 
der Grundstückspreisbehörde bei der Einheitsbewertung 
gebunden sein sollen, unbedingt bei der Festsetzung die
ser Preise in geeigneter Form beteiligt werden müssen. 
Nur durch ständige enge Zusammenarbeit der Preis
behörden und der Finanzämter kann eine richtige Be
wertung, die unbedenklich auch der Einheitsbewertung 
zugrunde gelegt werden kann, erreicht werden.

Ein gemeinsamer Erlaß des RFM. und des RfPr. vom
14. Dez. 1940 soll diese Zusammenarbeit dort, wo sie 
noch nicht besteht, in Gang bringen und gleichzeitig die 
Wege weisen, um in denjenigen Fällen, in denen die von 
beiden Behörden festgesetzten Werte voneinander ab
weichen, sie, soweit das nach den gesetzlichen Bestim
mungen möglich ist, in Übereinstimmung bringen.

Wegen der großen praktischen und grundsätzlichen 
Bedeutung des Erlasses erscheint es geboten, einige Be
merkungen zu seiner Erläuterung zu machen.

1. Der Erlaß behandelt einleitend das bereits oben er
örterte Verhältnis von Einheitswert und Verkehrswert bei 
Bauland und stellt auch die Bindung der Finanzämter an 
die Bewertungen der Grundstückspreisbehörden eindeutig 
klar (Abschnitf I). Eine besondere Bedeutung erhält diese 
Bindung, falls die Grundstückspreisbehörden Richtpreise 
für Bauland festgesetzt haben, da in diesem Falle das 
gesamte Bauland von ihnen bewertet wird. Für die Zu
kunft wird das von allergrößter Wichtigkeit werden, 
denn der Führererlaß zur Vorbereitung des Wohnungs
baues nach dem Kriege v. 15. Nov. 1940 (RGBl. 1, 1495) 
schreibt deshalb für das in einem gemeindlichen W irt
schaftsplan als Wohn- und Siedlungsflächen ausgewiesene 
Gelände die Festsetzung von Richtpreisen bindend vor 
(Abschnitt V Ziff. 2). Über die Festsetzung der Richtpreise 
werden in Kurze neue Anweisungen des RfPr ergehen 
Vorweg ordnet der hier behandelte Erlaß an, daß d i/ 
Preisbehorden bei der Feststellung der Richtpreise in 
Zukunft die Finanzämter zu beteiligen haben. Umgekehrt
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haben auch die Finanzämter bei der Einheitsbewertung 
engste Fühlung mit den Grundstückspreisbehörden zu 
halten, damit die Preisbehörden die Einheitswerte ge
gebenenfalls ohne weiteres als Stoppreise anerkennen 
können.

Die Bindung der Finanzämter an die Bewertungen der 
Preisbehörden besteht nur bei Grundstücken, die steuer
lich als Bauland bewertet sind. Bei der A b g r e n z u n g  
des Baulandes gegenüber dem nach land- und forstwirt
schaftlichen Grundsätzen zu bewertenden Vermögen sind 
hingegen die Entscheidungen der Preisbehörden für die 
Finanzämter nur insoweit maßgebend, als sie Grund
stücke, die die Preisbehörden n i c h t  als Bauland an
erkennen, auch ihrerseits nicht als solches bewerten 
dürfen. Umgekehrt ist es aber allerdings möglich, daß 
Grundstücke, für die von den Preisbehörden ein Bauland
preis zugelassen wird, trotzdem von den Finanzämtern 
dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zugerech
net werden. Der Grund dafür liegt darin, daß nach der 
neueren Rechtsprechung des RFH. für die Beurteilung, 
ob land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke 
steuerlich als Bauland anzusehen sind, nicht allein die 
objektiven Verhältnisse entscheidend sind, sondern auch 
subjektive Momente berücksichtigt werden müssen. Wäh
rend nach der früheren Rechtsprechung schon die M ö g 
l i c h k e i t ,  ein land- und forstwirtschaftlich genutztes 
Grundstück zu einem Baulandpreis zu verkaufen, genügte, 
um es als Bauland zu bewerten, verlangt der RFH. jetzt, 
daß eine gewisse W a h r s c h e i n l i c h k e i t  dafür be
stehen muß, daß das Grundstück wirklich in absehbarer 
Zeit anderen als land- und forstwirtschaftlichen Zwecken 
dienen wird. Darüber hinaus hat er den Begriff der ab
sehbaren Zeit verhältnismäßig eng ausgelegt und will 
darunter im allgemeinen den Zeitraum einer Bewertungs
periode (6 Jahre) verstanden wissen. Auf Grund der
artiger Erwägungen hat der RFH. z. B. entschieden, daß 
Grundstücke, die zu einer Gärtnerei gehören, obwohl sie 
an einer ausgebauten Straße inmitten bebauter Grund
stücke liegen, trotzdem nicht als Bauland bewertet wer
den dürfen, weil der Eigentümer glaubwürdig dargetan 
hatte, daß er nicht die Absicht habe, die Gärtnerei iri 
absehbarer Zeit aufzugeben. M it dieser Rechtsprechung 
will der RFH. eine Oberbesteuerung der innerhalb des 
Stadtgebietes oder in Stadtnahe gelegenen landwirtschaft
lichen Betriebe verhindern. Dem wird man beipflichten 
müssen. Die Baulandbesteuerung ist im RBewG. und ins
besondere auch im GrStG. bewußt hoch gestaltet worden, 
um entsprechend einer alten bodenreformischen Forde
rung das Bauland „billig und willig“ zu machen. Das ist 
berechtigt, wenn es sich um Grundstücke handelt, an 
deren baldiger Bebauung ein öffentliches Interesse be
steht. Es darf aber nicht dazu kommen, daß Landwirte 
durch eine hohe Besteuerung ihrer stadtnahen Grund
stücke gezwungen werden, diese vorzeitig zu verkaufen 
oder mit Schulden zu belasten.

Auf der anderen Seite würde es aber den mit der 
Baulandbesteuerung verfolgten preispolitischen Zwecken 
widersprechen, wenn etwa Grundstücke, die nicht Be
standteil eines landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen 
oder gärtnerischen Betriebes sind, nur deshalb nicht als 
Bauland angesehen werden, weil sich nicht mit Wahr
scheinlichkeit sagen läßt, daß innerhalb der für die städte
bauliche Entwicklung sehr kurzen Frist von 6 Jahren mit 
ihrer Bebauung zu rechnen ist. Ein derartiges Verfahren 
würde der von städtebaulichen wie preispolitischen Ge
sichtspunkten in gleicher Weise unerwünschten Tendenz, 
Kapital in unbebautem Grundbesitz anzulegen, Vorschub 
leisten. Daran kann sich auch dann nichts ändern, wenn 
die in Frage kommenden Parzellen — was volkswirt
schaftlich durchaus erwünscht ist — zunächst noch land
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Denn 
diese Nutzung ist nur Nebenzweck und ändert nichts an 
der eigentlichen Bestimmung des Grundstücks. Es ist 
deshalb sehr zu begrüßen, daß der Runderlaß, der in Ab
schnitt 3 die neue Rechtsprechung des RFH. zur Frage 
der Baulandbesteuerung ausführlich behandelt, am Schluß 
zum Ausdruck bringt, daß Grundbesitz, der zu dem Zweck 
erworben ist, später einmal bebaut oder in sonstiger 
Weise anderen als land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken, 
insbesondere also der Kapitalanlage zu dienen, grund
sätzlich auch dann als Bauland anzusehen ist, wenn der

Zeitpunkt der Bebauung noch nicht mit Sicherheit über
sehen werden kann. Ertreulicherweise hat sich der RFH. 
in zwei vor kurzem veröffentlichten Urteilen v. 19. Sept. 
1940 (abgedr. RStBI. S.963 bzw.GrundE. S.484) auf den
selben Standpunkt gestellt.

2. Aus der Tatsache, daß Grundstücke, die von der 
Preisbehörde als Bauland bewertet werden, u. U. steuer
lich dem landwirtschaftlichen Vermögen zugerechnet wer
den können, ergeben sich besondere Probleme für den 
Fall, daß diese Grundstücke trotzdem zu Baulandpreisen 
zum Verkauf kommen. In diesem Fall hat, da das Grund
stück nach dem Verkauf in der Regel eine selbständige 
wirtschaftliche Einheit bilden wird, unter Zugrundelegung 
des Erwerbspreises eine Nachfeststellung des Einheits
wertes (§ 23 RBewG.) zu erfolgen. Das gilt nach dem 
oben Ausgeführten auch dann, wenn das Grundstück zu
nächst vom neuen Erwerber noch gärtnerisch genutzt 
und der Zeitpunkt seiner Bebauung mit Sicherheit nicht 
zu übersehen ist. Da die auf Grund des gezahlten Bau
landpreises berechnete Grundsteuer in den meisten Fällen 
eine nicht unerhebliche Belastung darstellt, bildet sie eine 
Bremse gegen den Ankauf von Parzellen, deren Bebauung 
der Erwerber erst in späterer Zeit beabsichtigt oder über 
deren endgültige Verwendung er sich noch nicht klar ist 
und die er nur zum Zwecke der Kapitalanlage kaufen 
will. Ein derartiger Verkauf kann aber, worauf der Erlaß 
ausdrücklich hinweist, auch zu der Prüfung Anlaß geben, 
ob nicht das verkaufte Grundstück und vielleicht auch 
noch weitere Teile des Grundbesitzes schon in der Hand 
des bisherigen Eigentümers als Bauland anzusehen waren 
bzw. sind. Dieser Schluß wird dann gerechtfertigt sein, 
wenn aus dem Verkauf auf eine allgemeine Verkaufs
geneigtheit des Eigentümers geschlossen werden kann. 
Damit wären neben den objektiven auch die subjektiven 
Voraussetzungen, die nach der Rechtsprechung des RFH- 
erforderlich sind, um landwirtschaftlich genutzte Grund
stücke als Bauland zu bewerten, erfüllt und die bisherig6 
Bewertung kann richtiggestellt werden. Diese Änderung 
kann entweder im Wege der Berichtigung (§ 92 Abs. J 
bzw. § 222 RAbgO.) geschehen und hat dann rückwirkende 
Kraft, oder sie erfolgt ohne rückwirkende Kraft im Wege 
der Wertfortschreibung (§ 22 RBewG.). Hier liegen ge' 
wisse Möglichkeiten, den Gewinn, den der Eigentümer 
aus dem Verkauf seiner Grundstücke zu einem den bis
herigen Steuerwert erheblich übersteigenden Preise er
zielt, wenigstens teilweise der Allgemeinheit nutzbar zu 
machen und damit einen ähnlichen Gedanken, wie er 
der Wertzuwachssteuer zugrunde liegt, zu verwirklichen- 
Außerdem würde eine derartige Handhabung der Steuer
vorschriften dazu führen, daß Eigentümer Iandwirtschau- 
licher Betriebe es sich vermutlich sehr überlegen werden, 
bevor sie Grundstücke ohne zwingende städtebauhen 
Notwendigkeit an Nichtlandwirte veräußern. Damit war 
auch von dieser Seite gegenüber dem Verkauf von 1 a ‘ 
zellen zum Zwecke der Kapitalanlage oder der private 
Grundstücksvorratswirtschaft ein gewisser Riegel vo - 
geschoben.

Es wird vielleicht Verwunderung erregen, daß ¡n “ 
vorstehenden Ausführungen die preispolitische Beueuu 
der Baulandbesteuerung so stark hervorgehoben wo* 
ist, und es wird auch bisweilen die Meinung vertier ’ 
daß nach Einführung der staatlichen Grundstückspr6 f 
Überwachung die Baulandbesteuerung als Preisrcguw  ‘ 
entbehrlich geworden sei. Diese Ansicht verkennt, 
die obrigkeitliche Festsetzung von Baulandpreisen 
dann Bestand haben kann, wenn die den Preis bildet 4 
Faktoren, d. h. also Angebot und Nachfrage, entsprec 6 g 
gesteuert werden. Die Baulandbesteuerung ist a*?er_e{jot 
der wichtigsten Mittel für diese Regulierung von Ang 
und Nachfrage. Der Preiskommissar hat deshalb 
größte Interesse daran, daß diese Besteuerung so 
gestaltet und gehandhabt wird, wie es der Zielsc
seiner Grundstückspreispolitik entspricht. . pe-

3. Die Herbeiführung einer übereinstimmende ^  
Wertung von Bauland seitens der Preisbehörden unu^,^□ seitens uer ncisucuui— ■ hältniS" 
Finanzämter ist in denjenigen Reichsteilen J er, ‘ ¿gilt 
mäßig einfach, wo die Einheitswerte neu [CSA nZjg , 
werden, also in der Ostmark, im Sudetengau, in y  J  
Memel und Eupen-Malmedy. Hier kommt es nu „ 
an, daß die Finanzämter bei der Einheitsbewertung, m 
liehst en°- mit den Preisbehörden zusammenaro
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damit diese später die festgesetzten Einheitswerte auch 
unbedenklich ihren eigenen Bewertungen zugrunde legen 
Können (vgl. Abschnitt 1 des RE.). In denjenigen Ge
meinden, in denen die Grundstückspreisbehörden Bau- 
landrichtpreise festsetzen wollen, werden sie das selbst
verständlich gleichzeitig mit der Durchführung der Ein- 
neitsbewertung tun, um die Übereinstimmung beider 

.^■düngen von vornherein sicherzustellen. In einer 
grolleren Zahl von Gemeinden der Ostmark bestehen 
origens bereits Baulandrichtpreise, so daß hier von 
ornherein eine Grundlage für die Einheitsbewertung ge

straften ist.
Anders liegt das Problem im Altreich. Hier sind die 

mneitswerte überall schon vorhanden und die Bewertun-
3.” f - Preisbehörden, die an sich die Grundlage für 

e tmheitsbewertung bilden sollen, erfolgen erst später, 
n ä h ‘t erhebt sich die Frage, wieweit es schon vor der 
z\vi n Einheitsbewertung möglich ist, Abweichungen 
- tsehen den Bewertungen der Preisbehörden und der 
kö,anzamier z“  beseitigen. In beschränktem Umfange 
erfrln,en s'ch allerdings Bewertungsunterschiede dadurch 
j 3ebei'1> daß die Einheitswerte nach dem Stande vom 
voii h' 1935 festgesetzt sind, während die Preisbehörden 
ston 6n Verbältnissen bei dem Inkrafttreten der Preis- 
RchPJ er° rdnung ausgehen- Um zeitraubende und praktisch 
Vvickl'eri^ durchzuführende Ermittlungen über die Ent- 
unri i ing der Grundstückspreise zwischen dem 1. Jan. 1935 
bis * m Okt. 1936 zu erübrigen, sollen Differenzen 
fall zu J0°/o ohne weiteres als durch das Auseinander- 
üb "  der Stichtage begründet gelten (Abschnitt Va). 
Werte ***■•der Unterschied 10o/0, so sind die Einheits- 
daß f. i f  überprüfen. Dabei weist der Erlaß darauf hin, 
gen 7 • aucb gfößere Unterschiede in Wertverschiebun- 
Liee.iV̂1.scben den Stichtagen ihre Ursache haben können. 
Kicht v ser ~  praktisch voraussichtlich seltene Fall — 
ßen Vor> 80 sollen die Einheitswerte richtiggestellt wer- 
jm nci zwar entweder im Wege der Berichtigung oder 
eine p®6 der Wertfortschreibung. Um den Finanzämtern 
geb Urundlage für die notwendige Richtigstellung zu 
in Ve ifiverden die Preisbehörden sich alsbald mit ihnen 
Einhe!?mdung setzdti und Abweichungen zwischen den 
oder Uswcrten und den von ihnen selbst festgesetzten 
Berer-i.*- assenen Preisen eingehend mit ihnen auf ihre

bgung überprüfen müssen.
. ORegR. Dr. Lampe,

i lÄ P f c i t e r  beim Reichskomm. f. d. Preisbildung.
fdl. d. RKomm. f. d. Preisbildung 1941 S. 35.)

(Q

®Wertung unbebauter Grundstücke, 
Zusammenarbeit der Finanzämter 

und der Preisbehörden
m iin1 e/ n s c h a f t l i c h e r  R u n d e r l a ß  des R e i c h s -  
Hes der  F i n a n z e n ,  S. 3234 -  100 III -  und

• e h s k o m m i s s a r s  f ü r  die  P r e i s b i l d u n g ,
IX  16 5243.)

Unh etne*nes' 
mit L , ' » . U t e  G r u n d s t ü c k e  sind nach dem RBewG. 
8 44 RRp®epPle * nen W e r t  zu bewerten (§ 53 RBewG., 

r e i s e n ^ ' ) -  P er gemeine W ert ist aus den K a u f -r 7 ' gemeine w ei i i&i au» ucn r\. a u i -
l^eichartio-3 d'e *n der betreffenden Gegend für
aehr a eß u il  rundstücke im gewöhnlichen Geschäftsver- 
PreiseK .a61t zu werden pflegen. Die Höhe der Kauf
te  mit z.“.r Zeit durch die P r e i s e  bestimmt, die

Grundstücks- 
Verkaufsfall zulassen, 

{ ^ b e b a u t " e.r t e > die: von den Finanzämtern für

e mit ri ■ elt aurcn aie p r e i s e  i 
Xerkehr h l  Überwachung der Preise im 
Oie Ei nhrauten B e h ö r d e n  im Verkauf:
,llnbebautp E !‘ S w e r t e ,  die von den Finai 
N b  gn,nuUr " dstücI<e festgestellt werden, müssen des-

' n *s p r e c 1: hen ,  die die

f‘ refJ1Kmieil a r b e i t  d e r F i n a n z ä m t e r  und der  
Die S° eh°rden.

Zusammenhänge zwischen den Wertfest- 
h'nger, „;n. aer. Preisbehörden und den Einheitswerten be-
der
F

der unbebauten Grundstücke mit den G r u n d s t ü c k s 
p r e i s b e h ö r d e n  engste F ü h l u n g  zu halten, damit 
die Preisbehörden später bei ihren Entschließungen die 
Einheitswerte übernehmen können. Die P r e i s b e h ö r 
den haben die F i n a n z ä m t e r  bei der Aufstellung von 
R i c h t p r e i s e n  zu b e t e i l i g e n  und sich auch in ande
ren Fällen von grundsätzlicher Bedeutung mit den Finanz
ämtern ins Benehmen zu setzen.

Den P r e i s b e h ö r d e n  ist in dem Runderlaß des 
Reichskommissars für die Preisbildung v. 6. Okt. 1937 
(Nr. 155/37) empfohlen worden, R i c h t p r e i s e  für die 
Bewertung von B a u l a n d  im Veräußerungsfall aufzu
stellen. Als Bauland gelten solche unbebauten Grund
stücke, die für die Bebauung bestimmt sind. Es ist des
halb der Ausdruck B a u l a n d  auf die F ä l l e  zu be
schränken, in denen eine Grundstücksfläche fü r  d ie  
B e b a u u n g  b e s t i m m t  ist. In anderen Fällen (z. B. 
Land für Verkehrszwecke, Grünflächen usw.) ist von u n 
b e b a u t e n  G r u n d s t ü c k e n  zu sprechen. Sind in einer 
Gemeinde R i c h t p r e i s e  für Bauland aufgestellt wor
den, so sind diese Richtpreise für die F i n a n z ä m t e r  
m a ß g e b e n d .  Das bedeutet einerseits, daß die Finanz
ämter in den betreffenden Gemeinden grundsätzlich andere 
Grundstücksflächen nicht nach Baulandpreisen bewerten 
dürfen, und andererseits, daß die Grundstücksflächen, für 
die Baulandrichtpreise aufgestellt sind, grundsätzlich als 
Bauland zu bewerten sind.

3. L a n d -  u nd  f o r s t w i r t s c h a f t l i c h  g e n u t z t e  
G r u n d s t ü c k s f l ä c h e n .
Eine A u s n a h m e  von der grundsätzlichen Regelung 

am Ende des Abschnitts 2 gilt für Grundstücksflächen, 
die l a n d  - und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h  g e n u t z t  sind. 
Die Bewertung derartiger Grundstücksflächen als unbe
baute Grundstücke mit dem gemeinen W ert kommt nur 
in Betracht, wenn die V o r a u s s e t z u n g e n  des §51  
Abs. 2 RBewG. für die Bewertung als Grundvermögen 
vorliegen. §51 Abs. 2 RBewG. lautet:

„(2) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Grund
stücksflächen sind dem Grundvermögen zuzurechnen, 
wenn nach ihrer Lage und den sonstigen Verhältnis
sen, insbesondere mit Rücksicht auf die bestehenden 
Verwertungsmöglichkeiten, anzunehmen ist, daß sie in 
absehbarer Zeit anderen als land- und forstwirtschaft
lichen Zwecken dienen werden, z. B. wenn sie hier
nach als Bauland, Industrieland oder als Land für Ver- 
kefuszwecke anzusehen sind.“
Die A n n a h m e ,  daß land- und forstwirtschaftlich ge

nutzte Grundstücksflächen in a b s e h b a r e r  Z e i t  a n 
d e r e n  als land- und forstwirtschaftlichen Z w e c k e n  
dienen werden, ist danach die e n t s c h e i d e n d e  V o r 
a u s s e t z u n g ,  die u n b e d i n g t  e r f ü l l t  se i n muß ,  
wenn land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücks
flächen als unbebaute Grundstücke mit dem gemeinen 
W ert bewertet werden sollen. O b diese V o r a u s s e t 
z u n g  g e g e b e n  ist, ist nach den G r u n d s ä t z e n  zu 
beurteilen, die der R e i c h s f i n  a nzh o f in dem Urteil 
v. 27. Juli 1938 (RStBl. 1157) aufgestellt hat. Die folgen
den Gesichtspunkte sind dabei entscheidend: 
a) Die A n n a h m e ,  daß eine land- und forstwirtschaft

lich genutzte Grundstücksfläche anderen Zecken dienen 
wird, ist nicht schon dann gerechtfertigt, wenn die 
M ö g l i c h k e i t  der Verwendung der Grundstucks
fläche für andere Zwecke besteht. Es muß die W a h r 
s c h e i n l i c h k e i t  für eine anderweitige Verwendung 
in absehbarer Zeit gegeben sein, d.h. es muß mit 
einio-er Sicherheit anzunehmen sein, daß die Grund
stücksfläche in absehbarer Zeit nichtlandwirtschaft
lichen Zwecken dienen wird

Diese Wahrscheinlichkeit hegt nicht schon dann vor, 
wenn eine land- und forstwirtschaftlich genutzte Grund
stücksfläche in einer baureifen Zone liegt. Die L a g e  
a l l e i n  ist n i c h t  e n t s c h e i d e n d  für die Bewer
tung einer land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücksfläche mit dem gemeinen Wert. Außer der 
Lage sind auch die s o n s t i g e n  V e r h ä l t n i s s e  zu 
berücksichtigen, besonders die Verwertungsmöglich
keiten. Auch die p e r s ö n l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  
des Eigentümers können zu den sonstigen Verhältnis
sen gehören, und zwar n i c h t  n u r ,  wie nach der
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bisherigen Rechtsprechung, in  Z w e i f e l s f ä l l e n .  
Solche Umstände sind der Beruf des Grundstücks- 
eigentümers als Landwirt, die Zeitdauer, während der 
die Grundstücksfläche dem Eigentümer oder seiner 
Familie gehört, usw. Die Zugehörigkeit von Grund
stücksflächen zu altem Familienbesitz ist nach der 
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs nur in dem Sinn 
beachtenswert, als bei einem land- und forstwirtschaft
lichen Betrieb, der sich schon lange Jahre im Besitz 
derselben Familie befindet, die Absicht seiner Nicht
veräußerung zu Baulandzwecken der Annahme der 
Baulandeigenschaft ernsthaft entgegenstehen kann, 

b) Die Wahrscheinlichkeit allein, daß eine Ä n d e r u n g  
im Verwendungszweck einer land- und forstwirtschaft
lich genutzten Grundstücksfläche eintreten wird, g e 
n ü g t  n i c h t ,  um deren Bewertung als Grundver
mögen zu rechtfertigen. Es m uß anzunehmen sein, 
daß diese Änderung in a b s e h b a r e r  Z e i t  eintritt. 
Der Reichsfinanzhof hat als absehbare Zeit in An
lehnung an den Zeitraum, für den die Hauptfest
stellung der Einheitswerte vorgenommen wird, einen 
Zeitraum von e t w a  sechs J a h r e n  bezeichnet. Die 
Auslegung, die die Finanzämter vielfach diesem Be-

friff gegeben haben, indem sie als absehbare Zeit 
eiträume von 30, 40 und mehr Jahren angesehen 

haben, wird damit eingeschränkt.

Die Zurechnung von land- und forstwirtschaftlich ge
nutzten Grundstücksflächen zum G r u n d v e r m ö g e n  
kann dann n i c h t  o hn e  w e i t e r e s  durch die unter a 
und b bezeichneten Gesichtspunkte g e h i n d e r t  werden, 
wenn der Grundbesitz hauptsächlich zu dem Zweck e r 
w o r b e n  worden ist, um b e b a u t  zu w e r d e n  oder 
um in sonstiger Weise anderen als l a n d -  und f o r s t 
w i r t s c h a f t l i c h e n  Zwecken zu dienen, wenn also die 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung nur N e b e n 
z w e c k  ist.

K l e i n g a r t e n l a n d  ist nach den Urteilen des Reichs
finanzhofs v. 7. Dez. 1939 (RStBl. 1940, 9) und v. 4. April 
1940 (RStBl. 1940, 509) im Sinne der Entwicklung des 
Baulandbegriffs auf der Grundlage des Urteils v. 27. Juli 
1938 (RStBl. 1938, 1157) wegen des weitgehenden Pacht
schutzes bis auf weiteres als g ä r t n e r i s c h  g e n u t z 
tes L a n d  zu b e w e r t e n ,  solange nicht aus b e s o n 
d e r e n  G r ü n d e n  zu entnehmen ist, daß das Land schon 
d e m n ä c h s t  der B e b a u u n g  zugeführt wird. Soziale 
und bevölkerungspolitische Gesichtspunkte nötigen neben 
ernährungspolitischen Gründen zu dieser Einschränkung.
4. V e r ä u ß e r u n g l a n d - u n d f o r  st  w i r t s c h a f t l i c h

f e n u t z t e r  G r u n d s t ü c k s f l ä c h e n  f ü r  a n d e r e  
wecke .

Werden Grundstücksflächen, die als l a n d -  u nd  
f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e s  V e r m ö g e n  b e w e r t e t  
s i n d ,  für andere als landwirtschaftliche Zwecke ver
äußert, so ist dieser Umstand durch eine F o r t s c h r e i 
b u n g  oder eine N a c h f e s t s t e  11 üng des Einheits
werts zu berücksichtigen.

Bildet die veräußerte Grundstücksfläche eine neue  
w i r t s c h a f t l i c h e  E i n h e i t ,  so ist für sie ein Ein
heitswert im Weg der N a c h f e s t s t e l l u n g  festzustel
len (§ 23 RBewG.). Der Feststellung des Emheitswerts 
ist der von der Grundstückspreisbehörde zugelassene 
Preis zugrunde zu legen.

Bildet die veräußerte Grundstücksfläche k e i n e  neue  
w i r t s c h a f t l i c h e  E i n h e i t ,  sondern wird sie einer 
schon bestehenden w i r t s c h a f t l i c h e n  E i n h e i t  z u 
g e s c h l a g e n ,  so kann für diese wirtschaftliche Einheit 
eine W e r t f o r t s c h r e i b u n g  in Betracht kommen. Er
gibt sich dabei, daß bei der ursprünglichen Feststellung 
des Einheitswerts Fehler vorgekommen sind, so können 
diese bei der Wertfortschreibung beseitigt werden.

Die Veräußerung von Grundstücksflächen, die als land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen verwertet sind, als 
Bauland oder für sonstige Zwecke nicht land- und forst
wirtschaftlicher Natur, kann eine P r ü f u n g  erforderlich 
machen, ob auch der n i c h t  v e r ä u ß e r t e  T e i l  des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs dem G r u n d 
v e r m ö g e n  zuzurechnen ist. V o r a u s s e t z u n g  dafür 
ist, daß auch für diesen Teil des Grundbesitzes Umstände 
vorliegen, nach denen anzunehmen ist, daß er in abseh
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barer Zeit anderen als land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken dienen wird. Es ist in diesem Fall eine A r t 
f o r t s c h r e i b u n g  für den Grundbesitz vorzunehmen. 
Sie wird in der Regel m it  einer W e r t f o r t s c h r e r 
br i ng v e r b u n d e n  sein. Die Umbildung einer Grund- 
stücksfläche des land- und forstwirtschaftlichen Vef' 
mögens zu Grundvermögen führt in der Regel auch zu 
einer Änderung im Wert.
5. S o n d e r r e g e l u n g  f ü r  das A l t r e i c h .

Die A b g r e n z u n g  des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens vom Grundvermögen im A lt  re ich  istnien 
i m m e r  nach den Grundsätzen der A b s c h n i t t e  2 und 
3 vorgenommen worden. Ich sehe wegen der augen
blicklichen Verhältnisse davon a b , eine a l l g e m e i n  
Ä n d e r u n g  derjenigen Bewertungen anzuordnen, die 
den Grundsätzen dieser Abschnitte nicht entsprechen. 
Ich bitte die O b e r f i n a n z p r ä s i d e n t e n  zu p r ü f e n '  
ob und inwieweit auf diesem Gebiet Ä n d e r u n g e n  vo 
liewertungen e r f o r d e r l i c h  sind.

Weichen die Einheitswertc auf den 1. Jan. 1935 von 
den Preisen ab, die die Preisbehörden bewilligen, so i- 
nach den folgenden Anordnungen zu verfahren:
a) Ein g e w i s s e r  U n t e r s c h i e d  zwischen den Ei»'

heitswerten auf den 1. Jan. 1935 und den Richtpreise > 
die die Preisbehörden festsetzen, oder den Preisen, 01 
die Preisbehörden bewilligen, kann sich daraus er
geben, daß der Bewertung durch die F i n a n z ä m t e  
die Wertverhältnisse v. l . Jan.  1935, der Preisbeme. 
sung durch die P r e i sbe  h ör d  en aber die Wer 
Verhältnisse v. 17. Okt .  1936 zugrunde liegen. Diese 
Unterschied wird im allgemeinen n i c h t  m e h r  a> 
10o/o betragen. Liegen also die Einheitswerte der un 
bebauten Grundstücke auf den l.Jan. 1935 etwa 1L < 
unter oder über den Richtpreisen der Preisbehorü«' 
so ist hinsichtlich des festgestellten Einheitswert ■ 
ni c h t s  zu v e r a n l a s s e n .  ,

b) Beträgt der Unterschied zwischen den Einheitswer 
der unbebauten Grundstücke und den Preisen, die 
Preisbehörden festsetzen, m e h r  als 10o/o, so sind 
E i n h e i t s w e r t e  zu ü b e r p r ü f e n .

Ergibt die Prüfung, daß die bei der Bewertung - 
gründe gelegten P r e i s e  nach den Verhältnissen 
B e w e r t u n g s s t i c h t a g  und die von den l > 
behörden bewilligten P r e i s e  nach den Verhaltm 
am V e r ä u ß e r u n g s s t i c h t a g  r i c h t i g  h eRm ¿¡e 
sen w o r d e n  s i n d ,  so besteht k e i n  An 1 a u » ,e 
festgestellten Einheitswerte zu ä nde r n .  Unterscn 
in der Bewertung von unbebauten Grundstücken, 
zwischen dem l.Jan. 1935 und dem 1 7 . Okt. 193 
getreten sind, können durch Änderung der R!1" ertc 
werte nicht beseitigt werden, wenn die Einheit®” 
den Wertverhältnissen v. 1. Jan. 1935 entsprec' - 
§ 3a R B e w D u r c h f V O .  gemäß sind bei Fortsc1 f..f 
bungen und Nachfeststellungen der Einheitswert , 
Grundbesitz die W e r t v e r h ä l t n i s s e  v. l . J an0:ci,t- 
zugrunde zu legen. Das gilt auch dann, wenn - . j,t 
preise auf den 17. Okt. 1936 aufgestellt sind, die |L |le 
den Wertverhältnissen v. 1. Jan. 1935 entspreche; • 
dieser Art werden im wesentlichen da vorgeno j  
wo durch die Wehrmacht Kasernen, Übungspla 
dergleichen errichtet worden sind.
Ergibt die Prüfung, daß die d e r  B e w e r t u n g j ^ , ,

g r ü n d e  g e l e g t e n  P r e i s e  nach den Verhaltr ^  

am Bewertungsstichtag n i c h t  r i c h t i g  b e m e 7  ' rlInde' 
den sind, so müssen die Einheitswerte u n te r  ¿ u l ,  erdefl- 
legung der zutreffenden Preise richtiggestellt j.aliti 
Diese R i c h t i g s t e l l u n g  d e r  E i n h e i t s w  . \Vc£
entweder im Weg der Wertfortschreibung oder im dje
der Berichtigung geschehen. Es sind m beide i  t  fest' 
Preise anzusetzen, die für den l.Jan . 1935 als r
gestellt worden sind. „ , . . „i, „ f H i c h e r

Wird ein l a n d -  o d e r  f o r s t w l r t s c h a t  . pjur-
B e t r i e b  -  ein solcher kann auch e'“ / ‘n.zrei “ech af t '  
stück sein -  fü r  di'e l a n d -  u nd  f o r s t  . t eine
l i e h e  W e i t e r b e n u t z u n g  And
Übereinstimmung zwischen dem Einheitswert w  ^  der 
Kaufpreis nicht zu erwarten. Der Kaufpreis 
Regel wesentlich höher. ,. i

(IX  16 5243 v. 14. Dez. 1940.) |Mitt.-BI. •
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Das Bürger l i che Gesetzbuch mit besonderer Be
rücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts 
(Kommentar von Reichsgerichtsräten), erläutert von 
Dr. Bessau, RGR. a. D., Dr. Buchwald,  RGR., 
pr. H a 11 a m i k , RGR. a. D., Dr. L o b e, SenPräs. a. D., 
Dr. Oegg,  SenPräs. a. D., Dr. Schack ,  RGR., 
Seyf far th,  SenPräs. a“. D., Prof. Dr. Bei tzke für 
das österreichische Recht und Einführungsgesetz, LGDir. 
Fr i er  für das Einführungsgesetz. 9., völlig umgearb. 
Aufl. V. Band: Erbrecht ,  bearbeitet von Dr. Buch- 
w aId, Seyf far th.  Berlin 1940. Walter de Gruyter 
« Co. 479 S. Preis geb. 24 MM.
Durch das Erscheinen des Erbrechts wird die 9. Aufl. 

9es Reichsgerichtsrätekommentars nahezu vervollständigt. 
l-s fehlt nur noch der besondere Teil des Schuldrechts, 
c Der vorliegende Band V ist nach dem Tode des 
etlPräs. Sey f fa r th  ausschließlich von RGR. Buch- 

Wald bearbeitet.
Die besondere Stellung, die der Reichsgerichtsräte- 

Kpmmentar im rechtswissenschaftlichen Schrifttum ein- 
j lmmC ist hinreichend bekannt. Sie besteht insbesondere 
..„.uer Aufschließung der veröffentlichten und nichtver- 
, uentlichten Entscheidungen unseres höchsten Gerichts- 
da -k ist erfreulich, daß gerade der vorliegende Band 
aruber hinaus eine systematische Erläuterung der ein- 
 ̂ inen gesetzlichen Bestimmungen anstrebt, ohne sich 

„ i u weit in das Gebiet dogmatischer Streitfragen zu be- 
K oen, deren Darstellung von den beiden anderen großen 

ommentaren zum BGB., Staudinger  und Planck,  
“ 'sonders gepflegt wird.
rm/ 14 bat m. E. der Kommentar an seiner Erläute-
.gfmethode, die Anmerkungen durch Ziffern an die 
B-pku en Worte des Gesetzestextes zu knüpfen, fest- 
Dret+■'  Der naheliegenden Gefahr der Wortinter- 
fr,-,klon ist der Verf. allenthalben, wie schon in den 

eren Auflagen, eiltgangen.
prL as Gesetz über die Errichtung von Testament und 
srläm * gen v- 31 ■ Juli 1938 ist auf 60 Seiten eingehend 
Teil u worden. Die Rechtswahrer werden gerade diesen 
ein Ruches freudig begrüßen. Er wird der Praxis 
sum„ erer Führer sein. Zufolge der hohen Revisions- 
Dr ^  von 10000 MM, die erst kürzlich F r a n t z :  
Wenicr c ’ 22211 beklagt hat, gelangen nur verhältnismäßig 
Werd?' jbrechtsstreitigkeiten an das Reichsgericht. Hier 

etl die Erläuterungen des Kommentars in gewissem 
ich j '-’Se die fehlende Judikatur ersetzen können. So kann 
cla?„ lc! des Eindruckes nicht erwehren, daß die Praxis 
über 'p 1?1.: die Nichtigkeit der Testamente (§48 TestG.) 
AuSfü| “ ühr auszudehnen. Die vorsichtig abwägenden 
beitra'run8en des Kommentars werden sicherlich dazu 
daß gen den Tatsacheninstanzen vor Augen zu führen, 
Stanri„ r ,lcsetzgebcr nach wie vor grundsätzlich auf dem 
Von w", . der Testierfreiheit steht und die Nichtigkeit 
stöftp„ztvv‘»¡gen Verfügungen nur bei gröbsten Vcr- 

eintreten soll.
sich °(nmentar bewahrt altes Gut mit Treue und zeigt 
^echtsdU<i aufseschlossen den Erfordernissen des neuen

RA. E w a l d  Kös t ,  Dresden.

Verla' P 'e Ber l i ner  Börse 1940/41. Berlin 1940. 
W d  D°ppenstedt & Co. 928 S. Preis geb. 12,50 M M .

Fge dietrUmu erscbeint zum Jahresschluß in neuer Auf
sich auf j? bekannte Standardwerk, das zwar titermäßig 
)veit dari-k0 Berliner Börse beschränkt, praktisch jedoch 
^0,riDenrr er hinaus Bedeutung hat. Stellt es doch ein 
nehmen JUm a'ler größeren deutschen Wirtschaftsunter- 
d,e« V0r,(?I,Und gl1?1 bl». in das einzelne Aufschluß über 
i^tionärpaj .1 den Aufsichtsrat, die Gründung, die Groß- 
Divm„B . > die Geschäftsentwicklung, Aussichten, Kurse,
Aktiengesellschaft ,®’lanzen ^er namhaften deutschen

'PicdisVV.K nCn,1- «Ipbabetischen Firmenverzeichnis wird zu- 
strie- d Lr. die im amtlichen Verkehr gehandelten Indu- 

’ ank'> Verkehrs-, Versicherungsaktien und die

Kolonialwerte berichtet, dann über die im Freiverkehr 
gehandelten Aktien und die wichtigsten marktgängigen 
Telephonwerte, ln einem Anhang werden in tabellarischer 
Übersicht alle amtlich notierten festverzinslichen Wert
papiere der Berliner Börse erfaßt. Ein Gewerbegruppen
verzeichnis schließt das von jedem Wirtschaftler be
grüßte Werk.

RA. u. Notar Dr. iur, et rer. pol. H u g o  D i e t r i c h ,  
Berlin.

Ass. R e i n h a r d  Bei ne:  Das  R e c h t  des H a n d e l s 
v e r t r e t e r s .  Osnabrück 1940. Verlag A. Fromm. 371 S.
Preis geb. 10 M M ,
Das Buch will „eine dem heutigen Stande der recht

lichen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ent
sprechende Darstellung des Sonderrechts des Handels
vertreters (Handlungsagenten i. S. der §§87 bis 92 HGB.) 
geben und damit eine Lücke im Schrifttum ausfüllen“ 
(Geleitwort). Es will „Handelsvertreter und Geschäfts
herrn als Wegweiser bei der Gestaltung und Auslegung 
ihrer vertraglichen Beziehungen dienen und darüber hinaus 
für jeden Rechtswahrer, der sich mit diesem Sonder
gebiet befassen muß, ein unentbehrliches Hilfsmittel wer
den“ , weshalb es „auf alle Einzelfragen möglichst er
schöpfend eingeht“ (Einführung). Im ersten Teil werden 
in 13 Kapiteln alle Fragen des Vertragsrechts, im zwei
ten wird das Steuerrecht des Handelsvertreters erörtert, 
in einem Anhang sind Vertragsmuster und Steuertabellen 
abgedruckt. An die ersten beiden Kapitel des 1. Teiles, 
die die gesetzliche Begriffsbestimmung des Handels
vertreters und die Rechtsnatur und Form des zwischen 
ihm und dem Geschäftsherrn bestehenden Vertrages be
handeln, schließen sich längere eingehende Ausführun
gen über die Pflichten des Handelsvertreters gegenüber 
dem Geschäftsherrn und gegenüber Dritten, seine Voll
macht, Entlohnung, sein Zurückbehaltungsrecht nach 
§ 369 HGB. und seine sonstigen Rechte, ein Kapitel über 
die Nichterfüllung der vertraglichen Leistungen und ihre 
Folgen und ein weiteres über die Beendigung des Ver
trages. Sodann werden die Rechtsbeziehungen erörtert, 
die sich zwischen Handelsvertreter und Geschäftsherrn 
bei Benutzung eines Kraftwagens durch ersteren, sei es, 
daß er ihm oder dem Geschäftsherrn gehört, ergeben. 
Ein weiteres Kapitel behandelt die Beschränkungen der 
Gewerbefreiheit des Handlungsagenten (Legitimations
karte nach §44a  GewO., Stadthausierschein, Wander
gewerbeschein usw.). Im 14. Kapitel, überschrieben 
„Grundsätze der zukünftigen Gestaltung des Handels
vertreterverhältnisses“ , sind nach einer kurzen geschicht
lichen Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung seit 
1918 die Grundsätze wiedergegeben, die als Ergebnis der 
Besprechungen der Reichsgruppe Industrie und Ber Fach
gruppe Handelsvertreter und Handelsmakler 193b all
gemeine Leitsätze für die Regelung des Vertragsverhait- 
nisses zwischen Handelsvertreter und Geschäftsherrn ent
halten, aber kein Vertragsmuster darstellen und zu denen 
Verf. kurz erläuternd oder kritisch Stellung nimmt.

Bei aller Anerkennung des großen Fleißesi des; Verf„ 
der auch abseitige Fragen, wie die RL“f h 1 eP‘a V1' 
am Kraftwagen des Handelsvertreters und die Beschrän
kungen der Gewerbefreiheit des Handelsvertreters, ein
gehend und klar erörtert, kann ich doch nicht umhin, 
einige Anstände zu erheben, die geeignet sind, den Wert 
der Arbeit, die sich Verf. gemacht hat, zu schmälern. 
Bei ne  hat an einzelnen Stellen auch das Recht der Ver
sicherungsagenten, ein Gebiet, das wiederum innerhalb 
des Rechts der Handelsvertreter eine Sonderstellung ein- 
niinmt, in seine Darstellung einbezogen. Tat er dies, so 
hätte man vdn ihm aber auch erwarten dürfen, daß er 
sich mit dem darüber vorhandenen Schrifttum beschäf
tigte und es, wenn er es im Schrifttumsverzeichnis auch 
nicht besonders erwähnte, doch wenigstens bei seinen 
Ausführungen berücksichtigte. Leider muß man aber aus 
seiner diesbezüglichen Darstellung entnehmen, daß ihm 
dies reiche Schrifttum und anscheinend auch die neuere 
Rechtsprechung über dies Gebiet nicht einmal bekannt
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sind. Andernfalls wäre es z. B. nicht verständlich, daß die 
frage der sog. Vertrauensstellung der Versicherungs
agenten, die vom RG. in langjähriger Rechtsprechung erst 
herausgearbeitet worden ist und in jedem Erläuterungs
buche zum VVG. eingehend erörtert wird, aut S. 78 
— wie dort ausdrücklich gesagt ist —• „im Anschluß an 
Ä l b r e c h t -T e n t l e r “ , d. h. also an ein 1008 (!) er
schienenes Buch und an eine Entscheidung des RG. in 
RGZ. Bd. 46 dargestellt wird. Auf S. 58 wird hinsichtlich 
der Frage der Ausfüllung von Antworten im Versiche
rungsverträge durch den Agenten auf Urteile des RG. in 
Bd. 12,21 und 25 verwiesen, d. h. auf Entscheidungen, die 
20 und mehr Jahre vor Inkrafttreten des VVG. ergangen 
sind (wofür, um diesem Einwand gleich zu begegnen, die 
Erklärung in der Einführung, bei der Anführung älterer 
Entscheidungen handle es sich um solche grundlegender 
Natur, deren richtige Gedankengänge und Erkenntnisse 
durch die neueste Rechtsprechung bestätigt werden, mit 
Rücksicht auf die Entwicklung der Rechtsprechung seit 
Inkrafttreten des VVG. 1008 keine Entschuldigung ist). 
Unrichtig sind Behauptungen wie die, der Versicherungs
vertreter betreibe selten ein eigenes Unternehmen (S. 16), 
wofür auf eine von mir schon JW. 1036,1150 in ihrer 
Verallgemeinerung als verfehlt bezeichnete Entschei
dung der Registerkammer des LG. Berlin v. 28. Jan. 1036 
(JW, 1036,683) Bezug genommen wird, ohne daß Verf.es 
für nötig hält, auf die Ausführungen meiner Besprechung 
einzugehen, trotzdem er gerade deren Seitenzahl anführt. 
Unrichtig ist ferner die Behauptung, Versicherungsver
treter seien überwiegend Minderkaufleute (S. 20), sowie 
die Feststellung, Versicherungsagenten seien meist nur 
Vermittlungsvertreter, weil sie keine Abschlußvollmacht 
hätten (S. 67, wobei dem Verf. das Vorhandensein zahl
reicher Abschlußagenten im Versicherungswesen, beson
ders in der Transportversicherung, sowie der §45 VVG. 
unbekannt zu sein scheinen). Unrichtig ist endlich die 
Behauptung S. 50, die Vorschriften der §§43 bis 48 VVG. 
enthielten durchweg zwingendes Recht, könnten also 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers nicht abgeändert 
werden. Ein Blick in irgendeinen Kommentar des VVG. 
hätte den Verf. eines anderen belehrt. Absolut zwingend 
ist nur §48, relativ zwingend §47, die übrigen Para
graphen sind nachgiebiges Recht. Unvollständig ist die 
Aufzählung des Schrifttums über die Ansprüche des Ver
sicherungsvertreters nach Beendigung des Vertragsver
hältnisses (S. 150), die nur Aufsätze bis 1030 umfaßt, also 
gerade nicht das wichtige Schrifttum zu dieser höchst
umstrittenen Frage seit dieser Zeit. Mit dem Recht des 
Versicherungsvertreters kann sich Beine nach diesen 
Beispielen also nicht eingehend beschäftigt haben. Es 
wäre besser gewesen, er hätte dies Sondergebiet in sei
nem Buche nicht berücksichtigt. Wie sehr es von dem 
allgemeinen Recht des Handelsvertreters abweicht, ist in 
unserem Buche K e r s t i n g -Durs t -Rohrbeck :  Das 
Recht des Versicherungsagenten, 2. Aufl. 1030 (Heymann) 
dargestellt.

Was andrerseits das allgemeine Recht betrifft, so haben 
Stichproben im wesentlichen die Richtigkeit der Dar
stellung Beines ergeben, wenn sie auch teilweise zu 
sehr in die Breite geht, ohne daß das immer erforderlich 
gewesen wäre. Auf ein offenbares Mißverständnis, das 
Beine schon DR. 1040,785 unterlaufen ist, möchte ich 
aber doch zur Richtigstellung und in gewissem Sinne 
auch zur Ehrenrettung Vo l kmars  hinweisen. V o l k 
mar unterscheidet ArbRSamml. 37, 2 S. 75 ff. nicht, wie 
Beine S. 115 sagt, bei der Verjährung des Anspruchs 
auf Rückzahlung von Provisionsansprüchen drei Fälle, 
die er verschieden beurteilt, sondern steht, wie seine Aus
führungen a. a.O. klar ergeben, auf dem richtigen Stand
punkt, daß nach geltendem Rechte für diesen Anspruch 
bei selbständigen Handelsvertretern nicht § 106 Abs. 1 
Ziff. 4 BGB., sondern die dreißigjährige Verjährung gilt. 
Er erörtert nur hypothetisch die verschiedenen Ansichten 
zu dieser Frage, die ja auch Beine erwähnt. Mir war 
das s. Z. bei meinem Zusatze DR. 1040, 786 nicht aut- 
gefallen, da ich die Richtigkeit der Angaben Beines 
insoweit ohne eigene Nachprüfung unterstellt hatte. Ich 
habe mich aber inzwischen von deren Unrichtigkeit über
zeugen müssen.

Hiernach kann ich der Feststellung von Kal l ce im 
Geleitwort, das Buch bringe eine wissenschaftlich ein

wandfreie Darstellung, nur mit der eben erwähnten Ein
schränkung zustimmen. Wenn ferner Verf. in der Ein
führung den Wunsch ausspricht, sein Buch solle mehr 
als Tageswert besitzen, so erscheint mir das auch etwas 
problematisch. Inzwischen hat nämlich der Unterausschuß 
für das Recht der Handelsvertreter und Handelsreisenden 
des Ausschusses für das Recht des Handelsstandes und 
der Handelsgeschäfte in der Akademie für Deutsches 
Recht den Entwurf eines Handelsvertretergesetzes auf- 
gestellt und der Öffentlichkeit vorgelegt, der die Grund
lage für das zukünftige Recht abgeben wird und eine 
völlig neue Regelung dieses Rechtsgebietes enthält. Damit 
wird dann das bisherige Recht und werden auch die 
oben erwähnten Leitsätze zur Regelung des Handels- 
Vertreterverhältnisses überholt sein. Wenn natürlich auch 
nicht verkannt werden soll, daß Rechtsprechung und 
Schrifttum des alten Rechts noch immer einen gewissen 
Wert behalten werden, so dürfte doch die Notwendig
keit der Herausgabe eines so umfangreichen Buches übet 
das bisherige Recht im gegenwärtigen Augenblick min
destens fragwürdig sein.

Noch ein Wort zu dem benutzten Schrifttum. Wäh
rend ich einerseits die Anführung des kleinen, aber er
schöpfenden Buches von Fi scher ,  Das Recht des Han
delsvertreters, in Heft 23 der Schriftenreihe „Das Recht 
der deutschen Arbeit“  (Heerschild-Verlag, München; von 
mir JW. 1034, 1556 besprochen) vermisse, werden in dern 
Schrifttumsverzeichnis zwei Schriften von Jacusiel  a's 
benutzt erwähnt und wird im Text mehrfach auf Am' 
sätze von Jose f  verwiesen, ohne daß darauf hin
gewiesen wird, daß es sich bei diesen Schriftstellern utn 
Juden handelt, wie es jetzt allgemein üblich und not
wendig ist, wenn man nicht überhaupt von der Bezug' 
nähme auf' solche Aufsätze absehen will.

SenPräs. Kers t i ng ,  Berlin.

Entscheidungen des Reichswirtschaftsgerichts- 
Amtliche Ausgabe. l.Band. Berlin 1040. Carl HeymanU’ 
Verlag. XII, 285 S. Preis geb. 14 MM, brosch. 12 MJt> 
Nunmehr hat auch das Reichswirtschaftsgericht deP 

Bedürfnis der Praxis entsprochen und mit dem vorliege11' 
den l.Band eine amtliche Sammlung der „EntscheiaUjj' 
gen des Reichswirtschaftsgerichts“  begonnen, die an' 
gemeine Bedeutung haben. Die Entscheidungen sind naca 
der Zeitfolge geordnet und liegen im wesentlichen nacn 
dem 1. April 1038, dem Tage des Inkrafttretens des OÇ' 
seizes über das Reichswirtschaftsgericht, durch das da 
Kartellgericht aufgehoben und seine Zuständigkeit a« 
das Rcichswirtschaftsgericht übertragen wurde. Inso'Vef 
setzt die neue Sammlung die seit Januar 1024 von d 
Kartellstelle des Reichsverbandes der Deutschen Indusu  ̂
und seit 1035 von der Reichsgruppe Industrie auf Ortao 
einer Vereinbarung mit dem Vorsitzenden dds Karte* 
gerichts herausgegebene „Sammlung von Entscheid!11 
gen und Gutachten des Kartellgericnts“  fort. Einige 
dieser Sammlung bereits veröffentlichte grundsätzuCIP 
Entscheidungen des Kartellgerichts sind — da auf 9 
heute noch häufig verwiesen wird — in einem Anhą *- . . . .  - ‘ --''fl C»

Visenbewirtschaftung sowie der Überwachung und Rê e
lung des Warenverkehrs aufgenommen.

Im Inhaltsverzeichnis sind die mitgeteilten Entscn^ 
düngen nach Zuständigkeitsgebieten aufgeteilt, und zw, 
A Devisenbewirtschaftung, B Eintragung in die Ha‘‘r t  IV L V Ib U lU C W ll la ü U a U U J I^ ,  U  m  U IV  r~) r t C

werksrolle, C Kartellrecht, D Überwachung und Rc»0, 
lung des Warenverkehrs. Im Inhaltsverzeichnis wird, 9 
weit angängig, nicht nur die behandelte Rechtsfrafc 
sondern das Ergebnis der Entscheidung wiedergegen ■ 
was die Praxis besonders begrüßen wird. Ein Gesetz 
und ein ausführliches Sachregister gewährleisten vone 
eine schnelle Orientierung.

RA. u. Notar Dr. iur. et rer. pol. Hugo D i e t r i c h  
Berlin.

K r a f t ve r k eh r s r ec h t  von A-Z. Handlexikon 
Loseblattform, herausgegeben unter Mitarbeit 
der Verkehrsrechtler von Dr. jur. Weigel t .  B f, 
1040. Deutsche Verlagsgesellschaft mbH. Abt. Krajtv , 
kehrsrecht. Nachträge 71 und 72. Preis je Blatt
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Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 
[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung]

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
aus dem Strafrecht S. 325f f .  N r. 2 u. 3 ; Handelsrecht S. 334 N r. 8 ; Zivilprozeßrecht S. 340 N r. 11

l Strafrecht

1. RG. — § 7 4  StGB. D ie durch Unterlassung einer 
“zeige begangene Zuwiderhandlung gegen das Volks- 
erratG. und das DevG. ist gegenüber der oder den 
euerzuvviderhandlungen, die durch Abgabe unrichtiger 
euererklärungen begangen sind, eine selbständige Hand- 

UnS ». S. des § 74 StGB.
™ ., 4. StrSen. v. 6. Dez. 1940, 4 D 637/40.) [He ]

*
i l  \ RG- — § 302 e StGB. Bei Ermittlung des gerech- 

Preises i. S. §302e StGB, ist vom Standpunkt des 
rkaufers auszugehen. Nicht jeder Überpreis ist schon 

g 3no* e nac*i der äußeren Tatseite wucherisch i. S. von 
faiij e StGB.; er ist es vielmehr nur dann, wenn ein auf- 
üegt f) V e r h ä l t n i s  zu dem gerechten Preis vor-

LQDei. BeschwF. betrieb nach den Feststellungen des 
d0r eAn Heilmittelversandgeschäft unter der Firma Theo- 
Ver+r + Ga? Hereinholen der Aufträge erfolgte durch 
einQ„i ,.er> die die Kunden aufsuchten. Diesen Vertretern 
an p le!H'ch der Generalvertreter zahlte der BeschwF. 
kai, r 'ovis'on einen Betrag von „etwa 50°/o“  des Ver- 

j^spreises.
gesellLQ- Bat ’n einer Anzahl von Verkäufen ein fort- 
Bear-h, eJ Vergehen gegen §302e StGB, erblickt und den 

Ein» c- dieserhalb verurteilt.
schwp • eststellung des Wertes der Leistung des Be- 
„gerp im Sinne der genannten Bestimmung, also seines 
l-’rei1!„„ e.n<< Verkaufspreises durch Vergleich mit den 
führbar ^er. Konkurrenz hält das LG. nicht für durch- 
Utn So ’ We'l es sich in den in Frage stehenden Fällen 
sieichun’ .’’^Pezialartikel“  handele und geeignete Ver- 
rechtenIroIŜ  demnach fehlten. Zur Ermittlung des ge
rechnet - re‘ses geht es daher vom Einkaufspreise aus, 
seiner «aazu einen sog. Mengenrabatt von 5»/o, der nach 
'̂eherw > nria^me *n dieser Höhe bei Großabnahme üb- 

für Ahn,Set Vorn Hersteller gewährt wird, weitere 3<>/o 
l̂anie“ - C f r .̂e'̂  und 10o/o für „Propaganda und Re- 

Qroßhan ?, die so gewonnene Summe bringt es „den 
er8ebenri 6 szusc*1*ag“  mit 25»/o und auf den alsdann sich 

Betrag „den Kleinhandelszuschlag“  mit 
Ganzen “ “ d zählt schließlich weitere 2°/o von dem 
Mmtin,;. u[  die Umsatzsteuer zu. Es gelangt so zu einem 
^aufsnrP;at° r von 2,52, dessen Produkt mit dem Ein- 
‘-eistun.r ■ o n gerechten Preis und damit den Wert der 
fäl|iges M-n von § 302e StGB. darstellen soll. Ein „auf
rechten p11 . erhältnis“  zwischen dem so ermittelten ge- 
das LQ re‘*e und dem gezahlten Verkaufspreise nimmt 
Bällen errr-Ktie seine Stellungnahme zu den einzelnen 
^ ä O o Ä -d a n n  an, wenn djeser den gerechten Preis 

Es isV e,r Um mehr als 50°/o?) übersteigt.
“ältnis'^wür ) Al!ffassung, ein solches auffälliges Mißver- 
Pr.0visionen- ri'ĉ  ̂ eingetreten sein, wenn die Vertreter- 
?ätten "'p“ 4 »etwa 50°/o“ , sondern weniger betragen
Höhe anzugeb erdin^S die VOn ihm für zulassig eraclltete

h .. v lv  T7 R , » LiNach i & cn* *
Jjen, ob bisherigen Feststellungen bestehen Beden- 
Öer Sachllv; Vom LQ- angewandte Vervielfältigungszahl 
. Bei 3 ,  gcrecht wird.

iof 1 “ Ung des gerechten Preises i. S. von § 302e 
y>GSt 60 o*?™ Standpunkt des Verkäufers auszugehen 
r ’̂ Hhan’rl«! Handelt es sich wie hier nicht um ein 
Schäft, so !!sSesehäft, sondern ein Heilmittelversandge- 

sind demnach die di eser Geschäftsart eigen

tümlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, insbes. also ihr 
Aufbau und ihre Arbeitsweise maßgebend. Von dieser 
Grundlage aus kann der Verkäufer gerechterweise als 
Verkaufspreis verlangen seinen Einkaufspreis zuzüglich 
von Zuschlägen für "alle seine Unkosten einschließlich 
einer etwaigen Risikoprämie für Verluste durch Verderb 
von Waren und Ausfälle von Zahlungen seitens zweifel
hafter Käufer, für seine eigene Tätigkeit sowie für einen 
angemessenen Gewinn. Alle einzelnen Posten (einschließ
lich des Einkaufspreises) sind grundsätzlich in der tat
sächlich entstandenen Höhe einzusetzen. Soweit sie wirt
schaftlich nicht vertretbar sind, können sie entgegen der 
Meinung der Rev. jedoch nicht berücksichtigt werden 
(RGSt. 60, 216 f., 219, 220). Liegen sie unter den ange
messenen Sätzen, so kann der Verkäufer diese zugrunde 
legen; wenn er infolge seiner Tätigkeit oder sonstiger 
in seiner Person liegender Umstände günstiger arbeitet 
als die anderen Versandgeschäfte, so kommt ihm dies 
ungeschmälert zugute. Das Gesamtergebnis der Preis
berechnung ist maßgebend; die Übersetzung einzelner 
Posten kann durch entsprechende Niedrighaltung anderer 
ausgeglichen werden.

Liegt der so gefundene gerechte Preis unter den Prei
sen der anderen Versandgeschäfte, so stehen die Grund
sätze des § 302 e StGB, nicht entgegen, daß sich derVer 
käufer nach diesen Preisen richtet. Liegt er darüber, so 
braucht der Verkäufer die Preise der anderen Versand
geschäfte vom Gesichtspunkt des § 302 e StGB, aus nicht 
zu berücksichitgen, sofern sein Preis nach den entwickel
ten Grundsätzen ordnungsmäßig berechnet ist.

Entsprechendes gilt, wenn dieser Preis unter oder über 
den Preisen der einschlägigen Einzelhandelsgeschäfte 
und Apotheken liegt, denn über sie — und nicht über 
die Versandtgeschäfte — vollzieht sich in der Haupt
sache der Absatz von Heilmitteln an die Verbraucher; 
diese Geschäftsarten geben dem Heilmittelhandel in die
ser Verteilungsstufe das Gepräge, ihre Preise sind daher 
gewissermaßen die normalen Preise.

Vergleichbar sind die Preise von anderen Geschäften 
und Apotheken in allen Fällen jedoch nur dann, wenn 
sie selbst „gerecht“  sind; auf unlauteren Machenschaften 
beruhende scheiden jedenfalls aus (RGSt. 60, 219 oben).

Praktisch können übrigens Preisvorschriften die Aus
nützung des nach vorstehenden Grundsätzen berechneten 
Preises verhindern und die Innehaltung eines niedrigeren 
Verkaufspreises bestimmen. So hat die Frage, ob Heu- 
mittelversandgeschäfte im Einzelfalle einen höheren 1 reis 
als Einzelhandelsgeschäfte und Apotheken fordern dür
fen, inzwischen infolge der Anordnung des Ktl . vom 
31. Juli 1939 (DRAnz. u. PrStAnz. Nr. 178 v. 4.Aug. 1939 
S. 2—3) an Bedeutung verloren; sie untersagt ihnen m 
zahlreichen Fällen ein Überschreiten dieser I reise. Für 
die hier in Frage kommende Zeit ist sie jedoch noch
nicht anwendbbar. ,. ,,

Einen Hauptposten der Unkosten machen die Ver
treterprovisionen aus. ln der Berechnungsweise des LG. 
werden sie, wie auch eine Reihe von anderen Unkosten 
(z. B. Gehälter, Löhne, Mieten usw.), nicht aufgeführt. 
Anscheinend will sie das LG. durch den in seiner Be
deutung von ihm nicht näher erläuterten „Groß- und 
Kleinhandelszuschlag“  abgegolten wissen. Eine derartige 
Zusammenfassung bestimmter Unkostenarten in einem 
einzigen Posten ist an sich nicht unzulässig, sofern fest
steht, daß dieser Posten der Höhe nach zu ihrer Be
streitung ausreicht. Eine solche Feststellung ist dem 
Urteil jedoch nicht zü entnehmen. Es besteht daher Ver
dacht, daß eine dahin gehende Prüfung nicht stattgefun
den und daß ohne ‘eine solche der „Groß- und Klein-
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handelszuschlag“  der Berechnungs- und Nachprüfungs
weise der im Einzeihandelsgeschäft zu fordernden Preise 
entlehnt ist. Das wäre verfehlt. Denn die Eihzelhandels- 
geschäfte unterscheiden sich, wie bereits erwähnt, in 
Aufbau und Arbeitsweise und damit auch in den Arten 
und der Höhe ihrer Unkosten grundlegend von den Ver
sandgeschäften.

Es ist daher nicht auszuschließen, daß das LO. bei 
seiner Weise, den gerechten Preis zu ermitteln, teilweise 
von unzutreffenden Voraussetzungen ausgegangen ist und 
es läßt sich daher insbesondere nicht nachprüfen, ob 
gerade die Höhe der gezahlten Provision das vom LO. 
in gewissen Fällen für erwiesen erachtete auffällige Miß
verhältnis zwischen gerechtem und Verkaufspreis erzeugt 
hat. Dies nötigt zur Aufhebung des Urteils.

Für die neue Verhandlung sei auf folgendes hin
gewiesen :

Wie schon erwähnt, sind die Vertreterprovisionen U ti - 
kosten. Der BeschwF. hat sie — nach den bisherigen 
Feststellungen — den Vertretern nicht als Dritten im 
Sinne von §302e StGB, versprechen oder gewähren 
lassen, sondern er hat sie — wie andere Unkosten — aus 
dem Verkaufspreise bezahlt, der ihm in voller Höhe ge
bührte.

Gegen die Berechnung der Prov i s ionen vom 
Verkau f spre i se  („von oben“ ) bestehen keine Be
denken. Wie die Provision ausgedrückt wird, ob in 
Hundertsätzen des Verkaufspreises oder anders, ist übri
gens für die Preisermittlung an sich ohne Bedeutung. 
Denn *es kommt dabei sachlich nur auf ihre wirkliche 
Höhe und deren Verhältnis zu den übrigen Preisbildungs
posten oder, was auf dasselbe hinausläuft, zum Verkaufs
preis an. Auf diesem Boden stehen, wie das LG. offenbar 
nicht verkennt, im Ergebnisse auch die von ihm an
gezogenen Entscheidungen des Senates 4 D 757/35 vom
20. Sept. 1935 und 4 D 377/37 v. 27. Aug. 1937.

Die Provisionen können — auch das ist schon oben 
hervorgehoben — bei Ermittlung des gerechten Verkaufs
preises nur insoweit berücksichtigt werden, als sie w i r t 
schaf t l i ch  ve r t re t ba r  sind. Eine allgemein geltende 
zahlenmäßige Grenze, bei deren Überschreitung die wirt
schaftliche Vertretbarkeit der Provision schlechthin auf
hört, hat der Senat entgegen der Meinung des LG. in 
den eben erwähnten Entscheidungen nicht aufgestellt oder 
aufstellen wollen. Wann wirtschaftliche Vertretbarkeit 
vorliegt und wann nicht, ist im wesentlichen Tatfrage. 
Die Beantwortung hängt davon ab, inwieweit die Pro
vision bei der Eigenart des Betriebs nötig oder doch an
gemessen ist. Dabei wird unter Umständen Art, Durch
schnittswert und Absatzmöglichkeit der jeweiligen Ware 
eine Rolle spielen. Hiernach können für die einzelnen 
Artikel verschieden hohe Provisionen in Frage kommen. 
Es wird daher gegebenenfalls zu erörtern sein, ob der 
BeschwF. in allen beanstandeten Fällen eine gleichhohe 
Provision in Ansatz bringen konnte. So soll nach der — 
vom LG. gegebenenfalls auf ihre Richtigkeit hin nach
zuprüfenden — Aufstellung S. 78 der Schriften des In
stituts für Konjunkturforschung Sonderheft 47 „Die Ver
sandgeschäfte in Deutschland“  z. B. im Jahre 1936 bei 
den Versandgeschäften für Heilmittel und pharmazeutische 
Artikel die Vertreterprovision durchschnittlich 30—50«/« 
betragen haben.

Auch wenn die Aufwendung der Provision in be
stimmter Höhe „nötig“  ist, kann sie im Einzelfalle die 
Grenze der wirtschaftlichen Vertretbarkeit überschreiten. 
Das wird regelmäßig dann der Fall sein, wenn bei Zu
grundelegung des sonstigen Maßstabes ihre Aufwendung 
in dieser Höhe zu dem Gesamtergebnisse der vom Ver
sandgeschäft geleisteten wirtschaftlichen Verteilungs
arbeit in keinem Verhältnis mehr steht, wenn also z. B. 
dem Vertreter eines unergiebigen Bezirks besonders hohe 
— mit einem entsprechend kräftigen Aufschlag auf den 
normalen Verkaufspreis verbundene — Sätze gewährt wer
den, um ihm trotz geringer Abschlüsse ein hinreichendes 
Provisionseinkommen und dem Geschäfte so seine Tätig
keit und damit seine — vielleicht nicht Verlust bringen
den, aber doch mit unverhältnismäßig hohen Unkosten 
belasteten — Verkäufe zu sichern.

Die Üblichkeit eines gewissen Provisionssatzes spricht 
zwar für seine Notwendigkeit und Angemessenheit, 
schließt aber, wie das LG. ztitrefflnd annimmt, an sich

einen Handelsmißbrauch nicht unter allen Umständen aus. 
Es wird jedoch in solchem Falle einer besonders sorg
fältigen Prüfung bedürfen.

Insoweit die Provision wirtschaftlich nicht vertretbar 
ist, wird normalerweise ein Überpreis, d. h. ein Mißver
hältnis zwischen den tatsächlich geforderten und dem ge
rechten Preise entstehen. Nicht jeder Überpreis ist in
dessen schon an sich nach der äußeren Tatseite wuche
risch im Sinne von §302e StGB.; er ist es vielmehr nur 
dann, wenn ein auffälliges M i ßver hä l t n i s  zu dem ge
rechten Preis vorliegt. Ob das Merkmal der Auffälligkeit 
vorliegt, ist wiederum Tatfrage, die vom Standpunkte des 
Verkäufers aus (RGSt. 60, 219) unter Berücksichtigung 
der Umstände des Falles (§302e StGB.) zu prüfen ist- 
Es liegt daher kein Widerspruch darin, daß das Lu- 
offensichtlich wegen Fehlens dieses Merkmals in einer 
Reihe von Fällen keine strafbare Handlung angenommen 
hat, obwohl auch da die von seinem Standpunkte aus z« 
hohe Provision von etwa 50% gezahlt worden ist. t» 
kommt nach dem Ausgeführten anderseits nicht daram 
an, ob der Kunde die Ware bei Kenntnis der auf mr 
lastenden Provision gekauft hätte oder nicht.

Herrscht hinsichtlich der Bemessung eines Verkaufs
preises oder einzelner Preisberechnungsposten (z. B. der 
Provisionshöhe) eine allgemeine Übung oder sind ga‘ 
von damit befaßten zuständigen Stellen Empfehlungen er
gangen, wie es anscheinend bei den Radiumartikeln der 
Fall war, so wird namentlich auch nach der inneren 
Tat  Sei te eine besonders eingehende Untersuchung er
forderlich sein, ob die Tatbestandsmerkmale des §30ze 
StGB, vorliegen.

(RG., 4. StrSen. v. 29. Okt. 1940, 4 D 404/39.) [He.]
Anmerkung: Das Urteil folgt der überlieferten Wuclm1' 

rechtsprechung des RG. Darin ist seit jeher anerkannt 
daß bei Ermittlung des „auffälligen Mißverhältnisses  ̂
zwischen der Leistung des Wucherers und der Gegen
leistung des Bewucherten vom Standpunkt des Wuche
rers (des Gläubigers, Verkäufers usw.) auszugehen 
Dasselbe gilt für die — vo r Prüfung jenes Mißverhält
nisses — vorzunehmende Berechnung des Wertes, welche 
die Leistung des Wucherers hat. Im Schrifttum ist gege_ 
diese Art der Wertung und Abwägung Widerspruch er
hoben worden. Einzelne Stimmen verlangten, daß “ i 
Leistung des Wucherers mit den Vorteilen und Nacl 
teilen verglichen werde, die sein Opfer aus dem Wuchc 
geschäft erfährt. Die Mehrheit hat sich jedoch dem K_ 
angeschlossen. Den Bercchnungsinodus, welchen das v° 
liegende Urteil verwendet, hat das höchste Gericht 
zahlreichen Entscheidungen entwickelt und in RGSt.?/ 
216 ausführlich dargesteflt, und zwar zunächst für §30* ■ 
Er wird hier auf § 302e übertragen. Bei der engen ve;(- 
wandtschaft, die zwischen „Kredit“ - und „Leistung* 
Wucher besteht, ist dagegen nichts zu erinnern. — 
scheint das vorstehende Erkenntnis zu Bemerkungen 7 
nächst keinen Anlaß zu geben.

Indessen verlangt doch eine Stelle der Urteilsbegr*1 , 
düng besondere Aufmerksamkeit. — Das RG. weist d 
auf hin, daß Preisvorschriften die Ausnützung auch ein 
sonst angemessenen Preises verhindern könnten. Di . 
Bemerkung wäre nicht weiter bedeutungsvoll, weiuj^y

er
von ihm beauftragten Stellen Preisgrenzen ziehen 
daß die Überschreitung dieser Grenzen schon als so* , 
strafbar ist (jetzt nach der VO. über Strafen und 5« 
verfahren bei Zuwiderhandlung gegen Preisvorschri*1 ,, 
v. 3. Juni 1939). Damit wäre lediglich die Frage i18̂  
dem gesetzlichen Verhältnis der WucherbestiinmungciJ  ̂
den Preisstrafvorschriften angeschnitten. Sie ist leiem • 
beantworten. Selbstverständlich ist nicht jede Überscn .£ 
tung einer amtlichen Preisgrenze Wucher, denn . 
braucht nicht zu einer Ausbeutung des Geschäftspartn 
zu führen. Und ebenso sicher ist nicht jeder Wucher 
gleich auch eine Zuwiderhandlung gegen Preisbest1 
mutigen. Es kann ja wie im vorliegenden Fall -  ~ J t 
Preisvorschrift fehlen. Keine Strafbestimmung sch11 
also die andere aus. Sie können konkurrieren. .. ^

Aber mit diesen einfachen Feststellungen ist der =* 
jener auf amtliche Preisgrenzen verweisenden Bef1 
kung nicht erschöpft. Denn das RG. hat sie im

nur daran erinnern wollte, daß außer §§ 302aff. Sl'7e{ 
auch die Anordnungen des Preiskommissars oder
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gerade derjenigen Erwägungen gemacht, in denen es den 
gemessenen Preis, den „Wert der Leistung“  i. S. von 
s 302 zu bestimmen sucht. Daraus muß geschlossen wer
den, daß behördliche Preisvorschriften, wo sie bestehen, 
"ach Meinung des RG. einen Maßstab für diesen Wert 
bilden, vielleicht sogar den entscheidenden. Und damit 
lst nicht nur die Frage nach der Konkurrenz verschiede
ner Strafbestimmungen, sondern die nach dem grundsätz
lichen Verhältnis von Sozial- und Individualwucher ge
stellt. Stimmen sie nicht, unbeschadet aller sonst be
stehender Verschiedenheiten, doch darin überein, daß der 
behördliche Preis, dessen Überschreitung den Tatbestand 
bcs.Sozialwuchers darstellt, zugleich den „Wert der Lei- 
s™ng“  i.S. des Individualwuchertatbestandes § 302e an
gibt?

Auch diese Frage scheint freilich bei flüchtiger Prüfung 
*e!ne Schwierigkeiten zu bieten. Man wird zunächst ge- 
e‘St sein, sie zu verneinen. Es kann ja sein, daß ein 

- nthch festgesetzter Preis den tatsächlichen Gestehungs- 
°sten eines bestimmten Verkäufers nicht gerecht wird. 
"iar werden der Preiskommissar und die von ihm be- 
uttragten Stellen ein solches Ergebnis tunlichst zu ver- 

lifS e11 suchen. Aber bei der Vielfältigkeit der wirtschaft- 
mVw - Ziehungen und Bedingungen wird ihnen das 
] i? ‘ immer gelingen. So ist es denkbar, daß ein behörd- 
.¡5 ^geordneter Preis bei einem einzelnen Verkäufer 

ent einmal zur Deckung der Unkosten ausreicht. Das 
ann an der Strafbarkeit einer Überschreitung dieses Prei- 

gern. § 1 der VO. v. 3. Juni 1939 nichts ändern. Aber 
di r c unter solchen Umständen auch nur in Betracht 

ziehen, wird man zunächst Bedenken haben.
M 7 r Zeit des im Weltkrieg und in den nachfolgenden 
den! - 011 geltenden Preisstrafrechts hat man solche Be- 
w-ir anscheinend für durchgreifend gehalten. Zwar 
tirsi - Verwandtschaft von Sozial- und Individualwucher 
M 'lfbglich eng. Am Anfang der gesetzgeberischen
nicht j lmen gegen Preistreiberei stand die Erwägung, ob 
An«, den aufgetretenen Mißständen mit einer schärferen 
„e J ^ im g  der Wucherbestimmungen des StBG. be- 

snet werden könnt? (Denkschrift des Reichskanzlers
^w irtschaftliche Maßnahmen aus Anlaß des Krieges, 
latl, -Nov.1914, Verhandlg. des Reichstags, XIII. Legis- 
sichPueriode II. Session Nr. 26 S.77). Aber bald stellte 
daß , aus> daß die §§ 302aff. StGB, nicht genügten, 
sehHnln.an neue und andere Tatbestände brauchte. Und 
Vor n'c dem Schrifttum, welches die Einführung neuer 
beiden verlangte, wurde die Verschiedenheit der
daß i? Arten des Wuchers hervorgehoben und betont, 
sei,, n°ch nicht wucherisch im Sinne des StGB, zu
(Eh.“ ‘anehe, was als „Kriegswucher“  anzusehen sei 
20]) rV^.ayer, „Kriegswucher“ , GruchBeitr. 60, 193ff., 
¡̂rk'licl e‘ blieb man dann, als die Preisstrafvorschriften 

preKwuerschienen waren. Die amtliche Begründung zur 
des S trB r?iVO- von 1923 erklärte, daß die Vorschriften 
rührt „  ?• über den Wucher durch ihren § 4 nicht be- 
Prpioir„[ürden. Hinsichtlich des Verhältnisses von § 4fre is t •, vn. r  
RüSt ,r,c‘VO. zu § 302 a StGB, stellte das RG. in 
der ri u> 216 (220) ausdrücklich fest, daß ein innerhalb 
der Zin fZen des § 4 PreistreibereiVO. 1923 sich haltender 2im.f r, 9CS 9 * ij reisrreiDereivvz. ivzj sich uaueu- 
’üblichen17.hinter dem nach § 302a StGB, maßgebenden 
<önne i  Zinsfuß“  Zurückbleiben oder ihn übersteigen 
Svfrennf Rzial' und Individualwucher schienen endgültig

Allerd-(VgL dazu RGSt 58> 321) 
durch»efla^s ‘s* die Trennung niemals ganz folgerichtig 
die L-;rn-+lrt worden. In einer Hinsicht nämlich sind für 
s<d>en L e i-+ ^  des wucherischen Mißverhältnisses zwi- 
Preise 8tung und Gegenleistung stets amtliche Höchst- 
,errschenV Inaßgebend gewesen: von Wucher kann nach 

der rm-,r,,^.uifass,unK.. so lange nicht die Rede sein, 
i a>Cen laubiger oder Verkäufer die durch behördliche 
■ n ei’nSöu gesetzlichen Zinsfuß usw. bestimmten Schran- 

“ iclit, wen * (vSl- RGSt. 3, 176). Er wuchert auch dann 
dfäßig P s.e“ je eigenen Gestehungskosten unverhältnis- 
JVUcher ,. n‘edriger sind als sie. Individual- und Sozial- 
iJaben ai„ .n a‘so nur insoweit nichts miteinander zu tun 
‘.‘eher ’pr„; eine selbst beträchtliche Überschreitung gesetz- 
‘uißverh-i ußr£“ z en nicht schon als solche das „auffällige 
aber in«ft!, ‘ x von Leistung und Vorteil begründet. Wohl 
VVenduno- yed’ a's die Beachtung jener Grenzen die An- 

¿ieSê Tu0n §§ 302aff. ausschließt.
*nese lst jedoch nicht befriedigend. Wenn der

Verkäufer den amtlichen Preis ausnutzen darf, falls er 
ihm günstig ist, so verlangt die Gerechtigkeit, daß er 
sich auch dann an ihn hält, wenn er ihm ungünstig ist. 
Wenn bis zur Grenze des behörlichen Preises Wucher
freiheit besteht, so muß bei erheblicher Überschreitung 
dieser Grenze die Strafbarkeit beginnen. Wer die Grenze 
nicht achten kann, ohne sich wirtschaftlich zu ruinieren, 
muß Geschäfte der fraglichen Art eben aufgeben. Dazu 
verpflichten ihn die Preisvorschriften ohnehin.

Dieser Auffassung scheint das RG. in der vorliegenden 
Entscheidung zuzuneigen. Es spricht sie freilich nicht 
deutlich aus. Dazu war kein Anlaß, weil in dem hier zu 
beurteilenden Fall eine amtliche Preisvorschrift nicht be- 
stand. Aber jener Hinweis auf die Bedeutung solcher 
Vorschriften für die Berechnung des gerechten Preises 
ist unmißverständlich. Übrigens ist schon die Verwendung 
des technischen Ausdrucks „gerechter Preis“  kennzeich
nend. Gewiß sollen damit nicht die Begriffsbestimmungen 
in Bezug genommen werden, welche die Volkswirtschafts
lehre mit diesem Terminus verbindet (vgl. darüber 
neuestens Beste u. a., „Der gerechte Preis“ , Bin. 1940). 
Sie können für die strafrechtliche Wertung nicht ent
scheidend sein. Aber sicherlich soll mit dem Wort: „ge
rechter“  Preis klargestellt werden, daß bei der Abschät
zung des „Wertes der Leistung“  nicht nur die Interessen 
des Leistenden, sondern auch gesamtwirtschaftliche Rück
sichten beachtet werden müssen. Darauf deutet auch die 
in dem Urteil mehrfach gebrauchte Wendung hin, daß 
der Verkäufer eigene Unkosten seiner Preisberechnung 
nur soweit zugrunde legen darf, als sie „wirtschaftlich 
vertretbar“  sind. Gesamtwirtschaftliche Interessen finden 
aber ihren maßgeblichen Ausdruck in behördlichen Preis
regelungen. . . . . .  ,

So scheint das RG. die Maßstäbe für den Individual
wucher denen des Sozialwuchers annähern zu wollen. 
Diese Tendenz verdient Zustimmung. Was in der "r/elt- 
kriegszeit gegen eine Verknüpfung der verschiedenen 
Wuchergesichtspunkte eingewandt worden ist, greift heute 
nicht mehr durch. Damals wurde die Preisgesetzgebung 
als außerordentlicher, durch die Kriegsnot bedingter Ein
griff in die Wirtschaftsfreiheit empfunden. Die Hoffnung 
war, nach dem Kriege wieder zur individualistischen 
Wirtschaftsform zurückkehren zu können (vgl. Lehmann,  
„Wucher und Wucherbekämpfung im Krieg und Frieden“ , 
1917, S.61). Dem entsprach die Vorstellung, daß es grund
sätzlich nach wie vor Sache der vertragschließenden 
Parteien selbst sei, wie sie ihre wirtschaftlichen Be
ziehungen gestalten wollten. Darum wurde auch für die 
Frage, ob der Verkäufer den Käufer wucherisch iiber- 
vorteilt habe, allein das individuelle Verhältnis dieser 
Parteien bei diesem Geschäft für maßgeblich gehalten, 
obwohl Höchstpreisvorschriften gelten. Heute aber ist — 
und zwar längst vor Ausbruch des Krieges und keines
wegs aus diesem Anlaß — der Übergang zu einer Wirt
schaftsform vollzogen, in welcher ein lenkender und 
steuernder Einfluß des Staates vorherrschend ist. Die 
Rücksicht auf das, was volkswirtschaftlich richtig und 
nötig ist, bestimmt in ganz anderer Weise als früher 
auch den privaten geschäftlichen Verkehr. Amtlich rest- 
gesetzte Preise sind normale Erscheinungen unseres wirt- 
schaftlichen Lebens. Zu solchen Preisen geliefert zu e' 
kommen, ist die berechtigte Erwartung des Käufers Den 
muß das Strafrecht Rechnung tragen. Deshalb ist, wo 
eine behördliche Preisvorschrift besteht, diese für den 
„Wert der Leistung“  i. S. von § 302 e bestimmend. Hier
von ist bei der Feststellung des „auffälligen Mißverhalt-

"^Def * Grundsatz!" welcher i„  der überschritt der vor- 
liegenden Entscheidung vorangestel t ist kann danach 
freilich nicht uneingeschränkt anerkannt werden. Der 
Standpunkt des Verkäufers ist nicht schlechthin für die 
Ermittlung des gerechten Preises maßgebend. Er ist es 
nur dannf wenn er selber „gerecht“  ist, und das ist er 
nicht, wo er mit amtlichen Preisregelungsvorschriften un
vereinbar ist.

Prof. Dr. Bockeimann,  Königsberg (Pr.).
*

* *  3 .  RG. -  § 4 VolksschädlVO. v. 5. Sept. 1939 i. Verb. m. 
Beleidigung und Hausfriedensbruch. Schon die besondere 
Schwere dei Einzeltat kann ergeben, daß sie aus der 
Wesensart eines Volksschädlings entsprungen ist, Volks-
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Schädling ist ein Täter, der mit solcher verbrecherischen 
Tatkraft oder mit solcher Verwerflichkeit des Handelns 
den Rechtsfrieden der Volksgemeinschaft stört, daß er bei 
Berücksichtigung aller Umstände der Tat nach gesundem 
Volksemphnaen mindestens eine Zuchthausstrafe ver
dient. f )

Der Angeld, hat bereits wiederholt Frauen unsittlich 
belästigt. So hat er nachts das Schlafzimmerfenster einer 
allein schlafenden Bauerntochter eingedrückt, um zu 
ihr hineinzugelangen. Sein Vorhaben mißlang, wen aas 
Mädchen flüchtete. Ein anderes Mal hat er die Ehe
frau eines, wie der Angekl. wußte, gerade wegen Militär
dienstes abwesenden Mannes nachts durch Klopfen ver
anlaßt, ihr Schlafzimmerfenster zu öffnen, ist dann in die 
Schlafstube eingedrungen und hat sich auf die ausge
kleidete Frau gelegt. Wegen deren heftiger Abwehr und 
wegen des Schreiens ihres Kindes hat er von ihr ab
gelassen.

Im vorliegenden Falle hat der Angekl. die Ehefrau des 
als Soldat eingezogenen T. mit unsittlichen Anträgen ver
folgt. Er bot ihr wiederholt Geschlechtsverkehr an; das 
eine Mal unter Angebot eines Entgelts von 5 StM. Ein 
andermal äußerte er, sie könne doch nicht so lange 
trocken liegen. Er werde es ihr besorgen. Am 19. März 
1940 gegen 211/2 Uhr klopfte er wiederholt an das Schlaf
zimmerfenster der T. Die Zeugin konnte infolge der Dun
kelheit nicht erkennen, wer an ihr Fenster klopfte. In der 
Erwägung, daß ihr möglicherweise eine wichtige  ̂ Nach
richt überbracht werden solle, öffnete sie das Fenster. 
Der vor dem Fenster stehende Angekl. hielt ihr sogleich 
beide Hände fest und sagte bittend zu ihr: „Ernel, laß 
mich rein“ . Er ließ dann eine ihrer Hände los und strei
chelte die Zeugin mit der freien Hand. Die Zeugin T. 
war sehr erschrocken, antwortete zunächst, ihr Mann sei 
im Felde, so etwas komme gar nicht in Frage; und 
äußerte dann, er solle nicht so laut sein, sonst höre es 
die W. Der Angekl. erwiderte: „Laß mich rem; sonst 
brauche ich Gewalt.“  Die Zeugin T. sagte nunmehr, sie 
wolle nur den Tee vom Feuer holen und dann wieder ans 
Fenster kommen. Sie schloß das Fenster und begab sich 
eilends zu ihrem auf dem gleichen Grundstück im Neben
hause wohnenden Schwiegervater, dem Bruno T. Dieser 
begleitete sie auf ihre Bitten in das Haus zurück, Dort 
hatte der Angekl. inzwischen das Fenster eingedrückt, 
wobei beide Fensterwirbel aus dem Rahmen heraus und 
in die Stube gefallen waren, und war in das Zimmer ein
gedrungen. Er wollte seinen wiederholt ausgesprochenen 
Wunsch nach Geschlechtsverkehr mit der jungen, ansehn
lichen und vermeintlich schutzlosen Soldatenfrau unter 
allen Umständen erfüllt sehen und schreckte dabei, wie 
seine kurz zuvor getane Äußerung erweist, möglicher
weise auch nicht davor zurück, der Kriegerfrau Gewalt 
anzutun. Als der Angekl. gerade durch das Zimmer aut 
die Tür zuging, näherten sich ihm die Zeugin T. und der 
Zeuge Bruno T. Da die Zeugin barfuß war, hörte der 
Angekl. nur die Schritte eines Menschen und flüsterte in 
der Meinung, daß es Frau T. sei, ihr im Dunkeln ent
gegen: „Na, Ernel, da kommst du.“  Diese schaltete in 
dem Augenblick eine Taschenlampe an, und der Angekl. 
und der Zeuge Bruno T. erkannten einander in diesem 
Augenblick.

Am 20. März 1940 schrieb der Angekl. einen Feldpost
brief an den Ehemann T., in dem er den Vorfall harmlos 
darstellte, gleichzeitig aber die Zeugin in häßlicher Weise 
verdächtigte durch die Worte: „Ich könnte auch reden, 
wenn ich wollte; aber warum Ehen stören und Ärger und 
Kummer machen."

Der 37jährige Angekl. ist verheiratet und Vater von 
zwei Kindern. Das LG. hat ihn wegen des Vorfalls vom 
19. März und wegen des Briefes v. 20. März wegen Ver
brechens gegen § 4 der VolksschädlVO. i. Verb. m. fort
gesetzter Beleidigung der Frau T., zum Teil in Tateinheit 
mit Hausfriedensbruch zu zwei Jahren Zuchthaus ver
urteilt.

Seine Revision kann im Ergebnis keinen Erfolg haben.
Sie wendet sich dagegen, daß der Angekl. kein Volks

schädling i. S. des § a. a. O. sei. Zutreffend ist, daß nach 
ständiger Rechtsprechung des RG. ein Täter nach §4 
nur zu bestrafen ist, wenn er ein Volksschädling ist (vgl. 
z. B. RGSt. 74, 240 =  DR. 1940, 1423 ’). Diese Vo.raus
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setzung stellt das LG. einwandfrei fest. Daß ein Angekl. 
einschlägig unbestraft ist und nach seinem bisherigen 
Vorleben nicht als verbrecherische Persönlichkeit er
scheint, hindert nicht, ihn als Volksschädling i. S. des15 ' 
anzusehen (vgl. RG.: DJ. 1940, 854 [für §2  a. a. O.l)- 
Schon die besondere Schwere der Einzeltat kann ergeben, 
daß sie aus der Wesensart eines Volksschädlings ent
sprungen ist. Ein solcher ist ein Täter, der mit solcher 
verbrecherischen Tatkraft oder mit solcher Verwerflich
keit des Handelns den Rechtsfrieden der Volksgemein
schaft stört, daß er bei Berücksichtigung aller Umstande 
der Tat nach gesundem Volksempfinden mindestens eine 
Zuchthausstrafe verdient (RGUrt. v. 30. Mai 1940, ,2 ü 
196/40: DR. 1940, 14226). Mit Recht bejaht das LG. diese 
Voraussetzung bei der Tat des Angekl. Er hat die Ehe
frau T. monatelang mit seinen unsittlichen Anträgen ; 
verfolgt, ihr Geld für den angesonnenen Ehebruch an- 
geboten und ist dann, 11m sein Ziel zu erreichen, nu 
Gewalt zur Nachtzeit in das Schlafzimmer eingedrungen, 
um erforderlichenfalls mit Gewalt den Beischlaf zu er
zwingen. Sein Vorgehen ist um so gefährlicher, als di 
Frau ohne den Schutz ihres an der Front stehenden 
Ehemannes war. Daß ihm sein Vorhaben nicht gelang, 
ist, wie das LG. zutreffend bemerkt, allein das Ver
dienst der tapferen Ehefrau T. Eine besondere Gemein
heit hat das LG. mit Recht darin erblickt, daß der 
Angekl., obwohl sein Vorhaben an der Treue der Fra 
T. scheiterte, diese in einem Brief an den Ehemann 
schamloser Weise der Verletzung der ehelichen Treue 
verdächtigte. Daß diese Tat nicht eine vereinzelte tm- 
gleisung des Angekl. ist, sondern seiner Wesensart ent
spricht, ergibt sich als Annahme des LG. aus dessen be
tonter Darstellung seiner ähnlichen Verfehlungen gege»' 
über Ehefrauen unter Ausnutzung der Abwesenheit ihre» 
Ehemannes. Auch daß bei Prüfung dieser Frage die ue- 
Samtpersönlichkeit des Täters zu werten ist, hat das L ■ 
ersichtlich nicht übersehen, wie seine Ausführungen uD  ̂
das Vorleben des Angekl. und seine Bewährung in seine»
Berufe ergeben. ..

So hat das LG., obwohl eine bloße in Tateinheit nu 
Hausfriedensbruch begangene Beleidigung (also zwei A 
tragsvergehen) zugrunde liegt, diese mit Recht als Orun 
tat zur Anwendung des § I  benützt (RGUrt. v. 8. Ap 
1940, 3 D 183/40). Die Tat wird dadurch zum besonder»' 
Verbrechen (RG.: JW. 1940, 969), so daß es in der 1» 
nicht darauf ankommt, ob ein Strafantrag wegen » 
leidigung gestellt ist (vgl. das Urteil 5 D 476/40 v. 14. N 
1940 =  DR. 1941, 97»). Wären die beiden GrunddeU* 
(Beleidigung und Hausfriedensbruch) im Frieden ^  
gangen, so stünden sie zueinander in Tateinheit (8 
StGB.). Zu dem § 4 stehen die Grundtaten aber im v» 
hältnis der Gesetzeseinheit, so daß § 4 allein anwendn 
ist und die Grundtaten lediglich wegen eines etwaig» 
Rückfalls anzugeben sind (RGSt. 74, 139). Folgerich K 
sind im vorliegenden Fall zwei Verbrechen gegen § l 
Tateinheit miteinander begangen (in Gestalt der gic'» t 
artigen Idealkonkurrenz). Dieser Gesichtspunkt now
aber nicht zur Änderung der Urteilsformel. 

IRQ.. 4. StrSen. v. 19. Nov. 1940, 4 D 604/40.) (Hel

Anmerkung: In Übereinstimmung mit der AuffasstJ  
IcS RG. ist davon auszugehen, daß eine Bestrafung 
\ 4 VO. nur eintreten soll, wenn der Täter als ein vm y 
ichädling anzusprechen ist. Die Entsch. DR. 1940> * 
ieß dies noch dahingestellt, seitdem wird die Forde . 
edoch wiederholt aufgestellt (vgl. DR. 1940, 1422 ,(3
423’ mit Anm. des Verf.; DR. 1941, 453 mit Anm- e 
/erf.). Gegen den Tätertyp des Volksschädlings und » Qi 
ätertypologische Auslegung der Bestimmungen der -  

\jt\r aiipm Mak ler  newendet (vpT Akadz.. »’ „.i
ätertypologische Auslegung der Bestimmungen der -  
lat sich vor allem Nagle r gewendet (vgl. AkadZ.
:26, „Kriegsstrafrecht“  im GerS. 114, 140-142), wahr j  
ie z. B. von Mezger  (AkadZ. 1940, 62) begrüßt g 
nd auch sonst Anklang gefunden hat (vgl. Boldt -  Q

- - » \Y/ anfl fllß ’ .•
luch sonst Anklang gefunden hat (vgl. Bol cm- v0, 

940, 1722; Nüse,  „Kriegsstrafrecht“ ). Wenn die .¡e 
ire Bezeichnung mit Bedacht gewählt hat, entsprich1 uf 
Auslegung des RG. dem Willen des Gesetzgebers, w° 
uch die wiederholten Austuhrungen von Freiste ne- 
)J. schließen lassen. Eine auf jeden Fall zutreffende 
inition des Volksschädlings zu geben, ist kaum mög‘ , 
las RG. hat in einer Reihe von Entscheidungen 0n bei- 
iiich zu § 2 VO.) einige Begriffsmerkmale herausgea
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tet und dabei mit Recht immer wieder darauf hingewie
sen, daß der Täter eine Zuchthausstrafe verdienen muß.

Dennoch kann dem Urteil nicht gefolgt werden, wenn 
es im Falle des § 4 VO. eine besondere Feststellung der 
Volksschädlingseigenschaft des Täters verlangt und eine 
solche Feststellung aus den Darlegungen des landgericht- 
lichen Urteils herauszulesen sucht. Das RG. will nach den 
bei der Forderung der Typzugehörigkeit in eiqer Reihe 
von Entscheidungen aufgeführten Zitaten offenbar den 
Typ im Sinne der Ausführungen Dahms verstanden wis
sen, wenn auch die Aufführung des bekannten Urteils 
über den Zuhälter hieran Zweifel aufkommen laßt. Immer
hin ist es bestritten, ob man den Zuhälter als kriminolo
gischen Typ ansprechen muß (vgl. dazu Bockeimann.  
AkadZ. 1940, 312). Folgen wir Da hm', so haben wir als 
Ausgangspunkt für jede Untersuchung über den in Be
tracht kommenden Typus den gesetzlichen Tatbestand zu 
wählen, Dahm bezeichnet selbst den Typus bis „Schat
ten des Tatbestandes“  und will mit seiner Tätertyptheorie 
sine Richtlinie für eine vernünftige Auslegung des Ge
setzes geben, wobei er auf die Einschränkung und Ver
richtung der Tatbestände das Hauptgewicht legt (vgl. 
l )ahmV „Der Tätertyp im Strafrecht“  S.42ff.) Daher 
Werden alle Untersuchungen über den Tätertyp am ge
setzlichen Tatbestand ihre Ausrichtung zu finden haben 
AA.it dieser Auffassung verträgt es sich nicht, immer und 
?nf jeden Fall neben der Feststellung des Tatbestandes 
ja seinen objektiven und subjektiven Merkmalen eine dar
über hinausgehende ausdrückliche Eingruppierung in die 
‘ ätergruppe zu verlangen. Eine solche besondere Charak
terisierung des Täters dürfte dann unnötig sein, wenn der 
|atbestand selbst Momente aufgenommen hat, welche die 
ypzugehörigkeit betreffen. In solchen Fällen kann die 

^strebte Einschränkung und Verdichtung des Tatbestan
ds zwanglos bei der Feststellung seiner einzelnen Ele
mente erfolgen. Das trifft aber auf § 4 VO. zu. Die Prü- 
\Ung, ob das gesunde Volksempfinden bei einer unter 
Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten 
außergewöhnlichen Verhältnisse begangenen Straftat 
Weugen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat die 
\ raöhte Bestrafung erfordert, schließt die Feststellung in 

ob der Täter ein Volksschädling ist oder nicht. Dennu> ud der later ein voiksscnaaiing ist ouer uiliu. ucmi 
Ur dann soll er als solcher angesprochen werden, wenn 

pr .mindestens eine Zuchthausstrafe verdient. Bei dieser 
jufung ist hinreichend Gelegenheit gegeben, alle die 
Momente zu berücksichtigen, welche das RG. im Urteilf l l r  j .  Uv- ¿U  U e rU C K S li : in iK C iI> u u o  »VW. **“

die Darlegung des Vofksschädlingscharakters verlangt. 
wpi! ,8esunde Volksempfinden wird hier den Unrechts- 
■j nalt der Tat und die Persönlichkeit des Täters, die von 
nen ,°,ffenbarte Einstellung zu der vom Kriege betroffe- 

Volksgemeinschaft in Beziehung zueinander bringen 
-rJJ hierbei auch das Bild der Gesamtpersönlichkeit des 
daft ri.  berücksichtigen. Dabei kann der Fall eintreten, 
voh Einzeltat so schwer wiegt und ein solches Maß 
dan Yerantwortungslosigkeit zeigt, daß der Täter sich 
daii \ so weit außerhalb der Gemeinschaft gestellt hat, 
inT^elbst früheres Wohlverhalten demgegenüber nicht
ns Qewicht fällt.
daij e.üargelegten Umstände der Tat im Urteil zeigen, 
ursa-?le unter Ausnutzung der durch den Krieg ver- 
in en Schutzlosigkeit der Ehefrau T. begangen ist. 
se;nchatnloser Weise hat der Angekl. die Ehefrau mit 
Eh,, n Unsittlichen Anträgen verfolgt. Der Brief an den 
bele;,rnn tritt hinzu. Die mögliche Bestrafung wegen 
eine.,guniT und Hausfriedensbruchs (der Tatbestand 
reicht Versuchten Sittlichkeitsverbrechens ist nicht erfüllt) 
hier ,,nach gesundem Volksempfinden nicht aus. Es geht 
Die \y/vi me" r als die persönliche Ehre der Ehefrau T. 
^°ldat K!e.rslandskraft des Volkes ist gefährdet, wenn der 
Weiß s?ne Ehefrau nicht mehr hinreichend beschützt 
für ß.Y0lange er diesen Schutz wegen seines Einsatzes 
Reakt;,! ^ eich persönlich nicht übernehmen kann. Die 
Im Weist*1 der Ehefrau T. auf das Vorgehen des Angekl. 
men 7a" 'hm hier in keiner Weise entgegengekom-
Anm T W  zu dieser Frage RG.: DR. 1941, 453 mit 
sich aufif / Wer  so handelt wie der Angekl., stellt 
âusstr..f a'b der Volksgemeinschaft, die mit der Zucht- 

sich ,au  ̂ dieses Verhalten reagiert. Mithin ergibt
s«tzlirhlanÜos unmittelbar aus der Anwendung der ge- 
ZuchtllaY- Eatbestandsmerkmale das zu Recht ergangene

hausurteil.

Es bedarf also keiner besonderen Ausführungen zum 
Tätertyp. Es bleibt sich aber auch nicht gleichgültig, ob 
man nach dieser Methode vorgeht oder neben der Tat
bestandsfeststellung noch die Typzugehörigkeit darlegt.
In letzterem Falle besteht immer die Gefahr der Über
bewertung der subjektiven Seite, zumal da es vor allem 
Gesinnungsmomente sind, die dem Typus des Volks
schädlings das Gepräge verleihen (vgl. Graf Gle is-  
pach, „Kriegsstrafrecht“ ). Für §4 VO ist auf jeden 
Fall im gesetzlichen Tatbestand jede Möglichkeit gegeben, 
um nur den der erschwerten Bestrafung zu unterwerfen, 
den sie nach dem Willen des Gesetzgebers und den Er- 
fordernissen des Kriegsstrafrechts treffen sollte.

Daß als Grundstraftat auch Aniragsdelikte in Frage 
kommen, entspricht der ständigen Rechtsprechung (vgl 
RG.: DR. 1940, 10391 mit Anm. Leske; DR. 1940, 1231* 
mit Anm. Leske), sie wird auch sonst allgemein geteilt 
Die Meinung von Nag ler ,  daß auch für § 4 VO § 2 
der DurchfVO. v. 7. Sept. 1939 anzuwenden sei, steht mit 
dem Gesetz nicht im Einklang.

Dem Urteil ist im Ergebnis zuzustimmen.
StA. Dr. H. M i t t e l bach ,  Berlin.

*
4 . AG. — §24 Abs. 2 KraftfG. Die Haltereigenschaft 

ist in strafrechtlichem Sinne selbständig und unabhängig 
von der zivilrechtlichen Anschauung zu bestimmen. Halter 
eines Kraftfahrzeuges in strafrechtlichem Sinne ist der
jenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über das 
Kraftfahrzeug besitzt,

Der Angekl. ist Rechnungsführer der Gutsverwaltung 
L. Der Besitzer und Betriebsführer des Gutes ist zum 
Heeresdienst einberufen. Der Angekl. erledigt als Rech
nungsführer in erster Linie die geschäftlichen Ange
legenheiten des Betriebes, den Ein- und Verkauf usw. 
Den landwirtschaftlichen Betrieb leitet der Gutsbeamte P.

Am 2. Aug. 1940 wurde der Gutsarbeiter L. auf der 
Hauptstraße in D. dabei getroffen, wie er eine dem Gut 
gehörige Zugmaschine mit Anhängern führte. Er war 
und ist nicht im Besitz des vorschriftsmäßigen Führer
scheins der Klasse 4 (§ 5 StraßVerkZulO. Wegen des 
Erwerbes des Führerscheins Klasse 4 s. die Runderlasse 
Reichsverkehrsministers, abgedr. bei We ig e l t ,  „Kraft
verkehrsrecht von A—Z“ , Stichwort „Führerschein
Klasse 4“ ). Der Zeuge L. ist deswegen durch rechts
kräftigen Strafbefehl des erk. Richters v. 30. Sept. 1940 
(8 Cs 348/40) zu einer Geldstrafe von 30 3tM verurteilt 
worden. ,

Die Anklage legt dem Angekl. S. zur Last, dem Zeu
gen L. den Auftrag zu der fraglichen Fahrt gegeben zu 
haben, obwohl er wußte, daß L. nicht im Besitz eines 
Führerscheins war.

Der Angekl. bestreitet beides. Seine Schutzbehauptun
gen sind jedoch durch die Beweisaufnahme eindeutig 
widerlegt worden. ,

Es ist erwiesen, daß der Angekl. dem Zeugen L. den 
Auftrag zu der Fahrt gegeben hat, obwohl er wußte, 
daß L. nicht im Besitz eines Führerscheins war. 
hat der Angekl. sich gemäß § 24 Abs. 1 u-2 KraftfG. 
strafbar gemacht, weil er vorsätzlich eine Person zur 
Führung eines Kraftfahrzeuges auf öffentlichen Wegen 
bestellt und ermächtigt hat, die sich nicht durch einen 
Führerschein ausweisen konnte. , . ,

Hierbei kann es dahingestellt bleiben, ob der Angekl. 
allein stellvertretender Betriebsführer des Gutes ist, was 
er bestreitet. Es genügt, daß er die tatsächliche Befugnis 
hatte, selbständig derartige Anordnungen, wie die vor-

lle^e"rd^ ngUeki.eiisetn insoweit auch als Halter des betref
fenden Kraftfahrzeuges i. S. des § 24 Abs. 2 KraftfG. an
zusehen. Nach der herrschenden Rspr. und Rechtslehre 
gilt als Halter eines Kraftfahrzeuges im Sinne der Vor
schriften des KraftfG. derjenige, der das Kraftfahrzeug 
auf eigene Rechnung im Gebrauch hat und die Verfü
gungsgewalt über dasselbe besitzt (s. Fö rs t e r  bei 
We i ge l t  a. a.O., Stichwort „Fahren ohne Führerschein, 
Strafbarkeit, Erläuterungen 1“  Bl. 2 Rückseite d. 1 und 
ebenda Wa l t e r ,  Stichwort „Halter-Begriff, Erläuterun
gen I“ ). Dieser Halterbegriff soll einheitlich für das 
Zivil- und Strafrecht gelten. Nach dieser Auffassung 
würde es zwar vorliegend in der Person des AngekL an
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der Voraussetzung des eigenen wirtschaftlichen Inter
esses fehlen, denn der Angekl. verfügte über das Kraft
fahrzeug ja nur in seiner Eigenschaft als Angestellter 
des eigentlichen Eigentümers und Halters, nämlich des 
abwesenden Gutsbesitzers. Letzterer ist auch, trotz sei
ner länger dauernden Abwesenheit, in erster Linie und 
in zivilrechtlichem Sinne weiterhin als Halter der ihm 
gehörigen und in seinem Betriebe laufenden Kraftfahr
zeuge anzusehen. Strafrechtlich kann er aber für die 
verbotene Fahrt des Zeugen L. nicht verantwortlich ge
macht werden, weil er ja den Zeugen zu dieser Fahrt 
weder bestellt noch ermächtigt hat. Wollte man nun 
andererseits den Angekl. trotz des von ihm ausdrücklich 
erteilten Auftrages an den Zeugen L. strafrechtlich des
halb nicht zur Verantwortung ziehen, weil ihm die 
Haltereigenschaft i. S. des § 24 KraftfG. gefehlt habe, 
so würde dies zur Folge haben, daß der Angekl. straf
los ausginge und daß die strafrechtliche Verantwortlich
keit an dem Zeugen L. allein hängenbliebe, obwohl die
ser nur einem ausdrücklichen Befehl seines Betricbsvor- 
oesetzten gefolgt ist. Gewiß befreit dies im vorliegenden 
Falle den beugen L. nicht von der selbständigen Straf
barkeit seines Verhaltens aus § 24 Abs. f Ziff. 1 KraftfG. 
Es würde aber in höchstem Maße ungerecht erscheinen, 
das Verhalten des Angekl. nicht ebenfalls strafrechtlich 
zu mißbilligen. Der strafrechtliche und zivilrechtliche 
Begriff des Halters eines Kraftfahrzeuges müssen daher 
verschieden bestimmt werden, und zwar je nach den 
maßgeblichen Prinzipien der beiden Rechtsdisziplinen. 
Für die zivilrechtliche Halterhaftung des § 7 KraftfG. 
mag es erforderlich sein, daß derjenige in erster Linie 
die Lasten der Gefährdungshaftung trägt, der auch den 
wirtschaftlichen Nutzen des Kraftfahrzeuges genießt. 
Für die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Bestellung 
und Ermächtigung des Fahrers zu der betreffenden Fahrt
i S des § 24 Abs. 2 KraftfG. muß es genügen, daß der Täter
im Einzelfalle die tatsächliche Verfügungsbefugnis über 
das Kraftfahrzeug hatte, wie dies bei dem Angekl. der 
Fall war. Hinzukommt noch, daß der Angekl. ferner, 
auch die Befugnis hatte, dem Fahrer selbst die Fahrt 
anzubefehlen. Es entspricht der Selbständigkeit und 
Eigentümlichkeit strafrechtlichen Denkens, sich bei der 
Beurteilung eines derartigen Falles von den speziell 
zivilrechtlichen Gesichtspunkten, die sonst im Bereiche 
des Zivilrechts für die Begriffsbestimmung der Halter
eigenschaft maßgebend sein mögen, loszulösen und den 
strafrechtlichen Kernpunkt in der Strafwürdigkeit des 
Verhaltens des Täters zu suchen (s. F re i s l c r ,  „Wie- 
dergeburt strafrechtlichen Denkens“ ). Daß das Verhal- 
teil des Angekl. nach gesundem Volksempfindcn Bestra
fung verdient, kann keinem Zweifel unterliegen. Es ist 
auch sicher noch strafwürdiger als das Verhalten des 
Zeugen L., der sich immerhin in dem Gewissenskonflikt 
befand, einer dienstlichen Anordnung seines Betriebs
vorgesetzten widersprechen zu müssen. Daß die Tat des 
Angekl. auch das zweite Erfordernis des §2 StGB, er
füllt, indem sie nach dem Grundgedanken nicht nur des 
§24 Abs. 2 KraftfG., sondern nach einem Grundgesetz 
des ganzen Strafrechts Bestrafung verdient, ergibt sich 
schon daraus, daß sie gemäß § 47 StGB, als Anstiftung 
(unter Mißbrauch der Vorgesetztenstellung) des Angekl. 
gegenüber dem Zeugen L. zu der Straftat des Zeugen L. 
strafbar sein würde, wenn nicht die Vorschrift des § 24 
Abs. 2 KraftfG. als sondergesetzliche Regelung vor- 
ginge.

Indes bedarf es hier keiner Zuhilfenahme der Ge
setzesanalogie des §2 StGB. Die strafrechtlich richtig 
gesehene Auslegung des Halterbegriffs i. S. des § 24 
Abs. 2 KraftfG. muß schon zu einer unmittelbaren und 
direkten Anwendung dieses Gesetzes auf unseren Fall 
führen. Daß die Haltereigenschaft nebeneinander mehre
ren Personen zustelien kann, ist herrschende Rechts
anschauung. Der Angekl. ist somit wegen eines Ver
gehens gegen dieses Strafgesetz zu bestrafen.

(AG. Cottbus, Urt. v. 18. Okt. 1940, 8 Cs 343/40).
*

** 5. RG. — §§16, 46, 50, 69 Abs. 1 Nr. 5, 70 Abs. 2 
DevG. 1938.

1. Als Bescheinigung i. S. des § 70 Abs. 2 DevG. ist 
auch die Eintragung in den Reisepaß über die Mitnahme

von Zahlungsmitteln auf Grund eines Reiseverkehrsab
kommens anzusehen.

2. Zahlungsmittel, die auf Grund eines Reiseverkehrs
abkommens erworben werden, dürfen nur dann ohne die 
sonst erforderliche Genehmigung ausgeführt werden, wenn 
die Reise den in den einschlägigen Runderlassen des 
RWiM. genannten Zwecken dient.

3. Ein Deviseninländer ausländischer Staatsangehörig
keit, der über im Ausland erworbene Devisen ohne Geneh
migung verfügt und ihre Anbietung unterläßt, kann wegen 
des Anbietungsverstoßes bestraft werden, da er sich durch 
die Verfügung die im Inlande vorzunehmende Erfüllung 
der Anbietungspflicht unmöglich gemacht hat; die Straf
losigkeit der Verfügung gemäß §75 DevG. steht dem nicht 
entgegen.

I. Kar l  W.
1. Das -LG. hat den Angekl. wegen zweier Vergehen 

gegen den § 70 Abs. 2 DevG. verurteilt, weil er in zwei 
Fällen „die Bescheinigung über die Zuteilung der Rcise- 
devisen erschlichen habe“ . Was die Rev. dagegen vor
bringt, steht im Widerspruch zu der Feststellung, der 
Angekl. habe die eine Reise lediglich zu Geschäfts
zwecken, die andere lediglich zu dem Zweck unternom
men, die Aufhebung der Entmündigung seines Sohnes 
zu betreiben. Auch rechtlich bestehen gegen die An
wendung des § 70 Abs. 2 DevG. keine Bedenken. Als 
Bescheinigung kommt die Eintragung in den Reisepaß 
über die Mitnahme von Zahlungsmitteln auf Grund eines 
Reiseverkehrsabkommens in Betracht, die nach Ab
schnitt VI d. RE. 142/37 v. 27. Okt. 1937 i. d. Fass, des 
RE. 83/38 v. 7. Juli 1938 vorzunehmen ist. Davon ist er
sichtlich auch das LG. ausgegangen. Es ist nur eine un
genaue Ausdrucksweise, wenn es von „erschlichenen 
Reisekreditbriefen“  spricht. Die Ansicht, dem Angekl- 
hätten im Falle einer Erholungsreise Reisezahlungsmittel 
nicht in Höhe von 400, sondern nur 300 sfr. zugestan
den, da er in der Schweiz bei Bekannten Wohnung ge
nommen hat, beruht allerdings auf einem Irrtum. Diese 
Beschränkung ist erst durch den RE. 100/39 v. 24. Juli 
1939 eingeführt worden. Für die strafrechtliche Beurtei
lung ist er aber ohne Bedeutung.

2. Wenn der Angekl. nach der Überzeugung des LG. 
überhaupt keine Erholungsreise ausgeführt hat, hat er 
die Reisezahlungsmittel, über die er in der Schweiz ver
fügt hat, für andere als Reisezwecke verwendet.
ist an sich der Tatbestand des §69 Abs. 1 Nr. 4 i. Verb-
m. dem § 14 Nr. 1 DevG. erfüllt. Der Angekl. kann aber 
wegen dieser Tat nicht bestraft werden, da er sie als 
Ausländer im Auslande begangen hat (§ 75 DevG.)-

Dagegen hat das LG. mit Recht angenommen, daß die 
Ausfuhr der „Reisezahlungsmittel“  gegen den § 16 DevG- 
verstößt. Sie sind dem Angekl. zwar für eine Reise m 
die Schweiz zugcteilt worden (Ri. II 29 u. RE. 132/37 i. d; 
Fass. d. RE. 83/38 v. 7. Juli 1938 u. RE. 85/38 v. 8. J»1 
1938). Diese Zuteilung berechtigt aber zur Ausfuhr de 
Zahlungsmittel ohne die sonst vorgeschriebene Genehmi
gung nur für die in den genannten Runderlassen y 
stimmten Zwecke. Für Geschäftsreisen kann das Rcise 
Verkehrsabkommen nicht in Anspruch genommen werde 
(RE. 85/38 Abschnitt I Abs. 2). Die Ausfuhr von ¿am 
lungsmittein für diese Zwecke wird durch ihre Zuteihibß 
auf Grund eines Reiseverkehrsabkommens nicht gedecK •

Das LG. hat angenommen, die ungenehmigte A n
fuhr stehe zu der uugenehmigten Verfügung im Verha 
nis der Tateinheit. Ob diese Annahme zutreffend » ’ 
kann dahingestellt bleiben, denn, wie oben dargelfß ’ 
kann die Verurteilung aus dein § 14 Nr. 1 DevG. m 
bestehen bleiben. Den Schuldspruch kann das RevU ar 
von sich aus berichtigen. Auf den Strafausspruch w 
die abweichende Beurteilung des Sachverhalts durch 
LG. ersichtlich ohne Einfluß.

II. Mar ie W. ,
1. Die Verurteilung wegen eines Vergehens gegen a 

§ 69 Abs. 1 Nr. 1 i. Verb. in. dem § 13 DevG. wegen dt 
Erwerbs von 165 sfr. aus den Reisezahlungsmitteln “  t 
H. ist im Ergebnis richtig. Der strafbare Tatbestand lies 
schon darin, daß die Angekl. durch ihre Verein barm ? 
die Forderung in ausländischer Währung ohne Genetm 
gung erworben bat.
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2, Gegen das Verbot der Ausfuhr ausländischer Zah
lungsmittel (§ 16 DevG.) hat sie dagegen nicht ver
stoßen, da sie diese auf Grund ihrer Forderung erst im 
Ausland erhalten hat. Die Verfügung über die 165 sfr. im 
Ausland ist nicht strafbar, da die Angekl. Ausländerin 
>st (§ 75 DevG.). Sie war aber als Deviseninländerin (§ 5 
l>evü.).nach den §§46, 50 DevG. verpflichtet, die aus
ländischen Zahlungsmittel spätestens 10 Tage nach ihrer 
Rückkehr nach Deutschland der Reichsbank anzubieten. 
Diese im Inland zu erfüllende Anbletungspflicht ist bereits 
mit dem Anfall der Zahlungsmittel entstanden. Da sich 
die Angekl. durch die vorsätzliche Verfügung über die 
Devisen die Erfüllung der Anbictungspflicht unmöglich 
gemacht hat, ist sie nach dem § 69 Abs. 1 Nr. 5 DevG. 
2« bestrafen (Ri. I I I 1 u. 2).

4. Die Ausfuhr des Teils der Reisezahlungsmittel 
(300 frs.), die die Angekl. schließlich zur Bezahlung von 
Schulden ihres Sohnes im Ausland verwendet hat, ist 
nicht strafbar. Sie hat nach der Annahme des LG. die 
Reise als Erholungsreise unternommen und den Ent
schluß, die Schulden ihres Sohnes zu bezahlen, erst 
später im Auslande gefaßt. Auch wegen der Verwendung 
dieser Zahlungsmittel zu anderen als Reisezwecken kann 
die Angekl. nicht bestraft werden, da sie die Tat als 
Ausländerin im Ausland begangen hat (§ 75 DevG.).

(RG., 3. StrSen. v. 21. Nov. 1940, 3 D 449/40.) [Sch.]
*

«. RG. _  §§ 72, 73 DevG. 1938.
1. Die Möglichkeit der Ersatzeinziehung besteht nur 

gegenüber dem Täter oder Teilnehmer, nicht auch gegen
über deren Erben.

2. Die selbständige Einziehung ist auch nach dem Tode 
des Täters zulässig.
. 3. Durch die Einziehung „betroffen“ ist jeder, der durch 
mre Anordnung rechtlich ungünstiger gestellt wird.
-4- Richtet sich die Einziehung gegen die Erben des 
•äters, so kann sie nur ausgesprochen werden, wenn die 
Voraussetzungen dafür gegenüber allen Miterben vor
igen.
. Der am 3. Juli 1939 verstorbene Kaufmann und Fabri- 
.vant L., der in Haminerunterwiesenthal eine Holzgroß- 
rlandlung und Werke der Holzindustrie betrieb, ist von 
üen beschwerdeführenden Einziehungsbeteiligten beerbt 
worden. L. hatte im Gebiete der früheren Tschecho- 
*?Wakei Geschäfte betrieben und stand in Verbindung 
ut der Länderbank in Weipert. Die Gewinne aus den 

Geschäften in der Tschechoslowakei zahlte er bei dieser 
,,tlnk ein. Seine Guthaben erscheinen im Jahre 1931 in 
Gestalt von zwei Sparbüchern unter den Konten 
□r; 13627 und 13684, Das Konto Nr. 13627 wies am 

Jan. 1931 einen Stand von 480128,15 tschechischen 
sm°!letl und das Konto Nr. 13684 am 9. Juli 1931 einen 
sri,cv.en von 145396,60 K. auf. Durch laufende Gut- 
L , ,.l/ten hatten die Konten bei der Entdeckung der Ge- 
.. i lsVerbindung im Okt. 1938 einen Stand von 532 412 
h u.550 000 K. erreicht. Anderseits hatte er Schulden aus 
l7i r*chen bei der Länderbank, zum Schluß umgerechnet 
an . >40 3iM, Für diese Schuld hatte er der Länderbank 
j. seinen Grundstücken in Hammerunterwiesenthal eine 

ypothek von 36 kg Feingold bestellt. Die Länderbank 
r nach Annahme des LG. kraft ihrer Geschäftsbedin-
8en.zur Aufrechnung berechtigt. 

haK w‘ederholt zur Sicherung der Kredite seine Gut- 
lO'isn. »gewidmet“ , zuletzt durch Erklärung v. 15. Mai 

; Jn der „Widmung“  erblickt das LG. die Bestellung 
ba G * landrechts. L. hat seine Guthaben bei der Länder- 
i,U!‘('^dcr Reichsbank nicht angeboten. Seine Schulden
Wh C 
hatt

L. hatte ihr außer-

Wäh * eF mit 9°/o verzinsen. Für seine Guthaben ge- 
hat+lte d'e Dank 4% Zinsen und, weil er sie ihr gewidmet 
Iq-G» nochmals 31/2% als „Superzinsen“ . In den Jahren 
q„ ms 1935 hat L. öfters bei der zuständigen Stelle die 
üer , .nngung für Zinszahlungen auf seine Schulden bei 
üaß *;anderbank beantragt. Dabei hat er verschwiegen,
S u n a u c h  Guthaben bei ihr hatte und daß er die 
U L r*nsen vergütet erhielt, und hat angegeben, die 
den n -,ank habe ihren Zinssatz von 9°/o aut die nach 

Rjektlinien der Reichsbank zulässige Höhe herab- 
sjmt , ,  Dr hat Genehmigungen zur Zahlung von msge- 

117862,10 K. erhalten. Den Unterschied, der sich

aus der geschuldeten und1 der in seinen Gesuchen ange
gebenen Zinshöhe ergab, hat er der Länderbank aus sei
nem Guthaben überwiesen, ohne dazu eine Genehmigung 
der Devisenstelle einzuholen. Die Überweisungen sind m 
der Zeit v. 6. März 1934 bis 22. Aug. 1935 in Höhe von 
insgesamt 150 021,40 K. erfolgt.

Das LG. hat durch das angefochtene Urteil auf Grund 
des §45 DevG. 1935 die Einziehung der beiden Spar
guthaben und für den Fall, daß die Einziehung nicht 
ausführbar sein sollte, ersatzweise die Einziehung ihres 
Gegenwertes, ferner wegen der Genehmigungserschlei
chung und der ungenehmigten Überweisung ersatzweise 
die Einziehung von weiteren 28 000 3Ui zu Lasten des 
Nachlasses angeordnet. In dem Verfahren, das zulässi
gerweise (Pf und t ne r - Neube r t  III d 4 §81 Note 3) 
nach den §§ 430 ff. StPO, durchgeführt worden ist, sind 
als Beteiligte zugezogen worden die beschwerdeführen
den Erben und die Rechtsnachfolgerin der Länderbank.

A. Revisionen der Einziehungsbeteiligten.
I. Die Ersatzeinziehung. •
Das angefochtene Urteil stellt die Entscb. darauf ab, 

welcher Rechtsnatur die Ersatzeinziehung (oder der 
Wertersatz) sei. Ob den Ausführungen in allem zuge
stimmt werden kann, ob es insbesondere zutrifft, daß die 
in RGSt. 72, 33 =  JW. 1938, 509 zum Fall des §155 
VZG. ausgesprochene Ansicht über die rechtliche Natur 
des Wertersatzes als einer Geldstrafe in weiterem Sinne 
in den Urteilen des RG. v. 14. März 1938, 3 D 99/38 (JW. 
1938, 1328) und 27. Okt. 1939, ID  579/39 (DevArch. 1940 
Sp. 102) allgemein aufgegeben wxrden sollte und ob dem 
zuzustiinmen wäre, kann dahingestellt bleiben. Denn die 
Entsch. ergibt sich für das Devisenrecht aus dem Ge
setze selbst, und zwar gleichgültig, wann die in Betracht 
kommenden strafbaren Handlungen begangen worden 
sind, ln §73 Abs. 1 Satz 1 DevG. 1938 ist ausdrücklich 
bestimmt, daß die Ersatzeinziehung nur gegen den Täter 
oder den Teilnehmer der Straftat ausgesprochen werden 
darf. Dasselbe galt nach feststehender Rspr. und Rechts
lehre auch schon für die entsprechende Bestimmung des 
§ 45 Abs. 1 Satz 2 DevG. 1935, mochte es dort auch 
nicht wörtlich gesagt sein (RGSt. 69, 385, 390; 74, 183, 
184 =  DR. 1940, 1241; Har t ens te i n ,  „Devisennot
recht“  § 45 Note 2), und es muß auch für die entsprechen
den Bestimmungen des § 36 Abs. 5 Satz 2 DevVO. 1932 
des §18 Abs. 5 Satz 2 DevVO. 1931 i. d. Fass, der VO. 
v. 15. April 1932 (RGBl. 1, 177) gelten. Im Schrifttum wird 
allerdings die Ansicht vertreten, die Beschränkung 
könne nicht auf Erben Anwendung finden, denn der 
Erbe habe nur einen mit der durch die Tat des Erblas
sers ausgelösten Haftpflicht beschwerten Nachlaß erwor
ben, und es sei auch ein widersinniges Ergebnis, zwar 
die Einziehung gegen den Erben zuzulassen, nicht aber 

, die Ersatzeinziehung, wenn etwa der einzuziehende 
Gegenstand nicht mehr selbst, aber noch sein Gegenwert 
im Nachlaß vorhanden sei. Das kann aber nicht über
zeugen. Soweit der Gegenwert noch im Nachlaß vor
handen ist, wird er häufig durch die strafbare Handlung 
„gewonnen“  sein, daher der unmittelbaren Einziehung 
unterliegen. Die Ansicht ist im übrigen mit dem Wort
laut des §73 Abs. 1 Satz 1 DevG. 1938 der nur einen 
in der Rspr. und Rechtslehre schon früher entwickelten 
Rechtssatz gesetzlich festlegt, nicht vereinbar; der Erbe 
ist als solcher weder Täter noch Teilnehmer der Straftat. 
Daß das Gesetz die Begriffe „Täter und „Teilnehmer 
in dem dem Strafrecht eigentümlichen Sinne gebraucht, 
ergibt sich eindeutig aus dem in § 73 Satz 1 an zweiter 
Stelle vorgesehenen Fall. Hiernach wird, wenn jemand 
der nicht Täter oder Teilnehmer ist den Wert besitzt, 
Ulf den sich die Devisenstraftat bezieht, und wenn dieser 
den Entlastungsbeweis aus §72 Abs. 3 führt, so daß die 
Einziehung selbst nicht erfolgen kann, die Ersatzeinzie
hung gegen den Täter oder Teilnehmer — also nicht 
gegen den Besitzer des Wertes — ausgesprochen. Das 
Ergebnis ist auch nicht unbillig. Denn die Einziehung ist 
nicht nur Strafe, sondern sie wird auch verhängt, um 
Gefahren durch die einzuziehende Sache zu verhüten 
und um dem Rechtsbewußtsein zu genügen, das sich 
dem weiteren Verbleiben einer mit einem Makel behaf
teten Sache im Verkehr widersetzt. Beide Erwägungen 
treffen auf die Ersatzeinziehung überhaupt nicht oder

,42*
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doch in einem wesentlich abgeschwächten Maße zu. 
Ferner wird das Strafrecht von dem Grundsatz be
herrscht, daß die Strafe nur gegen den Schuldigen selbst 
verhängt werden darf. Der Nachlaß haftet nur dann für 
die vom Erblasser verwirkten Geldstrafen und Kosten, 
wenn das Urteil bei seinen Lebzeiten rechtskräftig ge
worden ist (§ 30 StGB., § 465 Abs. 2 StPO.). Der Erbe 
setzt zwar privatrechtlich die Person des Erblassers fort, 
nicht aber strafrechtlich, und die privatrechtlichen Re
geln über die Haftung für die Schulden des Erblassers 
gelten grundsätzlich nicht für öffentliche Strafen. Aus
nahmen, die für die Einziehung im StGB, und in straf
rechtlichen Nebengesetzen gemacht sind, dürfen nicht 
durch eine erweiternde Gesetzesauslegung auf andere 
Nebenfolgen der Straftat ausgedehnt werden. Die hier 
abgelehnte Ansicht würde zu dem Ergebnis führen, daß 
Schuldlose auch dann der Ersatzeinziehung, wenn auch 
nur nach Kräften des Nachlasses, unterlägen, wenn sie 
keinen Gegenwert für den einzuziehenden Gegenstand 
mehr in ihrem Vermögen und auch keinen Vorteil von 
der Straftat hätten; das könnte man als Willen des Ge
setzgebers aber nur annehmen, wenn er es unzweideutig 
ausgesprochen hätte. Für die Unzulässigkeit der Ersatz
einziehung spricht auch die unterschiedliche Behandlung 
vo , Einziehung und Ersatzeinziehung im Gnadenerlaß 
v. 9.Sept. 1939 (vgl. RGSt. 74, 183 --= DR. 1940, 1241) 
und schließlich noch die Erwägung, daß mit denselben 
Gründen, mit denen die Haftung des Erben begründet 
wird, auch eine Haftung des Vertretenen und des Einzel
rechtsnachfolgers begründet werden könnte und dann 
die Beschränkung der Ersatzeinziehung auf Täter und 
Teilnehmer praktisch gegenstandslos würde.

Die Frage, ob etwa die BeschwF. Täter oder Teil
nehmer der Tat des Erblassers sind, kann im vorliegen
den selbständigen Verfahren nicht geprüft werden, weil 
die Voraussetzung, daß ihre Verurteilung nicht durch
führbar sei (§42 StGB.), offenbar nicht_ zutrifft. Daher 
kann es auch unentschieden bleiben, ob ein selbständiges 
Verfahren zum Zwecke des Ausspruchs einer Ersatzein
ziehung verfahrensrechtlich möglich sei.

Demnach kann die Ersatzeinziehung nicht aufrecht
erhalten werden. Insoweit hätte der Antrag der Staats
anwaltschaft verworfen werden müssen; das kann von 
hier aus nachgeholt werden.

II. Die Einziehung.
1. Das Verfahren.
Zutreffend hat das LG. unter Bezugnahme auf die Ent

scheidung des RG. v. 25. Jan. 1940 (jetzt veröffentlicht in 
RGSt. 74, 41) angenommen, daß nach dem Willen des 
Gesetzgebers die selbständige Einziehung auch nach dem 
Tode des Täters zulässig ist.

2. Strafbare Handlungen des Erblassers.
Wie das LG. nicht verkennt, ist Voraussetzung für 

die selbständige Anordnung der Einziehung das Vorlie
gen einer strafbaren Devisenzuwiderhandlung (RGSt. 74, 
96, 97). Im angefochtenen Urteil werden drei Devisen
vergehen des Verstorbenen angenommen, nämlich die 
Verletzung der Anbietungspflicht, die Aufstellung un
richtiger Angaben zur Erschleichung einer devisenrecht
lichen Genehmigung und die Verfügung über die er
wähnte Forderung von 150021,40 K. Die Werte, auf die 
sich die beiden letztgenannten Devisenzuwiderhandlun
gen beziehen oder die durch sie gewonnen sind, befin
den sich nicht mehr im Vermögen der Erben. Für die 
Einziehung der beiden Sparguthaben in Natur, die jetzt 
allein noch in Frage steht, kommt als strafbare Hand
lung die Verletzung der Anbietungspflicht in Betracht. 
Es liegt aber auch die Annahme nahe, daß L. sich unge- 
nehmigter Verfügungen über die in der Tschechoslowa
kei erworbenen ausländischen Zahlungsmittel oder For
derungen in ausländischer Währung durch Verbringen 
auf sein Konto bei der Länderbank schuldig gemacht 
und dadurch die Guthaben gewonnen hat. Das ist bisher 
nicht beachtet worden.

3. Entlastungsbeweis der Betroffenen.
Nach allen in Betracht kommenden Devisengesetzen 

(§18 Abs. 4 Satz 2 DevVO. 1931, §36 Abs. 5 Satz 3 Dev- 
VO. 1932, §45 Abs. 1 Satz 3 DevG. 1935, §72 Abs. 3 
DevG. 1938) unterbleibt die Einziehung, wenn der davon
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Betroffene (Nichttäter oder Nichtteilnehmer) nachweist, 
daß er von der Straftat weder Kenntnis hatte noch haben 
konnte, und er von der Straftat auch keinen Vorteil ge
habt hat. Auf welche Rechte der Betroffene seinen Wi
derspruch stützen kann, war zunächst nicht ausdrucklicn 
bestimmt. Später ist dann der Widerspruch auf Grunü. 
jedes dinglichen Rechtes am einzuziehenden Gegenstana 
zugelassen (§ 31 Abs. 1 Satz 1 DurchfVO. zum DevG. 
1935 v. 4. Febr. 1935). Seit dem 1. Jan. 1939 kann der Be
troffene auch geltend machen, daß ihm ein Ansprucn 
auf einen solchen Wert zustehe (§ 82 Abs. 1 Satz 1 Devu. 
1938). Die Rechtslage des Betroffenen ist also günstiger 
gestaitet worden. Nach §2a Abs. 1 u.2 StGB, ist au 
ihn das Recht anzuwenden, das zur Zeit der Straftat 
galt; fes kann aber auch das zur Zeit der Aburteilung 
geltende mildere Gesetz angewandt werden.

Dem angefochtenen Urteil kann nicht zugestimmt wer
den, wenn es mit einer im Schrifttum vertretenen Ansicht 
die Erben eines Täters nicht als „Betroffene“  i. S. der 
Devisengesetze ansieht und ihnen den Entlastungsbewe-  ̂
abschneidet. „Betroffen“  durch eine Einziehung ist nacn 
dem Wortsinn jeder, der durch die Einziehung rechtlich 
ungünstiger gestellt wird, gleichgültig auf welche Wei 
er seine Rechtsstellung erlangt hat, mithin auch der Ern • 
Daß sich die Vollstreckung lediglich gegen den Nach 
laß richtet, ändert nichts; denn der Nachlaß ist keine
selbständige Rechtspersönlichkeit, sondern Vermögen des 
Erben. Das Festhalten am Wortsinn stimmt auch hier 
mit dem ersichtlichen Willen des Gesetzgebers uberein. 
Wie in der Rspr. (RGSt. 69, 385, 389) anerkannt wird, 
ist durch die Zulassung des Gegenbeweises die Einzw 
hung als eine Strafmaßnahme gekennzeichnet. Es ist aa 
her nur billig, auch den Erben den Gegenbeweis zu ge 
statten. Endlich ist auch hier wie bei der Frage der tr- 
satzeinziehung darauf hinzuweisen, daß nach der Oru 
anschauung des Strafrechts der Erbe für Taten des t r  
lassers strafrechtlich nicht haftet, und daß von dies 
Grundsatz nur Ausnahmen zulässig sind, die sich uno 
denklich aus dem Gesetz ergeben. Die BeschwF. war 
daher zum Entlastungsbeweis zuzulassen. Daß sie in o 
ser Beziehung Behauptungen aufgestellt hatten, ist na 
den Urteilsausführungen anzunehmen.

Einen Vorteil hätten die BeschwF. von der die Ein
ziehung begründenden Straftat ihres Erblassers geha > 
wenn ohne sie der Nachlaß zur Zeit seines Todes 
niger wert gewesen wäre. An der vom Senate in 1; 
72, 240, 244 ausgesprochenen Ansicht, daß die bloße R, 
haltung des Eigentums an einem ausländischen wei 
papier für deii Eigentümer immer einen Vorteil bedem » 
wird in dieser Allgemeinheit nicht festgehalten. Es wur« 
zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn man entspreche > 
diesem Gedankengang annehmen wollte, daß der t»es 
von ausländischem Geld oder die Gläubigerschatt 
Forderungen in ausländischer Währung gegenüber ein 
Vermögensanlage in deutschem Geld oder Reichsmar 
werten immer ein Vorteil sei. Bei dem Vortei muß 
sich vielmehr um eine wirtschaftliche Besserstellung j 
dein, die der Betroffene gegenüber demjenigen Zusta 
erlangt hat, in dem sich sein Vermögen befunden hat 
wenn die Devisenzuwiderhandlung nicht erfolgt w< 
Nach der Sachlage ist nicht ohne weiteres ersichthcn, , 
die Reichsbank die Abtretung der Guthaben verlas 
hätte, wenn sie ihr angeboten worden waren, und vve> 
Wertminderung der Nachlaß bei einer Abtretung er»» 
rcn hätte, ebenso nicht; ob der Nachlaß einen holte’ 
Wert hätte, wenn L. die Gewinne aus den Geschai 
in der Tschechoslowakei nicht bei der LanderbanK 
gelegt hätte. -ef.

Nach den Mitteilungen des Urteils wird sich J  t 
eicht ergeben, daß ein oder einige Miterben die Stra*

. . t i. L . .U o n  a n f ln r n  rlnzrn fY O n I I* '' £
leicht ergeoen, uau cm um-. ■--- - ----- „:c|ii;
des Erblassers gekannt haben, andere dagegen m f 
Wegen der sich dann ergebenden Rechtslage wir» m 
das RGUrt. v. 13. Juli 1932, 2 D 741/32 (JW. 1 9 3 3 , ^aas im un. v. u . ju.. • - -
verwiesen, nach welchem, wenn die Voraussetzung 
eine Einziehung nicht bei allen zur gesamten H a iW ^  
rechtigten vorliegen, eine Einziehung nicht statt»’

d(RG., 4. StrSen. v. 29. Okt. 1940, 4 D 422/40.) [S^ 1



11. Jahrgang 1941 H eft 6] Rechtsprechung 333

**  7 . RG. — § 97 DevG. 1938; § 14 VO . über die Straf
gerichtsbarkeit im Protektorat.

1. Allgemeinen Erlassen des R W iM ., die Vorschriften 
des DevG. auslegen, kann nur dann bindende Wirkung 
beigemessen werden, wenn sie veröffentlicht worden sind.

2. Im Protektorat Böhmen und Mähren begangene 
Taten unterliegen allgemein der deutschen Gerichtsbar
keit, so daß jedes sachlich und örtlich zuständige deutsche 
Gericht zu ihrer Aburteilung berufen ist; wenn der Täter 
Protektoratsangehöriger oder Ausländer ist, so ist die 
Tat nach dem im Protektorat geltenden sachlichen Straf
gesetz zu beurteilen.

I- Das LG. geht davon aus, der Angeld, habe in der 
Zeit v. 30. März 1939 bis Dez. 1939 etwa 13mal unbe
fugt die böhmisch-deutsche Grenze überschritten und da- 
*?ei ohne Genehmigung \3\bffiJl und 14000 K. in das 
Protektorat Böhmen und Mähren mitgenommen. Damit 
habe er dort Waren gekauft, die er, ohne sie der Zoll
abfertigung zu unterstellen, heimlich über die Zollgrenze 
,n das übrige Reichsgebiet eingeführt habe. 2000 K. habe 
9  >n der Zeit v. 30. Juni bis 6. Okt. 1939 der Gewerbe
bank in Prag zur Überweisung an seine Verwandten in 
Jugoslawien übergeben. Über die Herkunft der ausge- 
‘Uhrten Zahlungsmittel oder die Entstehung der ent
sprechenden Forderungen im (Devisen-) Inland hat das 
,p. keine Feststellungen getroffen. Es hat bei den aus
ländischen Zahlungsmitteln ohne Angaben vonGrün- 
uen keinen Verstoß gegen das Verbot des § 16 DevG. 
'̂'genommen. Ein solcher läge aber, auch wenn der An- 

"ekl. Devisenausländer (§ 5 DevG.) gewesen sein sollte, 
*!Ur dann nicht vor, wenn er eine Genehmigung zur 
^usfuhr gehabt hätte, oder wenn die Zahlungsmittel aus 
uiem freien Währungsguthaben (Ri. I I )  gestammt hät- 
en oder von dem Angekl. aus dem Ausland eingeführt 
gewesen wären (Ri. I 46 d).
.Auch auf die Frage der Verletzung der Anbietungs- 

Pjbcht (§46 DevG.) ist das LG. nicht eingegangen. 
r ne solche käme allerdings nicht in Frage, wenn, wie 
tas LG. annimmt, der Angekl. Devisenausländer wäre. 
s beruft sich dabei auf den Allgemeinen Erlaß 25/37 

*• März 1937. Abgesehen davon, daß dieser Erlaß für 
i .e Auslegung des Begriffs des Devisenausländers nicht 
(8 n-?nd wäre, da er nicht veröffentlicht worden ist 
sfPy7 DevG.), bezieht er sich nur auf ausländische Hau- 
Ia r.er> die ihrem Gewerbe vo rübergehend im In- 

Jf.uaehgehen. Nach den bisherigen Feststellungen war 
*u bG dem Angekl. nicht der Fall. Wenn es bei seinem 
lQlar auch unwahrscheinlich ist, daß er schon seit Nov. 
hielt s‘ck *m jetzigen Reichsgebiet als Hausierer auf
hör.’ So.scheint er doch nicht zu den Händlern zu ge- 
'atiH i’ d‘e jährlich nur auf einige Monate nach Deutsch- 
>nlqr,j<0n?men- Für die Frage, ob der Angekl. Devisen- 
oiler r kommt es darauf an, ob er seinen Wohnsitz 
Für ?ew°hnlichen Aufenthalt im Inlande hat (§ 5 DevG.). 
uiaRr, u devisenrechtlichen Begriff des Wohnsitzes ist 
itineK t end> wo man eine Wohnung unter Umständen 
Und k ’ die darauf schließen lasse, daß sie beibehalten 
w ^ t  werde. In dieser Richtung bedarf der Sach- 
Gevk, .n°ch der weiteren Aufklärung. Ist der Angekl. 
(Hnnnniln*andcr> so war er mit den Kronen-Beträgen 
Devr. \ ' Und 2000 K.) anbietungspflichtig gewesen (§ 46 
Scheid' JGonennoten haben mit dem 31. Okt. 1938, 
auf„.?amünzen in Kronenwährung mit dem 15. Nov. 1938 
Zafl u h * ’ -*n ^en sudetendeutschen Gebieten gesetzliche 

zu sein. Sie sind damit ausländische Zah- 
geworden. Seit dem Ablauf der Frist zum 

30. Nn,SC!V ‘n Reichsmark, d. i. dem 15. Nov. 1938 bzw. 
vO „  !,938 (VO. v. 10. Okt. 1938, 15. Okt. 1938, Durchf- 
hep'en ,.2' Nov- 1938 [RGBl. I, 1393, 1430, 1535]) unter
e r V n 1 ese Zahlungsmittel der Anbietungspflicht (§ 4 
29.0wV'i« ;26 Okt- 1938 fRGBl.I, 1511]; RE. 127/1938 v. 
hietuno-c f?-8 (RStBl. I, 967]). Die Verletzung der An- 
’buiisrn';*?' . J 1* stünde zu der Verfügung über die Zah- 
Und w . 'ei im Verhältnis der Tateinheit (RGSt. 73,129) 
Schen , / ae ?'s Bindeglied dieses Verhältnis auch zwi- 
fbgUno- j u e'nzelnen Vergehen der ungenehmigten Ver- 
(RQSl ¡“ ?eir die ausländischen Zahlungsmittel hersteilen 
Jchränl-,, ’ 22̂ ). Daraus ergibt sich, daß trotz der Be- 
ninter7iPkg dcr Rev- auf die Verurteilung wegen Zoll- 

bunsr und wegen der ungenehmigten Verfügung

über die 2000 K. (Fälle 1 u. 3) sich die Entsch. des Rev- 
Ger. auch auf die mit den 14 000 K. zusammenhängen
den Vorgänge (Fall 4) erstrecken muß.

ln der neuen Verhandlung werden die mit der Ver
wendung der 2000 K. zusammenhängenden Vorgänge 
auch unter dem Gesichtspunkt der ungenehmigten Aus
fuhr von Zahlungsmitteln (§ 16 DevG.) zu beurteilen 
sein. Da die Ausfuhr der verschiedenen Zahlungsmittel 
möglicherweise im Fortsetzungszusammenhang begangen 
ist — das angefochtene Urteil gibt darüber keinen Auf
schluß — ist, um dem LG. bei seiner Entsch. freie Hand 
zu geben, auch der Fall 2 (Ausfuhr der 1316 5S»4£) in dig 
Entsch. des RevGer. einzubeziehen.

Schließlich kann auch über das Paßvergehen und die 
Ausfuhr der Zahlungsmittel, die der Angekl. bei der 
Überschreitung der Grenze mitgenommen hat (Fälle 2, 4 
und 5 und möglicherweise auch Fall 3) nur einheitlich 
entschieden werden, da diese im Gegensatz zu der Auf
fassung des LG. zueinander im Verhältnis der Tateinheit 
stehen (§ 73 StGB.).

Die Rev. erfaßt daher trotz ihrer Beschränkung das 
Urteil in seinem ganzen Umfange.

II. Das LG. Leitmeritz ist auch für die im Protektorat 
Böhmen und Mähren begangenen Devisenvergehen zu
ständig. Das Protektorat, das zur Zeit der Tat zwar De
visenausland war, gehört zum Gebiet des Großdeutschen 
Reichs (Art. 1 d. Erl. v. 16. März 1939 [RGBl. I, 485]). 
Die dort begangenen Taten unterliegen daher allgemein 
der deutschen Gerichtsbarkeit, so daß jedes sachlich 
und örtlich zuständige deutsche Gericht zu ihrer Ab
urteilung zuständig ist. Etwas anderes ergibt sich auch 
nicht aus dem Art. II § 14 der VO. über die Ausübung 
der Strafgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und 
Mähren v. 14. April 1939 (RGBl. I, 754). Die dort getrof
fene Bestimmung, daß Straftaten von Personen, die nicht 
deutsche Staatsangehörige sind, von den Gerichten des 
Protektorats nach dem Strafrecht des Protektorats ge
ahndet werden, dient ausschließlich der Abgrenzung der 
Zuständigkeit der Gerichte des Protektorats von der der 
dort eingerichteten „deutschen Gerichte“ ,

Die im Protektorat begangenen strafbaren Handlungen 
eines Protektoratsangehörigen oder eines Ausländers sind 
jedoch nach dem dort geltenden sachlichen Strafgesetz 
zu beurteilen (RGSt. 74, 219, 220). Auf die Verfügungen, 
die der Angekl. im Protektorat über die ausländischen 
Zahlungsmittel oder Forderungen getroffen hat, hat das 
LG. daher das deutsche Devisenrecht zu Unrecht ange
wendet. Das führt zur Aufhebung der Verurteilung we
gen der Verfügung über die 2000 K. (Fall 3) und wegen 
des oben dargelegten Zusammenhangs auch wegen der 
Verfügung über die 1400 (14000) K. (Fall 4).

Da, wie bereits ausgeführt, in der neuen Verhandlung 
der Sachverhalt in diesen Fällen auch unter dem Ge
sichtspunkt der ungenehmigten Ausfuhr (§ 16 DevG.) zu 
beurteilen ist, muß wegen des in dieser Hinsicht mög
lichen Zusammenhangs mit der Ausfuhr der 1316 5UC 
(Fall 2) auch diese Verurteilung aufgehoben werden. Die 
Verwendung der 1316 Ä« wird in der neuen Verhand
lung auch unter dem Gesichtspunkt der Verfügung zu 
würdigen sein, und zwar nach dem im Protektorat gel
tenden sachlichen Recht.

(RG., 3. StrSen. v. 17. Okt. 1940, 3 D 413/40.) [Sch.]

Zivilrecht

Materielles Recht
* *  8 . RG. — §§ 133, 157 BGB.; GmbHG.; §256 ZP O . 
Gescllschaftsverträge einer GmbH, sind einer Auslegung 
unter Anwendung der §§ 133, 157 BGB. zugänglich. Es 
müssen allerdings Nebenabreden, die in der Satzung 
keinen Ausdruck gefunden haben, außer Betracht bleiben. 
Umstände, die sich aus den der Öffentlichkeit zugäng
lichen Handelsregisterakten ergeben, können dagegen be
rücksichtigt werden. D ie Auslegung der Satzung durch 
das BG. kann vom RevG. nachgeprüft werden.

Abreden über die Ausübung des Stimmrechts haben 
stets nur schuldrechtliche Bedeutung in dem Sinne, daß
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eine Zuwiderhandlung Schadensersatzansprüche auslöst.
Ein Zwang zur Erlüllung kann nicht ausgeubt werden.

8 256 ZP O . setzt nicht voraus, daß das festzustellende 
Rechtsverhältnis zwischen den Prozeßparteien selbst be
stehe. Es genügt, daß ein anderer dem beanspruchten 
Recht in einer Weise entgegentritt daß die Rechtslage 
des Berechtigten durch tatsächliche Ungewißheit gefährdet 
wird.

Die Erstbekl., eine Gm bH., deren satzungsmaßiger 
Gegenstand die Herstellung und der Vertrieb von 
Düngemitteln und chemischen Produkten aller Art sowie 
die Beteiligung an anderen gleichen oder ähnlichen 
Unternehmungen ist, betreibt vor allem die Herstell ng 
von Superphosphat und einen umfangreichen Großhandel 
in landwirtschaftlichen Düngemitteln. Ihr Stammkapital 
beträgt 600000 '& *. Geschäftsanteile im Betrage von 
162 000 M C  befinden sich im Besitze der Kl., solche in 
Höhe von 7500M C  in den Händen der Erstbekl. selbst, 
während die restlichen Geschäftsanteile den Bekl. zu 2 
bis 9 gehören. Nach § 6 der Satzung ist die Veräußerung 
von Teilen eines Geschäftsanteils an andere Gesell
schafter sowie die Teilung von Geschäftsanteilen ver
storbener Gesellschafter unter deren Erben nicht von der 
Genehmigung der Gesellschaft abhängig.

Die K l , die ihre Geschäftsanteile im Jahre 193S aus 
der Hand des Kaufmanns F. erworben hat, beansprucht 
auf Grund des § 11 der Satzung einen Sitz im Aufsichts
rat der Gesellschaft. Diese Bestimmung lautet:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei von 
der Gesellschafterversammlung zu wählenden M itglie
dern Die W ahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendi
gung derjenigen Gesellschafterversammlung, in wel
cher über die Bilanz für das auf das Erwahlungsjahr 
folgende vierte Geschäftsjahr Beschluß gefaßt wird. 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind jederzeit zui 
Niederlegung des Amtes befugt, auch wenn ein wich
tiger Grund nicht vorliegt.

Eine Änderung in den Personen der Mitglieder des 
Aufsichtsrats bedarf weder der Anzeige an das Ge
richt noch der Bekanntmachung.

Ein Gesellschafter, welcher auf seinen Namen min
destens 25o/o des Gesellschaftskapitals besitzt, ist be
rechtigt, eine Stelle im Aufsichtsrat zu beanspruchen. 
Eine Verminderung des Besitzes berechtigt die Gesell
schaft, die Niederlegung der Stelle zu verlangen.
Nachdem schon in der Gesellschafterversammluiig 

v 4 Juli 1938 ein Antrag der Kl., den Direktor i. K. B. 
in den Aufsichtsrat zu wählen, gegen ihre Stimmen von 
allen übrigen Gesellschaftern abgelehnt worden war, be
antragte die Kl. in der Gesellschafterversammluiig vom 
27 Febr. 1939, das Mitglied ihres Vorstandes, H ., in den 
Äufsichtsrat der Erstbekl. zu wählen. Auch hier fand die 
Kl., die allein für den Antrag stimmte, keine Unterstüt
zung; ihr Antrag wurde mit den Stimmen von Geschäfts
anteilen in Höhe von 426 750 . M  wiederum abgelehnt, 
und es wurden die Bekl. zu 4, 5 und 8 in den Auf
sichtsrat gewählt. Die Kl. legte gegen diesen Beschluß 
zur Niederschrift des beurkundenden Notars Protest ein. 
Ausweislich dieser Niederschrift wurden „die gefaßten 
Beschlüsse vom Vorsitzer verkündet“ .

Die Kl. hat im ersten Rechtszuge beantragt, in erster 
Reihe: festzustellen, daß ihr Vorstandsmitglied H. M it
glied des Aufsichtsrats der Erstbekl. sei, hilfsweise: die 
Bekl. zu 2 bis 9 zu verurteilen, H . zum Aufsichtsrats- 
mitgiied der Erstbekl. zu wählen, zuletzt: fcstzustellen, 
daß die Bekl. verpflichtet seien, ihr allen Schaden zu er
setzen, der ihr aus einer Nichtwahl H.s zum Aufsichts
ratsmitglied entstehe.

Das LG. hat die Klage abgewiesen.
Das BG. hat die Berufung zurückgewiesen.
Das RG. gab der Klage aus folgenden Gründen statt.
Das BG. erachtet ein rechtliches Interesse der Kl. an 

' den von ihr begehrten Feststellungen hinsichtlich des 
Hauptantrags sowie des zweiten Teils des ersten Hilts- 
antrags nur gegenüber der Erstbekl., nicht auch gegen- 
über den übrigen Bekl. für begründet, da die damit er
strebte richterliche Entsch. allein für die rechtlichen Be- 
Ziehungen der Kl. zur Erstbekl. von Bedeutung sein 
könne, ihre Rechtslage gegenüber den übrigen Bekl. hin

gegen nicht berühre. Das BG. geht dabei davon aus, 
daß das Aufsichtsratsmitglied einer Gm bH, nur mit dei 
Gesellschaft, nicht mit den Gesellschaftern in recht
lichen Beziehungen stehe, und gelangt nur deshalb zur 
Bejahung eines Feststellungsinteresses der Kl gegen
über der Erstbekl., weil die Stellung H.s als Aufsichts- 
ratsmitglied auf einem Rechte der Kl. selbst beruhen 
würde, deren Rechtslage also durch die Aufsichtsrats
stellung H.s bei der Erstbekl. beeinflußt werde. Das BO. 
läßt hierbei außer acht, daß es sich bei den verlangten 
Feststellungen von voanherein nicht um eine Klärung dei 
rechtlichen Beziehungen handelt, die zwischen H. und 
der Erstbekl. bestehen würden, wenn jener Mitglied 
ihres Aufsichtsrats wäre, sondern daß klargestellt wer
den soll, ob und in welcher Weise die Kl. befugt sei, 
den Eintritt H.s in den Aufsichtsrat der Erstbekl. herbei
zuführen. Gegenstand der Feststellung ist also ein 
Rechtsverhältnis, welches die rechtlichen Beziehunge 
der Kl. zur Erstbekl. unmittelbar betrifft, und es bedarf 
nicht der vom BG. vorgenommenen Ableitung aus der 
Person H s, um zur Annahme eines rechtlichen Inter
esses der Kl. an der verlangten Feststellung zu gelangen. 
Daraus ergibt sich auch, daß ein solches Interesse de 
Kl nicht nur gegenüber der Erstbekl., sondern auci 
gegenüber ihren Mitgesellschaftern, den Bekl. zu 2 bis u, 
begründet ist. Zwar könnte die Kl. das beanspruchte 
Recht, durch eine von ihr benannte Person un Aufsichtb
rat der Erstbekl. vertreten zu sein, mag dies im Wege 
der Entsendung, auf Grund eines ihr zustehenden W ahl
anspruchs oder infolge einer den übrigen Gesellschalter 
auferlegtcn Stimmrechtsbeschränkung geschehen, nur 
gegenüber der Erstbekl. ausüben, da es aus ihrer M>t- 
gliedsstellung erwüchse, die sie nur zu dieser in Rechts
beziehungen treten läßt. Das schließt aber nicht aus, da“ 
ihr ein rechtliches Interesse an der Feststellung des Be 
Stehens dieses Rechts auch gegenüber ihren Mitgeseü 
schaftern zusteht, wenn deren Verhalten seine VerwirK 
lichung in Frage stellt. § 256 ZPO . setzt nicht voraus, 
daß das festzustellende Rechtsverhältnis zwischen den 
Prozeßparteien selbst bestehe. Es genügt, daß ein a 
derer dem beanspruchten Recht in einer Weise, sei »  
tatsächlich, sei es durch wörtliches Bestreiten, entgegen 
tritt, daß die Rechtslage des Berechtigten durch tat 
sächliche Ungewißheit gefährdet wird (vgl. RGZ. D f; 
223 =  JW  1934, 5548 u. 1173° mit weiteren Nachweisen 
RG Z. 156, 193, 200). Das ist hier insofern der Fall, a* 
die Bekl. zu 2 bis 9 einer Deutung des § 11 Abs. 3 ac 
Satzung i.S . eines der Kl. eingeräumten Entsendung8 
rechts widersprechen und in Anspruch nehmen, den £ 
tritt einer von der Kl. entsandten oder zur W ahl U 
stellten Person in den Aufsichtsrat durch ihre Abstim 
mung verhindern zu können. Sic berühmen sich a *  
eines Rechts, das, wenn es bestünde, der Kl. die Durc 
Setzung ihrer satzungsmäßigen Befugnis so, wie sie a *  
auffaßt, unmöglich machen oder wenigstens ursch"'. 
würde. Die sich hieraus ergebende Rechtsgefahrdu b 
würde auch nicht schon dadurch beseitigt, daß es , 
Kl. gelänge, ihr Recht durch eine richterliche Festst 
hing gegenüber der Erstbekl. bestätigt zu erhalten. Dcn9 
es liegt nichts dalür vor, daß sich die Bekl. zu 2 b s _ 
einem solchen, ihnen gegenüber keine Rechtskraft sen 
fenden Urteil fügen und ihr Verhalten danach cmiicm 
würden. Die Kl. ist vielmehr, wenn sie sich vor N« 
teilen schützen w ill, genötigt, eine Klärung der Ree ’ 
läge auch ihren Mitgesellschaftern gegenüber in ei 
für diese verbindlichen Form herbeizufuhren.

Die Kl. ist der Meinung, daß §11 Abs 3 der - * C( 
zung für verschiedene rechtliche Deutungen Raum 
unter denen es möglich sei, ihrem Anspruch aut f 
Eintritt einer Person ihrer W ahl in den Aufsichtsrat d, 
Erstbekl. Geltung zu verschaffen, und hat den hiern
denkbaren Rechtsgestaltungen durch ihre verschiede
Anträge Rechnung getragen. Wahrend sie zur Beg g 
düng ihres Hauptantrags in erster Lime die A u H a s «  

^7:,. a__ i, ,i;0 ernannte Satzuncsbestimniung .eCjitvertritt, durch die genannte 
dem begünstigtendem begünstigten j-“ * ....law—---~ ^
cingeräumt, aus dem sich ergebe, daß der von ihr i« j,l 
Gesellschafterversammlung v 27 .Febr. 1939. « j r  ^  
vorgeschlagene Direktor H. trotz der Ablehnung ,f. 
Antrags bereits infolge des Vorschlags Mitglied des
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sichtsrats geworden sei, erhebt sie unter dem Gesichts
punkt einer ihren Mitgesellschaftern zum mindesten ob
liegenden satzungsmäßigen Verpflichtung zur Wahl des 
von ihr Vorgeschlagenen hilfsweise Anspruch auf Ver
urteilung derselben zur Vornahme dieser Wahl. Mit 
Vorrang vor diesem Hilfsbegehren hat sie sodann im 
Berufungsverfahren -noch geltend gemacht, die Ableh- 
lehnung ihres Wahlvorschlags sei jedenfalls insofern 
satzungswidrig gewesen, als die gegen ihn gerichtete 
Stimmenabgabe einer Stimmrechtsbeschränkung zuwider
gelaufen sei, welche die erwähnte Satzungsvorschrift ent
halte. Ihr Sinn gehe, wenn man ein Entsendungsrecht 
oder einen Wahlanspruch ablehne, dahin, daß es den 
Gesellschaftern kraft eines ihnen verfassungsmäßig auf
erlegten Gebotes versagt sei, gegen den Wahlvorschlag 
eines nach §11 Abs. 3 der Satzung berechtigten Mitge- 
sellschaftcrs zu stimmen. Die Kl. glaubt hieraus ein An
fechtungsrecht herleiten zu können, das sie mit ihrem 
nunmehr an erster Stelle erhobenen Hilfsantrag verwirk
lichen will.

Dem BG. ist ohne weiteres zuzugeben, daß die Be
stimmung des §11 Abs. 3 der Satzung ihrem Wortlaute 
nach nicht dermaßen klar und eindeutig ist, daß über 
ihre rechtliche Bedeutung und Tragweite kein Zweifel 
herrschen könnte. Es ist deshalb rechtlich nicht zu be
anstanden, wenn es sich zur Ermittlung des in ihr aus- 
gedrückten wirklichen Willens der Vertragschließenden 
aller Erkenntnisquellen bedient, die sich hierzu darbicten. 
wie der Senat wiederholt ausgesprochen hat, sind Ge- 
sellschaftsverträge einer GmbH, einer Auslegung unter 
Anwendung der §§ 133, 157 BGB. ebenso zugänglich wie 
andere gerichtliche oder notarielle Urkunden. Einer sol- 
cl'en Auslegung sind zwar insofern engere Grenzen ge
igen, als sich die Satzung einer GmbH, an einen unbe
stimmten Personenkreis — Gläubiger, künftige Gesell
schafter — wendet, der über Gedanken und Absichten 
tl.er Vertragschließenden, die aus ihr nicht erkennbar 
Slud, nicht unterrichtet ist, und es haben deshalb Neben- 
abreden, die in der Satzung keinen Ausdruck gefunden 
baben, unberücksichtigt zu bleiben. Das hindert jedoch
n.'cut, daß zur Behebung von Unklarheiten und Mehr- 
ueutigkeiten alle Auslegungsbehelfe herangezogen wer-Auslegungsbehelfe herangezogen 

besonders wenn sie, wie hier, im wesentlichen in 
^ mständen bestehen, die sich aus den der Öffentlichkeit 
rugänglichen Handelsregistcrakten ergeben und deshalb 
b̂ S?nders auch den sich über den Sinn einer Satzungs- 
Stimmung streitenden Gesellschaftern selbst bekannt 

müssen (vgl. RGZ. 140, 303 [306] =  JW. 1933, 
iS 1*; RGZ. 141, 304 [2061; 159, 272 [278] =  JW. 1939, 
S 1 i RGZ. 159, 321 [326] =  DR. 1939, 431 V RGZ. 164, 

ere [¿4°] =  DR. 1940, 1726* =  JW. 1939, 354«). Der 
fr,,;' Sen- ist auch in der Lage, die Auslegung des BG. 
lne'nachzuprüfen (vgl. ZGZ. 137, 305 [309] -  JW. 1933, 
mQ RGZ. 159, 321 [3261 =  DR. 1939, 431 >; RGZ. 164, 

H40] DR. 1940, 1726*).
Sch.Weck des §11 Abs. 3 der Satzung ist, einem Gescll- 
besit-+ ’ der mindestens 25«/« des Gesellschaftskapitals 
Ersti i d‘e ßcfngnis zu gewähren, dem Aufsichtsrat der 
s0n öc. '• als Mitglied beizutreten oder durch eine Per- 
oac( Se'nes Vertrauens darin vertreten zu sein. Ist hier- 
nllein- le vor&eschriebene Höhe der Kapitalbeteiligung 
iibu’u£c Voraussetzung für das Entstehen und die Aus- 
Seiup ,̂, es Rechtes, so vertrüge sich damit nicht, wenn 
'nsbpt Verw*rtilichung noch von sonstigen Umständen, 
abhän°- er® der Zustimmung der übrigen Gesellschafter 
befi, , '̂2 sein sollte. Nur der Berechtigte soll darüber zu 
niaCbPen haben, ob er von seiner Befugnis Gebrauch
t«: W ill.  \Y/Ür<» on in o o n ro lt  m if  rfoc F in v p rc tö n H n ic

,  U V -11 ) U  U  C I  V U U  S U 1 I U  D C i u g n i o  v j t u i a u u i

Sê ier Wäre er insoweit auf das Einverständnis
Beein+ ^ lM csê schafter angewiesen, so läge darin eine 
SchriffraC .^un? seines Rechts, die dem Sinne der Vor- 
Beüeili ZUvv‘derliefe und ihr den wesentlichen Teil ihrer 
nähnie 7?’ , die Ausschaltung des Mehrheitswillens, 
dm- RpJrle‘ der Auslegung kann hiernach nur sein, aus 
ge vmmung der Satzung diejenige Rechtsform als 
Kommt ,rzuJeiten, die ihrem Zwecke am nächsten 
voliw, Un< die Absichten der Vertragschließenden am 
der F-,iimens4en ‘n die Erscheinung treten läßt. Das ist 
Entsen.i’ Wenn man dem begünstigten Gesellschafter ein 
Ii,bgiiPLU.nSsrecht zubilligt. Daß ein solches rechtlich 

lst, kann für den Bereich der GmbH, nicht be-

zweifelt werden. Wić aus § 52 GmbHG. hervorgeht, 
unterliegt die Frage, ob ein Aufsichtsrat bestellt werden 
soll, und die Art seiner Bestellung dem Willen der Ge
sellschafter. Diese können durch eine entsprechende 
ursprüngliche oder abändernde Gestaltung des Gesell
schaftsvertrags die Einsetzung eines Aufsichtsrats be
schließen und bestimmen, in welcher Weise seine Mit
glieder ernannt werden sollen. Geschieht dies üblicher
weise durch Wahl, so steht auch nichts entgegen, daß 
die Satzung das Ernennungsrecht für einen Teil oder alle 
Mitglieder des Aufsichtsrats einem Gesellschafter ein
räumt, die Befugnis hierzu auch von der Erfüllung ge
wisser Voraussetzungen abhängig macht. Die hiernach 
geltende Regelung unterscheidet sich von der des Ak
tienrechts insofern, als dort, wenigstens bis zum Inkraft
treten des AktG. v. 30. Jan. 1937, die Wahl durch die 
Generalversammlung grundsätzlich die einzige Form 
war, in der ein Aufsichtsratsmitglied ernannt werden 
konnte. Eine Ausnahme bildete lediglich die Entsendung 
von Betriebsratsmitgliedern in den Aufsichtsrat, wie sie 
nach dem Gesetz v. 15. Febr. 1922 zu erfolgen hatte. 
Das AktG, selbst sieht nunmehr in § 88 ebenfalls eine 
Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat durch 
bestimmte Aktionäre oder den jeweiligen Inhaber be
stimmter Aktien vor und übernimmt damit, wenn auch 
unter gewissen, hier nicht weiter zu erörternden Ein
schränkungen, eine Art der Ernennung, die für die 
GmbH, von jeher Rechtens war. Nur sie gibt dem Be
rechtigten die Gewähr, seinen Anspruch durchsetzen zu 
können, ohne gewärtigen zu müssen, damit am Wider
spruch seiner Mitgesellschafter zu scheitern. Jede andere 
Form der Rechtsausübung ließe diesen die Möglichkeit, 
durch Verweigerung ihrer Zustimmung den Vorschlag 
des Berechtigten zu Fall zu bringen und damit dessen 
Befugnis in Frage zu stellen. Das gilt sowohl von der 
von der Kl. zur Erwägung gestellten Annahme eines 
satzungsmäßig gesicherten Wahlanspruchs des Berech
tigten, wie auch von der vom BG. vertretenen Annahme 
einer statutarischen Stimmrechtsbeschränkung. Selbst 
wenn man eine gesellschaftsvertragliche Bestimmung 
dahin, daß die übrigen Gesellschafter verpflichtet seien, 
für die Wahl eines vom Berechtigten vorgeschlagenen 
Aufsichtsratsmitglieds zu bestimmen, für rechtlich zuläs
sig und wirksam ansehen wollte, könnte dies nicht zur 
Folge haben, daß eine dieser Verpflichtung zuwiderlau
fende Stimmenabgabe gegenstandslos und der Vorge
schlagene trotz Fehlens einer Mehrheit Mitglied des 
Aufsichtsrats geworden wäre. Der Berechtigte sähe sich 
vor die Notwendigkeit gestellt, gegen den seinen Vor
schlag ablehnenden Gesellschafterbeschluß vorzugehen, 
um sein Recht zur Geltung zu bringen. Das wäre ebenso 
der Fall, wenn sein Vorschlag unter Verletzung einer 
den Gesellschaftern auferlegten Stimmrechtsbeschränkung 
der Ablehnung verfiele.

Daß in der Bestimmung von einem Rechte des begün
stigten Gesellschafters, eine Stelle im Aufsichtsrat zu 
beanspruchen,  die Rede ist, besagt nicht, daß dem 
Anspruchsgegner die Wahl der Erfüllung oder Verwei
gerung des Anspruchs frei stehen müsse. Mit dem Worte 
„beanspruchen“  kann ebensogut das Recht des Begün
stigten gemeint sein, eine Person seiner Wahl in den 
Aufsichtsrat zu entsenden. Dabei braucht die Amtsdauer 
des Entsandten von derjenigen der gewählten Mitglieder 
nicht abzuweichen. Daß insoweit, wie nach der in Frage 
stehenden Satzungsbestimmung anzunehmen ist, nicht 
der Wille des Berechtigten bestimmend sein, sondern 
die für die gewählten Mitglieder getroffene Regelung 
trelten soll, ist mit der Annahme eines Entsendungsrechts 
durchaus vereinbar. Für ein solches spricht auch die 
Bestimmung in Abs. 3 Satz 2, daß eine Verminderung 
des in Satz 1 vorgeschriebenen Kapitalbesitzes die Ge
sellschaft berechtige, die Niederlegung der Stelle zu ver
langen. Sie deutet darauf hin, daß, ebensowenig wie bei 
der aus diesem Grunde erfolgenden Beendigung der Mit
gliedschaft, die Gesellschafterversammlung auch auf de
ren durch das bloße Vorhandensein jenes Besitzes ge
rechtfertigte Begründung Einfluß zu nehmen habe. 
Gegenüber dem oben hervorgehobenen Zwecke der 
Vorschrift, den begünstigten Gesellschafter in der Aus
übung seines Rechts von der Zustimmung seiner Mit
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gesellschafter unabhängig zu machen, greift endlich auch 
die Erwägung des BG. nicht durch, gegen die Annahme 
eines Entsendungsrechts spreche nicht zuletzt, daß dieses 
einen weitgehenden Eingriff in das Selbstbestimmungs
recht einer Gesellschaft darstelle, besonders wenn, wie 
hier, die Übertragung von Geschäftsanteilen nicht von 
der Genehmigung der Gesellschaft abhänge und daher 
jeder beliebige Unbekannte als Träger des Rechts auf- 
treten und es ausüben könne. Daß die Erstbekl. einen 
solchen sicher nicht unwesentlichen Eingriff hinnehmen 
muß, ist eine Folge der in ihrer Satzung getroffenen Re
gelung. Es geht nicht an, dieser nur deshalb die Bedeu
tung eines Entsendungsrechts abzusprechen, weil ein sol
ches der Gesellschaft unerwünscht und lästig ist. Im 
übrigen werden ihre Belange ausreichend dadurch ge
wahrt, daß ihr auch beim Vorliegen eines Entsendungs
rechts stets die Möglichkeit bleibt, auf eine Entfernung 
des Entsandten hinzuwirken, wenn wichtige Gründe 
gegen dessen Verbleib im Aufsichtsrat sprechen.

Zieht man in Betracht, daß Ziel jeder Auslegung sein 
muß, bei einer mehrfacher Deutung fähigen Satzungs
bestimmung zu einem Ergebnis zu gelangen, das eine 
Bejahung ihrer Gültigkeit zuläßt, so ergibt sich auch 
unter diesem Gesichtspunkte, daß die Annahme eines 
Entsendungsrechts den Vorzug vor den übrigen von der 
Kl. zur Erörterung gestellten Möglichkeiten rechtlicher 
Betrachtung verdient. Das gilt von der Annahme einer 
satzungsmäßig begründeten Verpflichtung der übrigen 
Gesellschafter, für den Wahlvorschlag des Berechtigten 
zu stimmen, schon insofern, als ein solcher Eingriff in 
die Wahlfreiheit mit den Grundsätzen einer ordnungs
mäßigen körperschaftlichen Willensbildung nicht verein
bar, eine hierauf abzielende Satzungsvorschrift nicht er
zwingbar wäre. Wenn in der Rspr. Abreden über die 
Ausübung des Stimmrechts grundsätzlich für zulässig 
erklärt worden sind (vgl. RGZ. 112, 273; 119, 368; 133, 
90 =  JW. 1931, 29536; RGZ. 160, 257, 262 =  DR. 1939, 
16897), so ist ihnen doch stets nur schuldrechtliche Be
deutung in dem Sinne beigelegt worden, daß zwar eine 
Zuwiderhandlung Ansprüche des Berechtigten auf Scha
densersatz oder Zahlung einer vereinbarten Vertrags
strafe auslösen, niemals aber unmittelbarer Zwang zur 
Erfüllung der Verpflichtung ausgeübt werden kann. 
Auch die Satzung kann dem Gesellschafter, wenn sie 
ihn im Genüsse seines Stimmrechts läßt, nicht bindend 
vorschreiben, in welcher Weise er von seinem Rechte 
Gebrauch zu machen habe. Hierauf liefe es aber im 
Grunde auch hinaus, wenn man unter der Bestimmung 
des §11 Abs. 3 der Satzung eine den übrigen Gesell
schaftern auferlegte Stimmrechtsbeschränkung verstehen 
wollte. Zwar enthielte dann die Satzung kein unmittel
bares Gebot, kraft dessen ein Gesellschafter genötigt 
wäre, seine Stimme in bestimmter Richtung abzugeben. 
Die Notwendigkeit, sich der Stimme zu enthalten, wenn 
er beabsichtigen sollte, gegen den Vorschlag des Berech
tigten zu stimmen, hätte aber nicht minder zur Folge, 
daß das Abstimmungsergebnis unter dem zwingenden 
Einfluß einer fremden Wiilenslenkung stünde und für die 
Betätigung einer eigenen Entschließung des Gesellschaf
ters kein Raum bliebe. Nach keiner dieser Rechtsgestal
tungen wäre es also möglich, dem Anspruch des begün
stigten Gesellschafters in einer dem Zwecke des Sonder
rechts entsprechenden Weise Geltung zu verschaffen, 
mögen sie ihm vielleicht auch, was dahingestellt bleiben 
kann, sonstige Wege eröffnen, um bei Ablehnung seines 
Vorschlags gegen Gesellschafter, die ihre Zustimmung 
verweigert haben, Folgerungen zu ziehen.

Ist hiernach davon auszugehen, daß durch die Be
stimmung des § 11 Abs. 3 der Satzung dem begünstigten 
Gesellschafter ein Entsendungsrecht eingeräumt wird, 
kraft dessen er imstande ist, entweder selbst dem Auf
sichtsrat der Erstbekl. als Mitglied beizutreten oder eine 
Person seines Vertrauens ohne Zuziehung seiner Mit
gesellschafter zum Aufsichtsratsmitglied zu ernennen, 
so ist damit freilich nicht gesagt, daß eine Ausübung 
dieses Rechts uneingeschränkt und ohne Rücksicht auf 
die Belange der Gesellschaft statthaft wäre. Es liefe der 
dem Gesellschafter obliegenden Treupflicht gegenüber 
der Gesellschaft zuwider, wenn er von seiner Befugnis 
in einer Weise Gebrauch machen wollte, durch welche

diese der Gefahr ausgesetzt wäre, einen ihr nicht zu
mutbaren Nachteil zu erleiden. Wie sich der Berechtigte 
selbst des Eintritts in den Aufsichtsrat zu enthalten hätte, 
wenn er damit bezweckte, der Gesellschaft abträgliche 
Ziele zu verfolgen, so wäre ihm ebenso das Recht zur 
Entsendung eines anderen zu versagen, wenn dies in 
der gleichen Absicht geschähe oder sonstige Gründe vor
lägen, welche den Eintritt des Ernannten in den Auf
sichtsrat oder seinen Verbleib darin als für die Gesell
schaft untragbar erscheinen lassen müßten.

Das BG. erblickt einen dem Eintritt H.s in den Auf
sichtsrat der Erstbekl. entgegenstehenden wichtigen 
Grund darin, daß die Kl. und die Erstbekl. Wettbewer
ber seien und es schon deshalb nicht als erwünscht an
gesehen werden könne, daß der Vertreter eines Kon
kurrenzunternehmens als Aufsichtsratsmitglied näheren 
Einblick in die Verhältnisse der Erstbekl. erlange. Wenn 
der Kl., so erwägt es, nur daran liege, durch eine Person 
im Aufsichtsrat auf die Gestaltung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse der Erstbekl. fördernd einzuwirken, so sei 
nicht zu verstehen, weshalb sie Wert darauf lege, ge
rade nur von ihr abhängige Personen — wie B. und H. 
— vorzuschlagen, von denen mit Sicherheit zu erwarten 
sei, daß sie die Belange der Kl. in den Vordergrund 
stellen Würden. Daß sie sich im Schreiben ihres Prozeß
bevollmächtigten v. 3. April 1939 zu einem hiervon ab
weichenden Vorschlag bereitgefunden habe, gebe keinen 
Anlaß, ihre grundsätzliche Einstellung anders zu beur
teilen. Insoweit sei auch bemerkenswert, daß sie sogar 
Anspruch auf die Aufsichtsratsvergütung H.s erhebe. 
Sie gehe also davon aus, daß dieser seine Tätigkeit im 
Aufsichtsrat lediglich ihretwegen und nicht mit Rück
sicht auf das Wohl der Erstbekl. ausübe, von der die 
Vergütung bezahlt werde. Das BG. glaubt, Schlüsse auf 
die Einstellung der Kl. weiter auch aus ihrem Verhältnis 
zur WAG. und dem von dieser bisher gezeigten Ver
halten ziehen zu können. Es hebt hervor, daß die WAO. 
im Jahre 1918 die Kl. sowie die Chemische Fabrik B. in 
O. übernommen habe. Seien damals zwar die 0.er 
Werke bereits stillgelegt gewesen, so habe jedoch die 
WAG. später den Abbruch ihrer Fabriken veranlaßt- 
Auch die Kl. sei im Jahre 1931 stillgelegt und mit der 
der WAG. seit 1920 gehörigen G. N.-AG. in S. vereinigt 
worden. Möge auch die WAG. hierzu besondere Gründe 
gehabt und sich nicht durch die Absicht haben bestim
men lassen, die auf den genannten Fabriken ruhendetl 
Beteiligungsziffern des Syndikats der Deutschen Super- 
phosphatindustrie an sich zu bringen; so gehe aus deö 
Vorgängen doch hervor, daß sie, wie es bei Großunter- 
nehmen üblich sei, ihr gehörige oder von ihr beherrschte 
Betriebe stillege und abbreche, wenn ihr dies und die 
Weiterführung der Fabrikation an anderer Stelle vorteil' 
hafter erscheine. Die WAG. erstrebe eine Erhöhung ihrer 
Beteiligungsziffer, um die bei ihr anfallende Abfallsäure 
günstig verwerten zu können. Danach liege nahe und 
sei schon in der Natur der Sache und dem Wesen eines 
Konzerns begründet, daß sie auch die Erstbekl. ihre'1 
Bestrebungen dienstbar machen werde, sobald sie den 
entsprechenden Einfluß auf sie gewonnen habe.

Diese Ausführungen des BG. werden von der Revisi°fl 
nicht ohne Grund bekämpft. Sie lassen schon insoferJj 
eine genügende Unterscheidung zwischen den für d1® 
Annahme eines wichtigen Grundes erheblichen UmstaU- 
den und etwaigen der Erstbekl. gefährlichen Absicht? 
der Kl. oder der WAG. vermissen, als sie den Eintri  ̂
H.s in den Aufsichtsrat und seine künftige Tätigkeit da
selbst ohne weiteres für geeignet halten, die Gefm7 
einer Durchsetzung eigennütziger Bestrebungen zu 
gründen, wie sie nach der Ansicht des BG. bei der * 
und der WAG. vorherrschen. Träte H. in den Aufsicht 
rat der Erstbekl. ein, so ist nicht einzusehen, inwiefe 
er imstande sein sollte, den Einfluß der Kl. auf die u• 
tung der Geschäfte über das ihr nach dem Umfang m 
Kapitalbeteiligung zukommende Maß hinaus zu v , 
stärken. Die Befugnisse des Aufsichtsrats bei der Er , 
bekl. mögen nach der Satzung besonders weitgehe 
sein. Das alles vermag jedoch nichts daran zu ände J 
daß H. im Rahmen der ihm als Aufsichtsratsniitgu . _ 
zufallenden Tätigkeit nur insoweit in die Geschäfts^ 
rung eingreifen könnte, als ihm dies nach dem jeweilig



11. Jahrgang 1941 H eft 6] Rechtsprechung 337

Stimmenverhältnis innerhalb des Aufsichtsrats möglich 
wäre. Selbst wenn er sich bei der Beschlußfassung von 
Rücksichten leiten ließe, die überwiegend oder aus
schließlich auf die Belange der KI. oder der WAG. aus
gerichtet wären, könnte er sich damit nur durchsetzen, 
wenn es ihm gelänge, die Mehrheit auf seine Seite zu 
ziehen. Bei der durch die Satzung vorgeschriebenen 
Mindestzahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern wäre er 
allein niemals in der Lage, bestimmend auf die Ge
schäftsführung einzuwirken. Schon danach kann aber 
von einer ernstlichen Gefährdung der Erstbekl., die als 
wichtiger Grund gegen einen Eintritt H.s in den Au;f- 
sichtsrat gelten könnte, nicht gesprochen werden. Hierzu 
kommt, daß die vom BG. angenommene Gefahr auch 
nur dann bestünde, wenn davon auszugehen wäre, daß 
H. sich ohne weiteres bereit finden werde, die ihm als 
Aufsichtsratsmitglied obliegende Sorgfaltspflicht beiseite 
zu setzen und ohne Rücksicht auf das Wohl der Gesell
schaft die Belange der Kl. oder der WAG. zu verfolgen, 
auch auf die Gefahr hin, sich dadurch der Gesellschaft 
haftbar zu machen. Das BG. führt keine Tatsachen an, 
oie eine solche Annahme rechtfertigen könnten.
. Ergibt sich schon hieraus, daß eine Entsendung H.s 
‘n den Aufsichtsrat der Erstbekl. keine Gefahr bedeutet, 
ueren sich diese mit Recht erwehren könnte, so kommt 
c? darauf, ob die Einstellung der Kl. oder der WAG. 
eine künftige Beeinträchtigung der Erstbekl. befürchten 
'äßt, nicht weiter an. Die Kl. könnte die eigensüchtigen 
Ur>d den Belangen der Erstbekl. abträglichen Bestrebun
gen, die ihr das BG. zur Last legt, nur zur Geltung 
bringen, wenn sie hierzu kraft ihres kapitalmäßigen 
Einflusses innerhalb der Erstbekl. imstande wäre. Ge
lange es ihr, sich durch den Erwerb weiterer Geschäfts
anteile das Übergewicht zu verschaffen, so könnten die 
Eekl. eine danacli mögliche bestimmende Einflußnahme 
nuf die weiteren Geschicke der Gesellschaft nicht ver
ändern. Die bloße Möglichkeit einer solchen Entwick
lung hat aber mit dem Eintritt H.s in den Aufsichtsrat 
n>chts zu tun und läßt eine Bekämpfung seiner Mitglied
schaft mit dem Hinweis auf eine danach drohende Ge- 
jtfnr nicht zu. Bemerkt sei noch, daß, wenn die 
":*• wirklich darauf ausginge, die Machtstellung des 
Konzerns auf Kosten anderer Unternehmungen zu erwei- 
:.erri> ihr der Vorwurf, dies auch der Erstbekl. gegen
über durch Ausübung ihres Einflusses im Aufsichtsrat 
,Un zu wollen, nicht schon deshalb gemacht werden 
Konnte, weil sie darauf besteht, durch eine von ihr ab- 
angigc pcrson dort vertreten zu sein. Daß sie eine 

s' r durch Dienstvertrag oder sonstwie verbundene Per- 
?n ihres Vertrauens mit der Wahrnehmung ihrer Befug- 
isse im Aufrichtsrat beauftragte, war selbstverständlich 

di , cnfsprach der ihr eingeräumten Sonderstellung, 
uzch die ihr gerade ermöglicht werden sollte, ihre 

0^unen Meinungen und Absichten im Aufsichtsrat zur 
j .ung zu bringen. Damit war nicht gesagt, daß dies 
.einer der Erstbekl. schädlichen Weise geschehe. Auch 
^ u s ,  daß die Kl. Anspruch auf die dem von ihr ent- 
heh+en Aufsichtsratsmitglied gebührende Vergütung er- 
zu h ^an.n nichts gegen sie gefolgert werden. Gehört es 
nis^en dienstlichen Obliegenheiten H.s, auch die Befug- 
a Je wahrzunehmen, die der Kl. aus der Beteiligung an 
fall rtn Unternehmen erwachsen, so ist es nicht auf
sei n<i ’ .wenn sie seine Tätigkeit auch insoweit als durch 
ra*ne Hienstbezüge abgegolten ansieht und die Aufsichts- 

svergütung für sich in Anspruch nimmt. 
wG-, II. ZivSen., U. v. 12. Okt. 1940, II 33/40.) [N.]

1 j^nmerkung: Die Entscheidung wirft drei Fragen auf: 
'lach welchen Grundsätzen sind Gesellschaftsverträge

2 £mer GmbH, auszulegen?
’ p-ai?n ein Gesellschafter aus einer Abstimmungsver- 

anbarung verurteilt werden, seine Stimme zu einem 
estinimten Beschluß der Gesellschafterversammlung 
ozugeben? Kann aus dem Urteil vollstreckt werden?

3 *n Kann es geschehen?
t r *  i^as Rechtsverhältnis, das nach § 256 ZPO. fest
st el ? wcrden soll, zwischen den Prozeßparteien be-

re„.,£u, 1: Auszulegen war §11, III der Satzung. Die 
nthehe Bedeutung der Bestimmung ist nicht völlig

klar. Sie kann dem Gesellschafter das Recht geben, durch 
Erklärung gegenüber der Gesellschafter ein Aufsichts
ratsmitglied zu bestimmen. Besonders häufig machen 
hiervon Familiengesellschaften und gemischtwirtschaft
liche Unternehmen Gebrauch. Dieses Entsendungsrecht 
gibt es sogar bei der Bestellung der Geschäftsführer (vgl. 
Brodmann § 46 N. 5b). Für die Bestellung zum Mit
glied des Aufsichtsrats einer GmbH, ist es in RGZ. 133, 
95 anerkannt. Das Mitglied des Aufsichtsrats ist mit dem 
Zugang der Erklärung an die GmbH., vertreten durch 
ihre Geschäftsführer, bestellt. Die Bestellungserklärung 
steht nicht dem Beschluß der Gesellschafter gleich. Sie 
braucht nicht angefochten zu werden, wenn der Er
klärende nicht berechtigt ist, ein Mitglied zu benennen, 
oder wenn er mit der Benennung sein Recht mißbraucht 
oder unzulässig ausübt (§ 242 BGB.), die Ernennung ist 
dann unwirksam. Hatte die KI. das Bestellungsrecht, so 
rechtfertigt sich ihr Hauptantrag.

§ 11, III der Satzung kann aber auch die anderen Ge
sellschafter schuldrechtlich verpflichten oder gesellschafts
rechtlich binden, den Vertreter in den Aufsichtsrat zu 
wählen, den die Kl. bestimmt hat. Das Aufsichtsrats
mitglied ist dann erst mit der Mitteilung des Wahl
beschlusses durch die Geschäftsführer oder einen son
stigen Vertreter der Gesellschaft bestellt. Schließlich kann 
es sich um eine statutarische Beschränkung des Stimm
rechts handeln.

Daß auch Gründungsverträge („wie jeder andere Ver
trag“  nach Brodmann §2 N. 1 b und Schlegel -  
ber ger -Quassowsk i ,  „Aktiengesetz“  §16 N. 30) 
nach §§ 133, 157 BGB. auszulegen sind, nimmt das RG. 
seit RGZ. 70, 331 in ständiger Rspr. an. Dazu braucht 
man sich nicht mit Brodmann auf die Vertragstheorie 
zu stellen. Dasselbe muß gelten, wenn man die Gründung 
als rechtssetzende Vereinbarung, als sozialrechtlichen Kon
stitutivakt, als Organisationsakt, als Gesamtakt, als mehr
seitiges oder gesellschaftsrechtliches Rechtsgeschäft be
zeichnet. Wesentlich ist, daß die Gründer Willenserklä
rungen abgeben, die jeder an alle anderen Mitbeteiligten 
richtet, mögen sie darüber hinaus noch einen Vertrauens
tatbestand für die Gläubiger der Gesellschaft und andere 
dritte Personen schaffen.

Die Auslegungsfähigkeit einer Satzung leidet unter def 
Formbedürftigkeit (§ 2, I, 1 GmbHG.) und unter ihrer 
Bedeutung für den Rechtsverkehr. Die wesentlichen Be
standteile der ausgelegten Erklärung müssen in der Ur
kunde selbst erkennbar sein. Sonst deckte die Urkunden
form nicht den Urkundeninhalt, das Formgebot wäre um
gangen (RGZ. 79, 424). Dem Wortlaut des § 11, III der 
Satzung kann man ein Entsendungsrecht ebenso ent
nehmen wie eine Verpflichtung der übrigen Gesellschaf
ter zur Wahl des Vertreters, den die Kl. für den Auf
sichtsrat benennt.

Gesellschaftsverträge wenden sich anders als die mei
sten schuldrechtlichen Verträge nicht nur an die geschäfts
beteiligten Gründer, sondern auch an dritte Personen, die 
sich auf das Organisationsverhältnis verlassen, wenn sie 
zur Gesellschaft in Beziehung treten. Hier ist ein Rechts
verhältnis zwischen einem Gesellschafter und der Gesell
schaft und den anderen Gesellschaftern streitig. Die Ge
sellschafter schöpfen ihre Kenntnis nicht nur aus Unter
lagen, die öffentlich sind. Daher sagt das RG. mit Recht 
nicht, daß Gesellschaftsverträge nur aus solchen Um
ständen ausgelegt werden können, die im Gesellschafts
vertrag oder im Handelsregister oder in den Handels
registerakten enthalten sind (vgl. JW. 1939, 431). Es will 
die Satzung nur nicht aus Umständen auslegen, die für 
den Außenstehenden oder die Personen nicht erkennbar 
sind, die von der Auslegung betroffen werden. Handelt 
es sich daher um Rechtsverhältnisse zwischen den Ge
sellschaftern, so ist jedes Auslegungsmittel brauchbar, 
das den Gesellschaftern bekannt ist (RGZ. 164, 140). Da
mit muß allerdings vereinbart werden, daß der Vertrag 
wegen seiner Bedeutung für den Rechtsverkehr nur eirT- 
heitlich ausgelegt werden kann (JW. 1905, 21423 und 
Brodmann §2 N. lb).

Da § 11, III der Satzung inhaltlich mehrdeutig ist, muß 
auch jeder Dritte mit einer mehrfachen Auslegungsmög
lichkeit rechnen, insbesondere damit, daß auch die An
wendung der Vorschrift in der Vergangenheit und der

43
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Zweck der Satzungsbestimmung als Auslegungsmittel

h  ̂Da SeT sfch um die'satzung einer selbständigen Rechts
person handelt, kann das RevG. die Auslegung nach-

Prißei der Auslegung selbst geht das RG. vom Grundsatz 
aus, Ziel jeder Auslegung müsse sein, bei mehrfacher 
Deutung zu einem Ergebnis zu kommen, das die Gültig
keit der Satzungsbestimmung bejaht. Besser ist an u 
Auslegungsergebnis zu denken, das geiade den pRicht- 
bestimmten Erfolg am besten sichert, den sich die Grün 
der in einer praktischen, wenn auch nicht rechtlichen 
Samtanschauung vorgestellt.haben.

Daher untersucht das RG. vor allem die Hage zu l. 
und weiter, ob der Zweck der Satzung nur mit einem 
Entsendungsrecht sicher erreicht werden kann.

Zu 9 a) Stimmrechtsvereinbarungen, insbesondere als 
Schutzgemeinschaftsverträge, Konsortial- und 1 oolvcrtrage 
sind grundsätzlich zulässig. Sie finden ihre Grenze i 
Verbot gesetz- und sittenwidriger Rechtsgeschäfte und 
unzulässiger Rechtsausübung (§§ 134, 138, 242 BGB.). 
Vgl. hierzu Zluhan,  „Abstimmungen und Vereinbarun- 
gen des privaten Gesellschaftsrechts in ArchZiv . ,
62 ff und 257 ff. Daß auch nach den gewandelten Lebens
und Rechtsanschauungen der nationalsozialistischen W irt
schaftsauffassung solche Vereinbarungen nie!ht olhne wei- 
teres rechts- und sittenwidrig sind, hat das RG. im Ui . 
v. 7. Febr. 1936 -  II 207/35 -  hervorgehoben.

b) Es entspricht der herrschenden Meinung, daß diese 
Vereinbarungen nurschuldrcchtlich wirken (Zluhan .5.81, 
82 und Brodmann §47 N. 3). Eine Stimme, die dei 
Vereinbarung nicht entspricht, bleibt für die Gesellschaft 
wirksam. An den Bruch der Vereinbarung knüpft steh 
nur die Schadensersatzpflicht. Die schuld recht  l iehe 
Wirkung ist hier im Gegensatz zur unrmttelbaien (ding- 
liehen) Wirkung gesetzt, nicht etwa im Gegensatz zur

das RG. aber angenommen, 
daß der Verpflichtete aus dem Stimmrechtsvertrag nicht 
zur Abstimmung oder zur Stimmenthaltung und sicher 
auch nicht zum Fernbleiben von der Versammlung ver
urteilt, daß überhaupt ein Erfüllungszwang nicht aus- 
'reübt werden kann (RGZ. 133, 90). Es verweist den Be
rechtigten auf einen Schadensersatzanspruch (ebenso 
Sch l ege lbe rger -Quassowsk i  §114, N. 25 mit Ein
schränkungen K i t t e r ,  „Aktiengesetz“  § 12 N.36 und 
Jonas-Pohle,  „ZPO“ , lö.Autl., § 894,1).

Das RG. führt drei Gründe an: . ,Y...
aa) Man dürfe nicht durch äußeren Zwang in die Wil

lensbildung des körperschaftlichen Organs, der Haupt
versammlung, eingreifen. , „ flni 7Pn

bb) Selbst wenn die Vollstreckung nach § »94 ZI O. 
zulässig wäre, könnte der verpflichtete Gesellschaftei in 
einer späteren Gesellschafterversammlung anders stim
men und dazu beitragen, den Beschluß abzuändern.

cc) Auch das Urteil käme meist zu spat, denn erst in 
der Versammlung der Gesellschafter stellt es sich heraus, 
wie der Verpflichtete stimme.

Zu aa): In die Willensbildung der Gesellschaft wird 
durch den Vollstreckungszwang nicht eingegriffen. Er 
richtet sich gegen den verpflichteten Gesellschafter, nicht 
¡jenen die Gesellschaft. Eine Beeinflussung der Beschluß
fassung wird schon durch die Abstimmungsvereinbarung 
bewirkt, die, wie alle anderen Schuldverhältmsse, meistens 
erfüllt wird, jedenfalls dann, wenn der Verpflichtete zu 
seinem Wort steht. Also müßte schon sie unwirksam sein.

Die Beschlußfassung kann schließlich auch durch andere 
Mittel als durch den Vollstreckungszwang gegen den Ge
sellschafter beeinflußt werden, wie etwa durch die Be
stellung eines Abstimmungsvertreters, der nicht an die 
Weisungen des Bevollmächtigenden gebunden ist. Im 
Aktienrecht ist an die Legitimationsübertragung ZU den
ken mit der sich der Aktionär stets unter den Willen 
des Legitimierten beugt, der durch seine Stimmabgabe die 
Beschlußfassung unbeanstandet beeinflußt. Infolgedessen 
kann auch der Meinungsaustausch in der Versammlung 
nicht so hoch veranschlagt werden, daß seine Ausschal
tung allein die Ansicht des RG. rechtfertigen konnte 
Diese Begründung läßt die Entscheidung des RG. nicht 
folgerichtig erscheinen. Sie muß daher fallen. Bleibt sie 
aufrechterhalten, muß der Abstimmungsvertrag ebenso

wie jede andere Beeinflussung der Beschlußfassung durch 
einen fremden Willen rechtsunwirksam sein, oder aber 
die Abstimmungsvereinbarung ist wirksam, aus ihr kann 
auf Erfüllung geklagt, aus dem Urteil kann vollstreckt 
werden. Nur das letzte wäre möglich, da das RG. die 
erste Folge mit Recht als zu weit ablehnen wurde.

Zu bb): Auch außerhalb des Gesellschaftsrechts gibt 
es Fälle, in denen die Vollstreckung verhindert oder die 
Vollstreckungsfolge wieder beseitigt werden kann, ohne 
daß die Vollstreckung deswegen versagt wird. Wer ver
urteilt wird, seinem Nachbarn einen gesperrten weg zu 
öffnen, kann den Weg immer wieder sperren. Die Voll
streckung ist gerade dazu da, den Willen des Schuldners, 
wenn es not tut, immer wieder zu brechen. Dasselbe gut 
von einer Vollstreckung nach § 894 ZPO. Sodann kommt 
es auf die Fassung der Stimmrechtsvertrage an, die den 
Berechtigten genügend sichern können. Schließlich spräche 
auch diese Begründung gegen die Stimmbindung ubei-
haupt. , .. .  ...

Zu cc): Daß die Verurteilung grundsätzlich zu spat 
kommt, kann auch keine treffende Begründung sein Ähn
lich ist die Lage, wenn sich jemand verpflichtet, ein 
Rechtsverhältnis bis zu einem gewissen Zeitpunkt zu 
kündigen, ohne daß man solche Rechtsverhältnisse des
wegen für unklagbar erklärte. Im übrigen soll ein Aus
weg aus dieser Gefahr unten gezeigt werden.

dd) Die Schadensersatz.klage ist ein schwacher Trost, 
„ein kümmerlicher Behelf“  (Zluhan S. 294) wie es 
gerade die Einlassung der Bckl. zeigt. Wie sollte die Kl. 
in diesem Prozeß beweisen, daß die beklagte GmbH, 
unter Mitwirkung ihres Vertreters im Aufsichtsrat so bes
ser geleitet worden wäre, daß sich ein bestimmter in Geier 
schätzbarer Schaden auswiese, der den Wert ihres GmbH.- 
Anteils minderte? Das Mitglied im Aufsichtsrat soll ver
beugen. „ „  . . . .

ee) Die Anwendung des § 894 ZPO. auf die Abstun- 
mungserklärung ist jedenfalls zulässig, wenn es sich un 
eine formlose Erklärung, wie etwa bei der schriftlichen 
Abstimmung der Gesellschafter einer GmbH, handelt. 
Daß die Stimme eine Willenserklärung ist, entspricht 
heute der herrschenden Ansicht (vgl. R i t t e r  § 1- N.dp, 
RGZ. 118, 69 und meine eigenen Darlegungen in Aren- 
ZivPr 144 287 mit weiteren Nachweisen gegen B r od 
ln an n: JW. 1929, 615). Der Begriff der Willenserklärung 
ist zwar individualistischen Ursprungs, er hat aber die 
engen Grenzen des Schuldrechts durchbrochen Er ist ein 
rechtstechnischer Grundbegriff und gehört auch dem Ge- 
sellschaftsrecht an.

§ 894 ZPO. wird heute auch angewandt, wenn die 
Erklärung einem Dritten, nämlich d e r Gesellschaft gegen
über, abzugeben ist (J o n a s - P oh 1 e I, 2). Allerding 
setzt diese Vollstreckung cm rechtskräftiges Urteil vor 
aus. Das erschwert sic praktisch erheblich. Eine einst
weilige Verfügung, die die Willenserklärung ersetzt > 
kann nicht erlassen werden (vgl. Bau m b a c h § 938,1, w  

Unverkennbar bietet, worin ich Brodmann zustimmrt 
§ 894 ZPO. noch andere praktische Schwierigkeiten. Wi 
soll die Stimme in den Abstimmungsvorgang emgefug' 
werden? Soll der Gläubiger das Urteil der Gesellschaft 
zustellen? Die Abstimmung als Mitwirkung an der B 
Schlußfassung erschöpft sich ja nicht m der Erklärung, 
gleich unter welchen Umständen sie abgegeben w ir d  D^r 
Abstimmende muß sich an der Beschlußfassung betci 
ligen, zumindesten dann, wenn der Beschluß in ein
Versammlung gefaßt wird. Genügt es denn, wenn der 
Gläubiger an Stelle des stimmverpflichteten Gesellschal 
ters erscheint und das rechtskräftige Urteil vorlegt?

8 894 ZPO. soll allerdings die Vollstreckung erleid 
fern, nicht erschweren. Der Vollstreckungszwang ist ent
behrlich, wenn das Ziel anders erreicht werden kanm 
Gerade das ist hier nicht möglich Durch den Stimm 
bindungsvertrag wird der Gesellschafter nicht nur ver 
pflichtet, seine Stimme abzugeben sondern mitunter auc 
dazu, sic unter Wahrung bestimmter Formen abzugebem 
die ein rechtskräftiges Urteil nicht ersetzen kann, W 
etwa die Heimlichkeit der Stimmabgabe gegenüber and 
ren Gesellschaftern. Er ist auch zu anderen Handlunge 
verpflichtet, die mit der Abstimmung ,m Zusammenhang 
stehen etwa zur Anwesenheit bei der vorangehende 
Debatte oder im allgemeinen zur Teilnahme an der B 
rtinng vor der Beschlußfassung. Er muß Aktien hintc
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legen, GmbH.-Anteilscheine zur Legitimation in der Ver
sammlung vorweisen oder Widerspruch gegen den Be
schluß erheben. § 894 ZPO. trifft nur die Abgabe der 
Willenserklärung für sich allein. Hier sind schon infolge 
der notwendigen Anwesenheit in einer Versammlung 
Handlungen vorzunehmen, die die Abstimmungstätigkeit 
mit umfassen. Daher kann sich die Vollstreckung nur 
nach den §§ 887, 888 ZPO. richten (vgl. Jonas-Pohle 
§ 894 1,3: Kipp,  „Die Verurteilung zur Abgabe von 
Willenserklärungen und zu Rechtshandlungen“  in der 
Festgabe der Kieler juristischen Fakultät für v. Ihering,
S. 88ff., 104). Grundsätzlich wird nach § 887 ZPO. zu 
vollstrecken sein, da den Interessen des Gläubigers damit 
gedient sein wird, daß er zur Ersatzvornahme, meist also 
zur eigenen Abstimmung auf den Anteil oder die Aktie 
des Schuldners ermächtigt wird. Schließt aber etwa die 
Satzung die Ausübung des Stimmrechts durch einen ande
ren aus, so wird das Urteil nach § 888 ZPO. vollstreckt.

Damit sind auch die Schwierigkeiten ausgeräumt, die 
Brodinann (JW. 1929, 615) in beängstigender Weise 
zusammenträgt, um den Standpunkt des RG. mit prak
tischen Hinweisen zu verteidigen.

Die Gesellschaft kommt jetzt nicht in die Lage, vor 
sich ein Urteil und einen anders stimmenden Gesellschaf
ter zu sehen. Der Gläubiger wird der Gesellschaft gegen
über durch den Ermächtigungsbeschluß des Vollstrek- 
kungsgerichts genügend ausgewiesen. Nunmehr kann auch 
durch einstweilige Verfügung verhindert werden, daß der 
Vollstreckungszwang zu spät kommt. Einstweilige Ver
fügungen können eine Vollstreckung nach § 887 ermög
lichen. Allerdings enthalten sie praktisch eine Verurtei
lung im Sinne einer Befriedigung, aber auch sie sind in 
der neueren Rspr. zu § 940 ZPO. immer häufiger ge
worden und gerechtfertigt. Sic brauchen auch in diesen 
Fällen nicht zu einer endgültigen, nie wieder zu be
tätigenden Befriedigung führen. Wäre hier eine einst
weilige Verfügung ergangen und hätte sie später wieder 
aufgchoben werden müssen, so könnten die Bekl. unter 
der Voraussetzung des § 945 ZPO. von der KL die Nie- 
derlegung des Aufsichtsratspostens verlangen.

Eine einstweilige Verfügung, die dem Schuldner eine 
Vertretbare Handlung aufgibt, kann hilfsweise die Er
mächtigung zur Ersatzvornahme aufnehmen, sie kann so- 
Rar von vornherein dahin lauten, daß der Gläubiger die 
„landluntr selbst vornehmen kann (vgl. Seu i f e r t -  

als mann,  „Kommentar zur ZPO.“ , 12. Aufl., § S87, 
fb). Neben die rechtsgeschäftliche Legitimatlonsfibertra- 
gung tritt damit die Legitimationsübertragung durch eine 
Vollstreckungsanordnung des Gerichts. Der Gläubiger 
Vertritt den Schuldner nicht, sondern er übt sein Recht 
Aus, so daß auch aus diesem Gesichtspunkt keine Ein
wendungen gegen die Anwendbarkeit des § 887 ZPO. er
hoben werden Könne (vgl. W a Ism a n n , 2a letzter Abs.). 
. Zweifelhaft ist, ob der Gläubiger nach § 887 ZPO. 

'me künftig fällig werdende Verpflichtung erzwingen 
',ar|u (dagegen Jonas -Pohle § 887,11,3). Für die Klage 
acs § 259 ZPO. ist das Rechtsschutzbedürfnis gegeben,■* 1 « r a I 1* X / _    Z-..T1.. U ,aa -V* fl M T ' II fl, 1 4 I i „fl, *1 I Ol, s 8 259 ZPO. ist das KccmsscnuizDeaunnis gereuen, 
vrtin der Kl. ohne die Verurteilung zur künftigen Lei
tung voraussichtlich genötigt würde, bei Fälligkeit eine 
Vernrteihingsklage zu erheben. Dieser Aufschub soll ihm 
''spart bleiben (Jonas-Pohle § 259, II). Die §§ 257/59 
r ° i ! e t i  dem Gläubiger dazu verhelfen, gleich nach Fallig- 
vj’t des Anspruchs mit der Vollstreckung vorzugehen. 
M'erdings ist die Anordnung der Ersatzvornahme durch 
i As Vollstreckungsgericht schon ein Teil der Vollstrek- 
¡“ ’Ug. Sie setzt also die Fälligkeit des vollstreckbaren An- 
P'Uchs voraus. Andererseits kann der Zweck der Voll- 
1 eckung hier nur erreicht werden, wenn die Ersatzvor-l 1, a . . fl fl-l aa fl fl a fl • I _ _ „ J . i. a,, ra fl>- lU t-Amv., |,u, (aHVfliVin ----------- --------- • •

¿Ahme schon vor Fälligkeit angeordnet wurde, mag ihre 
Durchführung auch erst bei Fälligkeit des Anspruchs er- 
k,*Run können. Die vorzeitige Vollstreckung hindert der 
j  a.re Wortlaut des Ermächtigiingsbeschhisses, der sich 
V, die Abstimmung in der Versammlung der Gesell- 
SU'after bezieht.
1 Zuzugeben ist, daß diese Auslegung nicht dem Wort- 
iip des § 887 entspricht, der voraussetzt, daß der Schuld- 
1- r die f ä l l i ge  Verpflichtung nicht erfüllt hat. Sie ver- 
/hgt aber der Sinn und Zweck der Verurteilung zur künf- 
a°eri Leistung. Denn die eigentliche Vollstreckung ist 
¿uh im Falle des § 887 die Zwangsbefriedigung durch 

e Ersatzvornahme und nicht schon die Anordnung der

Ersatzvornahme durch das Vollstreckungsgericht. Das ist 
auch der Sinn des §751 ZPO. Die Erteilung der vo - 
streckbaren Ausfertigung ist schon Beginn des Voll- 
Streckungsverfahrens. Sie erfolgt aber auch vor Fälligkeit. 
Praktische Schwierigkeiten können sich aus dieser rrage 
jedenfalls nicht ergeben. Andernfalls hilft die einstweilige 
Verfügung nach § 940 ZPO.

ff) Wäre ein verurteilendes Erkenntnis vollstreckbar, 
dann bestehen keine Bedenken gegen eine Verurteilung 
des verpflichteten Gesellschafters zur Abstimmung. Da
mit überwinden sich auch Bedenken gegen einen neuen 
unklagbaren Anspruch. Grundsätzlich muß jeder An
spruch erzwingbar sein. Ist er im Einzelfall ungerecht
fertigt, ist insbesondere seine Ausübung unzulässig (§ 2 4 2  
BGB.), so ist diese Frage im Erkenntnisverfahren zu ent
scheiden. Oft kann eine Stimmrechtsbindung gerade dazu 
führen, daß der verpflichtete Gesellschafter pflichtgemäß 
handelt. Das erkennt das RG. auch in diesem Falle an, 
wenn es einen Weg sucht, auf dem die Kl. ihr Recht er- 
folgreich durchsetzen kann. Die Gesellschaft kann ihre 
Interessen dadurch wahren, daß sie gesellschaftsschadi- 
genden Abstimmungen mit der Anfechtungs- oder Nichtig
keitsklage entgegentritt. Das RG. müßte in dieser Frage 
die klare Folgerung ziehen, clie Brodmann (JW. 1 9 2 9 ,  
617 a. E.) mit Recht andeutet. Es müßte die Abstim
mungsvereinbarung für unwirksam erklären, wenn es 
darin eine unzulässige Beeinflussung der Beschlußfassung 
durch Dritte sieht. Oder aber es müßte die Erfüllungs
klage und die Vollstreckung auf dem Wege zulassen der 
mir gangbar erscheint. Mit seiner gegenwärtigen Rspr. 
begünstigt es die Vertragsuntreuc und den, der seine 
wirtschaftliche Machtstellung dazu verwenden kann, sich 
im Wege einer Art Selbsthilfe Sicherungen zur Durch
setzung seines Rechtes geben zu lassen. Diesen letzten 
Ausweg empfiehlt auch ZI uh an (a. a. O. a. E.). Da ist es 
wohl besser, der kontrollierenden Machtanwendung der 
Volistreckungsgerichte den Vorzug vor der unkontrollier
ten und unkontrollierbaren Selbsthilfe des Gläubigers zu

d) Mit Recht beurteilt das RG. den Fall einer Stimm- 
rechtsbeschränkung gleich. Entscheidend ist nicht so sehr, 
ob die Verpflichtung schuldrechtlichen oder gesellschafts
rechtlichen Ursprung hat, sondern daß der verpflichtete 
Gesellschafter nicht gehindert ist, anders zu stimmen. Hat 
er diese Verpflichtung als gesellschaftsrechtliche oder als 
schuldrechtliche gegenüber seiner Gesellschaft, so wird 
man der Gesellschaft das Recht geben können, eine 
Stimme zurückzuweisen, die den Vertrag nicht erfüllt, 
denn die Stimme wird der Gesellschaft, also dem Gläu
biger gegenüber abgegeben. Die Zurückweisung hinge 
aber von dem Vertreter der Gesellschaft ab, der die Fest
stellung des Beschlußtatbestandes, die Verkündung vor
nimmt. Die Kl. kann sich nicht darauf verlassen, daß er 
von diesem Recht Gebrauch macht.

e) Daß ein Entsendungsrecht den Zweck des § U m 
der Satzung viel wirksamer erreicht, nimmt das RG. zu
treffend an. Richtig ist ebenso, daß die Kl. von diesem 
Recht keinen unzulässigen Gebrauch gemacht hat (.8 ^ -

3. Das Fcststellungsinteresse bejaht das RG. in stän
diger Rspr. (s. o.) auch dann, wenn das streitige Rechts
verhältnis nicht zwischen den Parteien besteht, wenn aber 
ein Dritter dem Recht so entgegentritt, daß die Rechts
lage des KI. durch eine tatsächliche Ungewißheit gefähr
det wird. Besonders häufig ist diese Klage zwischen zwei 
Forderungsprätendenten. Leider pflegt ,R'e anwaltliche 
Praxis, diese letzte Klage fälschlich als Le.stungsklagc zur 
Einwilligung oder Zustimmung zu formulieren.

S LGR. Dr. habil. Bar tho lomeycz i k ,
Göttingen.

9 AG. — § 904 BGB- Berechtigter Notsland liegt vor, 
wenn ein Nachbar eine Lichtquelle einwirft, die während 
eines Fliegeralarms nicht verdunkelt ist.

Der Kl. ist Eigentümer des Grundstücks R. Der Bekl. 
wohnt in dem gegenüberliegenden Grundstück R. Nr. 23. 
ln der Nacht vom 5. zum 6. Juni 1940 brannte in einem 
Zimmer im Hause des Kl. im 1. Stockwerk Licht. Das 
Fenster dieses Zimmers war nicht verdunkelt. Ein heller 
Lichtschein fiel auf das gegenüberliegende Flaus, in 
welchem der Bekl. wohnt. In der gleichen Nacht war
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Fliegeralarm. Der Bekl. versuchte während des Alarms 
die Lichtquelle in dem erwähnten Zimmer dadurch aus
zulöschen, daß er Holzklötze von der Straße aus durch 
das geschlossene Fenster in den erleuchteten Raum im 
Hause des R. hineinwarf. Das Fenster ist durch Spros
sen unterteilt. Es ist dem Bekl. nicht gelungen die 
Lichtquelle auszulöschen. Er hat aber durch seine Wurfe 
fünf Fensterscheiben entzwei geworfen.

Der Kl. begehrt Ersatz des Schadens. Er führt aus, 
der Bekl. sei nicht berechtigt gewesen, die Fensterschei
ben entzweizuwerfen. Das Licht sei versehentlich durch 
die Schuld einer Reinemachefrau nicht ausgeschaltet 
worden.

Die Klage ist abgewiesen worden.
Der Kl ist als Eigentümer der Grundstücks R. für die 

Einhaltung der Verdunkelungsvorschriften verantwort
lich. Gegen diese Vorschriften hat der Kl. in der Nacht 
vöm 5. zum 6. Juni 1940 verstoßen. _

Die während des Alarms unverdunkelte Lichtquelle 
mußte eine begreifliche Erregung unter den Anwohnern 
der benachbarten Gebäude auslösen, denn es ist bekannt 
und wird auch in den Zeitschriften immer wieder hervor- 
gehoben, daß die feindlichen Flieger sich mit Vorliebe 
lichtbare Lichtquellen zum Angriff aussuchen, und daß 
bereits ungeheurer Schaden durch nicht sorgfältige hin- 
haltung der Verdunkelungsvorschriften hervorgerufen ist. 
Gerade B. ist ein beliebtes Angriffsziel der feindlichen 
Flieger. Es ist verständlich, daß unter diesen Umstanden 
der Bekl. zur Selbsthilfe schritt und versuchte, durch 
Werfen die Lichtquelle auszulöschen. Der Kl. kann sich 
nicht darauf berufen, daß der Bekl. auch aus Gründen 
der nachbarlichen Luftschutzgemeinschaft verpflichtet ge
wesen wäre, dem Pförtner Bescheid zu geben. Die Licht
quelle befindet sich von dem Eingang zum Pförtner 
zirka 100 m entfernt. Es kann dem Bekl. nicht zugemutet 
werden, diese verhältnismäßig weite Strecke wahrend 
des Fliegeralarms hin und zurück zu laufen, zumal wah
rend des bestehenden Fliegeralarms auf offener Straße 
die Gefahr der Verletzung durch herabfallende Spreng- 
stücke in erheblichem Maße besteht. Wenn der Bekl. 
demgegenüber zu dem rasch durchzufuhrenden Mittel 
griff? die Lichtquelle durch Würfe zum Erloschen zu 
bringen, so ist dies verständlich; keineswegs kann hierin 
die Absicht des Bekl., dem Kl. nutzlos Schaden zuzu
fügen, erblickt werden.

Auch der Hinweis, daß die Lichtquelle von dem Bekl. 
durch Würfe nicht erreicht werden konnte, ist unbeacht
lich. Diese Feststellung konnte der Bekl. gar nicht 
treffen, da er sich infolge des Luftangriffs und der durch 
den hellen Lichtschein bedingten starken Gefährdung der 
ganzen Umgebung zweifellos in einer verständlichen 
Erregung befand. . .

Das Vorgehen des Bekl. ist nicht rechtswidrig. Zwar 
ist zu beachten, daß von den zerstörten Fensterscheiben 
eine Gefahr überhaupt nicht ausgegangen ist; die eigent
liche Quelle der Gefahr waren die über der Stadt krei
senden feindlichen Flieger. Diese Gefahr wurde auf die 
Umgebung des Hauses R. durch den hellen Lichtschein 
konzentriert. Dieses Anlocken der Gefahr erfolgte 
durch die in dem Eckzimmer des Hauses R. bren
nende elektrische Lampe. Bei einem Verloschen der 
Lampe wurde somit die Gefährdung der Umgebung des 
Hauses R. abgeschwächt, wenn nicht gar ausgeschaltet. 
Es kann somit unbedenklich festgestellt werden, daß von 
dem nicht verdunkelten Zimmer aus eine Gefahr aus
ging die eine Gefährdung der näheren und weiteren 
Umgebung mit sich brachte. Diese Gefahr abzuwenden 
war der Bekl. im Interesse der Allgemeinheit berechtigt. 
Da die Lichtquelle hinter dem geschlossenen Fenster lag, 
war eine Zerstörung der Fensterscheiben nicht zu ver- 
meiden, wenn die dahinter befindliche Lichtt[uelle er
reicht werden sollte. Die Zerstörung der Fensterscheiben 
war somit z.ur Abwendung der gegenwärtigen Gefahr 
notwendig. Der drohende Schaden infolge des Flieger- 
angriffs war gegenüber dem dem Kl. mit der Zerstörung 
der Fensterscheiben entstehenden Schaden unverhältnis
mäßig groß. Das Vorgehen des Bekl. ist somit gemäß 
§ 904 BGB. nicht rechtswidrig.

Nach § 904 Satz 2 kann der Eigentümer Ersatz des 
ihm entstehenden Schadens verlangen. Gegen wen sich

dieser Ersatzanspruch richtet, ergibt sich aus der Vor
schrift nicht. Nach allgemeinen Rechtsgrundsatzen rich
tet sich der Erstattungsanspruch grundsätzlich gegen 
denjenigen, von dem die Einwirkung auf das besena- 
digte Eigentum ausgegangen ist. Dieser Grundsatz er
leidet nur dann eine Unterbrechung, wenn der Einwi - 
kende nicht oder nicht nur im eigenen Interesse, sondern 
im Interesse eines Dritten oder gar der Allgemeinhei 
gehandelt hat (vgl. auch RG. 113, 306).

(AG. Bremen, Urt. v. 30. Okt. 1940, 3 C Nr. 3811/40.)

1 0 . LG. — Fiskuserbe i. S. der §§ 1936, 1964 BGB. ist 
in Hamburg die Gemeinde Hansestadt Hamburg.

(LG. Hamburg, Beschl. v. 7. Mai 1940, 1 c T  642/39.)

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
* *  11. RG. — §§ 640, 625 ZPO. Die entsprechende Anwen
dung des § 625 ZPO. führt bei den Abstammungsfeststel
lungsklagen dazu, daß die Urteile allgemein — ohne Ruck 
sicht darauf, ob die Vaterschaft bejaht oder verneint oder 
als nicht feststellbar erklärt w ird  — von Amts wegen zu 
zustellen sind.

Der Kl. hat gegen das landgerichtliche Urteil, das sein 
auf Feststellung der Vaterschaft des Bekl. gerichtet^ 
Klage abgewiesen hat und das ihm im Rarteibetrie” R 
21.Aug. 1940 zugestellt worden ist, am 23. Sept. 1940 D 
rufung eingelegt. Er hat sich dabei auf den Standpunkt 
gestellt, daß die Zustellung von Anwalt zu Anwalt 
Berufungsfrist nicht in Lauf gesetzt habe, weil das Uitc 
gern. §§ 640, 625 ZPO. der Zustellung von Amts wegen 
unterliege, die bisher nicht,erfolgt sei; hilfswe.se hat er 
um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gebeten.
OLG. hat durch den angefochtenen Beschluß unter Zurück 
Weisung des Wiedereinsetzungsantrags die Berufung , 
Kl. mit der Begründung verworfen, daß sie verspät 
eingelegt sei. Das BG. hat sich dabei auf den Standpunk 
gestellt, daß in entsprechender- Anwendung des § ^
ZPO. nur ein der Klage s tat tgebendes Urteil de 
amtlichen Zustellung bedürfe, da nur ein solches ein 
neue Rechtslage schaffe. Infolgedessen habe hier di 
Parteibetriebe erfolgte Zustellung die Berufungsfrist > 
Lauf gesetzt; sie sei bei Einlegung der Berufung t 
gelaufen gewesen. Der Wiedereinsetzungsantrag sei nie* 
begründet, da die Fristversäumung nicht auf einem 
abwendbaren Zufall beruhe. . Re-

Die frist- und formgerecht eingelegte sofortige *? 
schwerde ist begründet, weil entgegen der Annahme u
BG. das landgerichtliche Urteil der Zustellung von te 
wegen unterfällt, so daß die im Parteibetriebe trtou 
Zustellung die Berufungsfrist nicht in H Un rF S,?n» S 640. 
Die entsprechende Anwendung des § 625 ZPO., die s 
Abs. 1 ZPO. vorschreibt, kann bei den Abstammung 
Streitigkeiten nur bedeuten daß sowohl das Urteil» 
das Bestehen, wie auch das Urteil, das das Nichtbe 
der Abstammung feststellt, von Amts wegen zuzustei 
ist. Wenn § 625 ZPO. solche Zustellung im Ehever an 
nur für Urteile verlangt, die die Scheidung oder N u * * ,  
keit der Ehe aussprechen, so liegt das daran, da° b 
dadurch der bisher bestehende Rechtszustand — n»“ je
der, daß die durch die Personenstandsregister ausge 
sene Ehe von jedermann als bestehend behandelt we ft 
muß — geändert wird. Die Übertragung der Vorsc ., 
auf das Verfahren betreffend das Rechtsverhaltnis (s.
sehen Eltern und Kindern findet bei der Ehencn* er- 
anfechtung einen ähnlichen Zustand vor, da ms ert 
folgreichen Anfechtung jeder die Ehelichkeit hinne 
muß. Deshalb ist auch da die Zustellung von Amts w &nj  
nur nötig, wenn das Urteil die Ehelichkeit vernein* fl 
damit den Rechtszustand ändert. Ob das in den s gj,e. 
eigentlichen Fällen des § 640 ZPO., z. B. bei jjegt, 
feststellungsklage des § 638 ZPO., etwa auch sc> 
bedarf hier keiner Entscheidung. Bei der Abstal \sbedarf hier keiner tntscneiaung. “ n;enials
feststellungsklage besteht bis zur Entscheidung " ’ geil
em Rechtszustand im Sinne eines allgemein anzuer ge
nenden Zustandes. Dieser wird erst durch das UrteU 
srhaffen und zwar sowohl durch ein solches,
AKef- mmntKT feststem wie auch durch ein solches, ° 
dieS Abstammung verneint. Deshalb müssen beide J j, 
Amts weg” n zugestellt werden. Zweifel könnten *>c
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allerdings bei den Urteilen ergeben, die die Klage ab
weisen weil die Abstammung nicht geklart ist, hier wud 
weder ein früherer Rechtszustand beseitigt noch ein neuer 
geschaffen. Das könnte dafür sprechen, daß für diese 
Urteile die Zustellung von Amts wegen nicht zu er
fordern ist. Eine solche Lösung wurde aber praktisch zu 
Schwierigkeiten führen; es konnten sowohl bei dem Be 
amten, dem die Zustellung von Amts wegen obliegt, wie 
bei den Parteien im Einzelfall begründete Zweitel darüber 
bestehen, was sich aus den Urteilsgrunden als Sinn des 
Urteils und Gegenstand der Rechtskraft ergeben soll.
Die Frage, ob die Zustellung von Amts oder von Parte» 
wegen zu erfolgen hat, muß sich aber in jedem Fall klar 
beantworten lassen. Unter diesen Umständen muß die 
entsprechende Anwendung des § 625 ZPO. für den Fall
der Abstammungsfeststellungsklagen dahin fuhren, daß in
al len Fällen das Urteil von Amts wegen zuzustellen ist. 

(RG., IV. ZivSen., Beschl. v. 9. Dez. 1940, IV B 45/40.)

*
12. AG. -  Pfändung des Urlaubsgeldanspruchs ist 

Vollstreckungsmißbrauch, wenn das Urlaubsgeld für die 
Gestaltung des Urlaubs und nicht für andere Zwecke be
nötigt wird, t)

Mit dem Pfändungsbeschluß pfändet Gläubiger, un
eheliches Kind des Schuldners, dessen Ansprüche gegen 
den Drittschuldner auf „Lohn, Gehalt und ähnliche Be
züge“ wegen 1090 3tM alten und neueren Unterhaltsruck
standes in Höhe von 15 ¡RM wöchentlich in der weise, 
daß dem Schuldner aber wöchentlich mindestens 28 JtM 
netto verbleiben müssen. Mit der Erinnerung macht der 
Schuldner geltend, das Urlaubsgeld sei unpfändbar und 
beruft sich hierfür auf einen Beschluß des LG. Magde
burg sowie auf die VO. v. 31.Aug. 1936.
, Gläubiger hat Zurückweisung beantragt, da das Ur- 
taubsgeld wie auch das ArbG. Forst entschieden hat. 
Pfändbar und hier ein Fall der VO. v. 31. Aug. 1936 niclu 
Segeben sei. . ,, . . , ,
, Auf Grund von Auskünften der Dnttschuldnenn steht 
fest, daß diese ein Betrieb des Baunebengewerbes ist 
“ ei dem ausgezahlten Urlaubsgeld „handelt es sich nicht 
ltlrn Urlaubsmarken, die der Arbeitnehmer (Schuldner) 
freiwillig von seinem pfändungsfreien Arbeitslohn das 
ganze Jahr hindurch eingezahlt hat, sondern um Urlaubs- 
Marken, welche die Firma (Drittschuldnerin) für das 
Gefolgschaftsmitglied (Schuldner) auf Grund tarithcher 
Verpflichtung klebt, um ihm einen Urlaub einmal im 
Jahre gewähren zu können“ . Die letzte Auskunft ergibt 
we»ter, daß das Urlaubsgeld seinerzeit ohne Freizeit ge
währt wurde.

BauurlaubsschutzVO. v. 31. Aug. 1936 (RGB'-.. I»
, ) bestimmt, soweit liier von Belang, daß die 1 ian- 
^ng des Arbeits- und Dienstlohnes sich nicht aut die 
(Ansprüche des Arbeiters gegen den Unternehmer aut 

Uszahlung der von diesem auf die Urlaubskarte ab- 
heiobenen Beträge erstreckt.

,G'fise VO. schließt sich an die VO. v. 20. Mai/1936 
’ 154) und an die VC

Fass, der VO. v. 31. ja». w u  v*"-*,-*;;’ — —-- 
ahrend die letzte VO. technische Einzelheiten regelt,

(Cnnir vu - schlielft sicn au uie vvz. v.
^GBl. I, 454) und an die VO. v. 20. Aug. 1936 (RGBl. 1, 
SS?) V-d.Fass. der VO. v. 31. Jan. 1938 (RGBl. I, 109) an. 
."'ährend die letzte VO. technische Einzelheiten regelt, 
dL i1̂ V°- v- 20. Mai 1936 grundlegend für die Regelung 

Grlaubsfrage im Baugewerbe und in den Bauneben- 
scwerben, zu denen die Drittschuldnerin gehört. Da- 
nun kann der Treuhändler der Arbeit in einer Tanford- 
Bpo i ..Best*mmcn, daß zur Sicherung des Urlaubs der 
“ «ciiattfgten ' a  £  ■ — - n«

» t u ,  u c i i )  / . u i  o i u i v i u n g  ~  * ; ------------ ,

Vo^'iaBigten ein Geldbetrag angesammelt wird und daß 
¿eit i f n Unternehmern zu diesem Zwecke in bestimmten 
trao.adsjknitten Urlaubsmarken in Höhe eines Teilbe- 

A?s des Lohnes in Urlaubskarten eingeklebt werden. 
(ai , e„se Bestimmung stellt klar, welche Urlaubskarten 
Ban,,kjfhhdlage für zu gewährende Urlaubsgelder) die 
kunu jiubsschutzVO. v. 31. Aug. 1936 meint. Die Aus
klar Dr‘ffschuldnerin v. 7. Okt. 1940 stellt ihrerseits 
lauhc Üa , die von »hr für den Schuldner geklebten Ur- 
Wie ; i"a.rken und damit die Urlaubskarten solche sind, 
Urlaub ln, der VO- v. 20. Mai 1936 und damit in derGäau- 
steht?5c,hutJzV° .  v. 31. Aug. 1936 gemeint sind. Damit 
Wirkl,ne3  dad die Pfändung insoweit unzulässig und 
Pfändungsvg'b3^’ t*enn es l̂andelt sich um ein absolutes

Danach kommt es auf die allgemeine Frage, ob Ur
laubsgeld (bzw. der Anspruch darauf) nicht schon ohne
hin als zweckgebunden (§ 851 ZPO.) unpfandbar ist, 
nicht an. Rspr. und Schrifttum sind zu dieser Frage ge
teilter Meinung (vgl. aus neuerer Zeit gegen Unpfand 
barkeit: Roh l i ng ,  „Recht der Lohnpfändung S. 70 u.
IW. 1938, 87; für Unpfändbarkeit: Za war.  JW. 1938,
435 u. Schönke,  „Zwangsvollstreckungsrecht S.104).
Fest steht, daß die alte Auffassung von der Rechts 
natur des Urlaubsanspruchs (Doppehiatur:: Fortzahlung 
des Lohnes und Freizeit) seit einiger Zeit zugunsten 
Auffassung von der einheitlichen Natur dieses Anspru
ches überholt ist (ständige Rspr des RArbG.) und daß 
dabei der Erholungszweck imi Vordergrund steht. Das 
erk Gericht ist jedoch der Auffassung, daß hieraus ment 
die allgemeine Unpfändbarkeit t o  Uriaubserida^pnKl«» 
folgt sondern daß nur in den Fallen ein Vollstreckungs 
mißbrauch i. S. des Ges. v. 13. Dez. 1934 vor'ieg ( 
also auf Erinnerung die Pfändung insoweit aufzuheben 
ist), in denen das Urlaubsgeld wirklich für «iie Gesta 
tung des Urlaubs selbst (und nicht für andere Zwecke) 
benötigt wird. Diese Auffassung genügt vollauf zur 
Sicherung des Zweckes des Urlaubsgeldanspruches un 
stellt in jedem Falle sicher, daß das Urlaubsgeld dem Ar
beiter für den Erholungszweck nicht genommen werden 
kann. ...

Da hier jedoch Urlaubsgeld ohne Freize.tgewahrung 
in Frage steht, würde also die Unpfändbarkeit nicht au 
jene Erwägungen zu stützen sein, sondern beruht aus
schließlich1Eauf der BauurlaubsschutzVO. v. 31vAug. 1936.

(AG. Hamburg, Beschl. v. 10. Okt. 1940, 79 M 14-1/39.)

Anmerkung: Die Entsch. ist — insbesondere aus den 
tatsächlichen Umständen des vorliegenden EmeHalles 
heraus — in vollem Umfange zu t r e f f end  Dabei liebt 
das Vollstreckungsgericht auch durchaus zutreffend her- 
vor daß die Unpfändbarkeit der Urlaubsgelder sich ohne 
weiteres aus der BauurlaubsschutzVO. v 31. Aug. 1936 
ergibt, dagegen aus allgemeinen Gesichtspunkten hier 
wohl nicht hätte gefolgert werden können. Den Aus 
fiihrungen der Entsch. braucht insofern nichts mehr hin
zugefügt zu werden.

Auch nach dem neuen L o h n ouVS' qio auf Grund der LohnpfändungsVO. 1940 v. 30. Okt.1940 
fRGBl I 1451) hätte im übrigen die Entsch. n i ch t  
anders ausfallen können. Dabei ist folgendes lediglich 
zu den Darlegungen der Entsch. — einmal unterstellt, 
diese wäre nach dem 1. Dez. 1940 als dem Tage de 
Inkrafttretens der LohnpfändungsVO. WO ergangen 
noch hinzuzufügen: Die VO. über  den P f an d u "  g 
schütz f ü r  U r l au b s k a r te n ,  U j U u b s m ä r k e n  
und Ur l aubsge l d  im B a u -  und in den Bau 
nebengewerben v. 31. Aug. 1936 (RGBl. I, 215) 
vorstehend und in der Entsch selbst kurz f]?raX s  ßau' 
sclmtzVO. genannt -  ist eine lex sp««*1» das Bau 
gewerbe, die auch neben der Lohn pfan du g 
ihre Bedeutung und ihre W i r k s a m k e i t  behal ten 
hat. Dies folgt aus der ausdrücklichen Vorschrift des
§11 Abs. 4 LohnpfändungsVO., da sich die gena ^
VO. zweifellos mit der Frage der p{a” dFn?. , def
Sprüchen bestimmter Art befaßt. Insoweit findet â so der

s s ä  ssfÄ

gegeben ist. Fä«en Wo eine solche gesetzliche
In allen “ ¿wen Fallen, wo^ en d b a r k e f t  d e s § 3

Regelung fehlt,fblndungsV0 . 1940 zu prüfen. Hier
werden -  dmch §6 Abs. 1. daselbst in gewissem Um- 
fnnoe sogar für den Fall einer Unterhaltspfandung — 
urpfändbar gestellt alle Bezüge des Vollstreckungs
schuldners, die ihm über sein Arbeitseinkommen hinaus 
für die Dauer eines Urlaubs gewährt werden. Diese Re
gelung hat folgenden guten Sinn: Wenn der Voll
streckungsschuldner auch während des Urlaubs sein 
Arbeitseinkommen weiter erhält, mithin den hier nur 
interessierenden „bezahlten“  Urlaub erhält, so ist der 
Pfändungsschutz hinsichtlich dieses — im hier besproche
nen Sinne allgemeinen — Arbeitseinkommens der gleiche



342 Rechtsprechung [Deutsches Recht, Wochenausgabe

und nur der gleiche wie auch sonst bei Arbeitseinkom
men; es macht also keinen Unterschied, daß das Ge
folgschaftsmitglied in der Zeit gerade Urlaub hatte, in 
der der Anspruch auf Zahlung dieses Arbeitseinkommens 
entstanden ist. Der Vollstreckungsschuldner soll keinen 
Urlaub auf Kosten seiner Gläubiger haben, soll zumin
dest während seines Urlaubs nicht auf Kosten seines 
Gläubigers besser leben als während der Zeit seiner 
Arbeit. Andererseits — und hier betont die Lohnpfän- 
dungsVO. bewußt den sozialen Gedanken — soll aber 
das Gefolgschaftsmitglied, gegen das die Pfändung aus
gebracht worden ist, hierdurch auch in keiner Weise um 
den Erholungswert seines Urlaubs gebracht werden. 
Was ihm seitens des Unternehmers über  das f o r t 
gezahl te A r be i t se i nkommen  hinaus für die 
Dauer des Urlaubs zugewendet wird und das können 
in anderen Gewerbezweigen außerhalb des Baugewerbes 
mit seiner Sonderregelung durchaus auch Urlaubsmarken 
sein, die der Unternehmer für das Gefolgschaftsmitglied 
hat kleben lassen —-, soll dem Gefolgschaftsmitglied 
auch im Falle einer Pfändung ungeschmälert verbleiben, 
ln dieser Allgemeinheit gilt dies allerdings nur für den 
Fall der Pfändung wegen einer nicht bevorrechtigten 
Forderung. Wenn es sich um einen privilegierten An
spruch (d. h. um einen Unterhaltsanspruch) i. S. des § 6 
Abs. 1 LohnpfändungsVO. handelt, fällt grundsätzlich die 
Unpfändbarkeit derartiger Urlaubs-Sonderzuwendungen 
fort; das Gefolgschaftsmitglied erhält diese Zuwendun
gen nicht nur allein im eigenen Interesse, sondern in 
Wahrheit liegen hier gleichzeitig Familienzuwendungen 
vor, die daher auch einem pfändenden Familienmitglied 
zugute kommen müssen. Da aber andererseits es sich 
hierbei um die Ausstattung des Gefolgschaftsmitgliedes 
im Interesse der Allgemeinheit handelt (die Arbeitskraft 
des Gefolgschaftsmitglieds muß auch durch einen erhol
samen Urlaub gefördert, zumindest erhalten bleiben), 
verbleibt auch im Falle der Unterhaltspfändung dem Ge
folgschaftsmitglied mindestens die Hälfte der Urlaubs- 
Sonderzuwendungen.

Wie diese Sonderzuwendungen dabei bezeichnet wer
den, ist nebensächlich. Es kann sich um Urlaubsgelder, 
KDF.-Spenden und vieles mehr handeln. Nicht hierher 
gehört allerdings der sog. Ur l aubsanspruch ,  die 
Ür l aubsabge l tung.  Sie ist in besonderer Form aus
gezahltes Arbeitseinkommen. Wollte man auch diese 
Bezüge unpfändbar stellen, so hieße das gleichzeitig je
der Lohnschiebung Tür und Tor öffnen. Es müßte dann 
das Bestreben jedes Gefolgschaftsmitgliedes, das Pfän
dungen zu befürchten hat, sein, seinen Urlaub nicht 
wie es im Wesen des Urlaubs liegt — in natura zu neh
men, sondern ihn sich in Geld ablösen zu lassen, um 
hierdurch einen Teil seines Arbeitseinkommens mit einem 
besonderen Pfändungsschutz versehen zu erhalten. Das 
hat nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen. Die 
Urlaubsabgeltung ist Arbeitseinkommen und unterliegt 
daher wie dieses lediglich den allgemeinen Pfändungs- 
,Schutzbestimmungen.

LGR. Dr. Mer ten ,  Berlin.
*

13. KG. — §§ 13 Ziff. 2, 16 RAGebO. Der Begriff des 
(streitigen und nichtstreitigen) Verhandelns. Auch der Teil, 
der keine Anträge stellt, kann (nichtstreitig) über den An
trag der Gegenseite verhandeln. — In Ehesachen kann auch 
schon die Erklärung, keine Anträge zu stellen, ein Ver
handeln bedeuten, wenn damit zugleich eine Stellungnahme 
zu dem Antrag der Gegenpartei (z. B. aus §55 EheG.) 
zum Ausdruck gebracht werden soll, f)

In Streit ist die volle Verhandlungsgebühr des Anwalts 
der Bekl. des BeschwF. Das Sitzungsprotokoll lautet 
wie folgt:

„Der Anwalt der KI. verlas den Antrag der Klage
schrift. Der Anwalt des Bekl. stellt keinen Antrag. 
Die Anwälte verhandelten sodann zur Sache.

Die Kl. und RA. M. erklären, daß sie die Klage 
nur auf ehewidrige Beziehungen zu einer anderen 
Frau stützen. Der Bekl. persönlich erklärt: Ich gebe 
diese Klagebehäuptungen zu.

Erkannt und öffentlich verkündet:
Die Ehe der Parteien wird geschieden.
Der Bekl. ist schuld an der Scheidung.

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Bekl. 
auferlegt.“
Danach steht fest, daß der Prozeßbevollmächtigte des 

Bekl. — gemäß seiner ausdrücklichen Erklärung — 
keinen Antrag gestellt hat. Andererseits haben ausweis
lich der Sitzungsniederschrift die Anwälte zur Sache 
verhandelt. LG. ist jedoch der Ansicht, daß dieser letz
tere Vermerk nicht überzeuge, weil er offenbar ver
sehentlich — als Vordruck — im Protokoll stehen
geblieben sei. Doch bietet dafür das Sitzungsprotokoll 
schon nach seinem äußeren Bild keinen Anhaltspunkt, 
spricht vielmehr eher für das Gegenteil. Denn es ent
hält verschiedentlich Streichungen vor Und nach diesem 
Vermerk, die gerade auch den formularmäßigen Vor
druck betreffen. Es ist deshalb anzunehmen, daß der 
Vermerk über das Verhandeln beider Anvvälte zur Sache 
bewußt nicht gestrichen worden ist, weil in der Tat bei
derseits verhandelt worden ist.

ln dieser Feststellung braucht auch keineswegs ein 
innerer, mit dem Wesen des Verhandelns nicht verein
barer Widerspruch zu liegen, wie folgende Erwägungen
zeigen:

Die Verhandlungsgebühr des § 13 Ziff. 2 RAGebO. ist 
dazu bestimmt, das von dem allgemeinen Geschäftsbe
trieb sich abhebende besondere Tätigwerden des RA. m 
der mündlichen Verhandlung, soweit es nicht noch untei 
den allgemeinen Geschäftsbetrieb fallt und deshalb von 
der Prozeßgebühr mitumfaßt wird, abzugelten. Diese
Verhandlungstätigkeit wird gemäß der verfahrensrecht
lichen Bestimmung des § 137 ZPO. dadurch eingeleitet, 
daß die Parteien ihre Anträge stellen. Die mündliche 
Verhandlung i. S. des § 13 Ziff. 2 RAGebO. beginnt da
nach also mit der Stellung von Anträgen. Doch bedeutet 
diese Antragstellung nur den Beginn der mündlichen 
Verhandlung, ihre Einleitung. Ohne diese Einleitung ts 
begrifflich ein Verhandeln überhaupt nicht denkbar, weit 
dann der Gegenstand, um den die Verhandlung sich 
dreht, nicht bezeichnet wäre. Schon aus diesem Grunde 
stellt die bloße Erörterung einer oder beider Parteien 
mit dem Gericht, sei es über die Hauptsache, sei es über 
Maßnahmen der Prozeß- und Sachleitung, kein Verhan
deln dar, sondern fällt noch unter den allgemeinen Ge
schäftsbetrieb (so Entsch. des Senats v. 27. Okt. 1934 b 
Gaedeke:  KostRspr. 1938 Nr. 213 =  JVB1. 1935, «h  
Andererseits ist nicht erforderlich, daß beide Parteie 
Anträge stellen. Vielmehr liegt eine mündliche Verhand
lung i. S. des § 13 Ziff. 2 RAGebO. stets schon dann 
vor, wenn auch nur, d. h. zugleich mindestens v 
e i ner  Seite im Verhandlungstermin Anträge gesrei 
werden, ohne Rücksicht darauf, wie die Gegenpartei  ̂sic 
verhält (Entsch. des Senats v. 12. Juni 1928 bei ua 
deke Nr. 211). S t re i t i ge  Verhandlung allerdings seu 
das Stellen einander widersprechender Anträge, a* 
beiderseitige Antragstellung, voraus. Wird dagegen <- 
Gegenantrag nicht gestellt, so kommt es nur zur nie 
streitigen Verhandlung. An dieser wirkt aber auch . 
jenige Anwalt mit, der zwar — ausdrücklich oder 
sächlich — keinen Antrag stellt, aber sonst irgenU*^ 
auf Grund des von der anderen Seite gestellten AntrUgr- 
an der Verhandlung sich beteiligt. Denn der 
handlungsbegriff erschöpft sich nicht im Stellen von 
trägen, wie sich bereits daraus ergibt, daß diese . 
tragstellung nur den Beginn, die Einleitung der nn 
liehen Verhandlung, bildet. Vielmehr fällt auch die » 
samte nachfolgende Erörterung über den gestellten . 
trag, d. h. die zu dessen Begründung vorgetragene nn 
liehe Erläuterung ebenso darunter wie die Stellung!1" 
der Gegenpartei zu diesem Antrag, gleichgültig, od _ 
Stellungnahme widersprechend (dann also kontra-m j, 
rische Verhandlung) oder zustimmend (so z. B. 
Anerkenntnis), also nichtstreitig, ausfällt. ¡n

So ist es also begrifflich sehr wohl möglich, daö 
Anwalt erklärt, keine Anträge zu stellen, daß er
dessenungeachtet zur Sache vernanaeit; aies »<p np 
Senat gerade in Ehesachen bereits dadurch aner^a 
daß er für die Abgabe übereinstimmender E rk lä ru n g  
über eine Aussöhnung der Parteien mit dem ¿' j|;
Aufhebung eines bereits ergangenen Scheidungsun 
die Verhandlungsgebühr für b e i d e  Anwälte zuge A
ligt hat (Entsch. v. 25. Jan. 1936 bei Gaedeke Nr.—

Sache verhandelt; dies har der
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— JW. 1936,619; ebenso OLG. Düsseldorf v. 3. Jan. 1936: 
JW. 1936, 1314).

Es kann in Ehesachen unter Umständen ohne eine 
der ar t i ge  Mitwirkung in der mündlichen Verhandlung 
allein schon in der Erklärung des Anwalts, keinen An
trag (nämlich zu dein Scheidungs- oder Aufhebungs
antrag der Gegenpartei) zu stellen, bereits ein — nicht
streitiges — Verhandeln liegen, wenn damit zugleich 
eine Stellungnahme zu dem Antrag der Gegenpartei zum 
Ausdruck gebracht werden soll, wie dies in. Ehesachen 
vielfach der Fall sein wird. Ob dies allerdings zutrifft, 
ob also die Erklärung, keinen Antrag stellen zu wollen, 
zugleich ein Zugeständnis der für den Antrag der Gegen
partei behaupteten Tatsachen bedeutet und deshalb im 
gebührenrechtlichen Sinn etwa wie ein Anerkenntnis bei 
vermögensrechtlichen Ansprüchen zu werten ist, kann 
nur nach Lage des Einzelfalles beurteilt werden. Hier
zu werden der Gesamtverlauf des Prozesses, die bis
herige schriftsätzHche Stellungnahme, der aus dem 
Sitzungsprotokoll sich ergebende Verlauf des Verhand
lungstermins und gegebenenfalls auch Tatbestand und 
Entscheidungsgründe des etwa ergehenden Urteils mit 
heranzuziehen sein.

Es kann also weder — wie das versucht worden ist — 
die bloße Erklärung, keinen Antrag stellen zu wollen, 
schlechthin der Stellung eines Antrages gleichgesetzt 
werden, noch kann diese Erklärung schlechthin als Ab
lehnung, in eine Verhandlung einzutreten oder an solcher 
sich irgendwie beteiligen zu wollen, gedeutet werden. Im 
übrigen hat diese Frage des Verhandelns nichts mit der 
Frage zu tun, ob ein Schriftsatz, in welchem erklärt 
wird, aus irgendwelchen Gründen noch keinen formellen 
Antrag zu stellen, als solcher i. S. des § 14 RAGebO. 
anzusehen ist (welcher Fall in der Entsch. 20 W 2961/40 
v. 9. Okt. 1940 behandelt ist).

Gerade in den Fällen des Scheidungsbegehrens aus 
§ 55 EheG, wird im allgemeinen in der Erklärung des 
beklagten Ehegatten, keinen Antrag stellen zu wollen, 
die Erklärung zum Ausdruck gebracht werden, gegen 
die beantragte Scheidung keinen Widerspruch aus § 55 
Abs. 2 zu erheben, eine Stellungnahme, welche für die 
Beurteilung des Klageantrages von außerordentlicher 
Tragweite ist und regelmäßig ohne weiteres als — inso
weit nichtstreitiges — Verhandeln zu werten sein wird.

Für die hier zu treffende Entsch. kommt es aber auf 
eine Prüfung in dieser Richtung maßgebend nicht mehr 
an. Denn maßgebend ist für die Frage, ob und von 
welcher Seite zur Sache verhandelt worden ist, regel
mäßig die Sitzungsniederschrift, sofern nicht Umstände 
ersichtlich sind, welche die Maßgeblichkeit derselben in 
Frage stellen können (Entsch. v. 6. Febr. 1937 bei Gae- 
deke Nr. 514 JW. 1937, 832). Das ist hier, wie zum 
Teil schon erörtert, nicht der Fall. Es spricht vielmehr 
im Gegenteil die Tatsache, daß der Bekl. persönlich ge
hört worden ist und daß danach das Gericht, ausweislich 
der Entscheidungsgründe des Urteils, dessen Geständnis 
für glaubhaft erachtet hat, dafür, daß der Anwalt des 
Bekl. mindestens zu den Angaben seiner Partei Stellung 
genommen und auch seinerseits Wert darauf gelegt hat, 
daß die Scheidung nur auf Grund ehewidriger Beziehun
gen des Bekl. — statt, wie in der Klage beantragt, auf 
Grund Ehebruchs — geschieden werde.

Damit ist aber auch für den Anwalt des Bekl. gemäß 
§ 16 RAGebO. die volle Verhandlungsgebühr erwachsen, 
Welche zwar ein Verhandeln des Anwalts des Kl., aber 
auch ein Verhandeln des Anwalts des Bekl., wenn auch 
»ur nichtstreitig, voraussetzt (so die oben geschilderte 
Entsch. v. 25. Jan. 1936).

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 4. Nov. 1940, 20 W 3192/40.)
Anmerkung: Bei dieser Entsch. dürfte wohl nur die 

Eigenart des Verhandelns in Ehesachen noch einer Er
örterung bedürfen. Denn der allgemeine Begriff des Ver- 
handelns ist ohne Frage zutreffend herausgearbeitet und 
wird auch allen praktischen Bedürfnissen gerecht.

Die vom Anwalt in der mündlichen Verhandlung ab
gegebene Erklärung, keine Anträge zu stellen, legt aller
dings zunächst wenigstens den Gedanken nahe, daß da
mit das Nichtverhandelnwollen zum Ausdruck gebracht 
Werden soll. Daß das nicht zutrifft, ergibt sich aber

ohne weiteres schon aus der vom KG. vorgenommenen 
allgemeinen begrifflichen, Klarstellung. Wenn nämlich 
zum Verhandeln außer der Antragstellung selbst auch 
noch die übrige Erörterung, sich um den eigenen oder 
den gegnerischen Antrag gruppierend, zu rechnen ist, 
dann genügt selbstverständlich auch in Ehesachen die 
Antragstellung nur einer Partei (Scheidungskläger) und 
eine Erklärung der Gegenpartei, welche irgendeine sach
liche Stellungnahme zu dem Antrag enthält. Man darf 
sich nur nicht etwa durch den Wortlaut dieser Erklä
rung beirren lassen, sondern muß ihren Sinn heraus- 
lcsen. Erklärt der Anwalt, zuin Scheidungsantrag keinen 
Antrag zu stellen, dann kann das bedeuten, daß er über
haupt keinerlei Stellung (zum Scheidungsbegehren) neh
men wolle. Dann hat er nicht, d. h. nicht einmal nicht
streitig, verhandelt. Es kann aber ebensogut darin zum 
Ausdruck gebracht werden, nur nicht s t r e i t i g  ver
handeln zu wollen, gleichwohl aber sachlich zu den 
gestellten Anträgen Stellung zu nehmen. Dann liegt ein 
nichtstreitiges Verhandeln vor.

Die so beabsichtigte Stellungnahme kann nun wieder
um in ausdrücklichen Erklärungen liegen, sie kann sich 
aber auch in dieser Erklärung, keinen Antrag stellen zu 
wollen, erschöpfen. Zum Beispiel kann zu der behaup
teten Aussöhnung erklärt werden, daß sie in der Tat 
und auch unter welchen Voraussetzungen stattgefunden 
habe. Oder zu § 55 Abs. 1 EheG, kann zugegeben wer
den, daß die Ehe unheilbar zerrüttet sei, ferner daß von 
dem an sich bestehenden Widerspruchsrechts kein Ge
brauch gemacht w'erde. ln solchen Fällen ist über die 
sachliche Stellungnahme und damit über das Verhan
deln kein Wort zu verlieren.

Es können aber solche zusätzlichen Erklärungen auch 
unterbleiben. Dann kann gleichwohl aus den Gesamt
umständen zu entnehmen sein, daß die Erklärung, keinen 
Antrag stellen zu wollen, in sich das Zugeständnis der 
Berechtigung des gestellten Antrags (z. B. Scheidungs
antrags) enthält, dem infolgedessen nicht entgegenge
treten werden solle. Dann bedeutet auch diese Erklärung 
ein Verhandeln zur Sache.

Die Schwierigkeit entsprechender Feststellung scheint 
mir dabei fast mehr rein äußerlicher Art zu sein. Sie 
wird meist darin liegen, daß das Sitzungsprotokoll sich 
auf die Wiedergabe der Erklärung hinsichtlich der An
tragstellung beschränkt. Dann wird man ergänzend auf 
das Urteil zurückgreifen müssen und von ihm erwarten 
dürfen, daß es im Tatbestand oder den Gründen die 
benötigten Anhaltspunkte gibt.

Erleichtert wird die zutreffende Feststellung durch den 
e r f ahrungsgemäßen Verlauf (auf den auch KG. 
schon hinweist). Man wird in Ehesachen, wenn schon 
eine Partei sich überhaupt vertreten läßt, in der von 
ihrem Anwalt abgegebenen Erklärung, keinen (Gegen-) 
Antrag zu stellen, regelmäßig ohne weiteres eine sach
liche Stellungnahme erblicken können und müssen. In 
den schon genannten Fällen des § 55 EheG, tritt das 
wohl in besonders anschaulicher Weise zutage. Außer
dem darf man nicht vergessen, daß gerade in Ehesachen 
ein nichtstreitiges Verhandeln eine größere Rolle spielt 
als in anderen Prozessen.

Es ist gut, daß die Frage einmal vom KG. beleuchtet 
worden ist und die Beantwortung erfahren hat, welche 
nach dem lebensgemäßen prozessualen Geschehen die 
allein richtige und befriedigende ist. In wirklichen Zwei- 
felsfallen wird man allerdings in Kauf nehmen müssen, 
daß eine Unaufgeklärtheit zu Lasten desjenigen Anwalts 
geht, dessen Erklärung nach außen hin nicht eindeutig
klar ist. . . . . . . .  ,,, •

RA. Kubisch,  Lubben (Spreewald).
*

14. KG. — §13 Ziff.4 RAGebO.
1. Ist einmal Beweis (z. B. durch Verwertung des In

halts von Beiakten) erhoben worden, so ist es für die 
kostenrechtliche Beurteilung unerheblich, ob danach der 
zu klärende Streitpunkt unstreitig geworden ist.

2. Verwerfet das Gericht den Inhalt von Beiakten, um 
daraus eine Streitfrage, die sich nicht schon aus dem un
streitigen Parteivortrag beantworten läßt (z. B. Verschul
den einer Partei) zu entscheiden, dann liegt eine Beweis
aufnahme vor.
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LG. lehnt in Übereinstimmung mit dem UrkB. die Fest
setzung der Beweisgebühr für den Prozeßbevollmächtig
ten in zweiter Instanz ab, da ausweislich des Tatbestan
des des BU. die Vorprozeßakten nur zur Information des 
Gerichts benutzt worden seien.

Diese Auffassung bekämpft die Beschwerde mit Recht. 
Sie weist zutreffend darauf hin, daß eine solche Fest
stellung im Urteil für die spätere kostenrechtliche Be
urteilung (Kostenfestsetzungs- und Kostenansatzverfah
ren) dann nicht bindet, wenn sie ersichtlich irrig ist, wo
bei es sich um einen Irrtum tatsächlicher oder auch recht
licher Art handeln kann (zu vgl. Entsch. des Senats vom
3. Okt. 1929 bei Gaedeke,  „KostRspr.“  1938 Nr. 138). 
Eine solche rechtsirrige Beurteilung liegt hier ausweislich 
der Entscheidungsgründe des Urteils vor. Schon der auf 
Anfrage des UrkB. hin ergangene Vermerk des BG., die 
im Urteil aus den Beiakten angezogenen Stellen seien 
„schließlich unstreitig geworden“ , spricht dafür, daß sie 
zunächst  jedenfalls streitig gewesen sind. Ist das aber 
der Fall gewesen, sind die Akten dann zum Zwecke des 
Beweises verwertet worden und ist nunmehr erst auf 
Grund dieser Verwertung der Sachverhalt insoweit schließ
lich unter den Parteien unstreitig geworden, dann ist er 
zwar für die Entscheidung selbst als unstreitig zu be
handeln. Für die kostenrechtliche Beurteilung dagegen 
bewendet es dabei, daß eine Beweisaufnahme durch Ver
wertung der Beiakten stattgefunden hat, durch welche 
mithin die entsprechenden Gebühren erwachsen sind, ohne 
Rücksicht darauf, ob es auf diese Beweisaufnahme schließ
lich noch angekommen ist oder der Sachverhalt danach 
dann unstreitig geworden ist.

Es handelte sich für das BG. darum festzustellen, ob 
etwa das — an sich unstreitige — Verschulden des Bekl. 
im Verhältnis zum Verschulden späterer Bevollmächtig
ter des Kl. so in den Hintergrund trat, daß ursächlich 
für den dem Kl. erwachsenen Schaden weitaus über
wiegend nur solch letzteres Verschulden in Frage kam. 
Gerade dies aber hat das BG. zum erheblichen Teil an 
Hand von Momenten festgestellt, die es aus den dazu ver
werteten Beiakten entnommen hat. Es kann nun dahin
gestellt bleiben, ob alle diejenigen einzelnen Umstände, 
welche das BG. aus Schriftsätzen, Eingaben und son
stigen in den Vorakten enthaltenen Schriftstücken wie 
aus dem tatsächlichen Geschehen und Unterlagen im Vor
prozeß entnommen hat, durchweg oder auch überhaupt 
im einzelnen bestrittene Tatsachen gewesen sind. Denn 
wenn auch regelmäßig eine Beweisaufnahme nur über 
streitige Tatsachen vorgenommen werden kann, so ist 
sie doch darauf nicht beschränkt. In Streit war hier, ob 
außer dem Verschulden des Bekl. auch noch ein Mit
verschulden von anderer Seite zu dem Schaden mitge
wirkt hat. Kann das Gericht eine derartige Feststellung 
auf Grund des unstreitigen Sachverhalts treffen, so liegt 
in dessen Auswertung für die Entscheidung naturgemäß 
keine Beweisaufnahme, auch wenn die Verschuldensfrage 
selbst bestritten ist. Ist dagegen solche Feststellung, die 
unter Umständen nur aus einem Komplex von Tatsachen, 
aus einer Reihe einzelner Umstände entnommen werden 
kann, nicht ohne weiteres möglich, sind vielmehr auch 
nur einzelne (wenn auch noch so geringfügige) Momente 
dazu heranzuziehen, die nicht als unstreitig von den 
Parteien vorgetragen sind, dann liegt in der Ermittlung 
und Feststellung solcher Umstände aus etwa vorhande
nen Beiakten eine Beweisaufnahme. So ist es ausweislich 
der Urteilsgründe hier gewesen, wobei sogar wesentliche 
streitige Punkte ihre Klärung mit Hilfe der Vorprozeß
akten gefunden haben, worauf der Bekl. zutreffend hin
gewiesen hat.

Bei dieser Sachlage konnte dahingestellt bleiben, ob 
auch in der Benutzung der Handakten der beteiligten 
Anwälte eine Beweisaufnahme zu erblicken ist oder ob 
eine solche mit Rücksicht darauf zu verneinen wäre, daß 
diese Handakten schon im ersten Rechtszuge zum Zwecke 
des Beweises Vorgelegen haben. Bei den Vorakten ist 
das nicht der Fall. Sie sind, weil aus Rechtsgründen die 
erste Instanz die Frage mitwirkenden Verschuldens ver
neint hat, im ersten Rechtszuge noch nicht zum Zwecke 
des Beweises benutzt worden.

Danach ist der Ansatz der Beweisgebühr gerecht
fertigt.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 16. Dez. 1940, 20 W 3587/40.)

15. LG. — § 14 RAGebO. Werden im Rechtsstreit an
dere Ansprüche mitverglichen, erhält der Rechtsanwalt 
auch V* Prozeßgebühr von dem den Streitwert überstei
genden Vergleichswert.

(LG. Bremen, Beschl. v. 8. Nov. 1940.)
*

16. LG. — §§ 68, 69 RAGebO. Der RA. erhält für seine 
Gegenerklärung auf die Rev. der Staatsanwaltschaft nicht 
eine Gebühr von 2 ¿UM gemäß § 69 RAGebO., sondern ge
mäß §68 RAGebO. eine 5/io-Gebühr.

Der Erinnerungsführer ist dem Angekl. als Verteidiger 
bestellt worden und hat ihn in der Hauptverhandlung vor 
dem SchwG. verteidigt. Das SchwG. hat ihn am 23. Mai 
1939 von der Anklage des Meineids freigesprochen. Da
gegen hat der Oberstaatsanwalt Revision eingelegt. Die 
Revisionsbegründung ist dem Angekl. zur Erklärung zu
gestellt worden. Der Verteidiger hat mit Schriftsatz vom
6. Juli 1939 seine Gegenerklärung abgegeben. Dafür ver- 
langt er nach § 68 RAGebO. i. Verb. m. §63 RAGebO. 
eine Vio-Gebühr m it40,- M l  und -,805Wi Umsatzsteuer, 
zusammen 40,80 ML  Der UrkB. der Geschäftsstelle hat 
ihm jedoch nur die Entschädigung aus § 69 RAGebO. 
zugebilligt, die 2,-iRM beträgt. Die für die Vertretung 
in der Revisionsinstanz zu erstattenden Kosten hat er in 
dem angefochtenen Beschluß deshalb einschließlich der 
Umsatzsteuer auf 2,04 M l  festgesetzt. Die Erinnerung 
des Verteidigers mußte Erfolg haben.

Der UrkB. ist mit seiner Stellungnahme zu der Frage, 
welche Gebühr dem Verteidiger für die Anfertigung der 
Gegenerklärung auf die Revisionsbegründung der Staats
anwaltschaft zusteht, der Rechtsprechung des KG. (J w- 
1932, 1166; DJ. 1937, 317) gefolgt, der sich das OLG. 
Celle (JW. 1935, 2303) und das OLG. Hamm (JW. 1936, 
2160) angeschlossen haben. Die in diesen Entscheidungen 
niedergelegte Rechtsauffassung hat aber in Richter- und 
Anwaltskreisen lebhaften Widerspruch erfahren (Dehno w: 
JW. 1932, 1166; Gaedeke:  JW. 1935, 2303; L i nde 
mann: JW. 1936, 2116; Hensen:  JW. 1936, 2160; außer
dem Baumbach,  „Reichskostengesetze“ , 8. Aufl., 193«, 
Anm.2 zu §68 RAGebO., und Ri t tmann-Wenz,
17. Aufl., 1937, Anm. 1 zu § 69 RAGebO.) und hält aueü 
erneuter Nachprüfung nicht stand.

Zwar hat das Gesetz die Gebühr für die Revisions- 
p-egenerklärung nicht besonders bestimmt; denn § 
RAGebO. gewährt dem Verteidiger die 8/io-Gebuhr aus 
§ 63 RAGebO. seinem ausdrücklichen Wortlaut nach nm 
in vier Fällen, nämlich für die Anfertigung 1. einer Schrin 
zur Rechtfertigung einer Berufung, 2. einer Schritt zu 
Begründung einer Revision, 3. eines Antrags aut Wieder
aufnahme des Verfahrens und 4. eines Gnadengesuch • 
Aus dem Umstande, daß in dieser Bestimmung die Kt- 
visionsbeantwortung des Verteidigers nicht mitaufgenoi 
men ist, läßt sich, wie es die angeführte Rechtsprecnuih 
tut, aber nicht folgern, daß die Gegenerklärung des A n 
walts auf die Revision der Staatsanwaltschaft dann m 
im Rahmen von § 69 RAGebO. vergütet werden korm • 
§ 69 bestimmt, daß der Rechtsanwalt für die tinlegunt, 
eines Rechtsmittels sowie für die Anfertigung anderer 
der im § 68 RAGebO. bczeichneten Anträge, Gesucne 
und Erklärungen je 2,— M l  erhält. Zu den „ander 
Erklärungen des § 69 kann aber bei richtiger Gesetz 
auslegung die Revisionsbeantwortung nicht gtzw"-'" 
den. Dagegen spricht schon, daß § 69 die Entschädig g 
nur mit 2,- SM beziffert. Das ist ein so auffallend nie 
driger Satz, daß er sich nur als Entgelt für „ ki 
Schriftsätze“ (Baumbach)  rechtfertigen laßt, die _ 
sentlich weniger Arbeit erfordern als die in § A n 

gegebenen Schriftsätze. Die geistige Arbeit, die 
Walt für die Gegenerklärung auf die Revisionsschnf » 
wenden muß, ist jedoch, wie ohne weiteres ein 
keineswegs unbedeutend, mindestens kon[mt: „ |eich;
mittelbar nach § 68 zu vergütenden Tätigkeiten g >zu_ 
denn worauf auch bei R i t tmann- Wenz  • • ■
treffend hingewiesen wird, handelt es sich,.^e, , ,, p̂n. 
Visionsgegenerklärung nicht eigentlich um di ^
fertigung eines Gesuchs, eines Antrags oder einer 
fachen ^Erklärung“  i. S von §69. Viel vorauJ
Regelfall eine eingehende Beratung mit dl r ‘ \ ri.fhalt lind 
verlangt ein völliges Eindringen in den Sachverhalt
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macht vor allem rechtliche Ausführungen erforderlich. 
Dadurch unterscheidet sie sich wesentlich von dem in 
§ 68 unter Ziff. 4 erwähnten Gnadengesuch, das nicht 
notwendig anwaltlicher Unterstützung bedarf, weil bei 
ihm naturgemäß weniger rechtliche Gesichtspunkte als 
Billigkeitserwägungen ausschlaggebend sind. Dessen un
geachtet billigt das Gesetz dem Anwalt für die Anferti
gung dieses Gesuches die 5/10-Gebühr zu. Daher würde 
es eine Verkennung des gesetzgeberischen Willens be
deuten, wollte man eine Tätigkeit, die wie die Revisions
gegenerklärung rechtlich bedeutungsvoller als ein Gnaden
gesuch ist, gebührenrechtlich niedriger als die in § 68 
aufgeführten Schriftsätze bewerten und sie nach § 69 nur 
mit einem Betrage abgelten, der von Baumbach a. a.O. 
mit Recht als eine regelmäßig unwürdige Vergütung, von 
Gaedeke a. a. O. als „Trinkgeld“  bezeichnet wird. Das 
KG. wendet gegen die gebührenrechtliche Gleichsetzung 
der Revisionsbeantwortung mit den Schriftsätzen des § 68, 
insbesondere mit der Revisionsbegründung (§ 68 Ziff. 2) 
ein, die niedrigere Gebühr aus § 69 für die Gegen
erklärung habe ihren guten Sinn, da die StPO, selbst 
gern. §§ 345—347 dieser Erklärung eine mindere Bedeu
tung beimesse als der Anbringung der Revisionsanträge 
und ihrer Begründung. Daß der Einwand nicht stich
haltig ist, hat aber bereits Gaedeke a. a. O. im Hinblick 
auf § 68 überzeugend dargetan. Sowohl die Berufungs
rechtfertigung (§ 68 Ziff. 1) als erst recht das Gnaden
gesuch (Ziff. 4) sind gesetzlich weder an sich vorge
schrieben, noch vor allem inhaltlich, sei es auch nur nach 
Mindesterfordernissen irgendwie festgelegt. Gleichwohl 
wird in beiden Fällen die Vio'G^bühr gewährt. Danach 
ist nicht einzusehen, weshalb für die auf gleicher Stufe 
stehende Revisionserwiderung gebührenrechtlich ein un
gleich ungünstigerer Maßstab gelten soll. Nicht § 69 also, 
sondern § 68 ist die Vorschrift, die nach der Art der in 
ihr bezeichneten Tätigkeiten und der Höhe ihrer Ver
gütung am besten zu der hier in Frage stehenden An
waltstätigkeit paßt. Dann hindert aber auch die Tatsache, 
daß es im Gesetz an einer besonderen Vorschrift für sie 
fehlt, nicht, dieser Einsicht gemäß zu verfahren; denn 
für solche Fälle gilt der § 89 RAGebO., der überall dort, 
wo eine Gebühr nicht besonders bestimmt ist, die ent
sprechende Anwendung der eine ähnliche Einzelhandlung 
betreffenden Vorschrift gestattet. Es ist nicht einzusehen, 
weshalb das KG. und die ihm folgenden OLG. die gesetz
lich vorgesehene entsprechende Anwendung des § 68 
über § 89 ablehnen zu müssen glauben, zumal Linde-  
mann und Gaedeke noch weitergehen und §68 ent
gegen seinem abschließenden Wortlaut sogar unmittelbar 
anwenden wollen. Wenn sich das OLG. Hamm dem
gegenüber auf die „Motive“  zur RAGebO. beruft, dann 
berücksichtigt es nicht genügend, daß die wirtschaftlichen 
Zwecke, denen das Gesetz dient, nicht von dem — hier 
übrigens nicht einmal eindeutigen — Standpunkt früherer 
Zeiten her beurteilt werden dürfen, wenn anders man 
nicht jede Rechtsentwicklung unterbinden will, die mit 
den sich ständig wandelnden Lebensbedingungen Schritt 
aalten soll. Deshalb muß die Erforschung des Gesetz
willens aus dem Gesichtspunkt der Gegenwart erfolgen, 
damit das Ergebnis der Auslegung den wirtschaftlichen 
Erfordernissen, wie sie heute an den Gesetzgeber heran- 
freten, gerecht zu werden vermag.
. Nach alledem billigt die Strafkammer dem Verteidiger 
■a entsprechender Anwendung des § 68 die 6/10-Gebühr 
für die Revisionsgegenerklärung nicht etwa aus allgemei
nen Billigkeitserwägungen zu, sondern sie stützt ihre von 
der KGRspr. abweichende Ansicht in erster Linie auf die 
Grundsätze, die für eine sinngemäße Gesetzesauslegung 
gelten. Der Streit der Meinungen hat den Gesetzgeber 
nicht veranlaßt, die Gebühr für die Revisionsbeantwor- 
tung besonders festzusetzen. Auch das spricht dafür, daß 
es sich nur um eine unschwer zu entscheidende Aus- 
•egungsfrage handelt, die eine Ergänzung der Gebühren
ordnung durch gesetzliche Regelung im vorerwähnten 
’ inne nicht notwendig erscheinen läßt.

(LG. Meiningen, Bcschl. v. 16. Dez. 1940, 1 Ks 3/39.)
[He.]

Reichsarbeitsgericht

** 17. RArbG. — §615 BGB. Lohnanspruch bei An
nahmeverzug des Unternehmers; Anrechnung des Erwerbs 
durch anderweitige Verwendung der Arbeitskraft. Begriff 
des „Erwerbes“ i. S. von § 615 Satz 2.

Der KL war bei der Bekl. seit dem Jahre 1924, zuletzt 
als Gesamtprokurist mit einem Monatsgehalt von 600 31M, 
beschäftigt. Mit Schreiben v. 25. März 1939 wurde ihm zu 
Ende Sept. 1939 gekündigt. Er wurde nur bis Ende Juli 
1939 von der Bekl. weiterbeschäftigt und übernahm An
fang Aug. 1939, als Inhaber und Leiter, die Firma Sch. 
in H., Fabrik für Kleinmöbel, die damals stillag. Er ver
langte für die Monate August und September 1939, wäh
rend deren die Bekl. seine Dienste nicht mehr in An
spruch nahm, sein Gehalt von je 600 Mt.

Die Bekl. ist der Ansicht, der Kl., der sich durch den 
Erwerb und die Ingangsetzung einer stilliegenden Fabrik 
eine neue Lebensgrundlage geschaffen habe, habe in den 
Monaten August und September seine Arbeitskraft für 
dieses Unternehmen gewinnbringend verwendet und da
durch einen Erwerb erzielt, der höher sei als sein Gehalts
anspruch. Damit sei dieser entfallen. Im übrigen hätte der 
Kl. Anfang August eine Stellung als Angestellter anneh
men müssen, die damals leicht zu gewinnen gewesen sei 
und ihm auch von der Bekl. nachgewiesen worden sei.

Das ArbG. hat, unter Berücksichtigung eines zwischen 
den Parteien zu teilenden Betriebsrisikos für das von dem 
Kl. erworbene Unternehmen, die Bekl. zur Zahlung von 
900 3tM nebst Zinsen verurteilt und im übrigen die Klage 
abgewiesen. Die Berufung der Bekl. ist zurückgewiesen 
worden. Die Rev. führte zur Aufhebung und Zurück
verweisung.

Das Dienstverhältnis des KI. ist infolge einer Kündi
gung der Bekl. zu Ende Sept. 1939 beendet, und es sind 
dann von der Bekl. seine Dienste für die beiden letzten 
Monate, August und September, nicht mehr in Anspruch 
genommen worden. Es handelt sich danach um den Regel
fall des § 615 BGB. Die Bekl., die sich während der 
beiden letzten Monate in der Annahme der Dienste des 
KI. befand, blieb gern. § 615 BGB. verpflichtet, dem Kl. 
für diese Zeit die vereinbarte Vergütung weiterzugewäh
ren, ohne Nachleistung der Dienste verlangen zu können. 
Gern. § 615 Satz 2 BGB. hatte sich aber der Kl. den Wert 
desjenigen anrechnen zu lassen, was er infolge des Unter
bleibens der Dienstleistung etwa erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner Dienste erworben oder 
zu erwerben böswillig unterlassen hat. Der Streit geht 
darum, ob und wieweit der Kl. im Sinne dieser Gesetzes
bestimmung während der vorbezeichneten beiden Monate 
durch anderweitige Verwendung seiner Dienste einen an
rechenbaren Erwerb erzielt oder zu erzielen böswillig 
unterlassen hat. Nach der Bestimmung ist der Dienstver
pflichtete gehalten, seine freigewordene Arbeitskraft — 
diese ist vom Gesetzgeber, wie im Fall des § 324 Abs. 1 
Satz 2 BGB., mit den „Diensten“  gemeint — während der 
Freistellung vom Dienst anderweitig zu verwenden und 
hat darauf nach der heutigen Anschauung, wonach keine 
Arbeitskraft mehr unnötig brachliegen darf, auch Bedacht 
zu nehmen. W ie er sie im übrigen verwenden wi I, bleibt 
zunächst seiner eigenen Entschließung Vorbehalten. Er 
kann sich dafür entscheiden, anderweitig wieder in Dienst 
zu treten, wobei er jedoch, wie im Fähe des
§ 254 Abs. 2 BGB. (vgl. dazu RGZ. 160, 119 [121] =  DR. 
1939 1320) nicht verlangen kann, nur in einer genau 
Gleichartigen Stellung beschäftigt zu werden, sondern ver
pflichtet ist gegebenenfalls auch eine andere Tätigkeit 
zu übernehmen, die ihm billigerweise zuzumuten ist. Es 
ist ihm aber andererseits freigestellt, seine Arbeitskraft 
auf eigene Rechnung, z. B. durch Erwerb oder Errichtung 
eines eigenen Unternehmens nutzbringend einzusetzen 
(RG. II 116/27 v. 23. Sept. 1927, im Auszug abgedruckt 
Recht 1927, 741 Nr. 2414; vgl. dazu auch die andere Fas
sung in § 36 Abs. 4 des Akademieentwurfs eines Ge
setzes über das Arbeitsverhältnis).

Der Kl. hat sich, indem er im Aug. 1939 die stilliegende 
Fabrik der Firma Sch. in H. erwarb und deren Ingang
setzung übernahm, für die letztere Möglichkeit entschie
den. Er brauchte sich danach nicht von der Bekl. darauf
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verweisen zu lassen, daß er eine anderweitige Dienst
stellung hätte übernehmen können, und er brauchte ins
besondere nicht eine der von der Bekl. ihm etwa nach
gewiesenen Stellungen anzunehmen. Eine böswillige Un
terlassung des Kl. in dieser Richtung scheidet damit von 
vornherein aus. Bei der Übernahme der Fabrik war von 
dem Kl., wollte er dem Vorwurf der böswilligen Unter
lassung eines Erwerbes i. S. des § 615 Satz 2 BOB. ent
gehen, allerdings zu verlangen, daß er dabei nach ver
nünftigen kaufmännischen Grundsätzen verfuhr und glau
ben konnte und glaubte, die Fabrik wieder Ingangsetzen 
und das Unternehmen wirtschaftlich nutzbringend ge
stalten zu können, daß er weiter nicht in schuldhafter 
Weise in der Leitung des Unternehmens etwas verab
säumte. Daß der Kl. in dieser Richtung gefehlt hätte, 
behauptet die Bekl. nicht; sie erachtet es im Gegenteil 
als selbstverständlich, daß der Kl. bei dieser seiner Maß
nahme nach jenen Grundsätzen verfahren ist, und meint 
eben deshalb, daß er durch die, wie sie behauptet, er
folgreiche Ingangsetzung der Fabrik einen in Geld ab
meßbaren Gewinn erzielt habe. Wenn der Kl. sich, etwa 
infolge der Auswirkungen auf wirtschaftlichem Gebiet, 
die der bald nach dem Erwerbe der Fabrik ausbrechende 
Krieg im Gefolge hatte, oder auch aus sonstigen nicht 
voraussehbaren Gründen in seinen Erwartungen und Be
rechnungen getäuscht gesehen hat und wenn er gar ge
nötigt gewesen wäre oder genötigt sein sollte, die Fort
setzung des Unternehmens wieder aufzugeben, wenn er 
aus diesem Grunde aus ihm keinen Gewinn erzielte, so 
geht das im Verhältnis zu der Bekl. nicht zu seinen 
Lasten. Er hatte, wie dargelegt, seiner Verpflichtung aus 
§ 615 Abs. 2 BGB. genügt, wenn er in der geschehenen 
Weise alsbald seine freigewordene Arbeitskraft nutzbrin
gend verwendete und jedenfalls glauben konnte, 'zu ver
wenden, und das Seine zu diesem Zweck tat. Ein Be
triebsrisiko in dem Sinne, wie ihn das ArbG. erwogen hat, 
das etwa zu Lasten der einen oder anderen Partei ging, 
kann hiernach nicht in Betracht kommen. Das LArbG. 
hat diesen Rechtsgedanken denn auch mit Recht ab
gelehnt.

Dem BG. ist nun weiter darin zuzustimmen, daß in der 
Selbständigrnachung eines Dienstverpflichteten, etwa durch 
Erwerb einer Fabrik, noch nicht ohne weiteres eine ge
winnbringende Ausnutzung der Arbeitskraft liegt. Ob das 
erworbene Unternehmen gewinnbringend ist, hängt von 
den Umständen des einzelnen Falles ab. Ein solcher Ge
winn ist nicht zu vermuten, auch nach der Lebenserfah
rung bei der Übernahme einer stilliegenden Fabrik nicht 
ohne weiteres anzunehmen. Daher verbleibt auch hier die 
Beweislast, daß der Dienstverpflichtete aus dem Unter
nehmen wirklich einen Gewinn erzielt hat, bei dem Dienst
berechtigten, also bei der Bekl.

Rechtsirrtümlich ist aber die Auffassung des BG., und 
darin liegt eine Verletzung des Begriffs des Erwerbes 
i. S. des § 615 Satz 2 BGB., wenn es meint, die geld- 
werte Leistung, den die erfolgreiche Wiederingangsetzung 
einer stilliegenden Fabrik darstelle, und der Mehrwert, 
der sich dadurch im Besitz eines diese Wiederingang
setzung bewirkenden Dienstpflichtigen befinde, bedeute 
nicht die Erzielung eines Gewinnes, der nach der ge
nannten gesetzlichen Bestimmung zu berücksichtigen sei. 
Das RG. hat schon in dem vorerwähnten Urteil vom 
23. Sept. 1927, II 116/27 -  die Stelle ist im Recht S. 741 
nicht abgedruckt — ausgesprochen, daß solcher Vorteil 
als Erwerb im Sinne jener Bestimmung anzusehen und 
daher auf die Vergütung des Dienstverpflichteten anzu
rechnen ist. Abwegig ist weiter die Ansicht, daß erst die 
„Realisierung des Vermögens“ , wie es in dem Urteil 
heißt, den Gewinn ergebe. Der vom BG. erwogene Ge
danke des Verkaufs des Unternehmens, also vorliegend 
der Fabrik des Kl., kommt erst dann in Betracht, wenn 
sich dieser Verkauf nach den gegebenen Umständen als 
notwendig erweist, die Wiederingangsetzung des Unter
nehmens also nicht gelungen ist. Das trifft vorliegend 
nach den Feststellungen des BG. gerade nicht zu. Danach 
ist die Ingangsetzung der Fabrik durch den Kl. zunächst 
jedenfalls von Erfolg gewesen. In solchem Falle ist ab
zuschätzen, welchen Wert die Arbeit, die der Dienstver
pflichtete noch während des Fortbestehens seines Dienst
verhältnisses auf die Wiederingangsetzung des Unter
nehmens verwendet hat, für dieses gehabt hat. Hierbei

ist indes nur der Teil seiner Arbeitskraft zu berücksich
tigen, den er im Falle der Dienstleistung seinem Dienst
berechtigten zur Verfügung zu stellen verpflichtet war 
(RGZ. 58, 402 [404]; RGUrt. v. 13. Juni 1903: JW. 1903 
Beil. 11 S. 99/100). Die darüber hinaus geleistete Arbeit, 
etwa als Unternehmertätigkeit gesehen, und deren Wert 
für den Fortgang des Unternehmens muß außer Betracht 
bleiben. Dasselbe gilt von dem Wert des eingesetzten 
Kapitals für den erzielten Gewinn. Hier können sich für 
die Abschätzung des Wertes der Arbeit freilich Schwierig
keiten ergeben. Diese können aber, wie auch in dem Rü- 
Urt. v. 23. Sept. 1927 betont, nicht zur Verneinung der 
Anrechnung des Wertes jener Arbeit überhaupt führen; 
sie sind vielmehr notfalls auf dem Wege der freien rich
terlichen Schätzung nach § 287 ZPO. zu überwinden. 
Einfacher gestaltet sich die Erfassung des Wertes der 
Arbeit, wenn etwa der Dienstverpflichtete, der die Ingang
setzung oder Fortsetzung eines Betriebes für einen noch 
innerhalb seines Dienstverhältnisses liegenden Zeitpunkt 
ins Auge gefaßt und für diesen Zweck die Einstellung 
eines Angestellten als Leiters des Unternehmens vorge
sehen hatte, durch die Freistellung vom Dienst in die 
Lage versetzt wird, statt des Angestellten die Leitung des 
Betriebes schon in dieser Zeit selbst zu übernehmen. 
Solchenfalls würde der erzielte Erwerb i. S. des § 615 
Satz 2 BGB. in der Ersparung des Gehaltes des Ange
stellten für die fragliche Zeit liegen. Ob ein solcher Fall 
bei dem Kl. in Betracht kommt, mag das BG. in der 
notwendig werdenden weiteren Verhandlung mit prüfen.

Ob der Dienstverpflichtete während der Zeit, für die 
er vom Dienst freigestellt worden ist, also der Kl. wäh
rend der Monate August und September 1939, schon 
buchmäßig einen Gewinn erzielt hat, wie das BG. er
wogen hat, darauf kommt es entscheidend nicht an. Auch 
nicht darauf, ob in der Folgezeit alsbald schon ein Ge
winn zu verzeichnen ist. Auch eine erst später eintretende, 
gewinnbringende Entwicklung des Unternehmens kann 
einen Rückschluß darauf gestatten, daß die Anfangs
arbeiten für den Fortgang des Unternehmens und den 
aus ihm sodann erzielten Gewinn nach Zeit und Höhe 
von abschätzbarem geldlichem Wert waren. Auf diese 
voraussichtliche Gesamtentwicklurig des Unternehmens ist 
also die Prüfung abzustellen. Unter Umständen können 
auch bei einer schließlich verlustreichen Gestaltung des 
Unternehmens die Anfangsarbeiten dem Dienstverpflich
teten einen Erwerb eingebracht haben, wenn er aus dem 
Unternehmen in dieser Zeit Gelder entnommen und etwa 
seinen Lebensunterhalt daraus mit bestritten hat.

Diese maßgebenden Gesichtspunkte für die Beurteilung 
des Wertes der Arbeiten hat das BG. verkannt.

(RArbG., Urt. v. 18. Sept. 1940, RAG 79/40. -  Hannover.)

Reichswirtschaftsgericht

18. Gnadenerlaß v. 9. Sept. 1939. Der Umstand, daß 
sich die Begehungszeit einer fortgesetzten Handlung u 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gnadenerlasses i 
aus erstreckt, steht dessen Anwendung auf die vor u 
Stichtag vollendeten Einzelhandlungen nicht entgegen.

Gemäß §3 des Gnadenerlasses des Führers und 
Kanzlers für die Zivilbevölkerung v. 9. Sept. 1939 we 
anhängige Verfahren wegen Zuwiderhandlungen, die 
dem Inkrafttreten dieses Erlasses (14.Sept. 1939) bega 
sind, eingestellt, wenn keine höhere Strafe als eine 
nungsstrafe von nicht mehr als 1000 ¡UM zu erwarte 
Es fragt sich, ob die Amnestie auch im vorl. Fa  ̂
Wendung findet, weil die vor und nach dem 14., .Verbot 
begangenen Einzelzuwiderhandlungen gegen das _ 
des Sackrückkaufs miteinander im Fortsetzungszusa 
hang stehen. In solchen Fällen, wo der Sticn K 
Amnestie vor der Beendigung der fortgesetzten Ha 
liegt, nimmt das RG. an, daß die rechtliche Einheu, • 
der die ihrer rechtlichen Selbständigkeit entk 
Einzelhandlungen durch den Fortsetzungszusamm (lfr
zusammengefaßt sind, die Amnestie auch bezugucn 
vor dem Stichtag begangenen Einzelhandlung 
schließt (RGSt. 54, 318 sowie RGUrt v. 12. Jan. i 
DevArch. 1940,721 ff.). Die Zusammenfassung der m
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reren Einzelhandlungeil zu einer einheitlichen Tat recht- 
fertigt es aber nach der Ansicht des Senats noch nicht, 
die Anwendung der Amnestie auf die über den 14. Sept. 
1039 hinaus dauernde fortgesetzte Handlung überhaupt 
zu verneinen. Die Annahme einer fortgesetzten Zuwidei- 
handlung verschafft dem Täter eine rechtlich günstigere 
Stellung als die Annahme mehrerer selbständiger Einzel
handlungen. Denn er wird in diesem Fall nicht mit einer 
entsprechenden Anzahl von einzelnen Ordnungsstrafen, 
auf die bei mehreren selbständigen Zuwiderhandlungen 
zu erkennen wäre, bestraft, sondern er wird nur mit einer 
Ordnungsstrafe wegen einer Tat bestraft. Es sind fer
ner auch solche einzelnen Zuwiderhandlungen in der 
Kette der fortgesetzten Handlung, die dem Gericht bei 
der Urteilsfällung nicht bekanntwerden, mit der Fest
stellung und Bestrafung der fortgesetzten Handlung mit
erledigt und können nicht mehr zum Gegenstand eines 
neuen Verfahrens gemacht werden. Diese günstigere 
Stellung des Täters bei Zugrundelegung einer fortgesetz
ten Handlung würde jedoch in ihr Gegenteil verkehrt 
werden, wollte man die Amnestie überhaupt nicht an
wenden, wenn die Zuwiderhandlung über den Stichtag 
hinaus fortgesetzt wird. Der Gnadenerlaß soll den Tater 
vor den Folgen der vor dem Stichtag begangenen Zu
widerhandlungen bewahren und dadurch seine Kräfte für 
wichtige Aufgaben im Kriege frei machen. Eine ein
schränkende Anwendung der Amnestie erscheint daher 
unangebracht. Sie läßt sich auch nicht etwa aus der Er
wägung rechtfertigen, daß der Täter, der seine Zuwider
handlungen noch über den Stichtag der Amnestie hinaus 
fortgesetzt hat, für die ganze Kette der fortgesetzten 
Handlung überhaupt keines Gnadenerlasses würdig sei. 
Denn derjenige, der vor und nach dem Stichtag mehrere 
rechtlich selbständige Zuwiderhandlungen begangen hat, 
ist keinesfalls eines Gnadenerlasses würdiger als der Täter 
einer über den Stichtag hinausreichenden fortgesetzten 
Zuwiderhandlung. Es wird aber der Täter mehrerer 
selbständiger Einzelzuwiderhandlungen für die vor dem 
Stichtag begangenen Handlungen der Amnestie ohne wei
teres teilhaftig. Daher wäre es unbillig, wollte man den 
Täter bei der fortgesetzten Zuwiderhandlung hinsichtlich 
der Amnestie nur deshalb schlechter stellen als bei meh
reren selbständigen Einzelhandlungen, weil die natürliche 
Mehrheit von Verstößen durch den strafrechtlichen Be
griff der fortgesetzten Handlung zu einer rechtlichen Ein
heit zusammengefaßt wird. Es erscheint deshalb geboten, 
bei der fortgesetzten Handlung die Zuwiderhandlungen, 
die bis zum Stichtag begangen sind, auf Grund der 
Amnestie für straffrei zu erklären. Die gleiche Ansicht 
vertritt offenbar auch der LpzKomm. z. RStGB., 5. Aufl., 
Bd. 1, Allgemeiner Teil § 38, S. 187. Dort ist gesagt, daß 
die Amnestie, wenn eine im Fortsetzungszusammenhang 
begangene Tat über den Stichtag hinausreicht, die über 
diesen Zeitpunkt hinausgehenden Betätigungsakte nicht 
ergreift.

Da im vorl. Fall durch den Ordnungsstrafbescheid des 
Reichsbeauftragten für Bastfasern v. 11. Mai 1940 für die 
gesamte fortgesetzte Zuwiderhandlung gegen die Anord
nung J 1 (Rückkauf von 1465 Säcken) nur eine Ordnungs
strafe von 1000 9tJH festgesetzt worden ist, ist davon aus
zugehen, daß für die bis zum Stichtag der Amnestie am 
14. Sept. 1939 begangene fortgesetzte Zuwiderhandlung 
(Rückkauf von 484 Säcken) eine Ordnungsstrafe weit 
unter 1000 9UI in Frage kam. Mithin war für diesen Ab
schnitt der fortgesetzten Zuwiderhandlung gegen § 7 der 
Anordnung J 1 das Verfahren auf Grund des § 3 des 
Gnadenerlasses des Führers und Reichskanzlers v. 9. Sept. 
1939 gebührenfrei einzustellen. Die Festsetzung einer Ord
nungsstrafe konnte deshalb nur für die noch nach dem 
14. Sept. 1939 begangene fortgesetzte Handlung (Rück
kauf von 981 Säcken) erfolgen.

(RWiG., IJrt. v. 26. Sept. 1940, 5. S. XL 148/40.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht

15). §§55, 56 ZustG. Verwaltungsstreitverfahren, Wege
recht, Einspruch. Bürgersteigobservanz in Hamm. Zum Be- 
grifi der wirtschaftlichen Einheit eines Grundstücks. Be
handlung von Fällen, in denen über einen Rechtsbehelf

gegen eine wegebaupolizeiliche Verfügung nicht die Ein
spruchsinstanz, sondern die Beschwerdeinstanz entschieden 
hat (OVG. 99, 131/133 oben).

Der KI. ist Eigentümer von zwei nebeneinanderliegen
den Parzellen in Hamm. Die eine ist mit einem Wohn
haus bebaut, das die Bezeichnung M.-Straße 18 trägt; die 
andere enthält Rasenflächen und dient der Anpflanzung 
für den Hausbedarf und von Futtermitteln für die Hüh
ner des Kl. usw. Beide Parzellen sind seit mehr als hun
dert Jahren im Familienbesitz.

Durch polizeiliche Verfügung wurde der Kl. vom 
Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde (Wegepolizei) 
aufgefordert, den Bürgersteig vor seinem Grundstück 
anzulegen. Der Kl. erhob, nachdem er bei den RegPräs. 
erfolglos Beschwerde eingelegt hatte, Klage bei dem 
BezVerwGer. Dieses wies die Klage ab.

Die Rev. des Kl. hatte keinen Erfolg.
Die angefochtene Verfügung ist von der Wegepolizei- 

behördc erlassen und stellt sich auch ihrem Inhalt nach 
als eine wegebaupolizeiliche Verfügung gemäß § 56 
ZustG. dar. Das gegen eine derartige Verfügung gege
bene Rechtsmittel ist nach §56 ZustG. der Einspruch 
au die Wegepolizeibehörde, über den diese zu be
schließen hat. Gegen den Beschluß der Wegepolizei- 
behörde ist die Klage im Verwaltungsstreitverfahren zu
lässig.

Entgegen dieser gesetzlichen Regelung hat der KI. 
Beschwerde an den RegPräs. eingelegt und der RegPräs. 
darauf entschieden. Das entsprach nicht dem Wortlaut 
der gesetzlichen Bestimmungen. Das OVG. hat es je
doch mit ihrem Sinn für vereinbar erachtet, die Rechts
lage im vorliegenden Falle dahingehend aufzufassen, 
daß der abweisende Beschwerdebescheid des RegPräs., 
zumal er auf dem Vorschlag eines inhaltlich gleich
artigen Berichts der Wegepolizeibehörde beruht, für die 
Beurteilung des Rechtsmittelverfahrens einer Einspruchs
entscheidung gleichzuerachten ist. Diese Auffassung er
schien um so mehr gerechtfertigt, als der KI. in einem 
Schriftsatz ganz richtig von seinem „Einspruch“  spricht 
und seine Klage ursprünglich gegen den Oberbürger
meister und nicht gegen den RegPräs. gerichtet hat, so 
daß auf seinen Wunsch, das Verfahren gemäß § 56 ZustG. 
in Gang zu setzen, geschlossen werden konnte (vgl. 
hierzu OVG. 99, 131, 133 =  JW. 1937, 2163). Demgemäß 
hat das OVG. an Stelle des RegPräs. als ßekl. den 
Oberbürgermeister als Ortspolizeibehörde (Wegepolizei) 
zum Verfahren hinzugezogen. Der neue Bekl. hat sich 
das Vorbringen des bisherigen Bekl. zu eigen gemacht.

§ 1 Abs. 1 PolVO. v. 25. Okt. 1930 betreffend die An
legung der Bürgersteige in der Stadt Hamm lautet: „Je
der Eigentümer eines an regulierte öffentliche Straßen 
oder Plätze anstoßenden Grundstücks ist verpflichtet, vor 
seinem Grundstück, soweit Hausfront, Seitengassen, Hot 
und Hausgarten reichen, den Bürgersteig in Gemäßheit 
der nachfolgenden Bestimmungen anzulegen.“

Die Verpflichtung der Grundstückseigentümer zur An
legung der angrenzenden Bürgersteige kann allerdings 
nicht durch eine PolVO. auf er legt ,  sondern nui, 
soweit sie anderweit rechtlich begründet ist, naher ge
regelt werden (OVG. 80, 221/224). Sie ist in der Regel 
durch eine Observanz festgelegt. ^ uch der vorstehend 
angeführte §1 PolVO. v. 25. Okt. 1930 vermag eine 
entsprechende Verpflichtung des Grundeigentümers nicht 
zu begründen. Er kann lediglich als eine nImltlicht 
Wiedergabe des im Vorspruch der I oIVO. bereds er
wähnten örtlichen Gewohnheitsrechts der Stad Hamm 
tredeutet werden, dessen Bestehen unbedenklich an
erkannt werden kann, auch vom KI nicht bestritten ist, 
insbesondere auch nicht insoweit, als die Verpflichtung 
der Grundstückseigentümer zur Bürgersteiganiegung vor 
den „Hausgärten“  eintritt.

Der Kl. hat aber in der Rev. geltend gemacht, daß 
die Observanz aus dem Grunde nicht seine unbebaute 
Parzelle erfasse, weil diese kein Hausgarten sei und mit 
seiner bebauten Parzelle keine wirtschaftliche Einheit 
bilde. Hierin kann ihm nicht gefolgt werden. Bei der 
Feststellung des Umfangs seiner Verpflichtung aus der 
Observanz ist das bebaute Grundstück in seinem ganzen 
wirtschaftlichen Umfang in Betracht zu ziehen, also nicht 
nur die eigentliche bebaute Fläche, sondern auch alle

44*
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Flächen, die wirtschaftlich zu dem Gebäude gehören, mit 
ihm also in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Es 
sind demgemäß außer der Hoffläche auch die in Ver
bindung mit dem Hause als Garten benutzten Flächen 
mit zu berücksichtigen, wobei in der Regel kein Unter
schied in ihrer willkürlichen äußeren Benennung als 
Hausgarten oder als Wirtschaftsgarten zu machen ist 
(OVG. 36, 61/69). Maßgebend kommt es hierbei auf die 
tatsächliche Benutzung an (OVG. 41, 107), und zwar 
auf die tatsächlich ausgeübte einheitliche wirtschaftliche 
Nutzung des Grundstücks durch denselben Berechtigten 
(RuPrVerwBl. 54, 436; auch OVG. 34, 84/101).

Wenn in der Observanz für die Stadt Hamm, wie sie 
in § 1 der erwähnten PolVO. zum Ausdruck gebracht 
ist, die Verpflichtung des Eigentümers zur Bürgersteig
anlegung „vor seinem Grundstück, soweit Hausfront, 
Seitengassen, Hof und Hausgarten reichen“ , festgelegt 
ist, so ist mit diesen Worten nichts anderes als der Be
griff der wirtschaftlichen Einheit umschrieben, soweit 
die hierfür in Betracht kommenden Flächen zu einem 
Hausgrundstück gehören.

Im vorliegenden Falle spricht nichts für das Vorhan
densein einer wirtschaftlichen Trennung der beiden 
Grundflächen. Daß sie katastermäßig gesonderte Par
zellennummern tragen und auch im Grundbuch selbstän
dig aufgeführt werden, ist, wie die Rspr. stets ausge
sprochen hat, nicht entscheidend (OVG. 34, 101; 36, 61). 
Es kommt hinzu, daß sie auch städtebaulich zusammen
gefaßt und unter einer und derselben Hausnummer ge
führt werden. Wenn die Finanzbehörden nach der An
gabe des Kl. die beiden Parzellen getrennt veranlagt 
haben, so ist dies darauf zurückzuführen, daß die Grund
sätze und Gesichtspunkte, nach denen die Finanzbehör
den einerseits und die Wegepolizeibehörden anderseits 
ihre Aufgaben zu erfüllen haben, untereinander ver
schieden sind.

Aus welchen Gründen der Kl. die Einfriedungsmauer, 
die beide Parzellen umschließt, aufgeführt hat, braucht 
nicht erörtert zu werden. Denn die vollständige Um
schließung durch eine Einfriedigung ist ohne Rücksicht 
auf den Grund ihrer Herstellung ein Tatumstand, der 
wesentlich für das Bestehen einer wirtschaftlichen Ein
heit spricht (PrVerwBl. 29, 411). Ob dieser Zustand 
nach den Absichten des Eigentümers späterhin eine Än
derung erfahren und ob eine Trennung erfolgen soll, ist 
nicht von Bedeutung (OVG. 41, 107/114). Auch kommt 
es darauf nicht an, ob die unbebaute Fläche für die be
baute Fläche etwa nicht notwendig in dem Sinne ist, 
daß das Gebäude auf der bebauten Parzelle ohne Hinzu
nahme der unbebauten Parzelle den vorschriftsmäßigen 
Abstand von der Nachbargrenze innehält.

(PrOVG., Urt. v. 21. Sept. 1939, IV C 54/38.)
*

20, Art. 6 §3 WohnungsG. v. 28. März 1918. Baurechf, 
Wohnungs-Trennwand, Schallschutz. Die Beschaffenheit 
zweier Nachbarwohnungen entspricht nicht den an sie zu 
stellenden Anforderungen, wenn die Trennwand keinen 
ausreichenden Schallschutz gewährt.

Es entspricht dem Gebot der heutigen Zeit, daß wie das 
Auge gegen Verunstaltungen, so das Ohr gegen Schall
störungen zu schützen ist.

Die Kl. ist Eigentümerin eines Hausgrundstücks. Im 
II. Stockwerk dieses Hauses befinden sich die Wohnun
gen der Mieter H. und S. Das Schlafzimmer des Mieters 
H. wird durch eine 8 cm starke Koksaschenwand von der 
Speisekammer und dem Abort der Mieterin S. getrennt. 
Wegen der Geräuschdurchlässigkeit dieser Trennwand 
kam es zu Unzuträglichkeiten. Das Wohnungsamt gab 
nach vorheriger Belehrung und Mahnung der Kl. gemäß 
Art. 6 § 3 WohnG. auf, den Mangel durch Aufstellung 
einer weiteren Leichtwand mit Luftisolierung zu besei
tigen. Nach vergeblicher Beschwerde erhob die Eigen
tümerin Klage im Verwaltungsstreitverfahren. Das Bez- 
VerwGer. hob die angefochtene Verfügung auf: Durch 
das Gutachten des Sachverständigen sei zwar als er
wiesen anzusehen, daß bei allen Versuchen auf Schall
übertragung zwischen den beiden Wohnungen die Ge
räusche aus der Wohnung S. in dem angrenzenden Zim

mer der Wohnung H. deutlich zu hören waren. Hierbei 
sei jedoch zu beachten, daß es sich bei dem Zimmer der 
Wohnung H. um ein Schlafzimmer handle, das zu einer 
Zeit benutzt werde, während welcher in den beiden an
liegenden Räumen der Nachbarwohnung im allgemeinen 
Ruhe herrsche. Wenn auch die Möglichkeit der Belästi
gung des Mieters H. in seinem Schlafzimmer durch Be
tätigung der Abortspülung in den Abendstunden oder 
des Nachts oder durch längeres Hantieren in der Speise
kammer der Wohnung S. nicht bestritten werden könne, 
so bedeuteten doch weder dieser Umstand noch auch 
die sonstigen bei normaler Benutzung der Räume ent
stehenden Geräusche nach Ansicht des Gerichts eine 
erheb l i che Beeinträchtigung. Eine Verstärkung der 
Trennwand könne daher nicht gefordert werden.

Die Rev. des Bekl. hatte Erfolg.
Die angefochtene Verfügung des Wohnungsamts stützt 

sich auf Art. 6 § 3 WohnG. Diese Vorschrift sieht das 
Eingreifen der Wohnungsaufsichtsbehörde in denjenigen 
Fällen vor, in denen „eine Wohnung hinsichtlich ihrer 
Beschaffenheit oder Benutzung den an sie zu stellenden 
Anforderungen nicht entspricht“ . Die Behörde hat in 
diesen Fällen, sofern Rat, Belehrung oder Mahnung ver
geblich war, die erforderlichen Anordnungen zu erlassen.

Das BezVerwGer. steht auf dem Standpunkt, daß nur 
eine erheb l i che Beeinträchtigung der Hausbewohner 
den Anlaß zum Einschreiten des Wohnungsamts bieten 
könne. Diese Ansicht ist nicht zutreffend. Nach Art. 6 § 3 
WohnG. ist das Wohnungsamt ohne jede Einschränkung 
zum Eingreifen in allen Fällen befugt, in denen die Vor
aussetzungen des § 3 nicht gegeben sind, und zwar auch 
dann, wenn die hervorgetretene Beeinträchtigung eines 
Hausbewohners nicht „erheblich“  ist. Selbstverständlich 
sind, allgemein betrachtet, Beeinträchtigungen verschie
denen Grades denkbar, und es gibt ganz leichte, unver
meidliche Störungen, deren Vorhandensein noch nicht 
bewirkt, daß eine Wohnung den an sie zu stellenden An
forderungen nicht entspricht; aber um einen Fall dieser 
Art handelt es sich hier nicht.

Wegen dieses Rechtsirrtums des BezVerwGer. hatte 
das OVG. die Sache ohne die dem RevGer. sonst in 
§ 94 LVG. gesetzten Beschränkungen frei zu beurteilen. 
Hierbei ergab es sich, daß sie spruchreif ist.

Es war zu prüfen, ob die Beschaffenheit der H.schen 
Räume im Zusammenhang mit dem Zustande der an
stoßenden Nachbarräume den an sie zu stellenden An
forderungen entspricht, insbesondere ob die Räume so 
beschaffen sind, daß sie ordnungsmäßig benutzt werden 
können. Die in dieser Hinsicht von dem Sachverständi
gen an Ort und Stelle vorgenommenen Versuche haben 
ergeben, daß die in der Nachbarwohnung hervorgebrach
ten Geräusche (Klappern mit Tellern und dem Mülleimer- 
deckel, Betätigung des Wasserhahns und der Abortspu- 
lung, Begehen knarrender Dielen, Sprechen, Rufen) m 
dem H.schen Schlafzimmer „deutlich zu hören“  waren. 
Aus dem Ergebnis dieser Versuche hat der Sachverstän
dige die Folgerung gezogen, daß die Trennwand keinen 
ausreichenden Schallschutz gewährt; er hat ferner er
klärt, daß die vom Wohnungsamt geforderte Maßnahme 
zur Beseitigung des Übelstandes geeignet ist.

Diesen Ausführungen des Sachverständigen w^r ,*ieI” 
zutreten. Wenn jedoch der Sachverständige im l^zte 
Absatz seines Gutachtens darauf hinweist, daß die Naci' 
barin, die ihre Wohnung nur mit ihrem kleinen Ni 
teilt, bei größerer Vorsicht in der Lage se‘" 
störende Geräusche namentlich zur späten Abena 
und nachts zu vermeiden, so ist dem entgegenzunai > 
daß es hierauf nicht ankommt. Weit mehr als in trt 
ren Zeiten muß heutzutage, wo der Einsatz der gan. 
geistigen und körperlichen Kraft aller Volksgenos 
zum Nutzen der Allgemeinheit eine selbstverstand 
Pflicht ist, grundsätzlich darauf geachtet werden, 
der Wohnungsfrieden gewahrt und in der Wohnung 
für die Arbeit oder Erholung notwendige Ru“ e „ 
gestört wird, und zwar nicht nur nachts, wo aller s- 
ein gesteigertes Ruhebedürfnis besteht, s®n f:nä.
sonstigen Zeiten. Das gilt um so mehr, als die t  P 
lichkeit gegenüber Geräuschen sich namentlich nei “  
in der Großstadt tätigen Volksgenossen in den letzt 
Jahrzehnten nicht unwesentlich gesteigert hat. cd
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wie in der heutigen Zeit mit Recht gegen jede Verunstal
tung eingeschritten wird, durch die das Auge des Be
schauers verletzt wird, so muß auch das Ohr gegen 
Geräusche geschützt werden, die zu einer Schädigung 
oder Belästigung führen können. Die Wichtigkeit eines 
ausreichenden Schallschutzes zwischen verschiedenen 
Wohnungen ist neuerdings auch im Runderlaß des Preuß. 
Finanzministers v. 23. Mai 1939 — Bau 2113/2115/23.5.— 
hervorgehoben worden. Es muß daher schon durch bau
technische Maßnahmen mehr als früher die Schallüber
tragung zwischen Nachbarwohnungen verhindert wer
den, und es darf nicht allein von dem guten Willen des 
Nachbarn abhängig gemacht werden, ob er sich bei der 
Betätigung in seinem Haushalt größter Zurückhaltung 
befleißigen und dadurch die Schallübertragung vermei
den will. Im übrigen wird sich in einer Wohnung die 
Vermeidung jeglichen nicht ganz leisen Geräusches auch 
niemals durchführen lassen; eine Benutzung gerade des 
Wasserhahns, der Küche und des Aborts wird niemals 
nur zu den Ausnahmefällen gehören. Ist die Geräusch
abdichtung zweier Wohnungen gegeneinander aber nicht 
ausreichend durchgeführt, und das ist nach dem Gut
achten bei der hier fraglichen Trennwand nicht der Fall, 
so entsprechen sie nicht den heutigen an sie zu stellen
den Anforderungen (Art. 6 §3 WohnG,). Die Wohnungs
aufsichtsbehörde war daher zum Erlaß der angefochte
nen Verfügung gegen den Hauseigentümer berechtigt.

(PrOVG., Urt. v. 15. Juni 1939, IV C 59/38.)
*

2 1 . § 16 RGewO.; § 1 EinheitsBauO. Gewerberecht. 
Baurecht. Gewerbebetrieb. Baugenehmigung. Versagung 
einer nicht beantragten Baugenehmigung. D ie Frage, ob 
die genehmigungspflichtige „Einrichtung“ einer nicht unter 
§ 16 RGewO. fallenden gewerblichen Betriebsstätte i. S. 
des § 1 A d der EinheitsbauO. vorliegt, ist nach den jewei
ligen Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Bauliche 
Maßnahmen setzt eine derartige Einrichtung nicht not
wendig voraus. D ie  „Einrichtung“ einer gewerblichen Be
triebsstätte liegt auch dann vor, wenn die Wiedereinrich
tung eines längere Zeit stillgelegten Gewerbebetriebes, 
insbes. unter Aufwendung erheblicher Instandsetzungs
kosten, erfolgt.

Der KI. ist Eigentümer eines Grundstücks, auf wel
chem er bis zum Jahre 1927 ein Dampfsägewerk betrie
ben hat. Der Betrieb wurde damals eingestellt, dem KI. 
jedoch auf seinen Antrag die Frist zur Außerbetriebset
zung seines Dampfkessels laufend um drei Jahre ver
längert. Die letzte Verlängerungsgenehmigung wurde 
ihm am 18. Jan. 1938 erteilt.

Das Grundstück des Kl. gehörte früher einer Baustufe 
an, für die besondere Beschränkungen hinsichtlich der 
Errichtung gewerblicher Unternehmungen nicht bestan
den. Durch PolVO. v. 10. Febr. 1938 wurde es jedoch 
zum Wohngebiet erklärt und damit den Vorschriften des 
§4 PolVO. v. 19. Jan. 1926 unterworfen. Der in Betracht 
kommende Abs. 2 dieses Paragraphen lautet:

„In diesem Wohnviertel dürfen nur Wohngebäude mit 
zugehörigen Nebenanlagen errichtet werden; die Errich
tung oder Einrichtung gewerblicher Anlagen aller Art und 
solcher Anlagen, die beim Betriebe durch Verbreitung 
übler Dünste oder Gerüche, durch starken Rauch oder 
ungewöhnliches Geräusch Gefahren, Nachteile oder Be
lästigungen für die Nachbarschaft oder das Publikum 
überhaupt herbeizuführen geeignet sind, ist verboten.“

Im Jan. 1938 teilte der Kl. dem Oberbürgermeister mit, 
daß er das Sägewerk wieder in Betrieb setzen wolle. 
Darauf erklärte der Oberbürgermeister, er lehne den An
trag auf Wiedereinrichtung eines Sägewerks ab, da sie 
gegen die PolVO. v. 19. Jan. 1926/10. Febr. 1938 verstoße.

Das BezVerwGer. hob auf die Klage die angefoch- 
tene Verfügung auf: Die Wiederinbetriebnahme des 
Werkes sei zwar als „Errichtung und Einrichtung“  LS. 
des § 4 PolVO. zu betrachten. Die Voraussetzungen die
ser Bestimmung seien aber aus dem Grunde nicht ge
geben, weil die in dem Betrieb entstehenden Geräusche 
nach den örtlichen Feststellungen so geringfügig seien, 
daß die Nachbarschaft dadurch nicht belästigt werden 
könne.

Die Rev. des RegPräs. hatte Erfolg.
Das BezVerwGer. ist davon ausgegangen, daß die 

Wiederinbetriebnahme des Sägewerks, weil es in seinem 
heutigen Zustande nicht betriebsfähig sei, als „Errich
tung und Einrichtung einer gewerblichen Anlage“  i. S. 
des §4 Abs. 2 PolVO. v. 19. Jan. 1926/10. Febr. 1938 an
zusehen sei. Es hat weiter ausgelührt, daß der Kl. zu dieser 
Inbetriebnahme einer Genehmigung nicht bedürfe, daß 
insbesondere auch eine gewerbepolizeiliche Genehmigung 
nach § 16 RGewG. für Sägewerke nicht in Betracht 
komme und daß die angefochtene Verfügung sich daher 
als ein polizeiliches Verbot der Inbetriebnahme dar
stelle. Dabei hat das BezVerwGer. übersehen und dem
gemäß bei seiner Prüfung nicht berücksichtigt, daß für 
die „Einrichtung von gewerblichen nicht unter den § 16 
RGewO. fallenden Betriebsstätten“  auch formell die 
Pflicht zur Einholung der Baugenehmigung nach § 1 
BauO. ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Das BezVerwGer. hat aber auch den § 4 Abs. 2 Pol
VO. unrichtig angewendet. Wie der RegPräs. mit Recht 
hervorgehoben hat, ist nach dieser Vorschrift „die Er
richtung oder Einrichtung gewerblicher Anlagen aller 
Art“  im Wohngebiet schlechthin verboten. Wenn in die
ser Bestimmung außerdem noch die Errichtung „solcher 
Anlagen, die beim Betriebe . . .  Gefahren, Nachteile oder 
Belästigungen .. .  herbeizuführen geeignet sind“ , verboten 
ist, so bezieht sich dieser Relativsatz selbstverständlich 
nicht auf die „gewerblichen Anlagen aller Art“ , sondern 
auf andere, nämlich nicht gewerbliche Anlagen. Eine 
andere Auffassung ist mit dem Wortlaut der Vorschrift 
nicht vereinbar; weder die Worte „aller Art“  noch die 
Worte „und solcher“  würden dabei irgendeinen verstän
digen Sinn haben. Das BezVerwGer. hat daher zu Un
recht geprüft, ob das Sägewerk des Kl. geeignet ist, 
„Gefahren, Nachteile oder Belästigungen für die Nach
barschaft oder das Publikum überhaupt herbeizuführen“  
und seine Feststellung, daß die Voraussetzungen des § 4 
PolVO. wegen Geringfügigkeit der entstehenden Geräu
sche nicht gegeben seien, beruht auf Rechtsirrtum.

Gemäß § § 94, 98 LVG. hatte das OVG. wegen dieser 
Rechtsirrtümer die Sache ohne die sonst für die Revi
sionsstufe geltenden Beschränkungen frei zu prüfen. Da
bei erwies sie sich als spruchreif.

Zunächst ist zu prüfen, ob die angefochtene polizei
liche Verfügung v. 15. März 1938, welche den „Antrag 
auf Genehmigung der Wiedereinrichtung des Sägewerks“  
ablehnt, im formellen Baurecht ihre Stütze findet. Der 
Einwand des Kl., er habe solchen Antrag nicht gestellt, 
ist unbeachtlich, da nach der neueren Rspr. eine im Ein
zelfall gemäß den bestehenden Vorschriften erforderliche 
Bauerlaubnis auch ohne Antrag erteilt oder versagt wer
den kann. Das gilt sowohl für einen ohne baupolizeiliche 
Genehmigung bereits ausgeführten Bau als auch für 
ein beabsichtigtes Bauvorhaben und entsprechend auch 
für die genehmigungspflichtigen Änderungen in der Be
nutzungsart baulicher Anlagen (vgl. § 1 A Buchst, d der 
EinheitsbauO.). Denn es geht nicht an, daß Bauherren, 
die sich weigern, die vorgeschriebenen Anträge zu stel
len, bei der baupolizeilichen Prüfung besser gestellt 
werden (z. B. hinsichtlich der Baugebühren) als die
jenigen, die sich den gegebenen Vorschriften freiwillig 
unterwerfen (OVG. 100, 247, 249 — RVerwBl. 58, 783 =  
JW 1938, 270) Da der Kl. seine Absicht, das Sägewerk 
wieder in Betrieb zu setzen, dem Oberbürgermeister aus
drücklich mitgeteilt hatte, konnte dieser als Baugenehmi- 
gun^sbehörde eine im vorliegenden Fall erforderliche 
Baugenehmigung versagen. Die Genehmigungspflicht er
gibt sich aus dem der entsprechenden Bestimmung der 
EinheitsbauO. nachgebildeten § 1 A Ziff. 4 BauO. Danach 
bedarf „die Einrichtung von gewerblichen, nicht unter 
§ 16 RGewO. fallenden Betriebsstätten“  der baupolizei
lichen Genehmigung. Um eine solche gewerbliche Be
triebsstätte handelt es sich hier, da Sägewerke im § 16 
RGewO. nicht ausgeführt sind. Es fragt sich jedoch, ob 
die nach längerer Stillegung beabsichtigte Wiederinbe
triebnahme eines Sägewerks als genehmigungspflichtige 
„Einrichtung“  LS. des § 1 A Ziff. 4 BauO. anzusehen ist. 
Die Frage, ob eine derartige „Einrichtung“  vorliegt, läßt 
sich nicht allgemein, sondern nur nach den jeweiligen
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Umständen des Einzelfalls beantworten und ist im vor
liegenden Fall unter den gegebenen Verhältnissen zu be
jahen. Der Kl. macht zur Begründung seiner abweichen
den Ansicht geltend, daß für sein vollständig eingerich
tetes Werk weder eine bauliche noch eine sonstige Ver
änderung, vielmehr nur eine Überholung der vorhande
nen Maschinen in Frage komme. Dem ist entgegenzuhal
ten, daß auch die erstmalige Einrichtung eines gewerb
lichen Betriebs gegebenenfalls in unverändert gelassenen 
vorhandenen Räumen mit vorhandenen Vorrichtungen er
folgen kann, mithin die Einrichtung oder Wiedereinrich
tung nicht notwendig die Vornahme baulicher Maß
nahmen oder die Aufstellung neuer Vorrichtungen er
fordert. Der Kl. hat sein Unternehmen vor mehr als 
10 Jahren stillgelegt, so daß also während einer erheb
lichen Zeitspanne ein Sägewerksbetrieb auf dem Grund
stück nicht mehr stattgefunden hat und durch die Wie
deraufnahme des früheren Betriebs eine gegenüber der 
bisherigen geänderte Benutzung der in Frage kommen
den Räume eintreten würde. Ferner hat das Werk in der 
seitdem verflossenen Zeit seine Betriebsfähigkeit in so 
hohem Maße eingebüßt, daß zur Instandsetzung der Ma
schinen — zweier großer Horizontalgattersägen, einer 
Kreissäge und einer Bandsäge — ein Betrag von etwa 
4000 XM aufgewendet werden müßte, eine Summe, die 
nach den eigenen Angaben des Kl. nahezu ein Drittel des 
Wertes der Maschinen und ein Zehntel des gesamten Grund- 
und Gebäudewerts darstellt. Unter diesen Umständen 
war die Wiederinbetriebnahme oder Wiedereinrichtung 
des Sägewerks als genehmigungspflichtige „Einrichtung“  
einer gewerblichen, nicht unter den § 16 RGewO. fallen
den Betriebsstätte i. S. des § 1 A Ziff. 4 BauO. (-- § 1 A 
Buchst, d EinheitsbauO.) anzusehen. Diesen Ausführun
gen liegt ein ähnlicher Gedanke zugrunde wie einer 
kürzlichen Entsch. des Gerichtshofs, in der dargelegt ist, 
daß bei bestehenden Bauten zu der genehmigungspflich
tigen Herstellung von tragenden Bauteilen i. S. des § 1 A 
Buchst, b EinheitsbauO. auch die Wiederherstellung un
brauchbar  ̂gewordener tragender Bauteile dann gehört, 
wenn sie über den Rahmen gewöhnlicher Unterhaltungs- 
arbeiten hinausgeht (RVerwBl. 60, 78 — JW. 1939, 511).

Das BezVerwGer. hat die Rspr., die zum Begriff der 
„Errichtung“  von gewerblichen unter § 16 RGewO. fal
lenden Anlagen ergangen ist, für den Begriff der Er
richtung der nicht unter diesen Paragraphen fallenden 
gewerblichen Betriebsstätten schlechthin für analog an
wendbar erachtet. Diese Anwendbarkeit kann aber we
der für den (weiteren) Begriff der „Errichtung“ , unter 
den neben der Einrichtung auch die etwaige Aufführung 
erforderlicher neuer Baulichkeiten fällt, noch für den 
(engeren) Begriff der „Einrichtung“  für gegeben er
achtet werden. Die Begriffe der genehmigungspflichtigen 
Errichtung nach § 16 RGewO. einerseits und der geneh
migungspflichtigen Einrichtung nach § 1 A Buchst, d Ein
heitsbauO. sowie der „Errichtung und Einrichtung“  i. S. 
des § 4 PolVO. v. 19. Jan. 1926/10. Fcbr. 1938 anderer
seits sind grundsätzlich voneinander zu unterscheiden im 
Hinblick auf die wesentlichen Verschiedenheiten des Ge
nehmigungsverfahrens und des Inhalts der Genehmi
gung; diese wird bei den Anlagen nach § 16 RGewO. als 
echte Genehmigung, bei den anderen gewerblichen Be
triebsstätten hingegen nur als Bauerlaubnis erteilt, d. h. 
als Erklärung, daß das Bauvorhaben mit dem derzeitigen 
materiellen Baurecht im Einklang steht (vgl. Scholz, 
„Handbuch des gesamten öffentlichen Grundstücksrechts“ , 
ßd. I S. 77 u. 196). Für die Frage, ob die Wiederinbetrieb
nahme eines stillgelegten Betriebes als genehmigungs
pflichtige „Errichtung“  anzusehen ist, sind für die unter 
§ 16 RGewO. fallenden Betriebe die Bestimmungen des 
§ 49 Abs. 3 RGewO. von maßgebender Bedeutung, die 
ein automatisches Erlöschen der Genehmigung nach drei
jährigem Stilliegen, andererseits aber die Möglichkeit 
einer ausdrücklichen behördlichen Fristung, vorsehen, 
während für andere gewerbliche Betriebsstätten diese 
oder entsprechende Vorschriften nicht gelten. Bei dieser 
grundlegenden Verschiedenheit der Rechtslage kann die 
zum Begriff der Errichtung (Wiedererrichtung) i. S. des 
§ RGewO. ergangene Rspr. auf den Begriff der Ein- 
nchtung (Wiedereinrichtung) i. S. des § I A Buchst, d 
EinheitsbauO. nicht schlechthin — auch nicht analog —

Anwendung finden. Dem steht nicht entgegen, daß sie 
im Grundsatz und insoweit in Übereinstimmung mit den 
obigen Ausführungen zur „Einrichtung“  i. S. des § 1 A 
Buchst, d EinheitsbauO. davon ausgeht, daß eine „Er
richtung“  i. S. des § 16 RGewO. nicht notwendig bau
liche Maßnahmen voraussetzt und daß die Frage, ob 
eine Errichtung in Betracht kommt, nach den Umständen 
zu beurteilen ist (vgl. Landmann-Rohmer,  „Kom
mentar zur Gewerbeordnung“ , Bd. 1 [1938] S. 207 Anm. 3 
zu § 16). — Anders ist die Rechtslage für den auf dem
selben Grundstück des Kl. befindlichen, aber vom vor
liegenden Verwaltungsstreitverfahren nicht berührten 
Dampfkessel (§24 RGewO.), der zwar auch nicht zu 
den in § 16 RGewO. genannten Anlagen gehört, aber 
den für diese geltenden Vorschriften hinsichtlich der Aus
wirkungen der Genehmigung (§25 RGewO.), insbeson
dere auch den Bestimmungen des § 49 Abs. 3 RGewO. bei 
seiner Außerbetriebsetzung ausdrücklich unterworfen ist.

Die Versagung der Genehmigung für die nach dem 
formellen Recht genehmigungsbedürftige (Wieder-) Ein
richtung des Sägewerks war auch sachlich gerechtfertigt, 
und zwar auf Grund der oben wiedergegebenen rechts
gültigen Bestimmung des §4 PolVO. v. 19. Jan. 1926 u. 
10. Febr. 1938, nach welcher in dem das Grundstück des 
Kl. umfassenden Wohnviertel die „Errichtung oder Ein
richtung gewerblicher Anlagen aller Art verboten ist“ . 
Der Inhalt des Begriffs der „Einrichtung“ , wie er hin
sichtlich der nicht unter den § 16 RGewO. fallenden ge
werblichen Betriebsstätten für das formelle Genehmi
gungsrecht in obigen Ausführungen festgestellt ist, muß 
hinsichtlich der gleichen Betriebsstätten auch für das 
materielle Recht des genannten § 4 PolVO. gelten, das 
die sachlichen Voraussetzungen für die Versagung der 
Genehmigung enthält. Demgemäß handelt es sich im 
vorliegenden Fall bei der nach über 10 Jahren beab
sichtigten Wiederinbetriebsetzung des Sägewerks des 
Kl. nicht nur um eine „Einrichtung“  i. S. des § 1 A Ziff. 4 
BauO. (§ 1 A Buchst, d EinheitsbauO.), sondern auch 
um die „Einrichtung“  einer gewerblichen Anlage i. S. 
des § 4 PolVO., die nach dieser Bestimmung im Wohn
gebiet nicht zulässig ist. Da das Grundstück des Kl. un
streitig im Wohngebiet liegt, war daher die von der Bau
genehmigungsbehörde ausgesprochene Versagung der 
Genehmigung zur Wiederinbetriebsetzung des Sägewerks 
berechtigt.

(PrOVG., Urt. v. 11. Mai 1939, IV C 7/39.)

*

22. Allg. Polizeirecht. Baurecht. Wegerecht. Spczial- 
gesetz. Zuständigkeit der Baupolizei. Abstand der Bauten 
von öffentlichen Wegen, Anlieger an Wegen, Austrock
nung öffentlicher Wege.

Für die Übersichtlichkeit der Wegeanlage, insbes. auch 
bei Wegebiegungen, zu sorgen, ist grundsätzlich Sache 
des Wegebaupflichfigen und nicht des Eigentümers der 
angrenzenden Grundstücke. Unberührt bleibt die Befug
nis der Polizeibehörde, bei der Errichtung baulicher An
lagen die Einhaltung der zur Austrocknung des Weges 
erforderlichen Entfernung vom Wege zu verlangen.

Wenn Gesetze oder auf Grund von § 14 PolVerwG. er
lassene Polizeiverordnungen der Abwehr einer polizei
lichen Gefahr dienen, so ist die Polizei bei der Bekämp
fung einer solchen Gefahr im Einzelfall an die Vorschri - 
ten gebunden, soweit die Gefahr nicht über den von den 
Gesetz oder der PolVO. gezogenen Rahmen hinausreiüii ■ 
Die unmittelbare Anwendung des § 14 PolVerwG. find 
nur statt, wenn keine besonderen Bestimmungen der c 
wähnten Art das polizeiliche Einschreiten stützen.

Die Kl. hat auf ihrem Grundstück einen alten, 
mittelbar an der Kreisstraße schon seit langer Zen s ̂  
lienden Holzschuppen abgebrochen und an dersein 
Stelle einen neuen Bretterschuppen ohne Bauerlau 
errichtet. Die Ortspolizeibehörde forderte sie aut, 
neu errichteten Schuppen zu beseitigen, weil du 
richtung nicht nur einen Verstoß gegen die RauV'- 
stelle, sondern weil auch die Verkehrssicherheit ein 
seitigung des Schuppens erfordere.

Nach vergeblicher Beschwerde erhob die Kl. die K ag
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im Verwaltungsstreitverfahren, da der Schuppen kein 
Verkehrshindernis bilde.

Das Verbandsverwaltungsgericht wies die Klage ab: 
Der Schuppen stehe direkt an der Kreisstraße gerade an 
einer sehr scharfen Kurve. Die Übersicht über die Kreis
straße werde nach beiden Richtungen hin erheblich be
einträchtigt und geradezu versperrt. Diese Tatsache ge
fährde die Verkehrssicherheit in erheblichem Maße. Zpr 
Abwendung der der Allgemeinheit drohenden Gefahren 
habe daher die Polizeibehörde auf Grund des § 14 Pol- 
VerwG. mit Recht die Beseitigung des Schuppens ver
langt.

Auf die Rev. der Kl. wurde die Sache an das Ver
bandsverwaltungsgericht zurückverwiesen.

Bei der Untersuchung der Frage, ob die Polizei
behörde zu der Forderung der Beseitigung des Schup
pens berechtigt war, hätte das Verbandsverwaltungs
gericht in erster Linie prüfen müssen, ob der Schuppen 
gegen das in den maßgebenden Gesetzen (FluchtlinienG. 
usw.) sowie der maßgebenden BauO. niedergelegte ma
terielle Baurecht und gegen Bestimmungen zum Schutze 
gegen Verunstaltung verstößt, ln seiner Entsch. hat es 
sich jedoch nicht mit diesen speziell in Betracht kommen
den Vorschriften auseinandergesetzt. Wenn es seine Ent
scheidung auf den Umstand stützen wollte, daß der Ab
stand des Schuppens von der Straße zu gering sei, so 
hätte es nach Feststellung der tatsächlichen genauen 
Entfernung prüfen müssen, ob diese Entfernung den Be
stimmungen entspricht, die in § 6 BauO. hierüber ge
troffen sind. Das hat das Verbandsverwaltungsgericht 
aber nicht getan. Es hat vielmehr die Anwendbarkeit 
aller derartigen Vorschriften dahingestellt gelassen und 
hat statt dessen aus seiner Feststellung, daß der Schup
pen die Übersicht über die an dieser Stelle in einer schar
fen Kurve liegende Kreisstraße erheblich beeinträchtigt 
und daher die" Verkehrssicherheit auf der Kreisstraße ge
fährdet, die Folgerung gezogen, daß seine Beseitigung 
auf Grund der allgemeinen Vorschrift des § 14 Pol
VerwG. von der Ortspolizeibehörde mit Recht verlangt 
worden sei. Ein solches Vorgehen war nicht zulässig. 
Denn wenn Gesetze oder auf Grund von § 14 PolVerwG. 
erlassene PolVO. der Abwehr einer polizeilichen Gefahr 
dienen, so ist die Polizei bei der Bekämpfung einer sol
chen Gefahr im Einzelfall an diese Vorschriften gebun
den, soweit die Gefahr nicht über den von dem Gesetz 
oder der PolVO. gezogenen Rahmen hinausreicht (vgl. 
auch OVG. 100, 266, 267 *= RVerwBl. 58, 520 =  JW. 
1938, 618).

Wegen dieses Rechtsirrtums hatte das OVG. die Sache 
ohne Bindung an die dem RevGer. sonst in § 94 LVG. 
gesetzten Schranken in freier Beurteilung zu prüfen. Da
bei ergab sich, daß die Sache mangels der vorstehend 
erörterten Feststellungen noch nicht spruchreif ist und 
daher an das Verbandsverwaltungsgericht zurückzuver
weisen war.

Bei seiner Entsch. wird das Verbandsverwaltungsge
richt folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben:

Die angefochtenc Verfügung ist von der Ortspolizei
behörde erlassen worden. Daß die Ortspolizeibehörde 
zu ihrem Erlaß, soweit baupolizeiliche Erwägungen in 
Betracht kamen, zuständig war, unterliegt keinem Zwei
fel. Sie konnte die Verfügung jedoch auch, wie gesche
hen, auf verkehrspolizeiliche Gründe stützen. Zwar ist 
die Ortspolizeibebördc nicht Verkehrspolizeibehörde. 
Denn nach §2 der VO. zur Regelung der Zuständig
keit der Landes- und Kreisbehörden v. l.Okt. 1931 (GS. 
S. 213) i. d. Fass, der VO. v. 6. Febr. 1934 (GS. S. 60) sind 
für die allgemeinen Angelegenheiten der Verkehrspolizei 
nicht die Ortspolizeibenörden, sondern die Kreispolizei
behörden zuständig. Dasselbe gilt nach § 47 StraßVerkO. 
v. 13. Nov. 1937 (RGBl. 1, 1179) für die besonderen ver
kehrspolizeilichen Angelegenheiten, die sich aus der 
Durchführung der StraßVerkO. ergeben. Kreispolizei
behörde ist nach § 3 Abs. 2 PolVerwG. der Landrat. 
Aber die Baupolizeibehörde ist nach langjähriger fest
stehender Rspr. nicht auf die Wahrnehmung lediglich 
baupolizeilicher und bautechnischer Belange beschränkt. 
Bei ihren Entsch. über bauliche Anlagen hat sie vielmehr 
den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung m

vollem Umfang wahrzunehmen. Sie vereinigt also in der
artigen Fällen in sich auch die Zuständigkeiten aller der
jenigen Polizeibehörden, deren Belange sonstwie durch 
die bauliche Anlage unmittelbar berührt werden, wie 
z. B. der Gesundheits-, Sicherheits- und Feuerpolizei und 
ebenso auch der Verkehrspolizei (OVG. 100, 255, 256 ==> 
JW. 1938, 614; Scholz,  „Handbuch des ges. öffentl. 
Grundstücksrechts“ , Bd. 1 S. 193 und die dort angefüh- 
ten Entsch.). Denn für eine einheitliche polizeiliche Maß
nahme kann regelmäßig nur eine der in Betracht kom
menden Polizeibehörden zuständig sein (OVG. 97, 210, 
212; 90, 404; Ba 11z- F is c h e r , „Preußisches Bau
polizeirecht“ , 6. Aufl., S. 5). Sind im einzelnen Fall hier
nach von der Baupolizei auch verkehrspolizeiliche Inter
essen zu wahren und liegt die Verkehrspolizei an sich 
in der Hand einer anderen Behörde, so wird es aller
dings zweckmäßig sein, daß die Baupolizeibehörde, be
vor sie etwas veranlaßt, mit der Verkehrspolizeibehörde 
in Verbindung tritt und sich ihres Einverständnisses ver
gewissert. Doch ist dies eine Angelegenheit des inneren 
Dienstbetriebes und nicht Voraussetzung für die Recht
mäßigkeit der von der Baupolizeibchörde erlassenen Ver
fügung (OVG. 95, 221; B a l tz -F ische r  S. 137, 138). 
Hinsichtlich der Zuständigkeitsfragen ist gegen die an- 
gefochtene Verfügung mithin nichts einzuwenden.

Die Beseitigung des Schuppens kann von der Polizei
behörde nur dann gefordert werden, wenn er selbst oder 
infolge seiner Errichtung das Grundstück der Kl. sich in 
polizeiwidrigem Zustand befindet. Ob dies der Fall ist, 
wird vom Verbandsverwaltungsgericht zu prüfen sein, 
und zwar gemäß den obigen Ausführungen zunächst auf 
Grund des geltenden materiellen Baurechts. Dabei kommt 
in Frage, ob die Beseitigung wegen Überschreitung fest
gesetzter Fluchtlinien oder wegen Verletzung etwaiger 
Vorschriften der BauO. über einen von der Straße ein
zuhaltenden Abstand gefordert werden kann. Wie der 
Senat festgestellt hat, sind von dem dazu zuständigen 
Gemeindevorstand Baufluchtlinien für die Straße, an der 
das Grundstück der Kl. liegt, nicht festgesetzt. Jedoch 
enthält § 6 BauO. die Bestimmung, daß beim Fehlen 
von Fluchtlinien „Gebäude in der Regel 3 m in der 
äußeren Grabenkante und beim Fehlen von Gräben 4 m 
von der Straßenkante (Wegegrenze), jedoch mindestens 
7,50 m von der Straßenmitte entfernt bleiben müssen“ .

Bei der Auslegung dieser Vorschrift ist davon auszu
gehen, daß es grundsätzlich Sache des Wegebaupflich
tigen ist, für den polizeimäßigen Zustand und somit auch 
für die Übersichtlichkeit der Wegeanlage und für die 
Beseitigung unübersichtlicher Wegebiegungen zu sorgen, 
und daß nicht etwa die Eigentümer der anliegenden 
Grundstücke gehalten sind, ihrerseits ihren Grund
stücken Beschränkungen aufzuerlegen, um für die 
auf dem Wege verkehrenden Fahrzeuge die notwendige 
Übersicht über den Weg zu schaffen. Die Anlieger sind 
zwar öffentlich-rechtlich verpflichtet, ihre Grundstücke 
in polizeimäßigem Zustand zu erhalten (§ 20 PolVerwG.) 
dergestalt, daß polizeilich zu schützende Belange nicht 
gefährdet werden. Dazu gehört grundsätzlich und in 
erster Linie, daß für das Grundstück selbst und die auf 
ihm befindlichen Menschen keine polizeilichen Gefahren 
bestehen. Dazu gehört aber grundsätzlich nicht eine Ver- 
nflichtung, durch Maßnahmen auf dem eigenen Grund
stück dafür zu sorgen, daß auf anderen Grundstücken, 
insbesondere auch auf benachbartem Wegegelande, poli
zeiwidrige Zustände beseitigt werden. Eine solche Pflicht 
kommt allerdings bei unmittelbaren Einwirkungen auf 
den Wegekörper und den darüber gelegenen Luftraum 
in Frage also z. B. bei dicht am Wegekorper gelegenen 
Steinbrüchen, Torfstichen, Lehmgruben usw. (OVG. 24, 
400) und, soweit es sich um bauliche Anlagen handelt, 
bei solchen Bauten, die infolge Baufälligkeit auf das 
Wegegelände zu stürzen drohen, ferner bei Stachel
drahtzäunen unmittelbar an einem Wege entlang (OVG. 
13 420; B a l tz -F isch e r ,  „Preußisches Baupolizei
recht“ , 6. Aufl., S. 360 Anm. 1 a. E.) oder bei Pfählen, 
die auf einem tatsächlich als Weg benutzten Gelände 
eingerammt sind (OVG. 13, 426 ff.) usw. Wenn aus 
dieser Rspr. in Germershausen-Seydel ,  „Wege
recht und Wegeverwaltung in Preußen“ , 4. Aufl., S. 587, 
die Folgerung gezogen ist, daß von Wegcanlicgern ganz
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allgemein die Beseitigung oder Änderung jeder auf ihrem 
Grundstück befindlichen Anlage gefordert werden kann, 
die den Verkehr auf dem Wege beeinträchtigt, so kann 
dem nicht beigetreten werden. Ein Zustand des An
liegergrundstücks, der bloß etwa die Beseitigung einer 
in der Gestaltung des Weges liegenden Gefahr hindert 
oder erschwert, ist nicht polizeiwidrig. Wie grundsätz
lich jeder Eigentümer sonstiger Grundstücke für deren 
Polizeimäßigkeit, so muß auch der Wegebaupflichtige 
(und nicht der Eigentümer des Nachbargrundstücks) für 
die Polizeimäßigkeit seines Wegegrundstückes grund
sätzlich allein und durch eigene Maßnahmen sorgen.

Der Rechtssatz, daß grundsätzlich für den Wegean
lieger keine Verpflichtung besteht, durch Maßnahmen 
auf seinem Grundstück die Erhaltung der Polizeimäßig
keit, insbesondere der Verkehrssicherheit, auf dem 
öffentlichen Wege sicherzustellen, hat, wie von der 
Rspr. wiederholt ausgeführt ist, von jeher insofern eine 
Ausnahme erfahren, als Bauten auf dem Anliegergrund
stück im Interesse der für den Wegeverkehr erforder
lichen Austrocknung des Weges nur in einem dafür er
forderlichen Abstand vom Wege errichtet werden dürfen 
(vgl. dazu OVG. 11, 377, 378, 380; 26, 339/344; 39, 363, 
364). Der Gedanke, daß „die freie Luft, Wind und 
Sonnenschein nicht abgehalten und die Austrocknung 
der Wege nicht behindert werden soll“ , ist schon häufig 
in älteren VO. ausgesprochen worden (vgl. Hech t ,  
„Die Wegeordnung für Posen“ , S. 170, 171; Begründung 
zum §52 des Entwurfs einer Wegeordnung, Drucks- 
AbgH. Nr. 24 S. 110, II. Sess. 1875 und Begründung zum 
§ 49 des Entwurfes der Wegeordnung für die Provinz 
Sachsen, DrucksHerrenh. Nr. 71 S. 35, Sess. 1890/91; 
vgl. auch die Zusammenstellung in OVG. 11, 378 bis 380). 
Ebenso ist in den neueren WegeO. für die Provinz 
Sachsen v. 11. Juli 1891 (§40 Abs. 2), für Westpreußen 
v. 27. Sept.1905 (§37 Abs. 2), für Posen v. 15. Juli 1907 
(§36 Abs. 2) und für Ostpreußen v. 10. Juli 1911 (§36 
Abs. 2) das Recht der Polizei festgesetzt, zu verlangen, 
daß „bauliche Anlagen usw. vom Wege in der zu seiner 
Austrocknung erforderlichen Entfernung, jedoch höch
stens bis zu 3 m vom Rande des Weges, Zurückbleiben“ . 
Keine Folgerungen können für Fälle der vorliegenden 
Art daraus gezogen werden, daß nach der Rspr. die Po
lizei Anordnungen erlassen kann, die im Interesse einer 
Eisenbahn die Benutzung eines Grundstückes beschrän
ken, und daß sie von dem Besitzer eines Nachbargrund
stücks die Beseitigung einer Anlage fordern kann, die 
für die Eisenbahn gefährlich ist (OVG. 41, 428; RuPr- 
VerwBl. 51, 343; RVerwBl. 56, 343). Denn bei der 
Eisenbahn ist vom OVG. infolge ihrer Sonderstellung, 
ihrer Vorrechte und ihrer Haftungspflicht regelmäßig das 
Vorliegen besonderer Verhältnisse anerkannt worden, so 
daß die für die Eisenbahn und den Eisenbahnverkehr 
ergangene Rspr. nicht auf die öffentlichen Wege und 
den auf ihnen sich abspielenden Verkehr Anwendung 
finden kann (OVG. 65, 374, 375; Scholz Bd. 1 S. 51, 
52; OVG. 24, 406).

Mit Rücksicht auf die in vorstehenden Ausführungen 
entwickelten Grundsätze ist die erwähnte, dem § 6 Land- 
EinheitsbauO. zum Teil nachgebildete Vorschrift in § 6 
BauO. über den Abstand der Gebäude vom Wege, wenn
gleich sie diesen Abstand ohne Beschränkung auf einen 
Zweck vorschreibt, dahin auszulegen, daß sie_ ebenso 
wie die entsprechenden, aber ausdrücklich nur eine „zur 
Austrocknung des Weges erforderliche“  Entfernung ver
langenden Vorschriften der obengenannten Wegeord
nungen lediglich die ordnungsmäßige Austrocknung des 
Weges verbürgt; sie hat daher nur insoweit Gültigkeit, 
als sie zu diesem Zwecke für die Errichtung (Änderung) 
von Gebäuden die Einhaltung einer Entfernung vom

Wege vorschreibt. Ist zur Wegeaustrocknung im vor
liegenden Fall ein Abstand nicht erforderlich, so würde 
der §6 BauO. zur Rechtfertigung der angefochtenen 
Polizeiverfügung, welche die Beseitigung des neu er
richteten Schuppens fordert, nicht herangezogen werden 
können (vgl. hierzu auch Ba l tz -F ische r ,  „Preußi
sches Baupolizeirecht“ , 6. Aufl., S. 308, 309 Anm. 10).

Verstößt die Bebauung des Grundstücks der Kl. weder 
gegen derartige Abstandsvorschriften noch gegen son
stige Vorschriften des Baurechts, insbesondere auch nicht 
gegen die zur Bekämpfung der Verunstaltung erlas
senen Bestimmungen, so kann das Grundstück sich allein 
wegen seiner Bebauung auf oder nahe an der Straßen
grenze nicht in einem polizeiwidrigen, die Beseitigung 
des Schuppens erfordernden Zustande befinden, — es sei 
denn, daß, wie bereits oben erwähnt, eine über den Rah
men der erlassenen Baubestimmungen hinausreichende 
Gefahr besteht, die dann die Anwendung der allgemei
nen Vorschrift des § 14 PolVerwG. rechtfertigen würde 
(vgl. OVG. 100, 266, 267 =  RVerwBl. 58, 520 =  JW. 
1938, 618). Für das Vorhandensein einer derartigen Ge
fahr besteht aber im vorliegenden Fall, soweit ersicht
lich, kein irgendwie gearteter Anhalt.

Ergibt es sich, daß für den Verkehr auf einem Wege, 
an dem auf einem Anliegergrundstück Gebäude recht
mäßig, insbesondere im Einklang mit den Vorschriften 
des Baurechts, errichtet sind, Gefahren wegen seiner 
Unübersichtlichkeit bestehen, so befinden sich nicht das 
Anliegergrundstück oder die auf ihm errichteten Ge
bäude, auch wenn durch deren Beseitigung die erforder
liche Übersichtlichkeit für den Weg gewonnen werden 
könnte, sondern der Weg in einem polizeiwidrigen Zu
stande. Die Polizei kann sich daher nicht an die Eigen
tümer der anliegenden Grundstücke halten, sondern sie 
muß den Wegeunterhaltspflichtigen in Anspruch neh
men. Dieser und nicht der Anlieger hat in geeigneter 
Weise für Abhilfe zu sorgen, etwa durch Aufstellung 
von Warnzeichen, durch Verlegung oder Verbreiterung 
des Weges, durch Schaffung von Übersichtsmöglichkei
ten, und zwar nötigenfalls durch Enteignung, d. h. durch 
Entziehung oder Beschränkung des Eigentums an An
liegergrundstücken gemäß dem EnteignG. (vgl. aucn 
Drews,  „Preußisches Polizeirecht“ , 5. Aufl., B d . 1 S . ' 2 , 
Germershausen-Seyde l ,  '4. Aufl., Bd. 1 S. 48,58» 
B a l tz -F is c h e r ,  „Preußisches Baupolizeirecht“ ,ö.Auti., 
S. 308). Ähnlich hat der Gerichtshof in einer im ^ ” ^ 7  
Bl. 29, 110 veröffentlichten Entsch. schon im Jahre BW. 
ausgesprochen, daß, wenn zur Abwendung von ver- 
kehrsgefahr auf einem öffentlichen Weg die Erbauung 
einer Futtermauer an Stelle eines Zaunes auf dem Grün ' 
stück eines Anliegers notwendig ist, die Polizeibehor 
sich nicht an den Grundstückseigentümer, sondern m 
einer wegebaupolizeilichen Anordnung an den Wege na 
pflichtigen zu wenden hat (Ba l t z -F ische r  8- k 
Die gegenteilige Auffassung würde dahin führen, u- 
im Interesse des Wegeverkehrs, insbesondere der tur > 
erforderlichen Übersicht, jedes an einer Wege-(Stran 
Kreuzung oder Biegung gelegene Grundstuck ern 
liehen Baubeschränkungen zugunsten des .wehft„ prs 
pflichtigen und zu Lasten des Grundstückseigentu 
unterworfen werden könnte.

(PrOVG., Urt. v. 23. Mai 1940, IV C 151/38.)
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direktor Dr. Ernst Weigelin: „Das Recht im Werke Otto 
Ludwigs“ . -  Reichsgerichtsrat Emil Böhmer: „Heinrich 
von Kleist und das Recht“ . -  Rechtsanwalt Dr. Karl Kanka: 
„Das Recht und die Juristen bei Jean Paul“ . -  Landgerichts- 
direktor Max Wach 1 e r : „Paul Ernst als Wegbahner der deut
schen Rechtserneuerung“ .-Dr. Walther Lampe: „Wilhelm 
Busch uud dasRccht“ .-Prof. Wilhelm Reinecke: „Lüne
burger Rechtsdenkmäler“ . -  Dr. Erdmund Hegel: „Rem- 
brandt und das Recht“ .-  Senator Dr. Hubertus Sch wartz: 
„Der Niederschlag des Soester Rechts in der Soester 
Kunst“ ; -  Landgerichtsdirektor Dr. Ernst Krönig: „Die 
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Arbeitsrechf
von

Amtsgerichtsrat Dr. Johannes Loschke

K a r to n ie r t  RM 2.10

Die Schrift w ill dem Leser Klarheit über die arbeitsrecht
lichen G rundbegriffe vermitteln und ihn befähigen, sich 
auf dem außerordentlich weitverzweigten und schwer 
übersehbaren Gebiete des Arbeitsrechtes so zurechtzu
finden, w ie  es der praktische Dienst für das Arbeitsleben 
erfordert. Beginnend m it einer Erklärung der G ru n d 
werte des Arbeitslebens erläutert der Verfasser die ein
zelnen aus dem Arbeitsleben entstehenden Begriffe; die 
Betriebsgemeinschaft und deren Arbeits- und Lehrver
hältnis, die Dienstgemeinschaft und die Hausgemein
schaft. D ie  Verfahren der Arbeitsgerichtsbarkeit und der 
sozialen Ehrengerichtsbarkeit werden unter Berücksich
tigung der Gesetzgebung bis O ktober 1940 eingehend 
Behandelt. Das H eft gibt dem lernbefüssenen Leser 
Anregung und ist ihm W egweiser zu weiterer eigener 

Vertiefung seiner Kenntnisse.

2u beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G m b H. / Berlin /  Leipzig / Wien
Berlin W 35, Hildebrandstr. 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: Deutscher Rechts
verlag Wien I, Riemergasse 1

2 N euersche inungen  von den e rfa h re n e n  P ra k t ik e rn , 
Rechtsanw alt Dr. habil. Gerhard Hubernagel 

und Syndikus Dr. Karl Könne

Das
Kriegsausgleichsverfahren

Verordnung vom 30. November 1939
Die Verordnung über das Kriegsausgleichsverfahren ist für 
die Wirtschaft von größter Wichtigkeit, zumal sie unter 
gewissen Voraussetzungen das Konkurs- und Vergleichs
verfahren ersetzen soll. Sie will Schuldnern, die durch den 
Krieg und dessen Auswirkungen besonders schwer be
troffen sind, zu Hilfe kommen, gleichgültig, ob es sich um 
Industrielle, Kauflcute, Handwerker und Kleingewerbe
treibende handelt. Der Kommentar bringt mit kurzen Er
läuterungen in 14 Abschnitten Richtlinien für die Bearbei
tung außergerichtlicher Vergleiche, die über die Geltungs
dauer des Kriegsausgleichsverfahrens hinaus Wert und 
Gültigkeit behalten. Das neueste Schrifttum, insbesondere 
die Ausgleichsordnungcn für die Ostmark und das Sudeten

land, sind berücksichtigt.
Umfang 99 Seiten Preis kart. RM. 1.80

Die Vertragshilfe des Richters 

aus Anlaß des Krieges
Verordnung vom 30. November 1939

Die Vertragshilfeverordnung hat sich so große Popularität 
errungen, weil sie unabhängig von den Grenzen bestimmter 
Berufskreise grundsätzlich jeden betreffen kann. Alle Gläu
biger und Schuldner geht diese Verordnung potentiell an. 
Insbesondere ist sie für die Wirtschaft von größter Be
deutung. Der Praktiker muß wissen, wie er vorzugehen 
hat, wenn der erforderliche Veisuch einer außergericht
lichen Einigung gescheitert ist. Diese Fragen führen die 
Verfasser in klarer, allgemeinverständlicher Form einer 
Lösung zu. Einen ganz besonderen Wert erhält der Kom
mentar durch die „Richtlinien für die Bearbeitung außer
gerichtlicher Vergleiche“ , die sich in der Praxis bewährt 
haben. Das Recht der Ostmark und das neueste Schrift
tum ist bereits verarbeitet, also: ein Kommentar auf 

dem neuesten Stand.
Umfang 190 Seiten 

Preis kart. mit Nachtrag RM. 4.80
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.* Berlin • Leipzig - Wien
Berlin W35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudeteniand: 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1
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Bewerbungen auf Zifferanzeigen stets mit der 
Ziffernummer kennzeichnen; auch auf dem Um
schlag, dort am besten in der linken unteren Ecke, 
mit Buntstift umrahmt. — Bei Bewerbungen auf 
Stellenanzeigen niemals Originaheugnisse, sondern 
mit Namen und Adresse gekennzeichnete Zeugnisabschriften 
beifügen. Auf Li chtbilde rn müssen Name und Adresse auf der 
Rückseite vermerkt sein. Unter „Einschreiben“ oder „Eilboten“ 
eingesandte Bewerbungen können nur als „Einschreiben“- oder 
Eilboten“-Briefe weitergesandt werden, wenn das Porto hier

für beigefügt ist. Diese Art Briefe und mehrere Bewerbungsschrei
ben auf verschiedene Zifferanzeigen dürfen auf dem äußeren Um-

Zur
Beachtung!

schlag die Ziffernummer nicht tragen; sie sind nur 
an die Anzeigenabteilung zu richten. •  Anzeigen
preis: die viergespaltene 46 mm breite mm-Zeile 
45 Rpf.; für Verleger- und Fremdenverkehrsanzeigen 
5b Rpf.; für Stellen- und einspaltige Gelegenheits- 

anzeigen 25 Rpf.; für Familienanzeigen und Nachrufe 15 Rpf-, 
Ziffergebühr für Stellenangebote 1.50 RM.; für Stellengesuche! und Ge
legenheitsanzeigen 50 Rpf- •  Anzeigenschluß: jeweils der Don
nerstag der Vorwoche, nur für eilige Stellenanzeigen und wenn Raum 
noch zur Verfügung steht, jeweils der Montag der Erscheinungs
woche. •  Zahlungen für Anzeigenbeträge nur aut das Post
scheckkonto des Deutschen Rechtsverlages GmbH. -BerlinNr.451 70

»n aut verschiedene zuneranzeigen uunen 0.1 ----- ---------- __

A n ze ig en -A b te ilu n g “ D eutscher R ec h ts v e rla g  Gm bH., B erlin  W 35 , Lützowufer

¡¡i» Jiüjj Offene Stellen piQüf
- .......  Für zur Wehrmacht einberuienenFür die Kriegsdauer suche ich für 

meine LG. u. AG.-Praxis für sofort
tüchtigen Vertreter.

Langjähriger Bürovorsteher vor
handen. Angebote m. Zeugnisab
schriften u. Referenzen erbeten an 

Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Zuschlag, z.Z. Hauptmann, 

Stendal, Karlstraße 1 b.
Vertreter

für bald oder später auf die Dauer 
von 4 bis 6 Wochen

gesucht.
Angebote erbittet:
Kopp, Rechtsanwalt und Notar, 

W o l l i n  i. Pom.

Sozius
Assessor oder Vertreter
für Anwalts- und Notariatspraxis 
ab sofort oder später 

gesucht.
Rechtsanw. Dr. Scheuermann, 

Dr. Innecken,
Berlin SW68, Fried richstraße20S.

Wegen
Einberufung zur Wehrmacht

Vertreter
für s o f o r t oder spä te r

gesucht.
Dr. Werner Noack, 
Notar und Rechtsanwalt 

Rathenow, Zietenplatz 4.

Polljurift
(evtl. Diplomvolkswirt) zur Unterstützung des Firmeninhabers

gcfudit
zu baldigem Eintritt von Industrieunternehmen in landschaft
lich bevorzugter Gegend des mittleren Schwarzwaldes.
Es wollen sich nur Herren melden, die über sehr gute Kennt
nisse und Erfahrungen vor allem im Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht verfügen und längere praktische Tätigkeit auf 
diesen Gebieten nachweisen können.
Unbedingt erforderlich repräsentablc Erscheinung, Gewandt
heit in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit, die Firma auch bei 
schwierigen Verhandlungen selbständig zu vertreten. Sprach- 
kenntnisse erwünscht, aber nicht Bedingung.
Geboten wird angenehme, ausbaufähige Dauerstellung. 
Ausführliche Bewerbungen mit Lichtbild, Zeugnisabschriften 
(keine Originale!), Gehaltsansprüche, Angaben über Miütär- 
verhältnis, Zugehörigkeit zur Partei und ihren Gliederungen, 
frühestes Eintrittsdatum usw. erbeten an

Rechtsanwalt Dr. Paul Bauer, Baden-Baden,
Gernsbacher Straße 32.

Zur Unterstützung des Sachbe
arbeiters für Rechtsfragen wird 
ein gewandter, an selbständiges 
Arbeiten gewöhnter

Hilfsarbeiter gesucht.
Besoldung nach TOA. Angebote 
erbeten an V ie h w i r t s c h a f t s 
verband Hessen-Nassau, 
Frankfurt/M..Taunus-Anlage 6.

Es gilt Anzeigen-Prelsllste Nr. 2

Qimüfijierter jüngerer

lu rift
(Assessor bevorzugt) mit nachweislicher 

Befähigung wird von sozialwissen
schaftlichem Institut als Mitarbeiter 
gesucht. Baldiger Dienstantritt er
wünscht. Gehalt nach Vereinbarung.

Bewerbungen unter A. 1443 an den 
Deutschen Rechtsverlag G. m. b. H., 
B e r l i n  W 35, Hildebrandstraße 8.

Bürovorsteher
für beide Fächer s o f o r t

gesucht.
Angebote mit Gehaltsansprüchen, 
Militärverhältnissen, Zeugnissen 
und Bild. Angebote unter A. 1442 
an Anzeigen-Abtedung Deutscher 
Rechtsverlag,Berlin W35,Lützow
ufer 18.

Perfekte B ürovorsteherio
n rlp r A nw allsstenotV pis l*11’oder Anwallsstenotypish1/' l i ’e 
gere, in ausbaufähige selbständig 
Dauerstellung spätestens z 

1.4 .41 gesucht. 
Rechtsanwalt und Notar 

Fr i tz  Schumann ,
Ber l in  O U V  6$

Wühlischstraße 58.

Tücht. Anwaltsassessor,
der nicht mehr zum Heeresdienst 
eingezogen wird, für groß. Praxis 
nach T h ü r i n g e n  gesucht. 
Antritt 1. 4. 4t. Angebote unter 
A. 1446 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W 35, Lützowufer 18.

W I R  S U C H E N

zum baldigen oder späteren Dienstantritt eine

Registrator
oder eine

Registratorin
für unsere Rechtsabteilung.
Bewerbungen mit selbstgeschriebenem Leben ^
Lichtbild und Zeugnisabschriften untsr Ang
Gehaltsansprüche und des frühesten Eintritte 
mines erbeten an

Anzeigenschluß is t jewe i l s  der D o n n  
G. m. b. H., Anzeigen-

o r s t . i g  d e r  V o r w o c h e  1 Den t s c h e r R 1 ̂ 2 40
A b te i lu n g ,  Ber l in  W35, Lü tzow u fe r  18.
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I I. Bürovorsteher,

{Je( firm in beiden Fächern ist und Lust 
in einem großen Büro in Dauer- 

stellung m it Qehaltsaufstieg tätig  zu 
werden, wird spätestens zum 1. 4. 41

gesucht.
Angebote mit Lebenslauf, Bild, Zeug
nissen und Gehaltsansprüchen an 

H e l m u t h  W i l l e r s ,  
Rechtsanwalt und Notar, und 

*  R i c h a r d  G o n d a ,  
D a n z i g ,  Dominikswall 2.

Bürogehilfe(in)
oder jg. Bürovorsteher in Kostens, 
firm, 1. Dauerstellung i. größerer 
badischer Amtsstadt auf sof. oder 
spät gesucht. Bewerb, m. Licht
bild, Zeugnisabschrift, u. Gchalts- 
anspr. unt. A. 1440 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

B üroongeftdltt
(auch weibliche)

mit Kenntnissen und Erfahrungen im Verwaltungsdienst 
bei Behörden oder bei größeren Privatbetrieben (ins
besondere auch Rechtsanwaltsbüro) zur Verwendung 
im Personal-, Buchhaltungs-, Kassen- und Registratur
wesen

zum 1. März 1941 oder später
mit dem dienstlichen Wohnsitz in Oüstrow (lebhafte 
Kreisstadt von etwa 30000 Einwohnern, mit sehr schöner 
Umgebung)

in Dnueritcllung gcfuclit.
Einstellung und Bezahlung erfolgt entsprechend der 
Vorbildung und Leistungen nach der TO.A. (Orts
klasse B). Aufstiegsmöglichkeit ist vorhanden. Die Zu
reisekosten werden erstattet. An Verheiratete wird ge
gebenenfalls Trennungsentschädigung gezahlt. 
Bewerbungen mit kurzgefaßtem Lebenslauf, Lichtbild, 
beglaubigten Zeugnisabschriften und Angabe des frühe
sten Eintrittstermins erbeten an

Cufturnffcnbauamt Güftroio
z. Zt. Rechlin/Müritz.

Stcnotypiftinncn
perfekt in Stenographie und Schreibmaschine.

mardiincnfthrciberinncn
(auch Anfängerinnen) zum 1. März 1941 oder später mit 
dem dienstlichen Wohnsitz in Oüstrow (lebhafte Kreis
stadt von etwa 30000 Einwohnern, mit sehr schöner 
Umgebung) in Dauerstellung gesucht.
Einstellung und Bezahlung erfolgt entsprechend Vor
bildung und Leistungen nach der TO.A. (Ortsklasse B). 
Aufstiegsmöglichkeit ist vorhanden. Die Zureisekosten 
werden erstattet.
Bewerbungen mit kurzgefaßtem Lebenslauf, Lichtbild, 
beglaubigten Zeugnisabschriften und Angabe des 
frühesten Eintrittstermins erbeten an

Cuftumffcnbauamt Güftroio

Perfekte Stenotypistin
aus dem Anwaltsfach

gesucht.

Tüchtige Stenotypistin
(Bürogehilfin) in aussichtsreiche 
Stellung

gesucht.
Rechtsanwalt Dr. Y e r s i n, 

Ber l in SW 11, 
Saarlandstraße 103.

Rechtsanwalt und Notar 
Rudol f  Habermann,  

Eberswalde, Alsenplatz 1.

Gesuchte Stellen
Anwaltsassessor,

ledig, 31 Jahre, in großem Anwalts-Büro 
ausgebildet, Syndikus einer Wirtschafts
organisation, Rechtsreferent in der Partei 
m it besonderen Kenntnissen in Straf
verteidigung, Verwaltungs- und W irt
schaftsrecht, publ. tätig, Sprachkennt- 
nisse, s u c h t nach Ablegung der An
wärterzeit entwicklungsfähigen

großen Wirkungskreis
oder (nach probeweiser M itarbeit)

Assoziation
mit älterem Kollegen, evtl, barzahlend 
Praxisübernahme. Angebote u. A. 1 4 3 0  
an Anzeigen-Abteiiung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

E in t Anzeige 

in  dieser Größe,

50 einspaltige mm, 

kostet bei einmaliger 

Verölfenllichung 11.00 RM. 
Zilfergebühr lü r Stellenartgebote 

1.50 RM ., für Stellengetuche 

—.50 RM.

Bürooorffoher,
36 Jahre, erfahren in beid. Fächern, durchaus selbständ. Arbeiter 
mit Verantwortungsbewußtsein, größte und beste Erfahrungen 
im Grundstücks- u. Hypothekeurecht, sucht, gestützt auf gute 
Zeugn., entsprech. Wirkungskreis bei Hypothekeninstitut, In
dustrie oder Behörde, auch im Osten. Angebote unt. A. 143Í an 
Anz.-Abteilg., Deutsch. Rechtsverlag, Berlin W35, Lützowuferl8.

!! Bekanntmachungen verschiedener Art ji

Langjähr. Rechtsanwalt, Dr. jur., 
vertraut mit Notariat, Pg., militär
dienstfrei, sucht Übernahme einer

gutgehenden Praxis
oder Stellung in Kommunalverw. 
oder Wirtschaftsleben. Angebote 
unter A. 1441 an Anzeigen-Ab
teiiung Deutscher Rechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Jur. Wochenschrift
(Deutsches Recht) ab 1939, u. U. 
auch ab 1933, oder später, gut 
erhalten

zu kaufen gesucht.
Dr. Bohne,
Ber l in  W 50, 

Kurfürstendamm 235.____
Zu verkaufen

Entscheid, des Reichsgerichts in 
Strafs. Band 1—70 mit Register. 
Entscheidung, des Prcuß. OVO. 
Band 1—90 mit Register. Ange
bote unter A. 1438 an Anzeigen- 
Abteiiung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Anwaltspraxis,
Nähe Ber l in  (Vorortverkehr) 
abzugeben, evtl, auch

Vertretung erwünscht. 
Angebote unter A. 1444 an Anzei
gen-Abteiiung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Ich suche zu kaufen:
Gewerbl. Rechtsschutz

Jahrgänge 1936—1940 inkl. An
gebote unter A. 1445 an Anzeigen- 
AbteilungDeutscherRechtsverlag, 
Berlin W 35, Lützowufer 18.

Werdet Mitgl ied der NSV.

n n i r m p  ¡ur- ' rer- p° i-s° wie
Diplom -Volkswirt. 

Auskunft. Rat, mündl. oder Fernvor
bereitung. Dr. Jur. S tegm üller, 
Innsbruck, Bürgerstraße 21, part. 
Prospekte. Beste Referenzen von Per
sönlichkeiten aus dem Berufsleben.

?(nli<jiumíd)cé «ugehot:
!B©2}."Somimntor d. 3î(5..Bäten. 8. ÎL , 6 »be. 1934/35 geb. (143.—) SR9JI 80.— 
3acger, itomm. ju r  Äonf-O rb. 6./7. « . 2 Bbe. 1931/36 geb. (105.—) »3« 70.— 
<intfrf)eibungcn besät®, in  3ioiliad)cn. B b .1-150 u. Beg. 1-150 geb, 9¡SJ¡ 300—  
3oi)OU>, 3af)rb. b. Suifd). b. Slommerger. Bb. 1 -53  (1881- 1822) .. BW  150.—
Jahrbud) bes $eutfd)en (Redits. 190t-1937.............................. geb. 9393! 300.—
<Red)t[pred)ung »er Dß®., 46 Bbe. 1900-27 (alles erfdjienene) geb. 5RSD! 109.—
ÍReid)sgefeftblatt. 1900-1039 (ab 1922 21. I unb I I ) ...............geb. BTO 280.—
SBod)cnfd)rift, Jn rift., 1900-1938 (1936-38 ungebunben).. . .  geb. SRiö! 200 .-

z. Zt. Rechlin/Müritz. &  @ d) >o e i tt e r Sor t iment / » e r t i n  288
Rranjbiiidie Strome 16 / ftem[pred)er 121167/68 

»udjljnnblung unb 'Jtntiguoriat für ¡Redits- unb iR'irtirtmJtätuiHenidjaften



Amtsgerichtsrat Franz Holtkam p

Bereinigung alter Schulden
Reichsgesetz in  der Fassung vom 5. 9. 194°  m i t  Anm erkungen und m in is te rie lle n  Verfügungen

3., v ö l l i g  n e u  b e a rb e ite te  A u f la g e  

Preis kart. R M  2.70

Das Schuldenbereinigungsgesetz beruht auf dem Grundgedanken, Volksgenossen, die unverschuldet infolge der Wirtschaftsnot vor der 

Machtübernahme oder infolge ihres Einsatzes für die Bewegung verschuldet sind, nicht länger in ihrer Schuldennot zu belassen, 

sondern sie in der Weise zu entlasten, daß sie durch Gewährung von Stundung, Ratenzahlungen, Zinsermäßigung oder Erlaß der 

Schuld wieder zu einer angemessenen Lebenshaltung und zum Aufbau einer neuen Existenz gelangen können. Alle Schuldner und 

Gläubiger sind an dem Gesetz wegen seines gegenüber der alten Fassung erweiterten Geltungsbereiches interessiert. Das Buch ist für 

alle Personen- und Behördenkreise gedacht, und auch ein praktisches Hilfsmittel für den Rechtswahrer, der nicht zu einem umfang

reichen Kommentar greifen will.

Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

DEUTSCHER RE CIITSVERLAG G.m.b.H., BERLIM, LEIPZIG, WIEN
Berlin W 55, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: Deutscher Rechtsverlag, Wien I, Riemergasse 1

Soeben lie fe rn  w i r  a u s :

Reditspflegcr-Jahrbuch 1941
Bei der Auswahl des Inhalts ist wieder den Wünschen der Bezieher weitgehendst Rechnung getragen worden. Das Fundstellen» 
Verzeichnis der für den Rechtswahrer bedeutsamen Rechts- und Verwaltungsvorschriften (einschließlich der nicht veröffent
lichten Rundverfügungen) wie auch die besonderen Quellenverzeichnisse für die Ostmark, den Sudetengau und das Protektorat 
sind auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem enthält das Jahrbuch wieder Bestimmungen, Hinweise und Erläuterungen aus dem 
Beamtenrecht, Besoldungsrecht, Strafrecht, bürgerl. Recht, Zivilrecht, Kostenrecht und Hinterlegungswesen.

P re is  R M  3 .20

Tajchcnhalender für Rechtsanwälte, Rotare 
und Patentanwälte 1941

Der Kalender wurde unter Berücksichtigung der vielen Anregungen aus den Berufskreisen in Zusammenarbeit mit der Reichs- 
Rechtsanwaltskammer, der Reichsnotarkammer und der Patentanwaltskammer völlig neu zusammengestellt. Der
Kalender bringt kurze Auszüge aus den Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufes und der Bestimmungen über die 
Zulassung als Anwalt. Die sog. Abgrenzungsvereinbarungen mit dem Reichsnährstand, der DAF., der NSV., der NSKOV., dem 
Deutschen Handwerk, den Haus- und Grundbesitzervereinen und dem Deutschen Gemeindetag und deren Rechtsberatungstätigkeit 
sind zusammengefaßt. Die Bestimmungen über Fachanwälte für Steuerrecht sind vervollständigt und erweitert worden. Die 
Durchf.- und Erg.-Verordnungen zur Notarordnung — auch für die Ostmark und das Sudetenland — sind in dem neuen Kalender 
enthalten. Für die Patentanwälte bringt der Jahrgang 1941 das ganze Gebühren- und Kostenwesen, das Armenrecht in Patent
sachen vor dem Reichspatentamt und den ordentlichen Gerichten u. a. Alle Tabellen sind auf den neuesten Stand gebracht.

Preis UM 2.70
Zu beziehen durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag

D E U T S C H E R  R E C H T S V E R L A G  G .m .b .H . • B E R L IN  • L E IP Z IG  • W IE N
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Aus l ie fe rung  für  d ie  Ostmark und Sudetenland:  Deutscher Rechtsver lag, Wien I, Riemergasse 1


